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Identität und Anschrift des Versicherers

Die Versicherung wird bei der Continentale Lebensversiche-

rung AG mit Sitz in München, Bundesrepublik Deutschland, ab-

geschlossen. Das Unternehmen ist unter der Nummer B 182 765 

beim Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Die Hausanschrift und ladungsfähige Anschrift lautet: 

Continentale Lebensversicherung AG

Baierbrunner Straße 31-33  D-81379 München

Postfach  D-81357 München 

Vorstand:

Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),

Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),

Dr. Dr. Michael Fauser, Alf N. Schlegel 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Rolf Bauer

 

www.continentale.de

Hauptgeschäftstätigkeit

Das Unternehmen betreibt unmittelbar und mittelbar alle Arten der 

Lebensversicherung.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Wenn Sie einmal einen Grund zur Beschwerde haben sollten, 

wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartner. Mit dem Ver-

sicherungsschein erhalten Sie ein gesondertes Blatt, auf dem alle 

Ansprechpartner für Sie aufgeführt sind. 

Selbstverständlich können Sie sich auch an den Vorstand wenden. 

Ombudsmann

Die Continentale Lebensversicherung AG ist Mitglied im Verein Ver-

sicherungsombudsmann e. V. Sie können damit das kostenlose, au-

ßergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Leipziger Straße 121

D-10117 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de

Aufsichtsbehörde

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

– Bereich Versicherungen –

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

www.bafin.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch 

die Inanspruchnahme einer oder mehrerer der dargestellten Be-

schwerdemöglichkeiten nicht berührt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

mit dem Abschluss der Fonds-Rente mit Mindestgarantie treffen Sie eine gute Entscheidung für Ihre Altersvorsorge. Sie können Ihre Vor-

sorge ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Sichern Sie sich damit die Garantie für eine lebenslange Rente und zusätzlich die Garan-

tie, dass zum Rentenbeginn mindestens alle gezahlten Beiträge zur Verfügung stehen.

In diesen Allgemeinen Vertragsinformationen haben wir alles Wichtige für Sie zusammengefasst: die Versicherungsbedingungen, Infor-

mationen zu Überschussbeteiligung und Kosten sowie allgemeine Hinweise zu den Steuerregelungen. Diese Informationen sowie die 

Kommunikation während der Laufzeit des Versicherungsvertrags erfolgen in deutscher Sprache.

Ihre 

Continentale Lebensversicherung AG

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-

fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 

bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs-

frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Continentale Lebensversicherung AG

per Post: Baierbrunner Straße 31-33  D-81379 München

 Postfach  D-81357 München

per Fax: 089 / 51 53 - 347

per E-Mail: kundenservice-lv@continentale.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-

rufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist be-

ginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Den Rück-

kaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung 

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 

nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und ge-

zogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihre

Continentale Lebensversicherung AG



Inhaltsverzeichnis

4

I. Grundbegriffe und Erläuterungen ......................6

II. Allgemeine Bedingungen für die 
 Fonds-Rente mit Mindestgarantie ....................10

A. Die Beteiligten am Versicherungsvertrag .............10

1 Versicherungsnehmer und Versicherer .....................10

2 Versicherte Person ....................................................10

3 Bezugsberechtigter....................................................10

B. Versicherungsleistungen und 

 ihre Voraussetzungen .............................................10

1 Allgemeines ...............................................................10

2 Versicherungsleistungen ...........................................11

3 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen,  

 Terroranschlägen oder vorsätzlicher Selbsttötung ....12

C. Überschussbeteiligung ...........................................13

1 Grundsätze der Überschussermittlung und 

 Überschussbeteiligung ..............................................13

2 Überschussbeteiligung während der Ansparphase ...14

3 Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn ..............15

4 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung ................15

D. Nachweis- und Mitwirkungspflichten;  

 Nachprüfung ............................................................15

1 Mitteilungen bei Tod der versicherten Person ...........15

2 Nachweise bei Rentenbeginn und  

 während der Rentenphase ........................................16

3 Weitere Nachweise ....................................................16

E. Angaben, die vor Vertragsbeginn erforderlich 

 sind, und Folgen bei falschen Angaben ................16

1 Vorvertragliche Anzeigepflicht ...................................16

2 Vorsätzliche Verletzung  

 der vorvertraglichen Anzeigepflicht............................16

3 Grob fahrlässige Verletzung  

 der vorvertraglichen Anzeigepflicht............................16

4 Einfach fahrlässige Verletzung  

 der vorvertraglichen Anzeigepflicht............................16

5 Schuldlose Verletzung  

 der vorvertraglichen Anzeigepflicht............................16

6 Weitere Voraussetzungen für die Ausübung 

 unseres Rechtes auf Rücktritt, Kündigung oder 

 Vertragsanpassung....................................................16

7 Rechtsfolgen eines erklärten Rücktritts .....................16

8 Rechtsfolgen einer durch uns erklärten Kündigung...17

9 Ihre Rechte bei einer durch uns erklärten  

 Vertragsanpassung....................................................17

10 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung .................17

11 Leistungserweiterung / Wiederinkraftsetzung .............17

12 Erklärungsempfänger ................................................17

F. Beitragszahlung und Folgen der Nichtzahlung ....17

1 Beitragszahlung .........................................................17

2 Die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen ..............18

3 Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten ..............18

G. Kündigung, oder vorzeitige Beitragsfreistellung 

 des Versicherungsvertrags ....................................19

1 Kündigung .................................................................19

2 Teilkündigung.............................................................19

3 Vorzeitige Beitragsfreistellung ...................................19

4 Befristete vorzeitige Beitragsfreistellung ...................19

5 Auszahlungsbetrag  ...................................................19

6 Rückkaufswert ...........................................................19

7 Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger  

 Beitragsfreistellung ....................................................19

8 Tabelle der Garantiewerte .........................................20

9 Beitragsrückzahlung ..................................................20

H. Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer / 

 Empfänger der Versicherungsleistungen .............20

1 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung .................20

2 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungs-

 verträgen mit laufender Beitragszahlung ...................20

3 Hinausgeschobener Rentenbeginn ...........................21

4 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn .....................21

I. Allgemeine Vertragsbestimmungen ......................22

1 Beginn des Versicherungsschutzes...........................22

2 Informationen während der Vertragslaufzeit ..............22

3 Regelungen zur Leistungsauszahlung ......................22

4 Meldung von Adress- und Namensänderungen ........22

5 Weitere Mitteilungspflichten .......................................22

6 Verrechnung der Kosten Ihres 

 Versicherungsvertrags ...............................................23

7 Verjährung der Ansprüche auf 

 Versicherungsleistungen ...........................................23

8 Vereinbartes Vertragsrecht und Gerichtsstand ..........23

J. Regelungen zur Fondsanlage ................................24

1 Fondsauswahl und Änderung der Fondsaufteilung ...24

2 Ablaufmanagement ...................................................24

3 Zuführungen zum Fondsguthaben und 

 Entnahmen aus dem Fondsguthaben .......................24

4 Ersetzung von Investmentfonds ................................25

5 Berechnung von Fondsguthaben und 

 Versicherungsleistungen; Stichtagsregeln.................26

6 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, 

 öffentlich-rechtliche Gebühren und 

 öffentlich-rechtliche Abgaben ...................................27

III. Besondere Bedingungen für die Dynamik
 zur Fondsgebundenen Versicherung ..............28

1 Der Maßstab für die planmäßige Erhöhung 

 der Beiträge ...............................................................28

2 Der Zeitpunkt der Erhöhung von Beiträgen und 

 Versicherungsleistungen ...........................................28

3 Sonstige Bestimmungen für die Erhöhung ................28

4 Aussetzen von Erhöhungen ......................................28



Inhaltsverzeichnis

5

IV. Besondere Vereinbarung für 
 Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG ....29

A. Gültigkeit ..................................................................29

B. Änderungen in Abschnitt B der 

 Allgemeinen Bedingungen für die Fonds-Rente 

 mit Mindestgarantie.................................................29

C. Änderungen in Abschnitt G der 

 Allgemeinen Bedingungen für die Fonds-Rente 

 mit Mindestgarantie.................................................30

D. Änderungen in Abschnitt H der 

 Allgemeinen Bedingungen für die Fonds-Rente 

 mit Mindestgarantie.................................................30

V. Überschussbeteiligung und Kosten ................32

A. Überschussbeteiligung ...........................................32

1 Ansparphase .............................................................32

2 Rentenphase .............................................................32

B. Kosten ......................................................................32

1 Abschluss- und Vertriebskosten ................................32

2 Weitere Kosten ..........................................................33

3 Risikokosten ..............................................................33

VI. Steuerregelungen ..............................................34

A. Die Private Fonds-Rente .........................................34

1 Einkommensteuer......................................................34

2 Vermögensteuer ........................................................35

3 Erbschaftsteuer .........................................................35

4 Versicherungsteuer....................................................35

5 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, 

 öffentlich-rechtliche Gebühren und 

 öffentlich-rechtliche Abgaben ....................................35

B. Rentenversicherung als Direktversicherung ........36

1 Einkommensteuer......................................................36

2 Vermögensteuer ........................................................36

3 Erbschaftsteuer .........................................................36

4 Versicherungsteuer....................................................37

5 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, 

 öffentlich-rechtliche Gebühren und 

 öffentlich-rechtliche Abgaben ....................................37

C. Steuer bei Änderung der Fondsanlage .................37

VII. Dienstleisterliste ................................................38

Sicherungsfonds ..............................................................39



Kapitel I: Grundbegriffe und Erläuterungen

6

I. Grundbegriffe und Erläuterungen

	 LifeLine	Garant  ® – die Fonds-Rente mit Mindestgarantie hat 

die Tarifbezeichnung FRG, FRG-G oder FRG-GS (Kollektiv-

versicherungen nach Sondertarif). 

 Mit den nachfolgenden Grundbegriffen und Erläuterungen zu 

den vorliegenden Allgemeinen Vertragsinformationen stellen wir 

Ihnen wichtige Themen in einer kurzen Form vor. Für den Ver-

sicherungsvertrag maßgebend ist jeweils die in den Versiche-

rungsbedingungen enthaltene ausführliche Beschreibung; die 

Fundstelle ist jeweils am Ende der Erläuterung genannt. Einzu-

haltende Fristen, z. B. für Erklärungen und Mitteilungen an uns, 

können Sie den Versicherungsbedingungen entnehmen.

 Ablaufmanagement

 Mit dem Ablaufmanagement bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

das erreichte Fondsguthaben gegen Ende der Ansparphase 

in stärker sicherheitsorientierte Investmentfonds anzulegen. 

Das vermindert zwar die Chancen, zusätzlich hohe Kursstei-

gerungen zu erzielen, verringert aber auch das Verlustrisiko 

bei einem Kursrückgang. Durch systematisches und geziel-

tes Umschichten (Shiften) in Fonds mit geringeren Kurs-

schwankungen sollen die erreichten Kursgewinne gesichert 

werden. Sie werden von uns automatisch angeschrieben und 

können frei entscheiden, ob und wie Sie das Ablaufmanage-

ment nutzen wollen. Shiftvorgänge im Rahmen des Ablauf-

managements werden nicht auf die Anzahl der Shifts pro Jahr 

angerechnet. Dieser Service ist für Sie kostenfrei.

 ) AVB Abschnitt J

 Abruf / Teilabruf (Option)

 Ist eine Abrufphase vereinbart, können Sie den Rentenbeginn 

oder den Termin der Kapitalabfindung auf einen Monatsers-

ten in der Abrufphase vorverlegen. Der Abruf kann vollstän-

dig oder für Teile des Versicherungsvertrags erfolgen (siehe 

auch Stichwörter Teilrente und Verrentungskapital).

 ) AVB Abschnitt B

 Ansparphase

 Ist die Zeit vom Beginn des Versicherungsvertrags bis zum 

Rentenbeginn.

 Die Fonds-Rente mit Mindestgarantie verbindet in der Anspar-

phase die Möglichkeiten der Investmentfonds-Anlage mit der 

Garantie, dass zum vereinbarten Rentenbeginn mindestens 

die gezahlten Beiträge zur Verfügung stehen (Beitragserhal-

tungsgarantie). Ihre Beiträge abzüglich Kosten werden teil-

weise in den von Ihnen aus unserem Fondssortiment gewähl-

ten Investmentfonds (Fondsguthaben), sowie teilweise in un-

serer allgemeinen Kapitalanlage für nicht fondsgebundene 

Versicherungen (sonstiges Vermögen, siehe Stichwort) ange-

legt. Der Anteil im sonstigen Vermögen ist umso höher, je kür-

zer die verbleibende Ansparphase ist. 

 ) AVB Abschnitt B

 Beitragsdynamik (Option)

 Ist die Beitragsdynamik vereinbart, erfolgt eine regelmäßige 

Erhöhung des Beitrags und somit der Versicherungsleistun-

gen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Dabei erhöht sich der 

Beitrag jährlich in dem vereinbarten Maße, sofern der Erhö-

hungsbeitrag mindestens 1 Euro erreicht. Die jeweilige Erhö-

hung bewirkt zum einen die Erhöhung der Garantieleistungen 

(siehe Stichwort Beitragserhaltungsgarantie), zum anderen 

wird ein höherer Beitragsteil in Investmentfonds angelegt. 

 Beiträge und Leistungen erhöhen sich nicht in gleichem Maße.

 ) Besondere Bedingungen für die Dynamik zur Fondsgebun-

denen Versicherung

 Beitragserhaltungsgarantie

 Zum vereinbarten Rentenbeginn stehen mindestens die ge-

zahlten Beiträge zur Verfügung. Zur Sicherstellung dieser Ga-

rantieleistung wird ein Teil des Beitrags in unserem sonstigen 

Vermögen angelegt. Die dafür benötigten Teile sind umso hö-

her, je kürzer die verbleibende Ansparphase ist.

 ) AVB Abschnitt B

 Beitragsfreistellung, vorzeitige

 Haben Sie eine vorzeitige Befreiung von der Beitragszahlungs-

pflicht verlangt, wird der Versicherungsvertrag mit herabge-

setzter Leistung beitragsfrei fortgeführt. Erreicht das gebildete 

Kapital nicht den Mindestbetrag, wird – sofern vorhanden – 

der Auszahlungsbetrag ausgezahlt.

 Die vorzeitige Beitragsfreistellung können Sie auch auf einen 

Zeitraum von bis zu 36 Monaten befristen (siehe auch Stich-

wort Zahlungsschwierigkeiten). Die Wiederinkraftsetzung 

(Wiederaufnahme der Beitragszahlung) erfolgt bei Vorliegen 

der Voraussetzungen mit Ablauf der Frist, ohne dass Sie dies 

beantragen müssen.

 ) AVB Abschnitte F und G 

 Beitragszahlungsdauer; Beitragszahlung

 Die Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, für den Beiträge 

zu zahlen sind. 

 Zur Beitragszahlung siehe

 ) AVB Abschnitt F

 Bewertungsreserven

 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Ka-

pitalanlagen unseres sonstigen Vermögens über dem Wert 

liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen 

werden. Im Rahmen der Überschussbeteiligung werden Sie 

an den Bewertungsreserven beteiligt.

 ) AVB Abschnitt C

 Bezugsberechtigter

 Zum Bezugsberechtigten siehe

 ) AVB Abschnitte A und H

 Deckungskapital

 Das Deckungskapital ist die mit den Rechnungsgrundlagen 

der Beitragskalkulation berechnete Deckungsrückstellung.

 Deckungsrückstellung

 Eine Deckungsrückstellung bilden wir, um zu jedem Zeitpunkt 

die Versicherungsleistungen erbringen zu können. 

 ) AVB Abschnitt I
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 Direktversicherungen

 Beachten Sie bitte, dass zu Direktversicherungen (betriebli-

che Altersvorsorge) die in der „Besonderen Vereinbarung für 

Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG“ genannten Ein-

schränkungen hinsichtlich der Verwendung der Kapital- und 

Todesfall-Leistungen bestehen.

 ) Besondere Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG

 Erhöhungen 

 Sie können bei Versicherungsverträgen mit laufender Bei-

tragszahlung bis zu fünfmal die Beiträge und damit die Versi-

cherungsleistungen erhöhen. 

 ) AVB Abschnitt H

 Fondsauswahl

 Sie können bei Vertragsabschluss und in der Ansparphase aus 

zurzeit über 80 Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds renom-

mierter Kapitalverwaltungsgesellschaften auswählen. In ei-

nem Versicherungsvertrag können Sie gleichzeitig Anteile von 

bis zu zehn Investmentfonds vereinbaren.

 ) AVB Abschnitt J

 Fondsguthaben

 Das Fondsguthaben ist der erreichte Wert der Beitragsteile, 

die in die von Ihnen festgelegten Investmentfonds angelegt 

wurden. Der Wert des Fondsguthabens zu einem Stichtag er-

gibt sich aus den gutgeschriebenen Investmentfonds-Antei-

len und ihrem jeweiligen Anteilswert.

 ) AVB Abschnitt B

 Garantieguthaben

 Ist der Wert der zur Sicherstellung der Beitragserhaltungsga-

rantie in unserem sonstigen Vermögen (siehe Stichwort) an-

gelegten, mit dem garantierten Rechnungszins verzinsten Bei-

tragsteile.

 ) AVB Abschnitt B

 Gebildetes Kapital

 Ist die Summe aus dem Geldwert des Fondsguthabens und 

dem Garantieguthaben. 

 ) AVB Abschnitt B

 Kapitalabfindung (Option)

 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des Rentenbeginns eine Kapitalabfindung in Höhe 

des Verrentungskapitals erhalten, wenn die versicherte Per-

son den Tag des Rentenbeginns erlebt. Auch in einer verein-

barten Abrufphase können Sie anstelle der lebenslangen Ren-

tenzahlung eine Kapitalabfindung erhalten, wenn die versi-

cherte Person den Abruftermin erlebt.

 Sie können die Leistung auch aufteilen und eine Kombination 

von lebenslanger Rentenzahlung und Kapitalabfindung mit 

uns vereinbaren. 

 Mit der vollständigen Kapitalabfindung endet der Versiche-

rungsvertrag.

 ) AVB Abschnitt B

 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn (Option)

 Ist eine Rentengarantie oder die Kapitalrückgewähr vereinbart, 

können Sie während der Rentengarantiezeit oder so lange eine 

Todesfall-Leistung aus der Kapitalrückgewähr erfolgen kann, 

bis zu zweimal eine Kapitalauszahlung verlangen. 

 ) AVB Abschnitt H

 Kapitalrückgewähr KR (Option)

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenbeginn, erbringen wir als Todesfall-Leis-

tung das Verrentungskapital abzüglich der bereits gezahlten 

Renten. Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe der 

Kapitalrückgewähr.

 Die Kapitalrückgewähr kann bis zum Rentenbeginn gewählt 

werden. 

 ) AVB Abschnitt B

 Nachversicherung

 Anpassung / Erhöhung der Versicherungsleistungen an beruf-

liche und private Entwicklungen abhängig von bestimmten Er-

eignissen. Ihr Vorteil: keine erneute Gesundheitsprüfung.

 ) AVB Abschnitt H

 ) BUZ / EUZ Abschnitt E

 Rechnungsgrundlagen

 Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kalkulation 

Ihres Versicherungsvertrags. Diese sind in der Regel die Annah-

men zur Entwicklung der versicherten Risiken, der Zinsen und 

der Kosten.

 Rechnungszins

 Der Rechnungszins ist die garantierte Verzinsung des De-

ckungskapitals (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenbeginn, hinausgeschobener

 Der Rentenbeginn kann einmalig hinausgeschoben werden, 

spätestens auf den Ersten des Monats, in dem die versicherte 

Person ihr 70. Lebensjahr, vollendet.

 ) AVB Abschnitt H

 Rentenfaktor

 Der Rentenfaktor gibt die Rentenhöhe pro 10.000 Euro Kapi-

tal an. Der bei Vertragsabschluss genannte Rentenfaktor ist ga-

rantiert. Dies gilt auch für Rentenfaktoren in der Abrufphase. 

 ) AVB Abschnitt B

 Rentengarantie RG (Option)

 Ist die Rentengarantie vereinbart und stirbt die versicherte Per-

son während der Rentengarantiezeit, zahlen wir die Rente bis 

zum Ende der Rentengarantiezeit. Die Rentengarantie und ihre 

Dauer können bis spätestens zum Rentenbeginn endgültig ge-

wählt werden. Sie wird ab dem Rentenbeginn gerechnet.

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenphase

 Ist die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Ende der Rentenzah-

lung. In der Rentenphase ist das im Versicherungsvertrag vor-

handene Kapital vollständig in unserem sonstigen Vermögen 

(siehe Stichwort) angelegt.

 ) AVB Abschnitt B
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 Rentenzahlung, lebenslang

 Ab dem Rentenbeginn zahlen wir die aus dem Verrentung-

skapital ermittelte Rente jeweils zum Monatsende, solange 

die versicherte Person lebt, mindestens bis zum Ablauf einer 

gegebenenfalls vereinbarten Rentengarantiezeit. Die Höhe 

der Rente ist abhängig vom Verrentungskapital sowie dem 

Rentenfaktor. Es kann auch eine Teilrentenzahlung in An-

spruch genommen werden (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 Shiften

 Umschichten des vorhandenen Fondsguthabens in andere 

Investmentfonds. Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen 

bis zu sechsmal möglich.

 ) AVB Abschnitt J

 Sonderzahlungen in der Ansparphase

 Sie können in der Ansparphase bis zu zwei Sonderzahlungen 

(zusätzliche Beiträge) je Kalenderjahr entrichten und damit 

die Versicherungsleistungen erhöhen.

 ) AVB Abschnitt F

 Sonstiges Vermögen

 Das sonstige Vermögen ist der klassische Kapitalanlagetopf 

eines Versicherers, in dem die Sparbeiträge der verschiede-

nen Versicherungsverträge angelegt werden. Die Anlagestra-

tegie wird dabei vom Versicherer bestimmt. Zur Sicherstellung 

der Beitragserhaltungsgarantie (siehe Stichwort) wird ein Teil 

des Beitrags im sonstigen Vermögen angelegt. Zum Renten-

beginn erfolgt die Übertragung des Fondsguthabens in das 

sonstige Vermögen, so dass ab Rentenbeginn das im Versi-

cherungsvertrag vorhandene Kapital vollständig in unserem 

sonstigen Vermögen angelegt ist.

 ) AVB Abschnitt B

 Switchen

 Änderung der Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlun-

gen. Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen bis zu sechs-

mal möglich.

 ) AVB Abschnitt J

 Teilrente

 Zahlung einer lebenslangen Teilrente ab dem Rentenbeginn 

in Kombination mit der Kapitalabfindung des nicht für die Teil-

rente verwendeten Verrentungskapitals. 

 Ist eine Abrufphase vereinbart, sind Sie auch berechtigt, für 

einen Teil des gebildeten Kapitals den Rentenbeginn auf ei-

nen Monatsersten in der Abrufphase vorzuverlegen (siehe 

Stichwörter Abruf /Teilabruf und Verrentungskapital). Der noch 

nicht abgerufene Teil des Verrentungskapitals verbleibt in der 

Ansparphase oder wird abgefunden.

 Im Rahmen einer Direktversicherung darf die Kombination nur 

zum Rentenbeginn erfolgen; für die Bildung der Teilrente müs-

sen mindestens 70 Prozent des Verrentungskapitals verwen-

det werden. 

 ) Besondere Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG

 ) AVB Abschnitt B

 Textform

 Ist Textform vorgesehen, muss die Erklärung z. B. per Brief, 

Fax oder E-Mail abgegeben werden.

 Todesfall-Leistungen in der Ansparphase

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, besteht die 

Todesfall-Leistung aus den zum Todestag vorhandenen In-

vestmentfonds-Anteilen und dem Garantieguthaben (siehe 

Stichwort). 

 ) AVB Abschnitt B

 Beachten Sie bitte, dass zu Direktversicherungen die in der 

„Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG“ genannten Einschränkungen hinsichtlich der Ver-

wendung der Todesfall-Leistung bestehen.

 Todesfall-Leistungen in der Rentenphase

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit 

ihrem Tod die Rentenzahlung, es sei denn, es ist eine Leis-

tung aus der Rentengarantie oder der Kapitalrückgewähr zu 

erbringen (siehe Stichwörter).

 

 Beachten Sie bitte, dass zu Direktversicherungen die in der 

„Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG“ genannten Einschränkungen hinsichtlich der Ver-

wendung der Todesfall-Leistung bestehen. 

 ) AVB Abschnitt B

 Überschussbeteiligung

 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-

gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. An diesen Über-

schüssen beteiligen wir die Versicherungsnehmer.

 ) AVB Abschnitt C

 Verrentungskapital

 Ist das gebildete Kapital und die Schlusszuweisung zum Ren-

tenbeginn zuzüglich der zugeteilten Bewertungsreserven, aus 

dem die lebenslange Rente ermittelt wird. Bei Teilabruf erfolgt 

keine gesonderte Schlusszuweisung.

 ) AVB Abschnitt B

 Versicherte Person

 Zur versicherten Person siehe

 ) AVB Abschnitt A

 Versicherungsnehmer

 Zum Versicherungsnehmer siehe

 ) AVB Abschnitt A

 Versicherungsperiode

 Zur Versicherungsperiode siehe

 ) AVB Abschnitt F

 Vorvertragliche Anzeigepflicht

 Vor Vertragsabschluss müssen uns alle gefahrerheblichen 

Umstände mitgeteilt werden, d. h. die Informationen, die für 

die Einschätzung des zu versichernden Risikos durch uns be-

nötigt werden und nach denen wir Sie fragen. Eine Anzeige-

pflichtverletzung, also eine falsche Beantwortung unserer Fra-

gen, kann unter Umständen zu einem Wegfall des Versiche-

rungsschutzes führen. Bei einer schuldlosen Anzeigepflicht-
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verletzung verzichten wir auf unser Recht zur nachträglichen 

Anpassung oder Kündigung des Versicherungsvertrags.

 ) AVB Abschnitt E

 Weltweiter Versicherungsschutz

 Der Versicherungsschutz besteht weltweit, unabhängig davon, 

ob die versicherte Person sich nach Abschluss der Versiche-

rung vorübergehend oder dauerhaft im Ausland aufhält.

 Zahlungsschwierigkeiten

 Bei vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten können Sie un-

ter Beibehaltung des Versicherungsschutzes die Beiträge stun-

den lassen (Nachzahlung der Beiträge). Ebenso haben Sie die 

Möglichkeit nach einer vorzeitigen Beitragsfreistellung die Wie-

derinkraftsetzung zu beantragen. Weiterhin können Sie die He-

rabsetzung des zu zahlenden Beitrags verlangen; durch diese 

verringern sich auch die versicherten Leistungen. 

 ) AVB Abschnitt F
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II. Allgemeine Bedingungen für die 
 Fonds-Rente mit Mindestgarantie 
 (Fassung 1/2015)

A. Die Beteiligten am Versicherungsvertrag

1 Versicherungsnehmer und Versicherer

 Vertragspartner in diesem Versicherungsvertrag sind Sie als 

Versicherungsnehmer und wir als Versicherer. Als Versiche-

rungsnehmer haben Sie alle Rechte und Pflichten aus dem 

Versicherungsvertrag. Als Versicherer tragen wir während der 

gesamten Vertragslaufzeit den Versicherungsschutz nach die-

sen Versicherungsbedingungen.

2 Versicherte Person

 Als versicherte Person wird die Person bezeichnet, auf die 

sich der Versicherungsschutz bezieht. Dies können Sie oder 

eine andere Person sein.

3 Bezugsberechtigter

 Als Bezugsberechtigter wird eine Person bezeichnet, die die 

Versicherungsleistungen erhalten soll. Als Versicherungsneh-

mer haben grundsätzlich Sie Anspruch auf die Versicherungs-

leistungen. Sie können auch andere Personen als Bezugsbe-

rechtigte für die Versicherungsleistungen bestimmen.

B. Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1 Allgemeines

1.1 Grundprinzip

 Mit der Fonds-Rente mit Mindestgarantie bieten wir Ihnen Ver-

sicherungsschutz in Form einer lebenslangen Rentenzahlung 

ab dem vereinbarten Rentenbeginn (aufgeschobene Renten-

versicherung). Zusätzlich können Sie den Versicherungs-

schutz um Hinterbliebenenvorsorge erweitern. 

 Die Fonds-Rente mit Mindestgarantie besteht aus zwei auf-

einander folgenden Phasen – der Ansparphase und der Ren-

tenphase.

 Die Fonds-Rente mit Mindestgarantie verbindet in der Anspar-

phase die Möglichkeiten der Investmentfonds-Anlage mit der 

Garantie, dass zum vereinbarten Rentenbeginn mindestens 

die gezahlten Beiträge einschließlich Sonderzahlungen zur 

Verfügung stehen (Beitragserhaltungsgarantie).

1.2 Anspar- und Abrufphase

 Die Ansparphase ist die Zeit vom Beginn des Versicherungs-

vertrags bis zum letzten Tag vor dem Beginn des ersten Mo-

nats, für den die Rente gezahlt wird (Beginn der Rentenphase, 

kurz: Rentenbeginn). 

 Als Teil der Ansparphase kann zusätzlich eine Abrufphase ver-

einbart werden, in der Renten- oder Kapitalleistungen vorzei-

tig abgerufen werden können. 

1.3 Rentenphase 

 Die Rentenphase ist die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Ende 

der Rentenzahlung. In der Rentenphase ist das im Versiche-

rungsvertrag vorhandene Kapital vollständig in unserem sons-

tigen Vermögen angelegt. Die Übertragung des Fondsgutha-

bens in das sonstige Vermögen erfolgt zum Rentenbeginn.

1.4 Fondsguthaben und sonstiges Vermögen

 In der Ansparphase werden Ihre Beiträge teilweise in den von 

Ihnen bestimmten Invest-mentfonds (Fondsguthaben) ange-

legt. Sie können bei Vertragsabschluss aus einem Sortiment 

von Investmentfonds auswählen und die Aufteilung des zur 

Investmentfondsanlage bestimmten Beitragsteiles prozentual 

auf die ausgewählten Investmentfonds festlegen.

 Mit diesem Fondsguthaben sind Sie unmittelbar an der Wert-

entwicklung eines Sondervermögens beteiligt. Das Sonderver-

mögen wird getrennt von unserer allgemeinen Kapitalanlage 

für nicht fondsgebundene Versicherungen (sonstiges Vermö-

gen) angelegt. Der Wert des Fondsguthabens ergibt sich aus 

der Summe der gutgeschriebenen Investmentfonds-Anteile.

 Der andere Teil des Beitrags wird in der Ansparphase zur Si-

cherstellung der Garantieleistung in unserem sonstigen Ver-

mögen angelegt. Die dafür benötigten Teile sind um so höher, 

je kürzer die verbleibende Ansparphase ist.

 In der Rentenphase erfolgt die Kapitalanlage im sonstigen 

Vermögen.

1.5 Garantieguthaben

 Das Garantieguthaben ist der Wert der zur Sicherstellung der 

Beitragserhaltungsgarantie in unserem sonstigen Vermögen 

angelegten und verzinsten Beitragsteile. Die Verzinsung mit 

monatlich 0,1035 Prozent führt zu einem jährlichen Zinssatz 

von 1,25 Prozent (Rechnungszins). 

1.6 Gebildetes Kapital; Stichtage

 Das gebildete Kapital ist die Summe aus dem Geldwert des 

Fondsguthabens und dem Garantieguthaben.

 Die Umrechnung von Investmentfonds-Anteilen in ihren Geld-

wert oder umgekehrt erfolgt mit dem Anteilspreis zum jewei-

ligen Stichtag (siehe Abschnitt J Nummer 5).

1.7 Chance und Risiko bei der Anlage in Investmentfonds

 Die Wertentwicklung der von Ihnen gewählten Investment-

fonds ist vom Kapitalmarkt abhängig und nicht vorhersehbar. 

Sie haben die Chance, bei Kurssteigerungen der Investment-

fonds-Anteile einen Wertzuwachs zu erzielen. Bei Kursrück-

gang tragen Sie aber auch das Risiko einer Wertminderung 

bis hin zum vollständigen Verlust des Fondsguthabens. Bei 

Investmentfonds, die nicht in Euro geführt werden oder die in 

Wertpapiere außerhalb der Euro-Zone investieren, beeinflus-

sen Schwankungen der Währungskurse den Wert der Anlage 

zusätzlich. Die Höhe der Rente, die aus dem Fondsguthaben 

ermittelt wird, kann daher nicht garantiert werden. 

 Auch besteht das Risiko, dass eine Fondsgesellschaft die 

Rücknahme der Investment-fonds-Anteile aussetzt oder end-

1)

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel IV
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gültig einstellt. Dies kann dazu führen, dass sich die verein-

barte Vertragsdurchführung (Verrentung, Auszahlung oder 

Umschichtung) für die betroffenen Investmentfonds-Anteile 

verzögert (siehe Abschnitt J Nummer 5.3) oder Wertminde-

rungen bis hin zum vollständigen Verlust des Fondsguthabens 

eintreten. 

2 Versicherungsleistungen

2.1 Lebenslange Rentenzahlung

 Ab dem Rentenbeginn zahlen wir die aus dem gebildeten Ka-

pital und der Schlusszuweisung (siehe Abschnitt C Nummer 

2.4) zum Rentenbeginn zuzüglich der zugeteilten Bewertungs-

reserven (Verrentungskapital) ermittelte Rente lebenslang je-

weils zum Ende des Monats, sofern die versicherte Person 

den jeweiligen Zahlungstermin erlebt. 

2.2 Höhe der Rente und garantierter Rentenfaktor

 Die Höhe der Rente ist abhängig vom Verrentungskapital nach 

Nummer 2.1 sowie dem Rentenfaktor. Der Rentenfaktor gibt 

die Rentenhöhe pro 10.000 Euro Kapital an. 

 Der Rentenfaktor basiert auf einer Unisex-Rententafel, die 

aus den von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) emp-

fohlenen Annahmen zur Lebenserwartung nach der Sterbe-

tafel DAV 2004 R abgeleitet ist, und einem Rechnungszins 

von 1,25 Prozent p.a.

 Der Rentenfaktor wird im Versicherungsschein genannt. Er ist 

garantiert. 

 Bei vereinbarter Abrufphase werden zusätzlich garantierte 

Rentenfaktoren für Rentenbe-ginne in der Abrufphase ange-

geben. Bei Abruf oder Teilabruf der Rente wird der für den je-

weiligen vorgezogenen Rentenbeginn zutreffende niedrigere 

Rentenfaktor verwendet.

 Sollte sich bei der Berechnung zum Rentenbeginn eine jähr-

liche Rente von weniger als 120 Euro ergeben, zahlen wir an-

stelle der Rente das Verrentungskapital aus. Damit endet der 

Versicherungsvertrag.

2.3 Kapitalabfindung

 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des Rentenbeginns eine Kapitalabfindung in Höhe 

des Verrentungskapitals erhalten, wenn die versicherte Per-

son den Tag des Rentenbeginns erlebt und uns der schriftli-

che Auftrag zur Auszahlung der Kapitalabfindung spätestens 

vier Wochen vor dem Zeitpunkt des Rentenbeginns zugegan-

gen ist. Mit der vollständigen Kapitalabfindung endet der Ver-

sicherungsvertrag (zur Kombination von Rentenzahlung und 

Kapitalabfindung siehe Nummer 2.5). Über diese Wahlmög-

lichkeit werden wir Sie vor Rentenbeginn informieren.

2.4 Übertragung auf ein Wertpapierdepot  

bei Kapitalabfindung

 Die Kapitalabfindung erbringen wir als Geldleistung. Auf 

Wunsch übertragen wir stattdessen die Investmentfonds-An-

teile auf ein persönliches inländisches Wertpapierdepot, so-

fern uns spätestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin 

ein entsprechender schriftlicher Auftrag vorliegt und dies bei 

den einzelnen Investmentfonds möglich ist. Fondsguthaben 

bis zur Höhe von 10.000 Euro, Bruchteile von Investment-

fonds-Anteilen und das Garantieguthaben erbringen wir in je-

dem Fall als Geldleistung. 

 Stellt sich bei der Übertragung heraus, dass die Übertragung 

der Anteile eines oder mehrerer Investmentfonds auf das per-

sönliche inländische Wertpapierdepot nicht möglich ist, erbrin-

gen wir den Gegenwert dieser Anteile als Geldleistung.

 Für die Übertragung der Investmentfonds-Anteile werden 

Übertragungskosten in Höhe von einem Prozent des Fonds-

guthabens, höchstens jedoch von 100 Euro je Investment-

fonds, vor der Übertragung dem Fondsguthaben entnommen. 

Dies gilt auch, wenn die Übertragung der Anteile eines oder 

mehrerer Investmentfonds auf das persönliche inländische 

Wertpapierdepot nicht möglich war. 

 Die Übertragung kann durch Umstände, die außerhalb unse-

res Einflussbereichs, z. B. bei den Fondsgesellschaften, lie-

gen, einen über den Fälligkeitstermin hinausgehenden, län-

geren Zeitraum erfordern. Das Kursrisiko in diesem Zeitraum, 

in dem nicht über die Investmentfonds-Anteile verfügt werden 

kann, trägt derjenige, der uns den Auftrag zur Übertragung er-

teilt hat.

2.5 Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und  

Kapitalabfindung

 Im Rahmen der Bestimmungen der Nummern 2.1 und 2.2 

kann auch eine Teilrentenzahlung in Anspruch genommen 

werden. Der für die Rente nicht verwendete Teil des Verren-

tungskapitals wird nach Nummern 2.3 und 2.4 ausgezahlt bzw. 

übertragen. 

2.6 Abruf 

 Ist eine Abrufphase vereinbart, ist der Versicherungsnehmer 

berechtigt, den Rentenbeginn oder den Termin der Kapitalab-

findung auf einen Monatsersten in der Abrufphase (Abrufter-

min) vorzuverlegen. Die schriftliche Erklärung hierzu muss 

uns spätestens vier Wochen vor dem Abruftermin zugegan-

gen sein. 

 Mit dem Beginn der Rentenphase endet die Ansparphase und 

bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen die Beitrags-

zahlung. Bei Kapitalabfindung endet der Versicherungsver-

trag zum Abruftermin, sofern nicht zuvor eine Teilrente abge-

rufen wurde. 

 Bei Abruf kann nicht garantiert werden, dass die Summe der 

gezahlten Beiträge zur Verfügung steht. Mit dem Abruf erlischt 

die Beitragserhaltungsgarantie.

 Für den Abruf vor Vollendung des 60. Lebensjahres der ver-

sicherten Person erheben wir einen Abzug in Höhe von 60 

Euro. Er erfolgt zum pauschalen Ausgleich von Verwaltungs-

kosten, die uns durch den Abruf entstehen. Auf Ihr Verlangen 

hin müssen zunächst wir das Entstehen und die Höhe dieser 

Kosten nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in Ihrem 

Fall keine Verwaltungskosten entstanden sind, dann entfällt 

der Abzug; können Sie nachweisen, dass geringere Verwal-

tungskosten entstanden sind, dann wird der Abzug entspre-

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel IV

1)

1)
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1)

chend Ihrem Nachweis herabgesetzt. Der Abzug bei Abruf ist 

für Sie wirtschaftlich nachteilig. Nach Vollendung des 60. Le-

bensjahres der versicherten Person entfällt der Abzug.

 Eine Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und Ka-

pitalabfindung ist möglich; Nummer 2.5 gilt entsprechend.

2.7 Teilabruf 

 Ist eine Abrufphase vereinbart, ist der Versicherungsnehmer 

auch berechtigt, für einen Teil des gebildeten Kapitals den Ren-

tenbeginn bzw. Auszahlungstermin auf einen Monatsersten in 

der Abrufphase vorzuverlegen (Teilabruftermin). Der Teilabruf 

ist nur einmal im Kalenderjahr und nur dann möglich, wenn der 

Entnahmebetrag mindestens 1.000 Euro beträgt und das ge-

bildete Kapital für den noch nicht abgerufenen Teil des Versi-

cherunsgvertrags mindestens 3.000 Euro beträgt. Eine jährli-

che Teilrente muss mindestens 120 Euro betragen. Eine Ka-

pitalleistung erbringen wir ausschließlich als Geldleistung.

 Die schriftliche Erklärung zum Teilabruf muss uns spätestens 

vier Wochen vor dem Teilabruftermin zugegangen sein.

 Der dem gebildeten Kapital entnommene Betrag wird auf die 

in Ihrem Versicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds 

und das Garantieguthaben aufgeteilt. Die Aufteilung richtet 

sich nach Abschnitt J Nummer 3.4, wobei das Garantiegutha-

ben bei der Aufteilung wie ein zusätzlicher Investmentfonds 

behandelt wird.

 In Abhängigkeit von dem aus dem Garantieguthaben entnom-

menen Betrag vermindert sich die Beitragserhaltungsgaran-

tie. In Abhängigkeit von dem aus dem Fondsguthaben ent-

nommenen Betrag vermindert sich grundsätzlich der Todes-

fallschutz. Die verminderte Beitragserhaltungsgarantie und 

der verminderte Todesfallschutz werden in einem Nachtrag 

zum Versicherungsschein dokumentiert. 

 Für die Teilrente beginnt mit deren Rentenbeginn die Renten-

phase. Die für die Rente geltenden Bestimmungen zum Ren-

tenbeginn, zu den vereinbarten Leistungen in der Rentenphase 

und zum Ende der Rentenzahlung gelten für die Teilrente ge-

sondert und entsprechend. Bei Teilabruf erfolgt keine geson-

derte Schlusszuweisung (siehe Abschnitt C Nummer 2.4).

 Der noch nicht abgerufene Teil des Versicherungsvertrags ver-

bleibt in der Ansparphase. Der Teilabruf wirkt sich auf die Höhe 

des zu zahlenden Beitrags nicht aus.

 Für den Teilabruf vor Vollendung des 60. Lebensjahres der ver-

sicherten Person erheben wir einen Abzug in Höhe von 60 Euro. 

Der Abzug ist im Entnahmebetrag enthalten. Er erfolgt zum 

pauschalen Ausgleich von Verwaltungskosten, die uns durch 

den Teilabruf entstehen. Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst 

wir das Entstehen und die Höhe dieser Kosten nachweisen. 

Können Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall keine Verwaltungs-

kosten entstanden sind, dann entfällt der Abzug; können Sie 

nachweisen, dass geringere Verwaltungskosten entstanden 

sind, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem Nachweis her-

abgesetzt. Der Abzug bei Teilabruf ist für Sie wirtschaftlich nach-

teilig. Nach Vollendung des 60. Lebensjahres der versicherten 

Person entfällt der Abzug.

 Eine Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und Ka-

pitalabfindung ist möglich; Nummer 2.5 gilt entsprechend.

2.8 Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, besteht die 

Todesfall-Leistung aus den zum Todestag vorhandenen In-

vestmentfonds-Anteilen und dem Garantieguthaben. Der Geld-

wert dieser Investmentfonds-Anteile wird mit dem jeweiligen 

Anteilspreis zum – vom Zugang der Sterbeurkunde abhängi-

gen – Stichtag ermittelt. 

 Mit Auszahlung der Todesfall-Leistung endet der Versiche-

rungsvertrag.

2.9 Tod der versicherten Person nach Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit 

ihrem Tod die Rentenzahlung, es sei denn, es ist eine Leis-

tung aus der Rentengarantie oder aus der Kapitalrückgewähr 

zu erbringen.

 Rentengarantie

 Ist die Rentengarantie vereinbart und stirbt die versicherte 

Person während der vereinbarten Rentengarantiezeit, zahlen 

wir die Rente bis zum Ende der Rentengarantiezeit. Die Ren-

tengarantiezeit beginnt mit dem Rentenbeginn. 

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn und ist die 

Rentengarantiezeit bereits abgelaufen, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird.

 Kapitalrückgewähr

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenbeginn, erbringen wir als Todesfall-Leis-

tung das Verrentungskapital abzüglich der bereits gezahlten 

Renten. Rentenzahlungen aufgrund der Überschussbeteili-

gung nach Rentenbeginn werden dabei nicht abgezogen. 

 Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe der Kapital-

rückgewähr. Falls bei Tod der versicherten Person die Summe 

der bis dahin gezahlten Renten den Betrag des Verrentung-

skapitals erreicht oder überstiegen hat, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird. 

3 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen,  

Terroranschlägen oder vorsätzlicher Selbsttötung 

3.1 Die Todesfall-Leistung ist vor Rentenbeginn auf den für den 

Todestag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung nach 

Abschnitt G Nummer 5 beschränkt, wenn der Todesfall verur-

sacht wurde 

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse (siehe 

aber Nummer 3.2);

b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, sofern 

die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilge-

nommen hat;

c) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz 

von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen, die 

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel IV

1)

1)
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vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen 

oder chemischen Stoffen sowie durch die Freisetzung von 

Strahlen infolge Kernenergie, die den Einsatz einer Kata-

strophenschutzbehörde oder einer vergleichbaren Einrich-

tung notwendig macht.

 Dies gilt nicht, wenn es sich um ein Ereignis handelt, durch 

das nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar oder vor-

aussichtlich mittelbar innerhalb von fünf Jahren sterben 

oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen erleiden;

d) durch vorsätzliche Selbsttötung der versicherten Person 

vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrags (siehe aber Nummer 3.3). Bei jeder Erhö-

hung (z. B. auch Sonderzahlung, Nachversicherung) und 

Wiederinkraftsetzung beginnt diese Frist für den Erhö-

hungsteil bzw. den wiederinkraftgesetzten Teil des Versi-

cherungsschutzes neu zu laufen. Für dynamische Erhö-

hungen beginnt die Frist nicht neu zu laufen.

3.2 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung nach Num-

mer 2.8, wenn der Tod unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs-

ereignisse verursacht wurde, denen die versicherte Person 

während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland ausgesetzt war und an denen sie nicht aktiv be-

teiligt war.

3.3 Wir erbringen die volle Todesfall-Leistung nach Nummer 2.8, 

wenn der Tod verursacht wurde durch Selbsttötung der versi-

cherten Person vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss des 

Versicherungsvertrags bzw. seit dem Zeitpunkt der Erhöhung 

oder Wiederinkraftsetzung und die Tat nachweislich in einem 

die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krank-

hafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

C. Überschussbeteiligung 

1 Grundsätze der Überschussermittlung und Überschuss-

beteiligung

1.1 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an den Überschüs-

sen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). 

Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handels-

gesetzbuches ermittelt und im Rahmen unseres Jahresab-

schlusses festgestellt. 

1.2 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer als Kollektiv an den 

Überschüssen. Dabei beachten wir die Verordnung über die 

Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Min-

destzuführungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.

 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-

gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. 

 Kapitalerträge

 Bei fondsgebundenen Versicherungsverträgen können Er-

träge aus Kapitalanlagen unseres sonstigen Vermögens ent-

stehen, wenn das im Versicherungsvertrag vorhandene Ka-

pital vollständig oder teilweise in unserem sonstigen Vermö-

gen angelegt ist. In diesem Fall erhalten die Versicherungs-

nehmer von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen un-

seres sonstigen Vermögens, die für künftige Versicherungs-

leistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuführungsverord-

nung), insgesamt mindestens den in der jeweils geltenden 

Fassung der Mindestzuführungsverordnung genannten Pro-

zentsatz. In der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungs-

verordnung sind 90 Prozent vorgeschrieben. Von diesem Be-

trag werden zunächst die Mittel abgezogen, die zur Finanzie-

rung der garantierten Versicherungsleistungen benötigt wer-

den. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Über-

schussbeteiligung der Versicherungsnehmer.

 Risikoergebnis

 Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich das versi-

cherte Risiko günstiger entwickelt, als bei der Tarifkalkulation 

angenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die tatsäch-

liche Lebensdauer der Versicherten kürzer ist, als die bei der 

Tarifkalkulation zugrunde gelegte. In diesem Fall müssen wir 

weniger Renten als ursprünglich angenommen zahlen und kön-

nen daher die Versicherungsnehmer an dem entstehenden Ri-

sikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüssen werden die 

Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Min-

destzuführungsverordnung zu mindestens 90 Prozent beteiligt.

 Übriges Ergebnis

 Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispiels-

weise entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der 

Tarifkalkulation angenommen. Bei der Ermittlung des übrigen 

Ergebnisses werden etwaige uns zufließende Rückvergütun-

gen der Fondsgesellschaften zugunsten der Versicherungs-

nehmer berücksichtigt. Am übrigen Ergebnis werden die Ver-

sicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindest-

zuführungsverordnung zu mindestens 50 Prozent beteiligt.

 In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der Versi-

cherungsnehmer nach der Mindestzuführungsverordnung, 

gegebenenfalls mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde, ge-

kürzt werden.

1.3 Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse 

führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-

weit sie nicht in Form der so genannten Direktgutschrift be-

reits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungen 

gutgeschrieben werden. Diese Rückstellung dient dazu, Er-

gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grund-

sätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-

nehmer verwendet werden. Wir sind berechtigt, im Interesse 

der Versicherten mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Aus-

nahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, so-

weit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile ent-

fällt, heranzuziehen, um

a) einen drohenden Notstand abzuwenden,

b) unvorhersehbare Verluste aus überschussberechtigten 

Versicherungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine 

Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind,

 oder

c) die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech-

nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 

nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse an-

gepasst werden müssen.
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 Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 

Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstel-

lung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände ver-

ursachungsorientiert.

1.4 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 

zu den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige bei 

uns bestehende Versicherungsverträge zu Bestandsgruppen 

zusammengefasst. Die Verteilung der Überschüsse für die 

Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-

entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste-

hung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe nicht zur 

Entstehung von Überschüssen beigetragen, werden ihr keine 

Überschüsse zugeteilt.

1.5 In Abhängigkeit von dieser Zuordnung und beispielsweise dem 

gewählten Tarif, dem Tarifwerk und der Zahlweise des Bei-

trags werden die Überschuss-Sätze für die einzelnen Versi-

cherungsverträge jährlich von uns festgesetzt. Wir veröffent-

lichen die Überschuss-Sätze in unserem Geschäftsbericht, 

den Sie bei uns anfordern können. Abweichend hiervon legen 

wir bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag zum Zeit-

punkt der Zahlung des Einmalbeitrags die Höhe der laufen-

den Überschussbeteiligung, die in Prozent des Garantiegut-

habens bemessen wird, grundsätzlich in Abhängigkeit von der 

Kapitalmarktsituation fest (Tranche). Spätestens nach Ablauf 

der Tranchendauer gilt die laufende Überschussbeteiligung 

für Versicherungsverträge ohne Tranchenvereinbarung.

1.6 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Ka-

pitalanlagen unseres sonstigen Vermögens über dem Wert 

liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen 

werden. Die Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Ver-

sicherungsverträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den 

Versicherungsverträgen nach einem verursachungsorientier-

ten Verfahren anteilig rechnerisch zu. Ein Teil der Bewertungs-

reserven fließt dem einzelnen Versicherungsnehmer bzw. Be-

zugsberechtigten nach § 153 Absätze 3 und 4 Versicherungs-

vertragsgesetz (VVG) bei Beendigung des Versicherungsver-

trags in der Ansparphase bzw. zum Ende der Ansparphase 

sowie jährlich in der Rentenphase unmittelbar zu. Aufsichts-

rechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben unbe-

rührt.

1.7 Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 

Versicherungsvertrags an den Überschüssen und den Bewer-

tungsreserven ergeben sich aus Nummer 1 noch nicht.

2 Überschussbeteiligung während der Ansparphase

2.1 Laufende Überschussbeteiligung

 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 

festgesetzt wird, werden die Überschussanteile dem einzel-

nen Versicherungsvertrag monatlich zugewiesen und dem 

Fondsguthaben unter Berücksichtigung von Verwaltungskos-

ten zugeführt. 

 Die Überschussanteile werden bemessen

a) in Prozent des Garantieguthabens zum Beginn des jewei-

ligen Vormonats. Die Zuweisung erfolgt letztmals zum Ren-

tenbeginn;

b) bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen in Prozent 

des Beitrags; bei vereinbarten Vierteljahres-, Halbjahres- 

und Jahresbeiträgen erfolgt die Zuweisung monatlich an-

teilig;

c) in Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn;

d) in Prozent des monatlichen Risikobeitrags ohne Berück-

sichtigung von Risikozuschlägen;

e) bei Sonderzahlungen in Prozent der Sonderzahlung bei 

ihrer Fälligkeit.

2.2 Beteiligung an den Bewertungsreserven

 Die Bewertungsreserven werden monatlich jeweils zum zwei-

ten Börsentag neu ermittelt und den anspruchsberechtigten 

Versicherungsverträgen nach einem verursachungsorientier-

ten Verfahren rechnerisch zugeordnet. Dieser Wert ist jeweils 

für den auf die Ermittlung folgenden Monat maßgebend.

 Diese Zuordnung erfolgt in dem Verhältnis des Bemessungs-

guthabens des einzelnen Versicherungsvertrags zur Summe 

der Bemessungsguthaben aller anspruchsberechtigten Ver-

sicherungsverträge.

 Bemessungsguthaben eines Versicherungsvertrags ist dabei 

die Summe der Kapitalien des Versicherungsvertrags zum 01. 

Januar jeden Jahres, an dem der Versicherungsvertrag be-

stand.

 Das Kapital ist abhängig von der jeweiligen Versicherungsart. 

Bei der Fonds-Rente mit Mindestgarantie gilt das Garantie-

guthaben als Kapital.

 Mit der Zuordnung ist noch keine Zuteilung verbunden. Bei 

Beendigung des Versicherungsvertrags in der Ansparphase, 

spätestens zum Rentenbeginn, teilen wir Ihrem Versicherungs-

vertrag den für diesen Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den 

Bewertungsreserven zur Hälfte zu.

2.3 Sockelbetrag für die Beteiligung 

 an den Bewertungsreserven 

 Die Zuteilung der Bewertungsreserven nach Nummer 2.2 er-

folgt bei Rentenbeginn, Kapitalabfindung und Tod der versi-

cherten Person mindestens in Höhe eines Sockelbetrags, der 

in Prozent des Bemessungsguthabens Ihres Versicherungs-

vertrags bemessen wird. 

 Das gilt entsprechend bei Kündigung nach mindestens der 

Hälfte der Ansparphase, spätestens nach 15 Versicherungs-

jahren. In diesem Fall wird der Sockelbetrag jedoch um die 

restlichen Jahre bis zum Rentenbeginn abgezinst. 

 Die Prozentsätze für den Sockelbetrag und die Abzinsung 

werden jährlich neu festgesetzt und in unserem Geschäftsbe-

richt veröffentlicht.



Kapitel II: Allgemeine Bedingungen

15

2.4 Schlusszuweisung bei Rentenbeginn bzw.  

Kapitalabfindung

 Bei Rentenbeginn bzw. Fälligkeit der Kapitalabfindung zum 

vereinbarten oder zu einem hinausgeschobenen Termin er-

folgt eine Schlusszuweisung. Die Schlusszuweisung wird mit 

dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Prozentsatz am kumulier-

ten monatlichen Fondsguthaben bemessen. Das kumulierte 

Fondsguthaben ist dabei die Summe der Fondsguthaben des 

Versicherungsvertrags zu jedem Monatsbeginn. Das Fonds-

guthaben zum Monatsbeginn ergibt sich aus der Anzahl der 

Investmentfonds-Anteile am Ende des Vormonats multipliziert 

mit ihrem jeweiligen Anteilspreis am ersten Geschäftstag des 

Monats. 

 Auch bei Abruf erfolgt eine Schlusszuweisung, wenn zum Ab-

ruftermin mindestens zwölf Versicherungsjahre vergangen 

sind und die versicherte Person das 60. Lebensjahr vollendet 

hat.

2.5 Verwendung der Schlusszuweisung und der zugeteilten 

Bewertungsreserven 

 Wurde anstelle der vereinbarten Rentenzahlung die Auszah-

lung der Kapitalabfindung gewählt, werden die Schlusszuwei-

sung und die zugeteilten Bewertungsreserven mit der Kapi-

talabfindung ausgezahlt. Andernfalls werden die Schlusszu-

weisung und die zugeteilten Bewertungsreserven zur Erhö-

hung des Verrentungskapitals unter Berücksichtigung von Ver-

waltungskosten verwendet.

3 Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn

3.1 Wahl des Überschuss-Systems

 Die Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn erfolgt in der 

Form einer zusätzlichen Gewinnrente. Bei Abschluss des Ver-

sicherungsvertrags, spätestens bei Rentenbeginn, kann zwi-

schen den folgenden Überschuss-Systemen gewählt werden: 

  Überschuss-System Steigende Gewinnrente oder 

  Überschuss-System Flexible Gewinnrente.

 Über diese Wahlmöglichkeit werden wir Sie vor Rentenbeginn 

erneut informieren. Das Überschuss-System Steigende Ge-

winnrente gilt als vereinbart, wenn bis zum Rentenbeginn 

keine anders lautende schriftliche Verfügung getroffen wurde. 

Ein Wechsel des Überschuss-Systems nach Rentenbeginn 

ist nicht möglich. 

 Die Überschusszuweisung nach Rentenbeginn erfolgt jeweils 

zum 01. Januar eines Jahres. Sie beeinflusst die Höhe der je-

weiligen Gewinnrente und wird zum ersten Rentenfälligkeit-

stermin des jeweiligen Jahres wirksam.

3.2 Überschuss-System Steigende Gewinnrente

 Die jährlichen Überschussanteile werden unter Berücksich-

tigung von Verwaltungskosten jeweils als Einmalbeitrag für 

eine zusätzliche Rente (Steigende Gewinnrente) verwendet. 

Die Überschusszuweisung wird in Prozent des Deckungska-

pitals – einschließlich des Deckungskapitals der erreichten 

Steigenden Gewinnrente – bemessen. Wurde die Rente nur 

während eines Teiles des Vorjahres gezahlt, wird die Erhö-

hung entsprechend anteilig bemessen. 

 Die Verrentung aus den Überschussanteilen und aus der Be-

teiligung an den Bewertungsreserven (siehe Nummer 3.4) er-

folgt mit den Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor nach 

Abschnitt B Nummer 2.2.

3.3 Überschuss-System Flexible Gewinnrente

 Die jährlichen Überschussanteile werden unter Berücksichti-

gung von Verwaltungskosten für eine bereits ab Rentenbe-

ginn erhöhte Rente (Flexible Gewinnrente) verwendet. Die zu-

künftigen, noch nicht zugeteilten Überschussanteile werden 

dabei unter der Annahme, dass die Überschuss-Sätze unver-

ändert bleiben, nach anerkannten Regeln der Versicherungs-

mathematik so aufgeteilt, dass sich eine über die Rentenzah-

lungszeit gleichbleibende Flexible Gewinnrente ergibt. Diese 

bleibt solange unverändert, wie sich die maßgebenden Über-

schuss-Sätze nicht ändern. Sie verringert sich bei einer Ab-

senkung der Überschussbeteiligung; sie erhöht sich bei einer 

Erhöhung der Überschussbeteiligung. 

 Die Ermittlung der Flexiblen Gewinnrente erfolgt auf Basis der 

Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor nach Abschnitt 

B Nummer 2.2.

3.4 Beteiligung an den Bewertungsreserven

 Rentenversicherungen in der Rentenphase werden über eine 

erhöhte laufende Überschussbeteiligung an den Bewertungs-

reserven (siehe Nummer 1.6) beteiligt.

 Die Bewertungsreserven werden jährlich zum zweiten Bör-

sentag im Oktober ermittelt und nach einem verursachungs-

orientierten Verfahren den anspruchsberechtigten Versiche-

rungsverträgen zugeordnet. Sie sind jeweils für das auf die 

Ermittlung folgende Geschäftsjahr maßgebend. 

 Entsprechend dem jeweils vereinbarten Überschuss-System 

werden die auf die Rentenversicherungen in der Rentenphase 

entfallenden Bewertungsreserven, soweit sie den auszuzah-

lenden Renten zuzuordnen sind, zur Hälfte zur Erhöhung der 

laufenden Renten verwendet.

4 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-

len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 

nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-

faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 

die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten. 

D. Nachweis- und Mitwirkungspflichten; Nachprüfung

1 Mitteilungen bei Tod der versicherten Person

 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich an-

gezeigt werden. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 

amtliche Sterbeurkunde vorzulegen. Darüber hinaus sind wir 

berechtigt, ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-

desursache und über Beginn und Verlauf der Krankheit, die 

zum Tod geführt hat, zu verlangen. Die mit diesen Nachwei-

sen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versiche-

rungsleistung beansprucht.
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2 Nachweise bei Rentenbeginn und  

während der Rentenphase 

 Wir können bei Rentenbeginn ein amtliches Zeugnis darüber 

verlangen, dass die versicherte Person lebt. Derartige Zeug-

nisse können wir auch während der Rentenphase verlangen. 

Die Kosten dafür werden von uns getragen.

3 Weitere Nachweise

 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 

weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 

selbst anstellen. Die mit diesen Nachweisen verbundenen 

Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung bean-

sprucht.

E. Angaben, die vor Vertragsbeginn erforderlich sind, und 

Folgen bei falschen Angaben

1 Vorvertragliche Anzeigepflicht

1.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-

rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestell-

ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet ha-

ben (vorvertragliche Anzeigepflicht). 

1.2 Sollen nicht Sie, sondern ein Dritter versicherte Person wer-

den, ist auch dieser – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße 

und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

1.3 Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-

schutzes erheblich sind und nach denen wir in Textform ge-

fragt haben, von Ihnen oder der versicherten Person nicht 

oder nicht richtig angegeben worden sind, liegt eine Verlet-

zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vor. Deren Rechts-

folgen hängen davon ab, ob die vorvertragliche Anzeigepflicht 

vorsätzlich, grob fahrlässig, einfach fahrlässig oder schuldlos 

verletzt wurde. 

2 Vorsätzliche Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Bei einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeigepflicht können 

wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

 Wir dürfen von einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeige-

pflicht ausgehen, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 

die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt worden ist.

3 Grob fahrlässige Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Bei einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht kön-

nen wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

 Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nachge-

wiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-

deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 

werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-

wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-

standteil werden (Vertragsanpassung).

 Wir dürfen von einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzei-

gepflicht ausgehen, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 

die Anzeigepflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist.

4 Einfach fahrlässige Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Bei einer einfach fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht 

können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat kündigen. 

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nach-

gewiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-

deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 

werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-

wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-

standteil werden (Vertragsanpassung).

 Wir dürfen von einer einfach fahrlässigen Verletzung der An-

zeigepflicht ausgehen, es sei denn, uns wird nachgewiesen, 

dass die Anzeigepflicht nicht einfach fahrlässig verletzt wor-

den ist. 

5 Schuldlose Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Wir verzichten auf die uns aus § 19 Versicherungsvertrags-

gesetz (VVG) zustehenden Rechte zur Anpassung und Kün-

digung des Versicherungsvertrags, sofern die Anzeigepflicht-

verletzung schuldlos erfolgt ist.

6 Weitere Voraussetzungen für die Ausübung unseres Rech-

tes auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung

6.1 Unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpas-

sung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-

lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

hingewiesen haben. Wir können uns auf unser Recht nicht 

berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 

die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.2 Wir müssen unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Ver-

tragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 

machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 

der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-

machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung 

unseres Rechtes müssen wir die Umstände angeben, auf die 

wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dür-

fen wir weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung 

angeben.

6.3 Unser Recht können wir nur innerhalb von fünf Jahren seit 

Vertragsabschluss ausüben; dies gilt nicht für Versicherungs-

fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Wurde die 

Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

7 Rechtsfolgen eines erklärten Rücktritts

7.1 Wenn wir nach Nummer 2 oder 3 den Rücktritt erklären, be-

steht kein Versicherungsschutz. 
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 Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles 

erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, wenn uns 

nachgewiesen wird, dass die nicht oder nicht richtig angege-

benen Umstände weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich waren. 

7.2 Wenn der Versicherungsvertrag durch Rücktritt aufgehoben 

wird, zahlen wir den Auszahlungsbetrag nach Abschnitt G 

Nummer 5 und der Versicherungsvertrag endet. Ein Anspruch 

auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

8 Rechtsfolgen einer durch uns erklärten Kündigung

 Wenn wir nach Nummer 4 den Versicherungsvertrag kündi-

gen, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Abschnitt G 

Nummer 3 in einen vorzeitig beitragsfreien Versicherungsver-

trag um, sofern die beitragsfreie Mindestleistung erreicht wird. 

Andernfalls wird der Auszahlungsbetrag nach Abschnitt G 

Nummer 5 – sofern vorhanden – ausgezahlt und der Versi-

cherungsvertrag endet. 

9 Ihre Rechte bei einer durch uns erklärten  

Vertragsanpassung

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 

als zehn Prozent, oder schließen wir den Versicherungsschutz 

für den nicht angezeigten Umstand im Rahmen der Vertrags-

anpassung aus, können Sie den Versicherungsvertrag inner-

halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos 

kündigen. In unserer Mitteilung werden wir Sie auf das Kün-

digungsrecht hinweisen.

10 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

10.1 Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls 

durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und 

gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genom-

men worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicher-

ten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung er-

klären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 

Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten.

10.2 Wenn wir nach Nummer 10.1 die Anfechtung erklären, be-

steht kein Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, wenn 

die nicht oder nicht richtig angegebenen Umstände nachweis-

lich keinen Einfluss auf den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles oder den Umfang unserer Leistung ge-

habt haben.

10.3 Wenn der Versicherungsvertrag durch Anfechtung aufgeho-

ben wird, zahlen wir den Rückkaufswert nach Abschnitt G 

Nummer 6 zuzüglich der Leistung aus der Beteiligung an den 

Bewertungsreserven und der Versicherungsvertrag endet. Ein 

Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

10.4 Unser Recht auf Anfechtung des Versicherungsvertrags kön-

nen wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsabschluss 

ausüben. 

11 Leistungserweiterung / Wiederinkraftsetzung

 Die Nummern 1 bis 10 gelten bei einer unsere Leistungspflicht 

erweiternden Änderung des Versicherungsvertrags oder ei-

ner Wiederinkraftsetzung entsprechend. Die Fristen der Num-

mern 6.3 und 10.4 beginnen mit der Änderung oder Wieder-

inkraftsetzung bezüglich des geänderten oder wiederinkraft-

gesetzten Teiles des Versicherungsschutzes neu zu laufen.

12 Erklärungsempfänger

 Die Ausübung unserer Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, 

zur Vertragsanpassung sowie zur Anfechtung erfolgt durch 

eine schriftliche Erklärung. 

 Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten ge-

nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter 

als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist 

auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden, oder kann sein 

Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des 

Versicherungsscheines zur Entgegennahme der Erklärung als 

bevollmächtigt ansehen.

 Sind die Rechte und Ansprüche aus dem Versicherungsver-

trag abgetreten, verpfändet oder gepfändet, können wir un-

sere Erklärung auch gegenüber einem daraus Berechtigten 

abgeben.

F. Beitragszahlung und Folgen der Nichtzahlung

1 Beitragszahlung

1.1 Zahlweise

 Die Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag können Sie je 

nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) 

oder durch laufende Beitragszahlungen entrichten. Die lau-

fenden Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag können Sie 

durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbei-

träge entrichten. Die Versicherungsperiode umfasst bei Jah-

reszahlung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung ent-

sprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr 

bzw. ein halbes Jahr. Bei Versicherungsverträgen gegen Ein-

malbeitrag beträgt die Versicherungsperiode ein Jahr.

1.2 Einlösungs- und Folgebeitrag

 Der Einlösungsbeitrag, d. h. der Einmalbeitrag oder der erste 

laufende Beitrag, wird sofort nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-

schein angegebenen Beginn des Versicherungsvertrags. Alle 

weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn 

der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.
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1.3 Sonderzahlungen in der Ansparphase**)

 Sie können bis zu zweimal je Kalenderjahr zusätzliche Bei-

träge in Form von Sonderzahlungen entrichten, sofern die fol-

genden Voraussetzungen erfüllt sind:

  Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 

laufender Beitragszahlung oder einen Versicherungsver-

trag gegen Einmalbeitrag. 

  Die einzelne Sonderzahlung muss mindestens 250 Euro 

betragen.

  Die Sonderzahlungen betragen jährlich insgesamt höchs-

tens 20.000 Euro.

 Eine Sonderzahlung ist zu jedem auf den Zahlungseingang 

bei uns folgenden Monatsersten möglich. Wenn Sie eine Son-

derzahlung leisten möchten, können Sie diese unter Angabe 

der Versicherungsnummer überweisen oder in Textform bei 

uns anmelden. Bei Überweisung muss die Sonderzahlung bis 

zum 20. eines Monats bei uns eingegangen sein (Zahlungs-

eingang), um zum darauf folgenden Monatsersten wirksam zu 

werden. Eine Sonderzahlung, die Sie bis zum 20. eines Mo-

nats anmelden, wird zum darauf folgenden Monatsersten fäl-

lig. Der Sonderzahlung wird der gleiche Tarif des bestehenden 

Versicherungsvertrags – mit den für ihn gültigen Tarifbestim-

mungen, den Rechnungsgrundlagen und den zugehörigen All-

gemeinen oder Besonderen Bedingungen – zugrunde gelegt.

 Erfolgt die Sonderzahlung während der Tranchendauer, wird 

sie grundsätzlich in einem gesonderten Versicherungsvertrag 

dokumentiert; dieser hat die verbleibende Dauer der Anspar-

phase des Grundvertrags, jedoch mindestens ein Jahr. Für 

den gesonderten Versicherungsvertrag ist das Recht auf Son-

derzahlung ausgeschlossen.

1.4 Übermittlung der Beiträge

 Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 

Ihre Kosten. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-

nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der 

Beitrag bei uns eingeht.

1.5 Lastschriftverfahren

 Solange Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, werden wir 

Ihre Zahlungen so behandeln, als wären sie zum jeweiligen 

Fälligkeitszeitpunkt erfolgt, es sei denn, die Lastschrift wird 

aufgrund Ihres Verschuldens nicht eingelöst oder Sie wider-

sprechen einer berechtigten Einziehung. Wird eine Lastschrift 

nicht eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen berechtigt, 

nicht aber verpflichtet. 

2 Die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen

2.1 Die Folgen der Nichtzahlung des Einlösungsbeitrags

 Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 

zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht erfolgt ist – 

vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Ist der Einlösungs-

beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, 

besteht keine Leistungspflicht. Dies gilt nicht, wenn uns nach-

gewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung bzw. die nicht recht-

zeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

2.2 Die Folgen der Nichtzahlung von Folgebeiträgen

 Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus 

dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig ge-

zahlt worden ist, erhalten Sie von uns eine Mahnung in Text-

form. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der in der 

Mahnung gesetzten Frist von mindestens zwei Wochen, ent-

fällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz so, als ob 

Sie eine vorzeitige Beitragsfreistellung des Versicherungsver-

trags verlangt hätten; Abschnitt G Nummer 3 gilt daher ent-

sprechend. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mah-

nung ausdrücklich hinweisen.

3 Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten

3.1 Beitragsstundung

 Sie können schriftlich verlangen, dass unter Beibehaltung des 

vollen Versicherungsschutzes die Beiträge für einen Zeitraum 

von bis zu sechs Monaten zinslos gestundet werden. Voraus-

setzung für eine Beitragsstundung ist, dass der Beitrag für 

das erste Versicherungsjahr vollständig gezahlt wurde und die 

nach Ablauf der Beitragsstundung verbleibende Beitragszah-

lungsdauer noch mindestens ein Jahr beträgt. Die gestunde-

ten Beiträge sind mit Ablauf des Stundungszeitraums nach-

zuzahlen. Auf Antrag können Sie den Beitragsrückstand auch 

zinslos in bis zu 24 Monatsraten ausgleichen.

3.2 Wiederinkraftsetzung nach vorzeitiger  

Beitragsfreistellung

 Erfolgte für Ihren Versicherungsvertrag eine vorzeitige Bei-

tragsfreistellung nach Abschnitt G Nummer 3, können Sie in-

nerhalb von drei Jahren die Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung (Wiederinkraftsetzung) verlangen. 

 Bei einer befristeten vorzeitigen Beitragsfreistellung nach Ab-

schnitt G Nummer 4 erfolgt die Wiederinkraftsetzung mit Ab-

lauf der Frist, ohne dass Sie dies beantragen müssen.

 Voraussetzung ist jeweils, dass zum Zeitpunkt der Wiederin-

kraftsetzung der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. 

 Mit der Wiederinkraftsetzung können Sie schriftlich verlangen, 

die während der beitragsfreien Zeit nicht gezahlten Beiträge 

in einem einmaligen Betrag als Sonderzahlung oder durch Er-

höhung des laufenden Beitrags nachzuentrichten. Die Vor-

aussetzungen nach Abschnitt F Nummer 1.3 und Abschnitt H 

Nummer 5 müssen nicht erfüllt sein. 

 Die Wiederinkraftsetzung erfolgt mit unveränderten Rech-

nungsgrundlagen.

3.3 Herabsetzung des Beitrags

 Sie können schriftlich verlangen, dass die Höhe des zu zah-

lenden Beitrags herabgesetzt wird. Ihre Mitteilung muss uns 

bis zum 20. des Monats vor dem gewünschten Termin der He-

rabsetzung vorliegen. Voraussetzung ist, dass der verblei-

bende Beitrag mindestens 24 Euro pro Monat beträgt. Durch 

die Herabsetzung des Beitrags verringern sich die versicher-

ten Leistungen.

**) Bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit 

Hauptwohnsitz – bei juristischen Personen mit Geschäftssitz – 

in Österreich sind Sonderzahlungen nicht möglich.



Kapitel II: Allgemeine Bedingungen

19

3.4 Für Beitragsstundung, Wiederinkraftsetzung und Herabset-

zung des Beitrags erheben wir keinen Abzug zum Ausgleich 

von Verwaltungskosten.

G. Kündigung, oder vorzeitige Beitragsfreistellung  

des Versicherungsvertrags

1 Kündigung 

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag während der Anspar-

phase jederzeit kündigen. Die Kündigung muss schriftlich er-

folgen und wird mit Eingang bei uns bzw. zu einem von Ih-

nen gewählten späteren Termin vor Rentenbeginn wirksam 

(Umrechnungs-Stichtag bei Kündigung siehe Abschnitt J 

Nummer 5). 

 Eine Kündigung hat keine Auswirkung auf bereits abgerufene 

Teilrenten nach Abschnitt B Nummer 2.7. Für die Rentenga-

rantie und die Kapitalrückgewähr besteht kein separates Kün-

digungsrecht.

 Nach Kündigung erhalten Sie – soweit bereits entstanden – 

den Auszahlungsbetrag nach Nummer 5.

2 Teilkündigung

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag während der Anspar-

phase auch teilweise kündigen. Die Teilkündigung ist nur ein-

mal im Kalenderjahr und nur dann möglich, wenn der Entnah-

mebetrag mindestens 1.000 Euro beträgt und mindestens 

3.000 Euro gebildetes Kapital im Versicherungsvertrag ver-

bleiben. Für eine Teilkündigung müssen seit dem Versiche-

rungsbeginn fünf Jahre, bei Versicherungsverträgen gegen 

Einmalbeitrag zwei Jahre, vergangen sein. Eine Kapitalleis-

tung erbringen wir ausschließlich als Geldleistung.

 Die schriftliche Erklärung der Teilkündigung muss uns spätes-

tens vier Wochen vor dem gewünschten Termin (Monatsers-

ten) zugegangen sein. 

 Der dem gebildeten Kapital entnommene Betrag wird auf die 

in Ihrem Versicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds 

und das Garantieguthaben aufgeteilt. Die Aufteilung richtet 

sich nach Abschnitt J Nummer 3.4, wobei das Garantiegutha-

ben bei der Aufteilung wie ein zusätzlicher Investmentfonds 

behandelt wird.

 Nach der Teilkündigung erhalten Sie den Entnahmebetrag, 

vermindert um einen Abzug nach Nummer 7. 

 Die Teilkündigung wirkt sich auf die Höhe des zu zahlenden 

Beitrags nicht aus. 

 In Abhängigkeit von dem aus dem Garantieguthaben entnom-

menen Betrag vermindert sich die Beitragserhaltungsgaran-

tie. In Abhängigkeit von dem aus dem Fondsguthaben ent-

nommenen Betrag vermindert sich grundsätzlich der Todes-

fallschutz. Die verminderte Beitragserhaltungsgarantie und 

der verminderte Todesfallschutz werden in einem Nachtrag 

zum Versicherungsschein dokumentiert.

3 Vorzeitige Beitragsfreistellung 

 Sie können zum Termin einer künftigen Beitragsfälligkeit 

schriftlich verlangen, vorzeitig von Ihrer Beitragszahlungs-

pflicht befreit zu werden. Erreicht das gebildete Kapital, ge-

gebenenfalls vermindert um rückständige Beiträge, den Min-

destbetrag von 500 Euro nicht, wird der Auszahlungsbetrag 

nach Nummer 5 ausgezahlt.

 Ab dem Zeitpunkt der vorzeitigen Beitragsfreistellung besteht 

die versicherte Todesfall-Leistung aus dem um ein Prozent 

erhöhten gebildeten Kapital. 

 Bei der vorzeitigen Beitragsfreistellung verrechnen wir Bei-

tragsrückstände oder sonstige ausstehende Beträge.

 Die Beitragserhaltungsgarantie umfasst die bis zur vorzeiti-

gen Beitragsfreistellung gezahlten Beiträge, gegebenenfalls 

vermindert aufgrund von Teilabruf oder Teilkündigung. Das 

verbleibende Fondsguthaben nimmt bis zum Ende der An-

sparphase weiterhin an der Wertentwicklung der gewählten 

Investmentfonds teil. 

 Für die vorzeitige Beitragsfreistellung erheben wir einen Ab-

zug nach Nummer 7. 

4 Befristete vorzeitige Beitragsfreistellung

 

 Die in Nummer 3 beschriebene vorzeitige Beitragsfreistellung 

können Sie auch auf einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten 

befristen, sofern zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung das 

gebildete Kapital Ihres Versicherungsvertrags, gegebenen-

falls vermindert um rückständige Beiträge, mindestens 160 

Euro beträgt. Für die Wiederinkraftsetzung gelten die Rege-

lungen nach Abschnitt F Nummer 3.2 entsprechend.

5 Auszahlungsbetrag 

 Der Auszahlungsbetrag ist der Rückkaufswert nach Nummer 

6, vermindert um den Abzug nach Nummer 7, zuzüglich der 

Leistung aus der Beteiligung an den Bewertungsreserven (zur 

Überschussbeteiligung siehe Abschnitt C).

 Die garantierte Höhe des Auszahlungsbetrags können Sie der 

Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 8) entnehmen. 

6 Rückkaufswert

 Der Rückkaufswert ist das gebildete Kapital zum Termin, zu 

dem die Kündigung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung 

wirksam wird. 

 Die garantierte Höhe des Rückkaufswertes können Sie der 

Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 8) entnehmen.

 

7 Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger  

Beitragsfreistellung

 Der Abzug beträgt 60 Euro. Er erfolgt zum pauschalen Aus-

gleich von Verwaltungskosten, die uns durch die Kündigung 

oder die vorzeitige Beitragsfreistellung entstehen. Auf Ihr Ver-

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel IV

1)

1)

1)
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langen hin müssen zunächst wir das Entstehen und die Höhe 

dieser Kosten nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in 

Ihrem Fall keine Verwaltungskosten entstanden sind, dann 

entfällt der Abzug; können Sie nachweisen, dass geringere 

Verwaltungskosten entstanden sind, dann wird der Abzug ent-

sprechend Ihrem Nachweis herabgesetzt.

 Der Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung 

ist für Sie wirtschaftlich nachteilig.

8 Tabelle der Garantiewerte

 Nähere Informationen zur garantierten Höhe des Rückkaufs-

wertes, der beitragsfreien Rente, des Auszahlungsbetrags und 

des Abzugs können Sie der Tabelle der Garantiewerte (Indi-

viduelle Vertragsinformationen und Versicherungsschein) ent-

nehmen. 

9 Beitragsrückzahlung

 Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht.

H. Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer / 

 Empfänger der Versicherungsleistungen

1 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung

1.1 Widerrufliches Bezugsrecht

 Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, 

falls Sie uns keine andere Person benannt haben, die die An-

sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll (Be-

zugsberechtigter). Bis zum Tod der versicherten Person kann 

das Bezugsrecht jederzeit widerrufen werden.

1.2 Unwiderrufliches Bezugsrecht

 Sie können auch ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-

berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 

erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zu-

stimmung des von Ihnen benannten Bezugsberechtigten auf-

gehoben werden. 

1.3 Abtretung und Verpfändung

 Sie können Ihre Ansprüche und Rechte aus dem Versiche-

rungsvertrag abtreten oder verpfänden. Eine Abtretung oder 

Verpfändung kann nur mit der Zustimmung des Abtretungs- 

bzw. Pfandgläubigers rückgängig gemacht werden. 

1.4 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und  

Verpfändungen

 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Be-

zugsrechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Be-

zugsrechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 

wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich ange-

zeigt worden sind. Das gleiche gilt für Abtretungen und Ver-

pfändungen, soweit derartige Verfügungen überhaupt recht-

lich möglich sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall 

Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 

bereits vorher Verfügungen im Sinne der Nummern 1.2 oder 

1.3 vorgenommen haben.

2 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung

2.1 Bei Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung ha-

ben Sie bei bestimmten Ereignissen das Recht, eine Erhö-

hung der vereinbarten Versicherungsleistungen ohne erneute 

Gesundheitsprüfung zu verlangen (Nachversicherung).

 Die Nachversicherung können Sie unter Berücksichtigung der 

Nummern 2.2 bis 2.5 innerhalb von zwölf Monaten verlangen 

nach

  Heirat oder Begründung einer Lebenspartnerschaft im 

Sinne des LPartG der versicherten Person, 

  Geburt eines Kindes der versicherten Person,

  Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versicherte 

Person,

  Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person,

  Scheidung oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft im 

Sinne des LPartG der versicherten Person,

  Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Beitragsbemessungs-

grenze der gesetzlichen Rentenversicherung führt,

  Steigerung des monatlichen Bruttoeinkommens der versi-

cherten Person aus nichtselbständiger Tätigkeit um mehr 

als zehn Prozent gegenüber dem monatlichen Durch-

schnittsbruttoeinkommen der letzten zwölf Monate,

  Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Pflichtversicherungs-

grenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung führt; er-

forderlich ist der Nachweis einer bestehenden privaten 

Krankheitskosten-Vollversicherung für die versicherte Per-

son bei der Continentale Krankenversicherung a.G., bei 

der es sich nicht um den Basistarif handelt,

  erstmaliger Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit bei ver-

sicherten Schülern, Studenten und Auszubildenden,

  erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit der 

versicherten Person, sofern die versicherte Person aus 

dieser Tätigkeit ihr hauptsächliches Einkommen bezieht,

  Aufnahme einer freiberuflichen oder selbständigen Tätig-

keit mit Kammerzugehörigkeit der versicherten Person,

  Wegfall der Versicherungspflicht der versicherten Person 

in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern,

  Erwerb einer selbst bewohnten Immobilie durch die versi-

cherte Person.

2.2 Die Nachversicherung erfolgt in dem bestehenden Versiche-

rungsvertrag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – 

mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungs-

grundlagen und den zugehörigen Allgemeinen oder Beson-

deren Bedingungen – und alle sonstigen für den Grundver-

trag geltenden Vereinbarungen zugrunde gelegt.

 

 Innerhalb der in Nummer 2.1 genannten Frist sind uns geeig-

nete Nachweise dafür vorzulegen, dass die jeweiligen Vor-

aussetzungen für die Nachversicherung eingetreten sind. Der 

Versicherungsschutz aus der Nachversicherung beginnt zur 

nächsten Beitragsfälligkeit, wenn uns Ihre Erklärung zur Nach-

versicherung und diese Nachweise bis zum 20. des Monats 

vor der nächsten Beitragsfälligkeit vorliegen und Sie den er-

höhten Beitrag gezahlt haben.

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel IV

1)
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2.3 Der jährliche Beitrag der Nachversicherung muss mindestens 

180 Euro und darf höchstens 100 Prozent der für das erste 

Versicherungsjahr des Grundvertrags gezahlten Beiträge, 

nicht jedoch mehr als 6.000 Euro betragen. 

2.4 Wenn wir bei dem Grundvertrag eine vorvertragliche Anzei-

gepflichtverletzung feststellen, erlischt Ihr Recht auf Nachver-

sicherung und es gelten die Regelungen in Abschnitt E ent-

sprechend für bereits bestehende Nachversicherungen.

2.5 Ihr Recht auf Nachversicherung erlischt, wenn 

  die versicherte Person älter als 50 Jahre ist oder 

  die verbleibende Ansparphase weniger als zwölf Jahre be-

trägt.

3 Hinausgeschobener Rentenbeginn

3.1 Der Rentenbeginn kann einmalig auf einen späteren Monats-

ersten hinausgeschoben werden, und zwar spätestens auf den 

Ersten des Monats, in dem die versicherte Person ihr 70. Le-

bensjahr vollendet (hinausgeschobener Rentenbeginn). Auf 

diese Möglichkeit werden wir Sie vor Rentenbeginn hinweisen.

 Die schriftliche Erklärung hierzu kann frühestens ein Jahr vor 

dem bisher vereinbarten Rentenbeginn abgegeben werden. 

Sie muss uns spätestens vier Wochen vor diesem Termin zu-

gegangen sein. 

 Auch bei Hinausschieben des Rentenbeginns haben Sie das 

Recht auf Abruf oder Teilabruf nach Abschnitt B Nummern 2.6 

und 2.7.

3.2 Nach dem Hinausschieben des Rentenbeginns wird der Ver-

sicherungsvertrag beitragsfrei fortgeführt und die versicherte 

Todesfall-Leistung besteht aus dem um ein Prozent erhöhten 

gebildeten Kapital. 

3.3 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des hinausgeschobenen Rentenbeginns eine Kapi-

talabfindung nach Abschnitt B Nummer 2.3 oder eine Kombi-

nation von lebenslanger Rentenzahlung und Kapitalabfindung 

nach Abschnitt B Nummer 2.5 erhalten.

3.4 Die lebenslangen Rentenleistungen sind bei hinausgescho-

benem Rentenbeginn kürzer zu zahlen. Daher muss auch der 

garantierte Rentenfaktor aufgrund des höheren Alters bei hi-

nausgeschobenem Rentenbeginn – mit unveränderten Rech-

nungsgrundlagen – neu ermittelt werden. In der Regel führt 

dies zu einer Erhöhung der Rente.

3.5 Eine vereinbarte Rentengarantiezeit wird verkürzt, sofern und 

soweit die Rentengarantiezeit infolge des Hinausschiebens 

des Rentenbeginns über die Vollendung des 87. Lebensjah-

res der versicherten Person hinausgeht.

3.6 Beim Hinausschieben des Rentenbeginns wird das Garantie-

guthaben neu berechnet. Ein dadurch frei werdender Teil des 

bisherigen Garantieguthabens wird dem Fondsguthaben zu-

geführt. Nach dem Hinausschieben gilt die Beitragserhaltungs-

garantie nur zum hinausgeschobenen Rentenbeginn. Geht 

uns die schriftliche Erklärung zum Hinausschieben des Ren-

tenbeginns bis zum 20. eines Monats zu, erfolgt die Zufüh-

rung zum Fondsguthaben am darauf folgenden Monatsers-

ten, bei Zugang nach dem 20. eines Monats zum übernächs-

ten Monatsersten.

4 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn

4.1 Ist eine Rentengarantie oder die Kapitalrückgewähr vereinbart, 

können Sie während der Rentengarantiezeit oder so lange eine 

Todesfall-Leistung aus der Kapitalrückgewähr erfolgen kann, 

bis zu zweimal eine Kapitalauszahlung verlangen. 

 Ist eine Rentengarantie vereinbart, kann maximal ein Kapital 

in Höhe des abgezinsten Wertes der noch fälligen Renten 

(ohne Gewinnrenten) in der Rentengarantiezeit entnommen 

werden.

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart, darf das entnommene 

Kapital die zum Zeitpunkt der Auszahlung versicherte Todes-

fall-Leistung der Kapitalrückgewähr nicht überschreiten.

 

4.2 Nach der Kapitalentnahme müssen im Versicherungsvertrag 

mindestens 3.000 Euro Deckungskapital ohne Deckungska-

pital der Gewinnrente verbleiben und das entnommene Kapi-

tal muss mindestens 1.000 Euro betragen. Die Kapitalauszah-

lung ist nur zu Beginn eines Rentenzahlungsabschnitts mög-

lich. Der schriftliche Auftrag zur Auszahlung muss uns spätes-

tens vier Wochen vor dem gewünschten Termin (Monatsers-

ten) zugegangen sein. 

4.3 Durch die Kapitalauszahlung verringert sich die Höhe der le-

benslangen Rente. Abhängig von der Höhe des entnomme-

nen Kapitals werden die garantierte Rente und die Gewinn-

rente (mit Ausnahme der steigenden Gewinnrente) nach an-

erkannten Regeln der Versicherungsmathematik herabge-

setzt. Die Todesfall-Leistung der Kapitalrückgewähr verringert 

sich um das entnommene Kapital. 

 Ist eine Rentengarantie vereinbart, ändert sich die Rentenga-

rantiezeit durch die Kapitalauszahlung nicht. Ist die Kapital-

rückgewähr vereinbart, verringert sich die Todesfall-Leistung 

der Kapitalrückgewähr um das entnommene Kapital oder ent-

fällt ganz.

4.4 Als Kapitalauszahlung erhalten Sie das entnommene Kapital, 

vermindert um einen Abzug in Höhe von 3,5 Prozent des ent-

nommenen Kapitals. 

 Der Abzug erfolgt zum pauschalen Ausgleich der Verände-

rung der Risikolage des verbleibenden Versicherungsbe-

stands, der verminderten Kapitalerträge aufgrund vorzeitiger 

Fälligkeit und von Verwaltungskosten, die uns durch die Ka-

pitalauszahlung entstehen. Auf Ihr Verlangen hin müssen zu-

nächst wir nachweisen, dass der Abzug dem Grunde und der 

Höhe nach zutrifft. Können Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall 

der Abzug dem Grunde nach nicht zutrifft, dann entfällt der 

Abzug; können Sie nachweisen, dass der Abzug niedriger zu 

beziffern ist, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem Nach-

weis herabgesetzt. 

1)

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel IV
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 Der Abzug bei Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn ist für 

Sie wirtschaftlich nachteilig.

5 Erhöhungen bei Versicherungsverträgen mit laufender 

Beitragszahlung

5.1 Sie haben das Recht, bis zu fünf Mal eine Erhöhung der ver-

einbarten Beiträge zu verlangen, sofern die folgenden Vor-

aussetzungen erfüllt sind:

  Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 

laufender Beitragszahlung. 

  Die Erhöhung erfolgt spätestens zwölf Jahre vor dem ver-

einbarten Rentenbeginn. 

  Die einzelne Erhöhung muss mindestens einen jährlichen 

Beitrag von 180 Euro ergeben.

  Der jährliche Beitrag aller Erhöhungen darf höchstens 

200 Prozent der für das erste Versicherungsjahr gezahl-

ten Beiträge und höchstens 36.000 Euro betragen; un-

abhängig davon ist eine Erhöhung des jährlichen Beitrags 

auf bis zu 1.200 Euro möglich.

 Die Erhöhung erfolgt in dem bestehenden Versicherungsver-

trag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – mit den für 

ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungsgrundlagen 

und den zugehörigen Allgemeinen oder Besonderen Bedin-

gungen – und alle sonstigen geltenden Vereinbarungen zu-

grunde gelegt.

5.2 Der Versicherungsschutz aus der Erhöhung beginnt zur nächs-

ten Beitragsfälligkeit, wenn uns Ihre Erklärung zur Erhöhung 

bis zum 20. des Monats vor der nächsten Beitragsfälligkeit 

vorliegt und Sie den erhöhten Beitrag gezahlt haben. 

I. Allgemeine Vertragsbestimmungen 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Versicherungsver-

trag aufgrund der Willenserklärungen der beiden Vertragspart-

ner abgeschlossen worden ist und Sie den Einlösungsbeitrag 

gezahlt haben. Vor dem im Versicherungsschein angegebe-

nen Versicherungsbeginn besteht jedoch kein Versicherungs-

schutz.

2 Informationen während der Vertragslaufzeit

 Wir teilen Ihnen einmal jährlich den Wert des Fondsguthabens 

Ihres Versicherungsvertrags, aufgeschlüsselt nach Anzahl und 

Geldwert der Investmentfonds-Anteile, den Stand des Garan-

tieguthabens und den zugeordneten Anteil an den Bewertungs-

reserven mit. Auf Wunsch können Sie den aktuellen Stand Ih-

res Versicherungsvertrags jederzeit von uns erfahren.

3 Regelungen zur Leistungsauszahlung

3.1 Auszahlung in Euro

 Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir grund-

sätzlich als Geldleistung in Euro. Bei der Kapitalabfindung ist 

nach Abschnitt B Nummer 2.4 auch die Übertragung von In-

vestmentfonds-Anteilen auf ein Wertpapierdepot möglich.

3.2 Überweisung der Leistungen 

 Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig-

ten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) trägt der 

Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

3.3 Verrechnung von ausstehenden Beträgen

 Bei Fälligkeit von Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

verrechnen wir Beitragsrückstände oder sonstige ausstehende 

Beträge.

4 Meldung von Adress- und Namensänderungen

4.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-

lich mitteilen. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, 

da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-

schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift sen-

den können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage 

nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegan-

gen. Dies gilt auch, wenn Sie den Versicherungsvertrag für 

Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche 

Niederlassung verlegt haben.

4.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Nummer 4.1 entsprechend.

5 Weitere Mitteilungspflichten

5.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung 

und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Versi-

cherungsvertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür 

notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Ab-

schluss des Versicherungsvertrags, bei Änderung nach Ab-

schluss des Versicherungsvertrags oder auf Nachfrage un-

verzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung 

stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der 

Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Versicherungs-

vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maß-

geblich ist.

5.2 Notwendige Informationen im Sinne von Nummer 5.1 sind ins-

besondere alle Umstände, die für die Beurteilung

  Ihrer persönlichen Steuerpflicht,

  der Steuerpflicht dritter Personen, die Rechte an Ihrem 

Versicherungsvertrag haben und

  der Steuerpflicht des Leistungsempfängers

 maßgebend sein können. 

 Dazu zählen die deutsche oder ausländische Steuerpflicht, 

die Steueridentifikationsnummer, der Geburtsort und der 

Wohnsitz. 

 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Un-

terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, 

müssen Sie trotz einer gegebenenfalls nicht bestehenden 

Steuerpflicht davon ausgehen, dass wir Ihre Versicherungs-

vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steu-

erbehörden melden.
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*) siehe Seite 27

6 Verrechnung der Kosten Ihres Versicherungsvertrags

6.1 Mit Ihrem Versicherungsvertrag sind Kosten verbunden. Diese 

sind bereits bei der Kalkulation Ihrer Beiträge berücksichtigt. 

Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (insbe-

sondere Aufwendungen für Versicherungsvertriebsprovisio-

nen, Beratung, Gesundheitsauskünfte, Werbeaufwendungen 

oder die Ausstellung des Versicherungsscheins) sowie übrige 

Kosten. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere Ver-

waltungskosten.

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-

tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-

nehmen.

6.2 Für die Berücksichtigung der Abschluss- und Vertriebskosten 

Ihres Versicherungsvertrags in unserem Jahresabschluss ist 

das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstel-

lungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die ersten Bei-

träge zur Tilgung von Abschluss- und Vertriebskosten heran-

gezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-

cherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der je-

weiligen Versicherungsperiode und für die Bildung der bilan-

ziellen Deckungsrückstellung*) bestimmt sind. Der auf diese 

Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungs-

verordnung auf 2,5 Prozent der Summe der für die gesamte 

Laufzeit des Versicherungsvertrags vereinbarten Beiträge 

(Beitragssumme) beschränkt. Das beschriebene Verfahren 

hat keine unmittelbare Auswirkung auf die Leistung aus dem 

Versicherungsvertrag.

6.3 Damit auch in den ersten Jahren bereits Beitragsteile für die 

Bildung eines Rückkaufswertes und bei einer vorzeitigen Bei-

tragsfreistellung zur Verfügung stehen, werden bei Versiche-

rungsverträgen mit laufender Beitragszahlung Abschluss- und 

Vertriebskosten in Höhe von bis zu 2,5 Prozent der Beitrags-

summe gleichmäßig auf die ersten 60 beitragspflichtigen Mo-

nate verteilt und monatlich dem Fondsguthaben entnommen. 

Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 60 Mo-

nate, verteilen wir die Kosten gleichmäßig auf die kürzere Bei-

tragszahlungsdauer. Bereits verrechnete Abschluss- und Ver-

triebskosten werden nicht erstattet.

 Zeiträume, in denen der Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-

stellt ist, werden bei der Ermittlung des 60-Monats-Zeitrau-

mes nicht berücksichtigt. 

6.4 Bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag und bei Son-

derzahlungen werden Abschluss- und Vertriebskosten sofort 

verrechnet.

6.5 Bei Erhöhungen, z. B. dynamischen Erhöhungen oder Nach-

versicherungen wird jeder Erhöhungsteil hinsichtlich der Ab-

schluss- und Vertriebskosten entsprechend Nummer 6.2 und 

6.3 wie ein eigenständiger Versicherungsvertrag behandelt.

6.6 Die übrigen Kosten werden über die gesamte Vertragslaufzeit 

verteilt.

6.7 Das beschriebene Verfahren zur Verrechnung der Abschluss- 

und Vertriebskosten hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der 

Anfangszeit Ihres Versicherungsvertrags nur geringe Beträge 

zur Bildung einer beitragsfreien Versicherungsleistung oder 

für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Dies ist für Sie wirt-

schaftlich nachteilig. Nähere Informationen zur garantierten 

Höhe des Rückkaufswertes, der beitragsfreien Rente, des 

Auszahlungsbetrags und des Abzugs können Sie der Tabelle 

der Garantiewerte (Individuelle Vertragsinformationen und 

Versicherungsschein) entnehmen.

7 Verjährung der Ansprüche auf Versicherungsleistungen

 Ansprüche auf Versicherungsleistungen verjähren in drei Jah-

ren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 

Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von 

den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt 

hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 

Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-

kenntnis verjähren alle Ansprüche in zehn Jahren, nachdem 

sie entstanden sind.

 Ist der Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns an-

gemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-

hemmt, zu dem unsere Leistungsentscheidung dem An-

spruchsberechtigten in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-

schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Leistungs-

entscheidung bleibt damit bei der Berechnung der Frist unbe-

rücksichtigt. 

 Ist derjenige, der den Anspruch auf eine Versicherungsleis-

tung geltend macht, mit unserer Leistungsentscheidung nicht 

einverstanden, kann er den Anspruch innerhalb der Verjäh-

rungsfrist gerichtlich geltend machen. Wird die Frist versäumt, 

können wir uns auf die Einrede der Verjährung berufen.

8 Vereinbartes Vertragsrecht und Gerichtsstand

8.1 Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundes-

republik Deutschland Anwendung.

8.2 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen 

uns 

  bei dem für unseren Sitz oder 

  bei dem für Ihren Wohnsitz – in Ermangelung eines sol-

chen bei dem für Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung

 örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.

8.3 Ansprüche gegen Sie können ausschließlich an dem für Ihren 

Wohnsitz – in Ermangelung eines solchen an dem für Ihren 

gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. 

8.4 Verlegen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags Ih-

ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein ande-

res Land oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-

ort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das 

für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht zuständig.
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J. Regelungen zur Fondsanlage

1 Fondsauswahl und Änderung der Fondsaufteilung

1.1 Fondsauswahl

 Sie können bei Vertragsabschluss aus einem Sortiment von 

lnvestmentfonds auswählen und die Aufteilung des zur Invest-

mentfonds-Anlage bestimmten Beitragsteiles prozentual auf 

die ausgewählten Investmentfonds festlegen. 

 Diese Festlegung können Sie durch schriftliche Mitteilung an 

uns ändern.

 In einem Versicherungsvertrag können gleichzeitig Anteile von 

bis zu zehn Investmentfonds enthalten sein.

1.2 Änderung der Fondsaufteilung für künftige  

Beitragszahlungen

 Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen können Sie die 

Fondsaufteilung bis zu sechsmal für künftige Beitragszahlun-

gen ändern. Ihr Auftrag für die Änderung muss uns spätes-

tens fünf Geschäftstage vor der jeweiligen Beitragsfälligkeit 

schriftlich vorliegen. 

 Die jeweilige Änderung wird gebührenfrei durchgeführt.

1.3 Umschichten des vorhandenen Fondsguthabens

 Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen können Sie das 

vorhandene Fondsguthaben durch Ihren schriftlichen Auftrag 

ganz oder teilweise bis zu sechsmal in andere Investment-

fonds umschichten.

 Die jeweilige Änderung wird gebührenfrei durchgeführt. 

 Das Recht zur Umschichtung des Fondsguthabens endet, so-

bald der Stichtag der Umschichtung den Stichtag für den Ren-

tenbeginn, den Abruf bzw. Teilabruf, die Kapitalabfindung oder 

die Kündigung bzw. Teilkündigung des Versicherungsvertrags 

erreicht oder überschreitet. Bei Teilabruf und Teilkündigung 

betrifft dies nur das Fondsguthaben, das für den Teilabruf oder 

die Teilkündigung benötigt wird. 

1.4 Verfügbare Investmentfonds

 Die Auswahl der von uns angebotenen Investmentfonds kann 

sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie die Fondsaufteilung 

ändern oder das Fondsguthaben umschichten wollen, kön-

nen Sie bei uns erfragen, welche Investmentfonds zu diesem 

Zeitpunkt dafür zur Verfügung stehen. 

2 Ablaufmanagement

 Gegen Ende der Ansparphase ist es grundsätzlich sinnvoll, 

das erreichte Fondsguthaben in stärker sicherheitsorientierte 

Investmentfonds anzulegen, weil diese geringeren Schwan-

kungen unterliegen. Das vermindert zwar die Chancen, zu-

sätzliche hohe Kurssteigerungen zu erzielen, verringert aber 

das Verlustrisiko bei einem Kursrückgang. Mit dem Ablaufma-

nagement bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur planmäßigen 

monatlichen Umschichtung von Investmentfonds-Anteilen. 

Eine Bewertung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt ist 

mit dem Ablaufmanagement nicht verbunden.

 Die Umschichtungen im Rahmen des Ablaufmanagements er-

folgen jeweils zu Monatsbeginn. Ihr schriftlicher Auftrag für 

das Ablaufmanagement muss uns spätestens vier Wochen 

vor dem gewünschten Beginn zugegangen sein. In Ihrem Auf-

trag müssen Sie Folgendes festlegen:

  den Monatsbeginn, zu dem die erste Umschichtung er-

folgen soll,

  den Monat, in dem die letzte Umschichtung durchgeführt 

werden soll, 

  die Investmentfonds, aus welchen Sie umschichten wol-

len (Entnahmefonds),

  die Investmentfonds, in welche Sie umschichten wollen 

(Zielfonds),

  die Investmentfonds, in welche künftige Beitragsteile flie-

ßen sollen.

 Während der Dauer des Ablaufmanagements wird die Anzahl 

der aus einem gewählten Entnahmefonds umzuschichtenden 

Anteile monatlich bestimmt. Sie ergibt sich, indem die vorhan-

denen Anteile des Entnahmefonds durch die Anzahl der ver-

bleibenden Monate bis zum gewünschten Ende der Umschich-

tungen geteilt werden. 

 Sie können den Beginn und Umfang des Ablaufmanagements 

individuell festlegen. Dabei kann die erste Umschichtung frü-

hestens nach fünf Versicherungsjahren erfolgen. Gegen Ende 

der Ansparphase werden wir Sie an die Möglichkeit eines Ab-

laufmanagements erinnern.

 Auch während des Ablaufmanagements darf die Anzahl von 

insgesamt zehn Investmentfonds – einschließlich der Ziel-

fonds – im Versicherungsvertrag nicht überschritten werden. 

Während der planmäßigen Umschichtungen können Sie je-

derzeit mit einer Frist von vier Wochen Ihre Festlegungen än-

dern, das Ablaufmanagement vorzeitig beenden oder unter-

brechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

 Eine Anrechnung auf die Anzahl möglicher Umschichtungen 

des vorhandenen Fondsguthabens nach Nummer 1.3 erfolgt 

nicht. Das Ablaufmanagement wird gebührenfrei durchgeführt.

3 Zuführungen zum Fondsguthaben und Entnahmen aus 

dem Fondsguthaben 

3.1 Das Fondsguthaben

 Das Fondsguthaben besteht aus den für Ihren Versicherungs-

vertrag angelegten Investmentfonds-Anteilen. Den Geldwert 

des Fondsguthabens ermitteln wir dadurch, dass die Anteile 

jedes Investmentfonds mit seinem Anteilspreis multipliziert 

werden. Der Anteilspreis ist der Rücknahmepreis der Fonds-

gesellschaft. Im Rücknahmepreis gegebenenfalls enthaltene 

Rücknahmegebühren werden wir nur dann berücksichtigen, 

wenn sie uns von der Fondsgesellschaft belastet werden. 

 In Fremdwährungen notierende Investmentfonds werden mit 

dem am Stichtag geltenden Referenzkurs der Europäischen 

Zentralbank in einen Euro-Wert umgerechnet.
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3.2 Ausschüttungen der Investmentfonds und  

Steuergutschriften

 Ausschüttungen, die nicht dem Investmentfonds direkt zuflie-

ßen, und anfallende Steuergutschriften werden wieder in dem 

betroffenen Investmentfonds angelegt und erhöhen damit die 

Anzahl der Investmentfonds-Anteile. 

 Zum ersten Geschäftstag eines Monats schreiben wir den be-

troffenen Verträgen jeweils die uns bis zum 20. des Vormo-

nats je Investmentfonds-Anteil gemeldeten und gutgeschrie-

benen Ausschüttungen und Steuergutschriften gut. 

3.3 Zuführung von Beträgen 

 Beiträge werden Ihrem Versicherungsvertrag zum jeweiligen 

Fälligkeitstermin gutgeschrieben. 

 Bei Zuführung von Beträgen zum Fondsguthaben (z. B. Bei-

tragsteile, Überschüsse und frei werdendes Kapital bei Hin-

ausschieben des Rentenbeginns) teilen wir diese Beträge ent-

sprechend dem von Ihnen für die Anlage in Investmentfonds 

gewählten Verhältnis auf die verschiedenen Investmentfonds 

auf. Die Umrechnung in Investmentfonds-Anteile wird zum 

Stichtag mit dem Rücknahmepreis der einzelnen Investment-

fonds (ohne Berücksichtigung von Rücknahmegebühren der 

Fondsgesellschaft) durchgeführt.

3.4 Aufteilung von Fondsentnahmen

 Werden Beträge aus Ihrem Fondsguthaben entnommen (z. B. 

Verwaltungskosten, Abschluss- und Vertriebskosten, Gebüh-

ren), werden diese auf alle in Ihrem Versicherungsvertrag vor-

handenen Investmentfonds aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt 

im Verhältnis der Geldwerte der Fondsguthaben der einzel-

nen Investmentfonds. Investmentfonds, für die die Anteils-

preisermittlung länger als sechs Wochen ausgesetzt wird, wer-

den bei der Aufteilung nicht berücksichtigt.

4 Ersetzung von Investmentfonds

4.1 Änderungen durch die Fondsgesellschaft

 Durch die Anlage in Investmentfonds hängt Ihr Versicherungs-

vertrag auch von für den jeweiligen Investmentfonds maßgeb-

lichen Regelungen ab, die wir nicht beeinflussen können. Än-

derungen dieser Regelungen können dazu führen, dass die 

vereinbarte Vertragsdurchführung beeinträchtigt oder unmög-

lich wird.

 Beispiele sind

  die Schließung, Auflösung oder Verschmelzung eines In-

vestmentfonds,

  die Einstellung oder Beschränkung der Ausgabe oder 

Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen,

  die Änderung der Fristen für die Ausgabe oder Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen, die zu einer Abrechnung 

mit einem späteren Kurstermin führt,

  die Einführung oder Erhöhung von Gebühren, die uns bei 

der Ausgabe oder Rücknahme von Investmentfonds-An-

teilen belastet werden,

  die Einstellung des öffentlichen Vertriebs des Investment-

fonds in Deutschland,

  Änderungen, die sich aus Gesetzen oder aufsichtsrechtli-

chen Anforderungen ergeben.

 In derartigen Fällen haben wir das Recht, den jeweiligen In-

vestmentfonds vollständig oder teilweise durch einen ande-

ren Investmentfonds zu ersetzen. 

 Bei der vollständigen Ersetzung steht der bisherige Invest-

mentfonds nicht mehr zur Verfügung; vorhandene Investment-

fonds-Anteile werden umgeschichtet. Eine teilweise Ersetzung 

kann zum Beispiel die Anlage künftiger Beitragsteile betreffen 

oder einen von Ihnen erteilten Auftrag zur Umschichtung in 

den bisherigen Investmentfonds.

 In derartigen Fällen werden wir Sie – sofern Sie den betroffe-

nen Investmentfonds ausgewählt haben – in der Regel inner-

halb einer Frist von sechs Wochen vor der beabsichtigten Er-

setzung des Investmentfonds informieren, es sei denn, wir 

selbst erlangen nicht rechtzeitig von der Maßnahme Kennt-

nis; im letzteren Fall werden wir die Benachrichtigung unver-

züglich nachholen. In besonderen, von uns nicht zu beeinflus-

senden Fällen (z. B. bei fristloser Einstellung der Anteilsrück-

nahme durch die Fondsgesellschaft) können wir Sie erst nach 

der Ersetzung des bisherigen Investmentfonds informieren.

 Sie können uns schriftlich einen anderen der dann verfügba-

ren Investmentfonds benennen, der an die Stelle des zu er-

setzenden Investmentfonds treten soll. Benennen Sie uns kei-

nen Investmentfonds oder geht uns Ihre Mitteilung über den 

von Ihnen gewünschten anderen Investmentfonds nicht mehr 

rechtzeitig vor dem Termin der Ersetzung des Investmentfonds 

zu, werden wir den in unserer Mitteilung genannten, dem An-

lageprofil des bisherigen Investmentfonds möglichst entspre-

chenden, Investmentfonds verwenden. Würde der Versiche-

rungsvertrag aufgrund einer teilweisen Ersetzung mehr als 

zehn Investmentfonds enthalten, erfolgt die Ersetzung statt-

dessen durch die im Versicherungsvertrag vorhandenen wei-

teren Investmentfonds. Bei Versicherungsverträgen mit lau-

fender Beitragszahlung wird, falls für die Anlage der Beiträge 

mindestens ein Investmentfonds verbleibt, der auf den zu er-

setzenden Investmentfonds entfallende Anteil auf die für die 

Anlage der Beiträge verbleibenden Investmentfonds – soweit 

möglich – gleichmäßig verteilt; in allen anderen Fällen erfolgt 

die Ersetzung entsprechend durch Verteilung auf alle im Ver-

sicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds.

 Die Änderung führen wir jeweils zu dem in unserer Mitteilung 

genannten Stichtag durch. 

 Innerhalb von vier Wochen nach Ersetzung des Investment-

fonds haben Sie außerdem das Recht auf eine zusätzliche 

Änderung der Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlungen 

nach Nummer 1.2 sowie eine zusätzliche Umschichtung des 

Fondsguthabens nach Nummer 1.3. Wenn wir Sie von einer 

Ersetzung erst im Nachhinein informieren, gilt stattdessen eine 

Frist von vier Wochen ab dem Zugang unseres Informations-

schreibens.

 Über die durchgeführte Änderung sowie über sonstige Verän-

derungen bei den Investmentfonds, wie beispielsweise Ände-

rungen des Fondsnamens oder der Anlagegrundsätze, wer-

den wir Sie mit der jährlichen Mitteilung nach Abschnitt I Num-

mer 2 informieren. 
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4.2 Ersetzung von Investmentfonds  

bei geringem Fondsvolumen

 Wir können einen Investmentfonds, dessen Gesamtwert – 

über alle bei uns bestehenden Versicherungsverträge betrach-

tet – länger als sechs Monate weniger als 100.000 Euro be-

trägt, durch einen anderen ersetzen. 

 In diesem Fall werden wir Sie – sofern Sie den betroffenen In-

vestmentfonds ausgewählt haben – informieren. Sie können 

uns innerhalb von sechs Wochen schriftlich einen anderen 

der dann verfügbaren Investmentfonds benennen, der an 

Stelle des zu ersetzenden Investmentfonds treten soll. Be-

nennen Sie uns innerhalb der gesetzten Frist keinen Invest-

mentfonds, werden wir den in unserer Mitteilung genannten 

Investmentfonds verwenden.

 Die Änderung führen wir jeweils zu dem in unserer Mitteilung 

genannten Stichtag durch. 

 Über die durchgeführte Änderung werden wir Sie mit der jähr-

lichen Mitteilung nach Abschnitt I Nummer 2 informieren.

4.3 Ersetzungen von Investmentfonds nach Nummern 4.1 und 

4.2 werden nicht auf die Anzahl möglicher Änderungen der 

Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlungen nach Num-

mer 1.2 und auf die Anzahl möglicher Umschichtungen des 

Fondsguthabens nach Nummer 1.3 angerechnet.

5 Berechnung von Fondsguthaben und Versicherungsleis-

tungen; Stichtagsregeln

5.1 Geschäftstag, Stichtage

 Geschäftstage im Sinne dieser Bedingungen sind die Arbeits-

tage von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen 

Feiertage an unserem Sitz sowie des 24. und des 31. Dezem-

bers. 

 Die Berechnung des gebildeten Kapitals und insbesondere 

die Umrechnung von Investmentfonds-Anteilen in den Euro-

Wert oder umgekehrt sowie – bei nicht auf Euro lautenden In-

vestmentfonds – die Umrechnung in Fremdwährungen und 

umgekehrt wird zu vom Geschäftstag abhängigen Stichtagen 

vorgenommen. Für die Stichtage gelten die folgenden Fest-

legungen:

a) Für die Umrechnung der Beitragsteile, die wir nach Num-

mer 3.3 dem Fondsguthaben zuführen, ist der Stichtag der 

erste Geschäftstag der jeweiligen Versicherungsperiode. 

Für Sonderzahlungen nach Abschnitt F Nummer 1.3 ist 

der Stichtag der erste Geschäftstag im Monat der Fällig-

keit der Sonderzahlung.

b) Für die Entnahme von Kosten nach Abschnitt I Nummer 

6, die Verrechnung von Beitragsrückständen oder sonsti-

gen ausstehenden Beträgen nach Abschnitt G Nummern 

3 und 4, die Zuführung von Überschussanteilen nach Ab-

schnitt C Nummer 2.1 sowie Umschichtungen im Rahmen 

des Ablaufmanagements nach Nummer 2 ist der Stichtag 

jeweils der erste Geschäftstag im Monat. 

c) Stichtag für die Berechnung des Geldwertes des Fonds-

guthabens für eine Kapitalabfindung bzw. für die Bildung 

einer Rente nach Abschnitt B Nummern 2.1 bis 2.5 ist der 

fünfte Geschäftstag vor dem Ende der Ansparphase. Bei 

Abruf nach Abschnitt B Nummer 2.6 oder Teilabruf nach 

Abschnitt B Nummer 2.7 wird statt des Endes der Anspar-

phase der Tag, der dem Abruf- bzw. Teilabruftermin voran-

geht, zugrunde gelegt.

d) Bei Kündigung nach Abschnitt G Nummer 1 gilt: Stichtag 

ist der fünfte Geschäftstag, der auf den Zugang Ihrer schrift-

lichen Kündigung bei uns folgt bzw. ein in Ihrer Kündigung 

genannter späterer Termin. Ist der genannte Termin kein 

Geschäftstag, wird der erste auf den genannten Termin 

folgende Geschäftstag als Stichtag verwendet. Bei Rück-

tritt oder Anfechtung nach Abschnitt E ist der Stichtag statt-

dessen der fünfte Geschäftstag, der auf das Datum unse-

rer Rücktritts- bzw. Anfechtungserklärung folgt. Bei Kündi-

gung nach Abschnitt E Nummer 4 mit Auszahlung des Aus-

zahlungsbetrags nach Abschnitt G Nummer 5 ist der Stich-

tag der Termin, an dem unsere Kündigung wirksam wird.

e) Stichtag für die Berechnung des Entnahmebetrags bei Teil-

kündigung nach Abschnitt G Nummer 2 ist der fünfte Ge-

schäftstag vor dem Tag, der dem Termin der Teilkündigung 

vorangeht. 

f) Bei Umschichtung Ihres vorhandenen Fondsguthabens 

nach Nummer 1.3 gilt: Stichtag ist der fünfte Geschäfts-

tag, der auf den Zugang Ihres schriftlichen Auftrags bei 

uns folgt bzw. ein in Ihrem Auftrag genannter späterer Ter-

min. Ist der genannte Termin kein Geschäftstag, wird der 

erste auf den genannten Termin folgende Geschäftstag als 

Stichtag verwendet. 

g) Für die Zuführung zum Fondsguthaben bei Hinausschie-

ben des Rentenbeginns nach Abschnitt H Nummer 3 ist 

der Stichtag der erste Geschäftstag des Monats der Zu-

führung. 

h) Bei Auszahlung der Todesfall-Leistung wird der Geldwert 

des Fondsguthabens nach Abschnitt B Nummer 2.8 mit dem 

fünften Geschäftstag nach Zugang der Sterbeurkunde bei 

uns als Stichtag berechnet. Die Stichtagsregelungen gelten 

entsprechend in den Fällen des Abschnitts B Nummer 3.1. 

i) Ist in der Sterbeurkunde statt eines exakten Todestages 

ein Zeitraum genannt, gilt der erste Tag des genannten 

Zeitraumes als Todestag.

j) Stichtag für die Berechnung der Geldleistung bei nicht 

durchführbarer Übertragung der Anteile eines oder meh-

rerer Investmentfonds nach Abschnitt B Nummer 2.4 ist 

der fünfte Geschäftstag, der auf den Zugang der Mittei-

lung hierüber bei uns folgt.

5.2 Verschiebung der Anteilspreisermittlung

 Wird an einem Stichtag nach Nummer 5.1 kein Anteilspreis 

ermittelt oder findet an diesem Stichtag keine Ausgabe oder 

Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die Fonds-

gesellschaft statt, verwenden wir stattdessen den ersten Tag 

mit Anteilspreisermittlung bzw. der Ausgabe oder Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen, der auf den in Nummer 5.1 

festgelegten Stichtag folgt.
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*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir nach § 341 e Absatz 1 

und § 341 f Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) für je-

den Versicherungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt die 

Versicherungsleistungen erbringen zu können. Bei der Be-

rechnung wird § 25 Absatz 2 der Verordnung über die Rech-

nungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in 

Verbindung mit § 169 Absatz 3 des Versicherungsvertragsge-

setzes (VVG) sowie die Deckungsrückstellungsverordnung 

(DeckRV) berücksichtigt.

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen länger als 

sechs Wochen ausgesetzt, gilt Nummer 5.3. Ist die Ausgabe 

von Investmentfonds-Anteilen länger als sechs Wochen aus-

gesetzt, gilt Nummer 4.1.

5.3 Aussetzung oder endgültige Einstellung der Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen durch die Fondsgesellschaft

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die 

Fondsgesellschaft bis zu sechs Wochen ausgesetzt, erfolgt 

die Verrentung, die Auszahlung (insbesondere auch bei Kün-

digung) oder die Umschichtung der betroffenen Investment-

fonds-Anteile, sobald diese durch die Fondsgesellschaft wie-

der zurückgenommen werden.

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die 

Fondsgesellschaft länger als sechs Wochen ausgesetzt oder 

endgültig eingestellt, bieten wir an, die entsprechenden In-

vestmentfonds-Anteile an Stelle der sonst vorgesehenen Geld-

leistung auf ein Wertpapierdepot Ihrer Wahl zu übertragen. 

Nehmen Sie dieses Angebot nicht an, werden wir den Wert 

der entsprechenden Investmentfonds-Anteile anhand des ak-

tuellen Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann auf-

grund der verminderten Veräußerbarkeit der Investmentfonds-

Anteile auch erheblich geringer sein als der zuletzt von der 

Fondsgesellschaft gestellte Rücknahmepreis oder auch Null 

betragen.

6 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-recht-

liche Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben 

 Nach Vertragsabschluss eingeführte oder erhöhte Steuern, 

öffentlich-rechtliche Gebühren und öffentlich-rechtliche Abga-

ben, mit denen wir im Zusammenhang mit dem Erwerb, der 

Verwaltung oder der Veräußerung von Investmentfonds-An-

teilen, die in Ihrem Versicherungsvertrag vorhanden sind, be-

lastet werden oder die uns von dritter Seite in Rechnung ge-

stellt werden, sind grundsätzlich von Ihnen als Versicherungs-

nehmer zu tragen. Wenn sie nicht bereits im Anteilspreis ent-

halten sind, wird der hierfür erforderliche Betrag aus Ihrem 

Fondsguthaben entnommen; die Aufteilung richtet sich nach 

Nummer 3.4. 
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III. Besondere Bedingungen für die Dynamik 
 zur Fondsgebundenen Versicherung 
 (Fassung 1/2015)

1 Der Maßstab für die planmäßige Erhöhung der Beiträge 

1.1 Der vereinbarte laufende Beitrag für diesen Versicherungs-

vertrag erhöht sich jährlich nach der getroffenen Vereinba-

rung, die im Versicherungsschein dokumentiert ist.

1.2 Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche-

rungsleistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Er-

höhung der Versicherungsleistungen richtet sich nach dem 

Erhöhungsbeitrag und der restlichen Beitragszahlungsdauer. 

Die Erhöhung erfolgt in dem bestehenden Versicherungsver-

trag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – mit den für 

ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungsgrundlagen 

und den zugehörigen Allgemeinen oder Besonderen Bedin-

gungen – und alle sonstigen geltenden Vereinbarungen zu-

grunde gelegt. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht 

im gleichen Verhältnis wie die Beiträge.

2 Der Zeitpunkt der Erhöhung von Beiträgen und 

 Versicherungsleistungen

2.1 Die Erhöhung des Beitrags und der Versicherungsleistungen 

erfolgt jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns bzw. 

zu dem im Versicherungsschein abweichend hiervon doku-

mentierten Termin.

2.2 Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mittei-

lung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der je-

weiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

2.3 Erhöhungen finden bis fünf Jahre vor Ablauf der Beitragszah-

lungsdauer statt. Die letzte Erhöhung erfolgt spätestens, wenn 

die versicherte Person das Alter von 66 Jahren erreicht hat. 

Bei vorzeitig beitragsfrei gestellten Versicherungsverträgen 

findet keine weitere Erhöhung statt. 

3 Sonstige Bestimmungen für die Erhöhung

3.1 Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen Ver-

einbarungen, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen für 

die Fonds-Rente sowie die Bezugsrechtsverfügung, erstre-

cken sich auch auf die Erhöhung. 

3.2 Das in den Allgemeinen Bedingungen beschriebene Verfah-

ren zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten gilt 

auch für die Erhöhung, wobei jeder Erhöhungsteil hinsichtlich 

der Abschluss- und Vertriebskosten wie ein eigenständiger 

Versicherungsvertrag behandelt wird.

3.3 Die Fristen der Allgemeinen Bedingungen bezüglich der Ver-

letzung der Anzeigepflicht (siehe Abschnitt „Angaben, die vor 

Vertragsbeginn erforderlich sind, und Folgen bei falschen An-

gaben“) beginnen durch die Erhöhung jedoch nicht neu zu 

laufen.

4 Aussetzen von Erhöhungen

4.1 Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende 

des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin schriftlich wi-

dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb 

von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen.

4.2 Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhö-

hungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, erlischt Ihr Recht 

auf weitere Erhöhungen.

4.3 Ist in Ihren Versicherungsvertrag eine Berufs- oder Erwerbs-

unfähigkeits-Zusatzversicherung mit eingeschlossen, erfol-

gen keine Erhöhungen, sobald erstmals Leistungen wegen 

Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit beantragt werden oder der 

Versicherungsfall dieser Zusatzversicherung eingetreten ist.
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IV. Besondere Vereinbarung für 
 Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG
 (Fassung 1/2015)

A. Gültigkeit 

 Diese besonderen Bedingungen gelten nur, soweit die Bei-

träge im Rahmen einer Direktversicherung steuerfrei nach § 3 

Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) erbracht werden.

B. Änderungen in Abschnitt B der Allgemeinen Bedingungen 

für die Fonds-Rente mit Mindestgarantie

 Die folgenden Nummern des Abschnitts B werden ersetzt bzw. 

neu aufgenommen. Sie erhalten folgenden Wortlaut:

1.2 Die Ansparphase

 Die Ansparphase ist die Zeit vom Beginn des Versicherungs-

vertrags bis zum letzten Tag vor dem Beginn des ersten Mo-

nats, für den die Rente gezahlt wird (Beginn der Rentenphase, 

kurz: Rentenbeginn). 

2.5 Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und 

 Kapitalabfindung

 Im Rahmen der Bestimmungen der Nummern 2.1 und 2.2 

kann auch eine Teilrentenzahlung in Anspruch genommen 

werden. Für die Bildung der Teilrente müssen mindestens 

70 Prozent des Verrentungskapitals verwendet werden. Der 

verbleibende Teil des Verrentungskapitals wird nach Num-

mern 2.3 und 2.4 ausgezahlt bzw. übertragen. 

2.6 Abruf

 Ein Abruf ist nicht möglich.

2.7 Teilabruf

 Ein Teilabruf ist nicht möglich.

2.8 Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, besteht die 

Todesfall-Leistung aus den zum Todestag vorhandenen In-

vestmentfonds-Anteilen und dem Garantieguthaben. Der Geld-

wert dieser Investmentfonds-Anteile wird mit dem jeweiligen 

Anteilspreis zum – vom Zugang der Sterbeurkunde abhängi-

gen – Stichtag ermittelt. 

 Die so ermittelte Versicherungsleistung wird nach Abschnitt B 

Nummer 2.10 der Besonderen Vereinbarung für Direktversi-

cherungen nach § 3 Nr. 63 EStG verwendet.

2.9 Tod der versicherten Person nach Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit 

ihrem Tod die Rentenzahlung, es sei denn, es ist eine Leis-

tung aus der Rentengarantie oder aus der Kapitalrückgewähr 

zu erbringen.

 Rentengarantie

 Ist die Rentengarantie vereinbart und stirbt die versicherte 

Person während der vereinbarten Rentengarantiezeit, zahlen 

wir die Rente bis zum Ende der Rentengarantiezeit an Hinter-

bliebene nach Abschnitt B Nummer 2.10 der Besonderen Ver-

einbarung für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG, 

wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen, andern-

falls verfallen die Renten zugunsten der Versichertengemein-

schaft und der Versicherungsvertrag erlischt. Die Rentenga-

rantiezeit beginnt mit dem Rentenbeginn.

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn und ist die 

Rentengarantiezeit bereits abgelaufen, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird.

 Kapitalrückgewähr 

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenbeginn, wird das Verrentungskapital ab-

züglich der bereits gezahlten Renten als Todesfall-Leistung 

nach Abschnitt B Nummer 2.10 der Besonderen Vereinbarung 

für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG verwendet, 

wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen. Ren-

tenzahlungen aufgrund der Überschussbeteiligung nach Ren-

tenbeginn werden dabei nicht abgezogen. 

 Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe der Kapital-

rückgewähr. Falls bei Tod der versicherten Person die Summe 

der bis dahin gezahlten Renten den Betrag des Verrentung-

skapitals erreicht oder überstiegen hat, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird. 

2.10 Verwendung der Todesfall-Leistung 

 Berechtigte Hinterbliebene

 Eine Todesfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.8 oder 2.9 

der Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG wird ausschließlich und nur in dieser Rang-

folge erbracht an

a) den Ehegatten, mit dem die versicherte Person zum Zeit-

punkt ihres Todes verheiratet ist oder den Partner, mit dem 

die versicherte Person zum Zeitpunkt ihres Todes in einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspart-

nerschaftsgesetz (LPartG) lebt,

b) den in der Versorgungszusage namentlich benannten Le-

bensgefährten der versicherten Person, mit dem zum Zeit-

punkt des Todes der versicherten Person eine gemein-

same Haushaltsführung besteht,

c) nach dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigende 

Kinder der versicherten Person (§ 32 Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 EStG), sofern die dort ge-

nannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Todes erfüllt 

sind.

 Ein im Rang vorhergehender Hinterbliebener schließt die nach-

folgenden Hinterbliebenen – außer im Falle von Leistungen 

aus der Rentengarantie – auf Dauer aus.

 Die Änderung der Rangfolge unter den Hinterbliebenen ist 

uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Todes der versicherten 

Person schriftlich angezeigt worden ist.

 Hinterbliebenenrente 

 Ist ein Hinterbliebener nach a) oder b) vorhanden, wird die To-

desfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.8 bzw. aus der 

Kapitalrückgewähr nach Abschnitt B Nummer 2.9 der Beson-
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deren Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 

EStG für eine lebenslange Hinterbliebenenrente verwendet.

 Sind Kinder der versicherten Person nach c), jedoch kein Hin-

terbliebener nach a) oder b) vorhanden, wird eine gegebe-

nenfalls vorhandene Todesfall-Leistung gleichmäßig auf diese 

aufgeteilt und für Waisenrenten verwendet. Die einzelne Wai-

senrente erlischt, sobald das Kind erstmals nicht mehr kinder-

geldberechtigt ist, spätestens mit Vollendung des 25. Lebens-

jahres des Kindes. Dies gilt für die Leistung aus der Renten-

garantie entsprechend.

 Die Todesfall-Leistung wird in unserem sonstigen Vermögen 

angelegt. Die Höhe der Hinterbliebenenrente wird mit den zum 

Zeitpunkt der Verrentung von uns verwendeten Rechnungs-

grundlagen nach anerkannten Regeln der Versicherungsma-

thematik berechnet. 

 Der Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht erstmals für 

den Monat, der auf den Tod der versicherten Person folgt. Mit 

dem Tod eines Berechtigten endet für diesen Berechtigten der 

Versicherungsvertrag und unsere Leistungspflicht.

 Kapitalabfindung

 Der Berechtigte kann – jedoch nur vor der ersten Fälligkeit sei-

ner Hinterbliebenenrente – anstelle der Rentenzahlung aus der 

Todesfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.8 bzw. aus der 

Kapitalrückgewähr nach Abschnitt B Nummer 2.9 der Beson-

deren Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 

EStG eine Kapitalabfindung wählen. Mit der Kapitalabfindung 

endet der Versicherungsvertrag für diesen Berechtigten.

 Sterbegeld

 Sind Hinterbliebene nach a) bis c) nicht vorhanden, wird die 

Todesfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.8 bzw. aus der 

Kapitalrückgewähr nach Abschnitt B Nummer 2.9 der Beson-

deren Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 

EStG – höchstens jedoch 8.000 EUR – als Sterbegeld an die 

Erben der versicherten Person ausgezahlt. Ist die Todesfall-

Leistung höher als 8.000 EUR, verfällt der über das Sterbe-

geld hinausgehende Betrag zugunsten der Versichertenge-

meinschaft. Mit der Zahlung endet der Versicherungsvertrag.

 Änderung des berechtigten Lebensgefährten

 Soll ein Lebensgefährte, mit dem eine gemeinsame Haus-

haltsführung besteht, neu benannt oder eine erfolgte Benen-

nung geändert werden, muss dies mit dem Arbeitgeber in der 

Versorgungszusage vereinbart und uns in schriftlicher Form 

mitgeteilt werden.

C. Änderungen in Abschnitt G der Allgemeinen Bedingungen 

für die Fonds-Rente mit Mindestgarantie

 Die in Abschnitt G Nummer 3 für die vorzeitige Beitragsfreistel-

lung bzw. in Abschnitt G Nummer 4 für die befristete vorzeitige 

Beitragsfreistellung genannten Mindestbeträge entfallen.

 Die folgende Nummer des Abschnitts G wird ersetzt. Sie er-

hält folgenden Wortlaut:

2 Teilkündigung

 Eine Teilkündigung ist nicht möglich. 

D. Änderungen in Abschnitt H der Allgemeinen Bedingungen 

für die Fonds-Rente mit Mindestgarantie

 Die folgenden Nummern des Abschnitts H werden ersetzt bzw. 

neu aufgenommen. Sie erhalten folgenden Wortlaut:

1 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung

1.1 Widerrufliches Bezugsrecht

 Bezugsberechtigt im Erlebensfall ist die versicherte Person. 

Für den Todesfall kann ein Bezugsrecht nicht festgelegt wer-

den, es gelten die Regelungen in Abschnitt B Nummer 2.10. 

der Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG.

1.2 Unwiderrufliches Bezugsrecht

 Der Versicherungsnehmer kann ausdrücklich bestimmen, dass 

die versicherte Person sofort und unwiderruflich die Ansprü-

che aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir 

die schriftliche Erklärung des Versicherungsnehmers erhalten 

haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung 

der versicherten Person aufgehoben werden.

1.3 Abtretung und Verpfändung

 Die Rechte aus dem Versicherungsvertrag können nicht ab-

getreten oder verpfändet werden.

1.4 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und 

 Verpfändungen

 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Be-

zugsrechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Be-

zugsrechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 

wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich ange-

zeigt worden sind. 

4 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn

 Eine Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn ist nicht möglich.

6 Vorgezogener Rentenbeginn

6.1 In der Ansparphase kann der Rentenbeginn auf einen frühe-

ren Monatsersten vorgezogen werden (vorgezogener Ren-

tenbeginn), wenn 

  die versicherte Person zum vorgezogenen Rentenbeginn 

das 62. Lebensjahr erreicht hat oder vor Erreichen des 

62. Lebensjahres Leistungen aus einem gesetzlichen Al-

terssicherungssystem bezieht und uns dies nachweist und

  das Verrentungskapital zum vorgezogenen Rentenbeginn 

mindestens die eingezahlten Beiträge einschließlich Son-

derzahlungen erreicht und

  der Versicherungsvertrag zum vorgezogenen Rentenbe-

ginn mindestens acht Jahre bestanden hat. 

 Die schriftliche Erklärung hierzu muss uns spätestens vier Wo-

chen vor dem gewünschten vorgezogenen Rentenbeginn zu-

gegangen sein.
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6.2 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des vorgezogenen Rentenbeginns eine Kapitalab-

findung nach Abschnitt B Nummer 2.3 oder eine Kombination 

von lebenslanger Rentenzahlung und Kapitalabfindung nach 

Abschnitt B Nummer 2.5 der Besonderen Vereinbarung für 

Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG erhalten.

6.3 Bei Vorverlegung des Rentenbeginns verringert sich die Ren-

tenhöhe und die Höhe der Kapitalabfindung. Bei einem vor-

gezogenen Rentenbeginn steht aufgrund der abgekürzten An-

sparphase weniger Kapital für die Bildung der Rente bzw. für 

die Kapitalabfindung zur Verfügung. Außerdem zahlen wir die 

Rente in diesem Fall früher und somit länger. Daher muss 

auch der garantierte Rentenfaktor aufgrund des niedrigeren 

Alters bei vorgezogenem Rentenbeginn – mit unveränderten 

Rechnungsgrundlagen (z. B. Lebenserwartung und Rech-

nungszins) – neu ermittelt werden.
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V. Überschussbeteiligung und Kosten

A. Überschussbeteiligung (Stand 1/2015)

 Die Tarife FRG, FRG-G und FRG-GS gehören zum Tarifwerk 

2015.

 Einzelheiten zur Beteiligung an den Überschüssen und an den 

Bewertungsreserven sind im Abschnitt Überschussbeteiligung 

der Bedingungen geregelt. Hierzu gelten zurzeit die folgen-

den Überschuss-Sätze:

1 Ansparphase

 Laufende Überschussbeteiligung 

 Die Überschussanteile werden monatlich zugewiesen. 

 Die Überschussanteile betragen

a) 0,1651 Prozent des Garantieguthabens zum Beginn des 

jeweiligen Vormonats; 

b) 0,0 Prozent jeden laufenden Beitrags, gleichmäßig auf die 

Monate der jeweiligen Versicherungsperiode verteilt;

c) 0,03 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn bei 

Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung,

 0,03 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn bei 

Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag,

 0,03 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn bei 

sonstigen beitragsfreien Versicherungsverträgen;

d) 0,0 Prozent der Sonderzahlung bei ihrer Fälligkeit.

 Schlusszuweisung

Ansparphase
in ‰ des kumulierten 

monatlichen Rentenguthabens

ab 40 Jahren 0,40 ‰

ab 35 Jahren 0,35 ‰

ab 30 Jahren 0,30 ‰

ab 25 Jahren 0,25 ‰

ab 20 Jahren 0,20 ‰

0 - 19 Jahre 0,15 ‰

 

 Sockelbetrag für die Beteiligung 

 an den Bewertungs reserven

 0,3 Prozent des Bemessungsguthabens des Versicherungs-

vertrags. Der Prozentsatz für die Abzinsung des Sockelbe-

trags bei Kündigung zur Auszahlung des Auszahlungsbetrags 

beträgt 7,0 Prozent p. a.

2 Rentenphase

 Jährliche Überschussanteile bei der Steigenden Gewinnrente: 

	 2,00 *) Prozent des überschussberechtigten Deckungskapitals.

 Jährliche Überschussanteile bei der Flexiblen Gewinnrente:

 Berechnung auf der Basis einer jährlichen laufenden Verzinsung 

(inklusive	garantiertem	Rechnungszins)	von	3,25 *) Prozent.

B. Kosten

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-

tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-

nehmen.

 Die Kosten werden dem Fondsguthaben grundsätzlich monat-

lich entnommen. Sie sind wie folgt festgelegt:

1 Abschluss- und Vertriebskosten

1.1 bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen 

 mit laufender Beitragszahlung

 Die Abschluss- und Vertriebskosten werden abhängig von Ta-

rif und Dauer der Ansparphase in Prozent der Beitragssumme 

festgelegt. Sie werden gleichmäßig auf die ersten 60 beitrags-

pflichtigen Monate, aber nicht länger als bis zum Rentenbe-

ginn, verteilt und monatlich dem Fondsguthaben entnommen. 

Der jeweilige Prozentsatz ist in Tabelle 1 genannt.

1.2 bei Sonderzahlungen in beitragspflichtige Versicherungs-

verträge

 Abschluss- und Vertriebskosten werden in Prozent der Son-

derzahlung abhängig von Tarif und restlicher Dauer der An-

sparphase festgelegt. Sie werden sofort verrechnet.

 Der jeweilige Prozentsatz ist in Tabelle 2 genannt.

Tabelle 1

Ansparphase

Abschluss- und Vertriebskosten

– in Prozent der Beitragssumme bei
  laufender Beitragszahlung

Tarif FRG Tarif FRG-G Tarif FRG-GS

ab 17 Jahren 2,5 % 2,5 % 1,5 %

ab 14 Jahren 1,875 % 1,875 % 1,125 %

ab 11 Jahren 1,0 % 1,0 % 0,6 %

ab 8 Jahren 0,5 % 0,5 % 0,3 %

0-7 Jahre 0,0 % 0,0 % 0,0 %

1.3 Beitragserhöhungen

 Die Abschlusskosten werden für jede Erhöhung getrennt be-

rechnet. Dabei gilt der jeweilige Erhöhungstermin als Vertrags-

beginntermin. Herabsetzungen des Beitrags werden von der 

letzten Erhöhung rückwärtsgehend durchgeführt. Die zuletzt 

durchgeführte Erhöhung wird also zuerst herabgesetzt.

1.4 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag

 Die Abschluss- und Vertriebskosten werden abhängig von Ta-

rif und Dauer der Ansparphase in Prozent des Einmalbeitrags 

festgelegt. Sie werden sofort verrechnet.

 Der jeweilige Prozentsatz ist in Tabelle 2 genannt.

1.5 bei Sonderzahlungen in Versicherungsverträge 

 gegen Einmalbeitrag

 Die Abschluss- und Vertriebskosten werden abhängig von Ta-

rif und restlicher Dauer der Ansparphase in Prozent der Son-

*) zuzüglich der Beteiligung an den Bewertungsreserven
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derzahlung festgelegt. Sie werden sofort verrechnet.

 Der jeweilige Prozentsatz ist in Tabelle 2 genannt.

Tabelle 2

(Restliche) 
Ansparphase

Abschluss- und Vertriebskosten
– in Prozent des Einmalbeirags
– in Prozent der Sonderzahlung

Tarif FRG Tarif FRG-G Tarif FRG-GS

ab 8 Jahren 4,0 % 3,2 % 2,0 %

ab 3 Jahren 2,4 % 1,6 % 1,6 %

0-2 Jahre 0,0 % 0,0 % 0,0 %

2 Weitere Kosten

2.1 bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen

3,4 Prozent jeden laufenden Beitrags bei Tarif FRG, gleichmä-

ßig auf die Monate der jeweiligen Versicherungsperiode verteilt;

jährlich 0,28 Prozent der Summe der ausstehenden Beiträge – 

entsprechend der Zahlweise;

einmalig 5,5 Prozent der Sonderzahlung bei Tarif FRG.

2,8 Prozent jeden laufenden Beitrags bei den Tarifen FRG-G 

und FRG-GS, gleichmäßig auf die Monate der jeweiligen Ver-

sicherungsperiode verteilt;

jährlich 0,1 Prozent der Summe der ausstehenden Beiträge – 

entsprechend der Zahlweise.

2.2 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 0,02 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn;

 einmalig 1,4 Prozent des Einmalbeitrags;

 einmalig 5,5 Prozent der Sonderzahlung.

2.3 bei beitragsfreien Versicherungsverträgen

1,00 Euro monatliche Stückkosten

0,09 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn

2.4 bei Versicherungen in der Rentenphase

 jährlich 1,5 Prozent der Jahres rente. 

 Die Kosten sind im garantierten Rentenfaktor bereits berück-

sichtigt. 

2.5 bei Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn

 3,5 Prozent des entnommenen Kapitals.

2.6 bei Kündigung, vorzeitiger Beitragsfreistellung oder  

Abruf 

 60 Euro bei Kündigung, jeder Teilkündigung oder jeder vor-

zeitigen Beitragsfreistellung;

 60 Euro bei Abruf oder jedem Teilabruf vor Vollendung des  

60. Lebensjahres.

2.7 bei Übertragung der Kapitalabfindung auf ein Wertpapier-

depot 

 einmalig 1,0 Prozent des Fondsguthabens, höchstens 100 Euro 

je Invest mentfonds.
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 Dies gilt auch bei einer Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn. 

Bei der Ermittlung des Unterschiedsbetrags wird dabei ein Kor-

rekturbetrag für die Ertragsanteilbesteuerung der auf den Aus-

zahlungsbetrag entfallenden Teilrenten eingerechnet.

 Rentenzahlungen nach einer Kapitalauszahlung werden wei-

ter mit dem bei Rentenbeginn festgelegten Ertragsanteil (siehe 

Nummer 1.2) besteuert. 

 Für einen Erwerber eines Versicherungsvertrags treten an die 

Stelle der Summe der vor dem Erwerb entrichteten Beiträge die 

Anschaffungskosten (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 3 EStG). 

 Bei einem Verkauf eines Versicherungsvertrags muss auch 

ein eventuell über die Leistung aus dem Versicherungsver-

trag hinausgehender Betrag versteuert werden (§ 20 Absatz 2 

Nummer 6 Satz 1 EStG).

1.4 Höhe der Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer, 

 Abzugsverfahren

 Die Kapitalertragsteuer beträgt 25 Prozent des Ertrags. Wir sind 

verpflichtet, die fällige Kapitalertragsteuer einzubehalten und 

abzuführen. Sofern ein gültiger Freistellungsauftrag vorliegt, 

wird dieser berücksichtigt. Zusätzlich müssen wir auch den So-

lidaritätszuschlag einbehalten und abführen.

 Sofern Kirchensteuerpflicht besteht, behalten wir zusätzlich 

auch die Kirchensteuer ein (Direktabzug), sofern kein Sperr-

vermerk vorliegt. Den Sperrvermerk kann der Steuerpflichtige 

beim Bundeszentralamt für Steuern eintragen lassen. Falls 

ein Sperrvermerk eingetragen ist, haben wir keine Kenntnis 

über die Religionszugehörigkeit des Steuerpflichtigen. In die-

sem Fall ist er verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, 

damit die Kirchensteuer von der Finanzbehörde ermittelt und 

erhoben werden kann. 

 Bei einem Direktabzug wird bereits die steuerliche Abzugsfä-

higkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe berücksichtigt 

und ein entsprechend ermäßigter Satz für die Kapitalertrag-

steuer angesetzt. (z. B. bei Kirchensteuersatz 8 Prozent: Ka-

pitalertragsteuer 24,51 Prozent zzgl. Kirchensteuer). 

 Bei einem Verkauf des Versicherungsvertrags oder der Aus-

zahlung einer Todesfall-Leistung aus einem Versicherungs-

vertrag, den der Steuerpflichtige von einer anderen Person 

entgeltlich erworben hat, wird die Kapitalertragsteuer nicht 

von uns einbehalten, sondern es erfolgt eine Meldung an das 

Finanzamt. Der Versicherungsnehmer muss die Veräußerung 

in seiner Steuererklärung angeben, damit die Steuererhebung 

ermöglicht wird. 

1.5 Abgeltungsteuer und Vorauszahlung 

 auf die Einkommen steuer

 Die von uns einbehaltene Kapitalertragsteuer inklusive Kir-

chensteuer und Solidaritätszuschlag hat abgeltenden Charak-

ter (Abgeltungsteuer), es sei denn, die Auszahlung der Versi-

cherungsleistung wird fällig 

 

  nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflich-

tigen und

  nach Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss.

VI. Steuerregelungen (Stand 1/2015)

 Die folgenden Informationen geben einen grundsätzlichen 

Überblick zur steuerlichen Behandlung von neu abgeschlos-

senen Lebensversicherungen nach deutschem Steuerrecht. 

Auskunft zu speziellen Steuerfragen können Ihnen Steuerbe-

rater und Finanzbehörden geben.

A. Die Private Fonds-Rente

1 Einkommensteuer

 Fondsgebundene Rentenversicherungen werden steuerlich 

den Kapitalanlageprodukten, deren Beiträge steuerlich nicht 

gefördert werden, zugeordnet. Die Leistungen sind jedoch un-

ter bestimmten Voraussetzungen steuerlich begünstigt.

1.1. Beiträge

 Beiträge zu einer Fonds-Rente können weder als Altersvor-

sorgeaufwendungen noch als sonstige Vorsorgeaufwendun-

gen steuerlich geltend gemacht werden.

1.2. Rentenleistungen

 Leibrenten aus einer Fonds-Rente, deren Beiträge aus voll ver-

steuertem Einkommen geleistet wurden, unterliegen nur mit 

dem Ertragsanteil der Einkommensteuer. Konkrete Werte ent-

hält die Tabelle in § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a) Doppelbuch-

stabe bb) Einkommensteuergesetz (EStG). Nachfolgend ein 

Auszug aus der Ertragsanteil-Tabelle bei verschiedenen Ren-

tenbeginnaltern:

Bei Beginn der Rente 
vollendetes Lebensalter

Ertragsanteil 
in % der Rente

60 bis 61 22 %

62 21 %

63 20 %

64 19 %

65 bis 66 18 %

67 17 %

68 16 %

69 bis 70 15 %

 Die Ertragsanteile gelten auch für Teilrenten. Maßgebend ist in 

diesem Fall das vollendete Lebensalter bei Beginn der Teilrente.

1.3 Kapitalzahlungen im Erlebensfall; 

 Verkauf der Versicherung 

 Erträge aus Fonds-Renten, die bei einmaligen Kapitalzahlun-

gen im Erlebensfall – z. B. bei Kapitalabfindung oder Kündi-

gung – in Form einer Geldleistung oder durch Übertragung 

von Investmentfonds-Anteilen erbracht werden, sind nach § 20 

Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 EStG als Einkünfte aus Kapitalver-

mögen zu versteuern. 

 Ertrag ist dabei der Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung 

aus dem Versicherungsvertrag und der Summe der auf sie ent-

richteten Beiträge (zur Anwendung des halben Unterschieds-

betrags siehe Nummer 1.5). Bei einer Teilleistung werden für 

die Berechnung des Unterschiedsbetrags von der Teilleistung 

die anteilig auf sie entrichteten Beiträge abgezogen. 
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 In diesem Fall gilt als Ertrag nur die Hälfte des Unterschieds-

betrags nach Nummer 1.3 (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 

EStG). Auch in diesem Fall müssen wir zunächst die auf den 

vollen Unterschiedsbetrag berechnete Kapitalertragsteuer in-

klusive Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten 

und abführen. Der Ausgleich erfolgt über die Einkommensteu-

ererklärung. 

 Erfolgt der Steuerabzug in der Form der Abgeltungsteuer, ist 

damit die Steuerschuld auf den Kapitalertrag abgegolten (zur 

Kirchensteuer siehe jedoch Nummer 1.4). 

 Bei geringem zu versteuernden Einkommen kann es zweck-

mäßig sein, den Ertrag dennoch in der Steuererklärung anzu-

geben. Das Finanzamt ist verpflichtet, zu prüfen, welche Be-

steuerungsart (Abgeltungsteuer oder individuelle Steuer) für 

den Steuerpflichtigen die günstigere ist. 

1.6 Option auf Erhöhungen bei Versicherungsverträgen mit 

laufender Beitragszahlung in der Ansparphase

 Eine Erhöhung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-Jahres-

Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil ab dem Zeit-

punkt der Erhöhung neu zu laufen beginnt. Ob diese Folge ein-

tritt, hängt von der Beitragserhöhung im Verhältnis zur Beitrags-

höhe bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind uns keine genauen 

Vorschriften der Finanzverwaltung bekannt. Derzeit kann da-

von ausgegangen werden, dass die Zwölf-Jahres-Frist nicht 

neu zu laufen beginnt, wenn die jährliche Beitragserhöhung 

250 Euro nicht übersteigt oder wenn die Beitragserhöhung nicht 

mehr als 20 Prozent pro zurückgelegtem Beitragszahlungsjahr 

beträgt. Hierbei müssen auch alle anderen Beitragserhöhun-

gen – z. B. Erhöhungen aus einer Dynamik oder Erhöhungen 

aus einer Nachversicherungsgarantie – angerechnet werden. 

Sonderzahlungen müssen mit dem rechnerischen Beitrag be-

rücksichtigt werden, der sich aus der gleichmäßigen Verteilung 

der Sonderzahlung auf die restlichen Beitragsfälligkeiten ergibt. 

Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.7 Option auf Sonderzahlungen bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung in der Ansparphase

 Eine Sonderzahlung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-

Jahres-Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil aus 

der Sonderzahlung ab dem Zeitpunkt der Erhöhung neu zu 

laufen beginnt. Ob diese Folge eintritt, hängt von der Höhe 

der Sonderzahlung im Verhältnis zur vereinbarten anfängli-

chen Beitragssumme bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind 

uns keine genauen Vorschriften der Finanzverwaltung be-

kannt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die 

Zwölf-Jahres-Frist nicht neu zu laufen beginnt, wenn die Son-

derzahlung nicht mehr als das dreifache der anfänglichen Bei-

tragssumme beträgt. Hierbei müssen auch alle Beitragserhö-

hungen – z. B. Erhöhungen aus einer Dynamik, Erhöhungen 

aus einer Nachversicherungsgarantie – jeweils mit ihrer ver-

einbarten Beitragssumme sowie auch bereits früher geleis-

tete Sonderzahlungen angerechnet werden. Für eine verbind-

liche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater 

oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.8  Option auf Sonderzahlungen bei Versicherungsverträgen 

gegen Einmalbeitrag in der Ansparphase

 Eine Sonderzahlung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-

Jahres-Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil aus 

der Sonderzahlung ab dem Zeitpunkt der Erhöhung neu zu 

laufen beginnt. Ob diese Folge eintritt, hängt von der Höhe 

der Sonderzahlung im Verhältnis zum vereinbarten Einmal-

beitrag bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind uns keine ge-

nauen Vorschriften der Finanzverwaltung bekannt. Derzeit 

kann davon ausgegangen werden, dass die Zwölf-Jahres-Frist 

nicht neu zu laufen beginnt, wenn die Summe aller Sonder-

zahlungen den anfänglichen Einmalbeitrag nicht übersteigt. 

Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.9 Kapitalleistung im Todesfall

 Einmalige Kapitalauszahlungen, die von Todes wegen an den 

Berechtigten geleistet werden, sind einkommensteuerfrei.

1.10 Rentengarantie

 Nach dem Ableben aufgrund einer Rentengarantie weiterge-

zahlte Renten unterliegen weiterhin mit dem Ertragsanteil der 

Einkommensteuer (siehe § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a) Dop-

pelbuchstabe bb) EStG).

1.11 Rentenbezugsmitteilung

 Bei laufenden Rentenleistungen sind wir verpflichtet, diese 

jährlich an die Deutsche Rentenversicherung Bund als Zent-

rale Stelle zu melden (Rentenbezugsmitteilung nach § 22 a 

Absatz 1 EStG).

1.12 Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer

 Falls aus diesem Vertrag einkommensteuerpflichtige Leistun-

gen erfolgen, für die wir keine Kapitalertragsteuer einbehal-

ten haben, muss der Steuerpflichtige eine Einkommensteu-

ererklärung abgeben. Die zu entrichtende Steuer inklusive So-

lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer wird dann 

vom Finanzamt individuell ermittelt. 

2 Vermögensteuer

 Eine Vermögensteuer wird nicht erhoben.

3 Erbschaftsteuer

 Ansprüche oder Leistungen aus Rentenversicherungen und 

eventuellen Zusatzversicherungen unterliegen der Erbschaft-

steuer, wenn sie von einem Dritten als Bezugsrecht (z. B. auf-

grund einer Schenkung) oder, wenn kein bezugsberechtigter 

Dritter vorhanden ist, beim Tod des Versicherungsnehmers 

von den Erben als Teil des Nachlasses von Todes wegen er-

worben werden. Erhält der Versicherungsnehmer die Leis-

tung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

4 Versicherungsteuer

 Der Beitrag zu dieser Versicherung ist nach § 4 Nr. 5 Versiche-

rungsteuergesetz von der Versicherungsteuerpflicht befreit. 

5 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtli-

che Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Beachten Sie bitte außerdem, dass nach Vertragsabschluss 

eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtliche Gebüh-

ren und öffentlich-rechtliche Abgaben, mit denen der Versi-

cherer im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung 
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oder der Veräußerung von Investmentfondsanteilen, die in Ih-

rem Versicherungsvertrag vorhanden sind, belastet wird oder 

die ihm von dritter Seite in Rechnung gestellt werden, grund-

sätzlich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind.

B. Rentenversicherung als Direktversicherung

1 Einkommensteuer

1.1 Beiträge

 Beiträge zur Direktversicherung sind beim Arbeitgeber als Be-

triebsausgaben abzugsfähig. Beiträge, die ein inländischer 

Arbeitgeber zu einer Direktversicherung entrichtet, unterlie-

gen grundsätzlich der Lohnsteuer. Im Rahmen des § 3 Nr. 63 

EStG sind sie stattdessen steuerfrei, wenn

  die Direktversicherung im Rahmen des ersten Dienstver-

hältnisses abgeschlossen wurde,

  die Leistung in Form von lebenslangen Rentenzahlungen 

vereinbart wird, wobei zu Beginn der Rentenphase eine 

Teilkapitalzahlung von bis zu 30 Prozent des zu diesem 

Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals zulässig ist, 

und

  der Rentenbeginn für das altersbedingte Ausscheiden aus 

dem Berufsleben, in der Regel frühestens ab Erreichen 

des 62. Lebensjahrs, vereinbart wird – dies gilt auch für 

den Beginn der Abrufphase,

  pro Jahr maximal bis zu 4 Prozent der im jeweiligen Ka-

lenderjahr gültigen Beitragsbemessungsgrenze in der 

gesetz lichen Rentenversicherung (West) – in 2015 bis zu 

2.904 Euro – aufgewendet werden; bei Arbeitgeberwech-

sel kann diese Grenze erneut ausgeschöpft werden, 

  zuzüglich eines Festbetrags in Höhe von 1.800 Euro, sofern 

für den Arbeitnehmer keine weitere Direktversicherung mit 

Pauschalbesteuerung nach § 40 b EStG besteht.

 Für Beiträge oberhalb der Höchstgrenzen kann die Steuerfrei-

heit nach § 3 Nr. 63 EStG nicht in Anspruch genommen wer-

den, diese sind grundsätzlich individuell zu versteuern. 

 Erklärt der Arbeitnehmer früher als ein Jahr vor dem altersbe-

dingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (Rentenphase), 

dass er das Kapitalwahlrecht ausüben will, kann er die För-

derung nach § 3 Nr. 63 EStG für die Zukunft nicht mehr nut-

zen. Diese künftigen Beiträge unterliegen grundsätzlich der 

individuellen Besteuerung.

1.2 Leistungen an den Arbeitgeber

 Leistungen aus Direktversicherungen sind als Betriebseinnah-

men zu erfassen, soweit sie dem Arbeitgeber zustehen.

1.3 Leistungen an den Arbeitnehmer

 Leistungen aus Direktversicherungen an den Arbeitnehmer 

oder berechtigte Hinterbliebene unterliegen der Einkommen-

steuer. Renten sowie Kapitalzahlungen sind nach § 22 EStG 

in vollem Umfang zu versteuern. Sämtliche Leistungen wer-

den an die Deutsche Rentenversicherung Bund als Zentrale 

Stelle gemeldet (Rentenbezugsmitteilung nach § 22 a Ab-

satz 1 EStG).

 Die Abgeltungsteuer findet auf Leistungen aus Direktversiche-

rungen keine Anwendung.

1.4 Hinterbliebenenversorgung

 Ist eine Hinterbliebenenversorgung vereinbart, ist die Steuer-

freiheit der Beiträge im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG nur mög-

lich, wenn die Hinterbliebenenversorgung ausschließlich Leis-

tungen an

  den Ehepartner oder den Lebenspartner im Sinne des Le-

benspartnerschaftsgesetzes (LPartG) des Arbeitnehmers,

  die Lebensgefährtin oder den Lebensgefährten im Sinne 

der betrieblichen Altersversorgung,

  die im Sinne des § 32 Abs. 3 und 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG 

zu berücksichtigenden Kinder des Arbeitnehmers

 vorsieht.

 

 Ist kein steuerlich anerkannter Hinterbliebener vorhanden, 

wird ggf. an die Erben ein Sterbegeld in Höhe der Todesfall-

Leistung vorhandenen Kapitals gezahlt, maximal jedoch 

8.000 Euro.

1.5 Arbeitgeberwechsel und Direktversicherung 

 Wird bei Arbeitgeberwechsel der Wert der unverfallbaren An-

wartschaft (Übertragungswert) nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 

Abs. 3 BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber übertragen, ist 

der Übertragungswert (§ 4 Abs. 5 Gesetz zur Verbesserung 

der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz - 

BetrAVG) nach § 3 Nr. 55 Satz 1 EStG steuerfrei, wenn die 

Versorgung auch beim neuen Arbeitgeber in den Durchfüh-

rungswegen Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensi-

onsfonds erfolgt.

1.6 Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer

 Falls aus diesem Vertrag einkommensteuerpflichtige Leistun-

gen erfolgen, wird die zu entrichtende Steuer inklusive Solida-

ritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer für Leistun-

gen an den Arbeitgeber bzw. an den Arbeitnehmer vom Finanz-

amt im Rahmen der individuellen Veranlagung ermittelt. 

2 Vermögensteuer

 Eine Vermögensteuer wird nicht erhoben.

3 Erbschaftsteuer

 Leistungen an Witwen und Waisen sowie Lebenspartner im 

Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) des Ar-

beitnehmers als Bezugsberechtigte einer Direktversicherung 

sind nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit sie angemessen 

sind. Wird ein Sterbegeld an die Erben des Arbeitnehmers ge-

zahlt, so unterliegt diese Leistung der Erbschaftsteuer.

 Leistungen aus Direktversicherungen, die an Witwen und Wai-

sen sowie Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-

gesetzes von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rern einer Kapitalgesellschaft gezahlt werden, unterliegen un-

abhängig vom Rechtsgrund des Erwerbs stets der Erbschaft-

steuer.

 Ob sich aus den Hinterbliebenenleistungen eine Erbschaft-

steuerschuld tatsächlich ergibt, ist von den individuellen Ver-

hältnissen abhängig.
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4 Versicherungsteuer

 Der Beitrag zu dieser Versicherung ist nach § 4 Nr. 5 Versiche-

rungsteuergesetz von der Versicherungsteuerpflicht befreit. 

5 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtli-

che Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Beachten Sie bitte außerdem, dass nach Vertragsabschluss 

eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtliche Gebüh-

ren und öffentlich-rechtliche Abgaben, mit denen der Versi-

cherer im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung 

oder der Veräußerung von Investmentfondsanteilen, die in Ih-

rem Versicherungsvertrag vorhanden sind, belastet wird oder 

die ihm von dritter Seite in Rechnung gestellt werden, grund-

sätzlich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind.

C. Steuer bei Änderung der Fondsanlage

 Sie haben während der Ansparphase das Recht, die Auftei-

lung der zur Anlage bestimmten Beitragsteile auf die ausge-

wählten Investmentfonds sowohl für die bestehenden Invest-

mentfonds-Anteile Ihres Vertrags als auch für die Ihrer künf-

tigen Beitragszahlungen zu ändern (siehe Allgemeine Bedin-

gungen Abschnitt J Nummer 1).

 Eine Fonds-Rente ist als Altersvorsorgevertrag langfristig an-

gelegt. Die Ihnen gebotene Möglichkeit, die Fondsanlage zu 

wechseln, soll es Ihnen ermöglichen, im Laufe der langen Ver-

tragsdauer eventuelle Fehlentwicklungen einzelner Fonds zu 

korrigieren und in bessere Fonds zu wechseln oder auch in 

den letzten Jahren vor dem Rentenbeginn durch Umschich-

tung in weniger volatile Anlagen Erträge zu sichern.

 Beachten Sie bitte, dass kurzfristige, häufige Wechsel zu Zwe-

cken der Spekulation dem Charakter einer Fondsgebunde-

nen Versicherung widersprechen. Bei Kapitalanlagen ohne 

Versicherungsmerkmale muss bei entsprechenden Vorgän-

gen Spekulationssteuer gezahlt werden. Im Rahmen einer 

Fondsgebundenen Versicherung könnte die Steuerbehörde 

deshalb häufigere Fondswechsel als Missbrauch von Gestal-

tungsmöglichkeiten ansehen und eine eventuelle Steuer-

begünstigung verneinen.
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VII. Dienstleisterliste (Stand 5/2015) 

Dienstleister und Auftragnehmer der Continentale Lebensversicherung AG 

Liste der Dienstleister der Continentale Lebensversicherung AG, die im Sinne der Artikel 21 und 22 der „Verhaltensregeln für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct), personenbezogene Daten sowie Gesundheits-

daten im Auftrag erheben und verarbeiten und/oder im Wege der Funktionsübertragung übermittelt bekommen können. Die Liste beinhaltet 

auch die Dienstleister zur „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung“.

Die folgende Liste nennt mögliche Dienstleister und Auftragnehmer der Continentale Lebensversicherung AG. Das bedeutet, dass für 
jede Datenverarbeitung, Datenerhebung und Datenübermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher Dienstleister/Auftrag-
nehmer beauftragt wird. Keinesfalls erfolgt eine automatische Datenübermittlung an jeden, der in der Liste genannt ist.

Die Liste wird laufend aktualisiert und ist im Internet unter www.continentale.de/dienstleisterliste einsehbar.

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Einzelne Stellen

Übertragene Aufgaben, Funktionen
Gesundheits-
daten

Continentale Krankenversicherung a. G. Rechenzentrum, Rechnungswesen, Statistik, Inkasso, Exkasso, Forde-
rungseinzug, Recht, Kommunikation, Revision, Betriebsorganisation, 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung, Empfang / Telefonservice; 
Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Druck- und 
Versanddienstleistung

Ja, teilweise

EUROPA Versicherung AG Interner Service (Empfang / Telefonservice; Postservice inkl. Scannen 
und Zuordnung von Eingangspost)

Ja, teilweise

EUROPA Lebensversicherung AG Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung Ja, teilweise

IMD Gesellschaft für Informatik und 
Datenverarbeitung

Rechenzentrum für den übernommenen Bestand der mamax Lebensver-
sicherung AG

Ja, teilweise

Mannheimer Krankenversicherung AG Vertrags- und Leistungsbearbeitung für den übernommenen Bestand der 
mamax Lebensversicherung AG; 
Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost

Ja, teilweise

Mannheimer Versicherung AG Inkasso, Exkasso, Interner Service und Vertrieb für den übernommenen 
Bestand der mamax Lebensversicherung AG

Ja, teilweise

Assekuranz, Service- und 
Sachverständigengesellschaft mbH

Leistungsprüfung Ja

Continentale Assekuranz Service; 
Österreich, 1010 Wien

Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung 
(nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit
Hauptwohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Ja, teilweise

Deltavista GmbH 
Freisinger Landstraße 74, 80939 München

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Informa Insurance Risk und Fraud  
Prevention GmbH

Datenaustausch über das Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur 
Risiko- und Leistungsfalleinschätzung

Nein

Infoscore Consumer Data GmbH 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Medicals Direct Deutschland GmbH Datenerhebung über Gesundheitszustand für die Risikoprüfung,  
Unterstützung vor Ort beim Leistungsantrag

Ja

Tele2 Telecommunication GmbH;
Österreich, 1220 Wien

Datenaustausch ExtraNet mit Verband der Versicherungsunternehmen 
Österreichs (nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern 
mit Hauptwohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Nein

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Kategorien

Übertragene Aufgaben, Funktionen
Gesundheits-
daten

Adressermittler Adressprüfung Nein

Auskunfteien Bonitätsprüfung Nein

Gutachter und Sachverständige 
(z. B. Ärzte)

Erstellung von Gutachten; Beratungsdienstleistungen Ja

IT-Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten; Aktenentsorgung Ja, teilweise

IT-Druckdienstleister Druck- und Versanddienstleistungen Nein

Marktforschungsunternehmen Marktforschung Nein

Rückversicherer Risikoprüfung; Leistungsprüfung Ja

Vermittler Postservice s. o.; Bestandsverwaltung; Leistungs- und Schaden-
bearbeitung

Ja, teilweise
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Gesetzlicher Sicherungsfonds

Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensversicherung be-

steht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, 

Wilhelmstraße 43 G, D-10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet 

ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den 

Sicherungsfonds übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die An-

sprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, der 

Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag 

begünstigter Personen. Die Continentale Lebensversicherung AG 

gehört dem Sicherungsfonds an.
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Identität und Anschrift des Versicherers

Die Versicherung wird bei der Continentale Lebensversiche-

rung AG mit Sitz in München, Bundesrepublik Deutschland, ab-

geschlossen. Das Unternehmen ist unter der Nummer B 182 765 

beim Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Die Hausanschrift und ladungsfähige Anschrift lautet: 

Continentale Lebensversicherung AG

Baierbrunner Straße 31-33  D-81379 München

Postfach  D-81357 München 

Vorstand:

Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),

Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),

Dr. Dr. Michael Fauser, Alf N. Schlegel 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Rolf Bauer

 

www.continentale.de

Hauptgeschäftstätigkeit

Das Unternehmen betreibt unmittelbar und mittelbar alle Arten der 

Lebensversicherung.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Wenn Sie einmal einen Grund zur Beschwerde haben sollten, 

wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartner. Mit dem Ver-

sicherungsschein erhalten Sie ein gesondertes Blatt, auf dem alle 

Ansprechpartner für Sie aufgeführt sind. 

Selbstverständlich können Sie sich auch an den Vorstand wenden. 

Ombudsmann

Die Continentale Lebensversicherung AG ist Mitglied im Verein Ver-

sicherungsombudsmann e. V. Sie können damit das kostenlose, au-

ßergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Leipziger Straße 121

D-10117 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de

Aufsichtsbehörde

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

– Bereich Versicherungen –

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

www.bafin.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch 

die Inanspruchnahme einer oder mehrerer der dargestellten Be-

schwerdemöglichkeiten nicht berührt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

mit dem Abschluss der fondsgebundenen Rentenversicherung treffen Sie eine gute Entscheidung für Ihre Altersvorsorge. Sie können Ihre 

Vorsorge ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Sichern Sie sich damit die Garantie für eine lebenslange Rente.

In diesen Allgemeinen Vertragsinformationen haben wir alles Wichtige für Sie zusammengefasst: die Versicherungsbedingungen, Infor-

mationen zu Überschussbeteiligung und Kosten sowie allgemeine Hinweise zu den Steuerregelungen. Diese Informationen sowie die 

Kommunikation während der Laufzeit des Versicherungsvertrags erfolgen in deutscher Sprache.

Ihre 

Continentale Lebensversicherung AG

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-

fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 

bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs-

frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Continentale Lebensversicherung AG

per Post: Baierbrunner Straße 31-33  D-81379 München

 Postfach  D-81357 München

per Fax: 089 / 51 53 - 347

per E-Mail: kundenservice-lv@continentale.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-

rufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist be-

ginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Den Rück-

kaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung 

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 

nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und ge-

zogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihre

Continentale Lebensversicherung AG
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I. Grundbegriffe und Erläuterungen

	 LifeLine	Invest  ® – die Fonds-Rente hat die Tarifbezeichnun-

gen FR3. 

 Mit den nachfolgenden Grundbegriffen und Erläuterungen zu 

den vorliegenden Allgemeinen Vertragsinformationen stellen 

wir Ihnen wichtige Themen in einer kurzen Form vor. Für den 

Versicherungsvertrag maßgebend ist jeweils die in den Ver-

sicherungsbedingungen enthaltene ausführliche Beschrei-

bung; die Fundstelle ist jeweils am Ende der Erläuterung ge-

nannt. Einzuhaltende Fristen, z. B. für Erklärungen und Mittei-

lungen an uns, können Sie ebenfalls den Versicherungsbe-

dingungen entnehmen.

 Übergreifende Begriffserläuterungen finden Sie unter Num-

mer 1, speziell für die Berufs- / Erwerbsunfähigkeits-Zusatz-

versicherung geltende Begriffe werden getrennt unter Num-

mer 2 erklärt.

1 Übergreifende Begriffserläuterungen

 Ablaufmanagement

 Mit dem Ablaufmanagement bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

das erreichte Fondsguthaben gegen Ende der Ansparphase 

in stärker sicherheitsorientierte Investmentfonds anzulegen. 

Das vermindert zwar die Chancen, zusätzlich hohe Kursstei-

gerungen zu erzielen, verringert aber auch das Verlustrisiko 

bei einem Kursrückgang. Durch systematisches und geziel-

tes Umschichten (Shiften) in Fonds mit geringeren Kurs-

schwankungen sollen die erreichten Kursgewinne gesichert 

werden. Sie werden von uns automatisch angeschrieben und 

können frei entscheiden, ob und wie Sie das Ablaufmanage-

ment nutzen wollen. Shiftvorgänge im Rahmen des Ablauf-

managements werden nicht auf die Anzahl der Shifts pro Jahr 

angerechnet. Dieser Service ist für Sie kostenfrei. 

 ) AVB Abschnitt J

 Abruf / Teilabruf (Option)

 Ist eine Abrufphase vereinbart, können Sie den Rentenbeginn 

oder den Termin der Kapitalabfindung auf einen Monatsers-

ten in der Abrufphase vorverlegen. Der Abruf kann vollstän-

dig oder für Teile des Versicherungsvertrags erfolgen (siehe 

auch Stichwörter Teilrente und Verrentungskapital).

 ) AVB Abschnitt B

 Ansparphase

 Ist die Zeit vom Beginn des Versicherungsvertrags bis zum 

Rentenbeginn.

 In der Ansparphase werden Ihre Beiträge abzüglich Kosten in 

den von Ihnen bestimmten Investmentfonds (Fondsguthaben, 

siehe Stichwort) angelegt. Mit diesem Fondsguthaben sind Sie 

unmittelbar an der Wertentwicklung eines Sondervermögens 

beteiligt. Das Sondervermögen wird getrennt von unserer all-

gemeinen Kapitalanlage für nicht fondsgebundene Versiche-

rungen (sonstiges Vermögen, siehe Stichwort) angelegt. 

 ) AVB Abschnitt B

 Beitragsdynamik (Option)

 Ist die Beitragsdynamik vereinbart, erfolgt eine regelmäßige 

Erhöhung des Beitrags und somit der Versicherungsleistun-

gen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Dabei erhöht sich der 

Beitrag jährlich in dem vereinbarten Maße, sofern der Erhö-

hungsbeitrag mindestens 1 Euro erreicht. Die jeweilige Erhö-

hung bewirkt zum einen die Erhöhung der Todesfall-Leistung 

in der Ansparphase (siehe Stichwort), zum anderen wird ein 

höherer Beitragsteil in Investmentfonds angelegt.

 Beiträge und Leistungen erhöhen sich nicht in gleichem Maße.

 ) Besondere Bedingungen für die Dynamik zur Fondsgebun-

denen Versicherung

 Beitragsfreistellung, vorzeitige

 Haben Sie eine vorzeitige Befreiung von der Beitragszahlungs-

pflicht verlangt, wird der Versicherungsvertrag mit herabge-

setzter Leistung beitragsfrei fortgeführt. Erreicht das gebildete 

Kapital nicht den Mindestbetrag, wird – sofern vorhanden – 

der Auszahlungsbetrag ausgezahlt.

 Die vorzeitige Beitragsfreistellung können Sie auch auf einen 

Zeitraum von bis zu 36 Monaten befristen (siehe auch Stich-

wort Zahlungsschwierigkeiten). Die Wiederinkraftsetzung 

(Wiederaufnahme der Beitragszahlung) erfolgt bei Vorliegen 

der Voraussetzungen mit Ablauf der Frist, ohne dass Sie dies 

beantragen müssen.

 ) AVB Abschnitte F und G 

 Beitragszahlungsdauer; Beitragszahlung

 Die Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, für den Beiträge 

zu zahlen sind. 

 Zur Beitragszahlung siehe

 ) AVB Abschnitt F

 Bewertungsreserven

 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Ka-

pitalanlagen unseres sonstigen Vermögens über dem Wert 

liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen 

werden. Da in der Rentenphase die Kapitalanlage nicht mehr 

in Investmentfonds sondern in unserem sonstigen Vermögen 

erfolgt, werden Sie in dieser Zeit an den Bewertungsreserven 

beteiligt.

 ) AVB Abschnitt C

 Bezugsberechtigter

 Zum Bezugsberechtigten siehe

 ) AVB Abschnitte A und H

 Deckungskapital

 Das Deckungskapital ist die mit den Rechnungsgrundlagen 

der Beitragskalkulation berechnete Deckungsrückstellung.

 Deckungsrückstellung

 Eine Deckungsrückstellung bilden wir, um zu jedem Zeitpunkt 

die Versicherungsleistungen erbringen zu können. 

 ) AVB Abschnitt I

 Direktversicherungen 

 Beachten Sie bitte, dass zu Direktversicherungen (betriebli-

che Altersvorsorge) die in der „Besonderen Vereinbarung für 

Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG“ genannten Ein-

schränkungen hinsichtlich der Verwendung der Kapital- und 

Todesfall-Leistungen bestehen.

 ) Besondere Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG
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 Erhöhungen 

 Sie können bei Versicherungsverträgen mit laufender Bei-

tragszahlung bis zu fünfmal die Beiträge und damit die Versi-

cherungsleistungen erhöhen. 

 ) AVB Abschnitt H

 Fondsauswahl

 Sie können bei Vertragsabschluss und in der Ansparphase aus 

zurzeit über 80 Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds renom-

mierter Kapitalverwaltungsgesellschaften auswählen. In ei-

nem Versicherungsvertrag können Sie gleichzeitig Anteile von 

bis zu zehn Investmentfonds vereinbaren.

 ) AVB Abschnitt J

 Fondsguthaben

 Das Fondsguthaben ist der erreichte Wert der Beitragsteile, 

die in die von Ihnen festgelegten Investmentfonds angelegt 

wurden. Der Wert des Fondsguthabens zu einem Stichtag er-

gibt sich aus den gutgeschriebenen Investmentfonds-Antei-

len und ihrem jeweiligen Anteilswert.

 ) AVB Abschnitt B

 Gebildetes Kapital

 Ist der Geldwert des Fondsguthabens.

 ) AVB Abschnitt B

 Junior Fonds-Rente

 Die Junior Fonds-Rente ist ein Versicherungsvertrag mit fes-

tem Auszahlungszeitpunkt (siehe Stichwort Todesfall-Leistun-

gen in der Ansparphase). 

 ) AVB Abschnitt B

 Kapitalabfindung (Option)

 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des Rentenbeginns eine Kapitalabfindung in Höhe 

des Verrentungskapitals erhalten, wenn die versicherte Per-

son den Tag des Rentenbeginns erlebt. Auch in einer verein-

barten Abrufphase können Sie anstelle der lebenslangen Ren-

tenzahlung eine Kapitalabfindung erhalten, wenn die versi-

cherte Person den Abruftermin erlebt.

 Sie können die Leistung auch aufteilen und eine Kombination 

von lebenslanger Rentenzahlung und Kapitalabfindung mit 

uns vereinbaren. 

 Mit der vollständigen Kapitalabfindung endet der Versiche-

rungsvertrag.

 ) AVB Abschnitt B

 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn (Option)

 Ist eine Rentengarantie oder die Kapitalrückgewähr vereinbart, 

können Sie während der Rentengarantiezeit oder so lange eine 

Todesfall-Leistung aus der Kapitalrückgewähr erfolgen kann, 

bis zu zweimal eine Kapitalauszahlung verlangen. 

 ) AVB Abschnitt H

 Kapitalrückgewähr KR (Option)

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenbeginn, erbringen wir als Todesfall-Leis-

tung das Verrentungskapital abzüglich der bereits gezahlten 

Renten. Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe der 

Kapitalrückgewähr.

 Die Kapitalrückgewähr kann bis zum Rentenbeginn gewählt 

werden.

 ) AVB Abschnitt B

 Lebenspartnerrente-Zusatzversicherung LP (Option)

 Ist diese Zusatzversicherung vereinbart, wird für die mitversi-

cherte Person eine lebenslange Lebenspartnerrente als Hin-

terbliebenenrente versichert. Sie wird erstmals für den auf den 

Tod der versicherten Person folgenden Monat gezahlt und en-

det mit dem Tod der mitversicherten Person. 

 Bei Tod der versicherten Person in der Ansparphase wird die 

Todesfall-Leistung für eine Lebenspartnerrente verwendet. 

Stirbt die versicherte Person in der Rentenphase, wird die Le-

benspartnerrente in Höhe von 60 Prozent der zuvor erreich-

ten Altersrente gezahlt. 

 ) LPZ Abschnitt B, D

 Nachversicherung

 Anpassung / Erhöhung der Versicherungsleistungen an beruf-

liche und private Entwicklungen abhängig von bestimmten Er-

eignissen. Ihr Vorteil: keine erneute Gesundheitsprüfung.

 ) AVB Abschnitt H

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt E

 Rechnungsgrundlagen

 Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kalkulation 

Ihres Versicherungsvertrags. Diese sind in der Regel die Annah-

men zur Entwicklung der versicherten Risiken, der Zinsen und 

der Kosten.

 Rechnungszins

 Der Rechnungszins ist die garantierte Verzinsung des De-

ckungskapitals (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenbeginn, hinausgeschobener

 Der Rentenbeginn kann einmalig hinausgeschoben werden, 

spätestens auf den Ersten des Monats, in dem die versicherte 

Person ihr 85. Lebensjahr, bei Einschluss der Lebenspartner-

renten-Zusatzversicherung ihr 75. Lebensjahr, vollendet. 

 ) AVB Abschnitt H

 Rentenfaktor

 Der Rentenfaktor gibt die Rentenhöhe pro 10.000 Euro Kapi-

tal an. Der bei Vertragsabschluss genannte Rentenfaktor ist 

garantiert. Dies gilt auch für Rentenfaktoren in der Abrufphase. 

Die Höhe der Rente können wir vor dem Rentenbeginn nicht 

garantieren, da sie vom Verrentungskapital (siehe Stichwort) 

abhängig ist.

 ) AVB Abschnitt B

 Rentengarantie RG (Option)

 Ist die Rentengarantie vereinbart und stirbt die versicherte Per-

son während der Rentengarantiezeit, zahlen wir die Rente bis 

zum Ende der Rentengarantiezeit. Die Rentengarantie und ihre 

Dauer können bis spätestens zum Rentenbeginn endgültig ge-

wählt werden. Sie wird ab dem Rentenbeginn gerechnet.

 ) AVB Abschnitt B
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 Rentenphase

 Ist die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Ende der Rentenzah-

lung. In der Rentenphase ist das im Versicherungsvertrag vor-

handene Kapital vollständig in unserem sonstigen Vermögen 

angelegt (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenzahlung, lebenslang

 Ab dem Rentenbeginn zahlen wir die aus dem Verrentung-

skapital ermittelte Rente jeweils zum Monatsende, solange 

die versicherte Person lebt, mindestens bis zum Ablauf einer 

gegebenenfalls vereinbarten Rentengarantiezeit. Die Höhe 

der Rente ist abhängig vom Verrentungskapital sowie dem 

Rentenfaktor. Es kann auch eine Teilrentenzahlung in An-

spruch genommen werden (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 

 Shiften

 Umschichten des vorhandenen Fondsguthabens in andere 

Investmentfonds. Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen 

bis zu sechsmal möglich.

 ) AVB Abschnitt J

 Sonderzahlungen in der Ansparphase

 Sie können in der Ansparphase bis zu zwei Sonderzahlungen 

(zusätzliche Beiträge) je Kalenderjahr entrichten und damit 

die Versicherungsleistungen erhöhen.

 ) AVB Abschnitt F

 Sonstiges Vermögen

 Das sonstige Vermögen ist der klassische Kapitalanlagetopf ei-

nes Versicherers, in dem die Sparbeiträge der verschiedenen 

Versicherungsverträge angelegt werden. Die Anlagestrategie 

wird dabei vom Versicherer bestimmt. Im Gegensatz dazu er-

folgt die Kapitalanlage bei Fondsgebundenen Versicherungen 

in der Ansparphase nicht im sonstigen Vermögen, sondern in 

die vom Versicherungsnehmer individuell festgelegten Invest-

mentfonds. In der Rentenphase sind auch Fondsgebundene 

Versicherungen im sonstigen Vermögen angelegt.

 ) AVB Abschnitt B

 Switchen

 Änderung der Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlun-

gen. Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen bis zu sechs-

mal möglich.

 ) AVB Abschnitt J

 

 Teilrente (Option)

 Zahlung einer lebenslangen Teilrente ab dem Rentenbeginn 

in Kombination mit der Kapitalabfindung des nicht für die Teil-

rente verwendeten Verrentungskapitals. 

 Ist eine Abrufphase vereinbart, sind Sie auch berechtigt, für 

einen Teil des gebildeten Kapitals den Rentenbeginn auf ei-

nen Monatsersten in der Abrufphase vorzuverlegen (siehe 

Stichwörter Abruf / Teilabruf und Verrentungskapital). Der noch 

nicht abgerufene Teil des Verrentungskapitals verbleibt in der 

Ansparphase oder wird abgefunden.

 Im Rahmen einer Direktversicherung darf die Kombination nur 

zum Rentenbeginn erfolgen; für die Bildung der Teilrente müs-

sen mindestens 70 Prozent des Verrentungskapitals verwen-

det werden. 

 ) Besondere Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG

 ) AVB Abschnitt B

 Textform

 Ist Textform vorgesehen, muss die Erklärung z. B. per Brief, 

Fax oder E-Mail abgegeben werden.

 

 Todesfall-Leistungen in der Ansparphase

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, erbringen wir 

die Todesfall-Leistung. Sie besteht aus dem gebildeten Kapi-

tal und einem zusätzlichen Geldbetrag.

 Beachten Sie bitte, dass zu Direktversicherungen die in der 

„Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG“ genannten Einschränkungen hinsichtlich der Ver-

wendung der Todesfall-Leistung bestehen.

 Vereinbart werden können die Vorsorgemodelle 

  InvestPlan R mit einer Leistung von 1 Prozent des Fonds-

guthabens zusätzlich zum Fondsguthaben,

  InvestPlan R-Plus mit einer Leistung von 1 Prozent des 

Fondsguthabens zusätzlich zum Fondsguthaben mindes-

tens aber 100 Prozent der bereits gezahlten Beiträge und

  Junior Fonds-Rente mit festem Auszahlungszeitpunkt; bei 

Tod der versicherten Person werden die bis zum verein-

barten Ende der Ansparphase noch nicht fällig geworde-

nen Beiträge (Restbeiträge) von uns in einer Summe in 

das Fondsguthaben eingezahlt. Der Versicherungsvertrag 

wird beitragsfrei fortgeführt.

 Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

wird bei Tod der versicherten Person die vereinbarte Todes-

fall-Leistung für die Lebenspartnerrente (siehe Stichwort) ver-

wendet.

 Nach Ablauf der vereinbarten Beitragszahlungsdauer oder bei 

vorzeitiger Beitragsfreistellung reduziert sich der Todesfall-

schutz auf das um ein Prozent erhöhte Fondsguthaben.

 Die Todesfall-Leistung, bestehend aus den im Versicherungs-

vertrag vorhandenen Investmentfonds-Anteilen und dem da-

rüber hinaus von uns zu erbringenden Teil der Versicherungs-

leistung, wird zum Todestag festgeschrieben. Anteilspreise 

von Investmentfonds und damit die Höhe des Fondsgutha-

bens verändern sich in der Regel täglich. Bis zur späteren 

Auszahlung wird sich deshalb ein Geldwert ergeben, der hö-

her, je nach Anteilspreis-Entwicklung möglicherweise aber 

auch niedriger ist als die oben beschriebene Todesfall-Leis-

tung zum Todestag.

 ) AVB Abschnitt B 

 Todesfall-Leistungen in der Rentenphase

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit 

ihrem Tod die Rentenzahlung, es sei denn, es ist eine Leis-

tung aus der Rentengarantie, der Kapitalrückgewähr oder der 

Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung zu erbringen (siehe 

Stichworte).
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 Beachten Sie bitte, dass zu Direktversicherungen die in der 

„Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG“ genannten Einschränkungen hinsichtlich der Ver-

wendung der Todesfall-Leistung bestehen.

 ) AVB Abschnitt B

 Überschussbeteiligung

 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-

gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. An diesen Über-

schüssen beteiligen wir die Versicherungsnehmer.

 ) AVB Abschnitt C

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt E

 Verrentungskapital

 Das gebildete Kapital zuzüglich der Schlusszuweisung, aus 

dem zum Rentenbeginn die lebenslange Rente ermittelt wird. 

Bei Teilabruf erfolgt keine gesonderte Schlusszuweisung. 

 ) AVB Abschnitt B

 Versicherte Person

 Zur versicherten Person siehe

 ) AVB Abschnitt A

 Versicherungsnehmer

 Zum Versicherungsnehmer siehe

 ) AVB Abschnitt A

 Versicherungsperiode

 Zur Versicherungsperiode siehe

 ) AVB Abschnitt F

 Vorvertragliche Anzeigepflicht

 Vor Vertragsabschluss müssen uns alle gefahrerheblichen 

Umstände mitgeteilt werden, d. h. die Informationen, die für 

die Einschätzung des zu versichernden Risikos durch uns be-

nötigt werden und nach denen wir Sie fragen. Eine Anzeige-

pflichtverletzung, also eine falsche Beantwortung unserer Fra-

gen, kann unter Umständen zu einem Wegfall des Versiche-

rungsschutzes führen. Bei einer schuldlosen Anzeigepflicht-

verletzung verzichten wir auf unser Recht zur nachträglichen 

Anpassung oder Kündigung des Versicherungsvertrags.

 ) AVB Abschnitt E

 Weltweiter Versicherungsschutz

 Der Versicherungsschutz besteht weltweit, unabhängig davon, 

ob die versicherte Person sich nach Abschluss der Versiche-

rung vorübergehend oder dauerhaft im Ausland aufhält.

 Zahlungsschwierigkeiten

 Bei vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten können Sie un-

ter Beibehaltung des Versicherungsschutzes die Beiträge stun-

den lassen (Nachzahlung der Beiträge). Ebenso haben Sie die 

Möglichkeit nach einer vorzeitigen Beitragsfreistellung die Wie-

derinkraftsetzung zu beantragen. Weiterhin können Sie die He-

rabsetzung des zu zahlenden Beitrags verlangen; durch diese 

verringern sich auch die versicherten Leistungen.

 ) AVB Abschnitt F

2 Begriffserläuterungen zur Berufs- / Erwerbsunfähigkeits-

Zusatzversicherung

 

 Zusätzlich zu den vereinbarten Leistungen im Erlebens- und 

Todesfall können Sie den Versicherungsschutz um die Berufs-

unfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung 

(premiumBUZ / premiumEUZ) erweitern.

 Arztanordnungsklausel

 Die Befolgung von ärztlichen Anordnungen ist Voraussetzung 

für die Anerkennung der Berufs- / Erwerbsunfähigkeit. Wir ver-

zichten grundsätzlich auf diese Arztanordnungsklausel.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt C

 Arztwahl, freie

 Wenn Berufs- / Erwerbsunfähigkeitsleistungen beantragt wer-

den, richtet sich unsere Leistungsentscheidung grundsätzlich 

nach den ärztlichen Unterlagen, die Sie uns einreichen und 

den Berichten der Sie behandelnden Ärzte. Wir können je-

doch auf unsere Kosten auch zusätzliche Gutachter und Ärzte 

beauftragen.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt C

 Beitragsbefreiung

 Nach Eintritt von Berufs- / Erwerbsunfähigkeit entfällt für die 

Zeit der Berufs- / Erwerbsunfähigkeit die Verpflichtung weiter 

Beiträge zu zahlen. 

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 

. Beitragsbefreiung mit Wartezeit und Verzicht auf Gesund-

heitsprüfung 

 Im Rahmen von Versicherungsverträgen der betrieblichen Al-

tersversorgung kann eine Wartezeit von drei Jahren verein-

bart werden. Tritt eine Berufs-/Erwerbsunfähigkeit bereits wäh-

rend der Wartezeit ein, wird keine Leistung fällig; die Zusatz-

versicherung erlischt. Im Gegenzug wird bei Antragstellung 

auf eine Gesundheitsprüfung verzichtet.

 ) Wartezeit premiumBUZ / premiumEUZ

 Berufsunfähigkeit

 Zum Vorliegen von Berufsunfähigkeit beachten Sie bitte 

 ) premiumBUZ Abschnitt A

 Berufswechsel

 Bei der Beantragung einer premiumBUZ / premiumEUZ ist der 

aktuell ausgeübte Beruf maßgebend für die Risikoeinstufung. 

Eine Veränderung des Berufs während der Laufzeit des Ver-

sicherungsvertrags muss uns nicht angezeigt werden.

 

 Dynamik des Versicherungsvertrags bei Berufs- bzw. 

 Erwerbsunfähigkeit (Option)

 Ist die Dynamik des Versicherungsvertrags bei Berufs-/Er-

werbsunfähigkeit vereinbart, erhöht sich während der Befrei-

ung von der Beitragszahlungspflicht der Beitrag für den Ver-

sicherungsvertrag jährlich um den vereinbarten Prozentsatz. 

Damit wird eine regelmäßige Anpassung der Versicherungs-

leistungen des Versicherungsvertrags auch im Falle einer Be-

rufs-/Erwerbsunfähigkeit sichergestellt.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A
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 Erwerbsunfähigkeit 

 Zum Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit beachten Sie bitte 

 ) premiumEUZ Abschnitt A

 Fahrlässige Verstöße 

 Bei bestimmten Ereignissen sind wir von der Verpflichtung zur 

Leistung frei. Dies ist unter anderem der Fall, wenn die Be-

rufs-/Erwerbsunfähigkeit durch die vorsätzliche Ausführung 

oder den strafbaren Versuch eines Verbrechens oder Verge-

hens durch die versicherte Person verursacht wurde. Nicht 

von diesem Ausschluss betroffen ist unsere Leistungspflicht, 

wenn Ihnen lediglich fahrlässige oder grob fahrlässige Ver-

stöße zur Last gelegt werden. 

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 Leistungsbeginn

 Mit Ablauf des Monats, in dem die bedingungsgemäße Be-

rufs- / Erwerbsunfähigkeit eingetreten ist, haben Sie Anspruch 

auf die versicherten Leistungen. 

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 Leistungsdauer

 Während der Leistungsdauer besteht Anspruch auf die versi-

cherten Leistungen, solange Berufs- / Erwerbsunfähigkeit be-

steht, und diese während der Versicherungsdauer eingetre-

ten ist. Die Leistungsdauer entspricht der Beitragszahlungs-

dauer der Fondsgebundenen Versicherung, maximal bis zum 

Endalter 67 Jahre.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 Meldefrist

 Unabhängig davon, wann uns die Berufs- / Erwerbsunfähig-

keit gemeldet wird, leisten wir rückwirkend ab Beginn.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 Mitwirkungspflichten

 Bei der Feststellung von Berufs- / Erwerbsunfähigkeit sind wir 

auf das Mitwirken von Ihnen, der versicherten Person und 

dem Anspruchsteller angewiesen. Sie haben z. B. die Pflicht, 

die von uns für die Leistungsprüfung benötigten Unterlagen 

zur Verfügung zu stellen.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt C

 Nachprüfung

 Wir haben das Recht, Auskünfte anzufordern, um die beste-

hende Berufs- / Erwerbsunfähigkeit nachzuprüfen. Wir können 

jederzeit sachdienliche Auskünfte einholen und einmal jähr-

lich eine ärztliche Untersuchung durch von uns beauftragte 

Ärzte verlangen.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt C

 Prognosezeitraum

 Es liegt Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit vor, wenn die versi-

cherte Person voraussichtlich sechs Monate nicht in der Lage 

ist in ihrem zuletzt ausgeübten Beruf tätig zu sein bzw. eine 

Erwerbstätigkeit auszuüben.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 Rückwirkende Leistung

 Wir leisten immer ab Beginn der Berufs- / Erwerbsunfähigkeit – 

auch rückwirkend.

 ) premiumBUZ / premiumEUZ Abschnitt A

 Versicherungsdauer

 Zeitraum, in dem das Risiko eines Eintritts von Berufs- / Er-

werbsunfähigkeit versichert ist. 

 

 Versicherungsfall

 Ereignis, dass die Leistungspflicht des Versicherers entste-

hen lässt, wenn es während der Versicherungsdauer eintritt.

 

 Verweisung, abstrakte

 Möglichkeit, die versicherte Person, die ihre bisherige Tätig-

keit nicht mehr ausüben kann, auf eine andere Tätigkeit zu 

verweisen, also zu verlangen, dass die versicherte Person 

eine andere berufliche Tätigkeit ergreift. Abstrakte Verweisung 

bedeutet, dass die Tätigkeit der Ausbildung und Erfahrung 

und der bisherigen Lebensstellung der versicherten Person 

entsprechen muss, es sich dabei aber nicht um eine von der 

versicherten Person konkret ausgeübte Tätigkeit handeln 

muss. Auch die Arbeitsmarktlage bleibt unberücksichtigt. Ver-

sicherungsleistungen werden in einem derartigen Fall nicht 

erbracht. Bei der premiumBUZ verzichten wir auf die abstrakte 

Verweisung.

 ) premiumBUZ Abschnitt A

 Verweisung, konkrete

 Möglichkeit, die versicherte Person, die ihre bisherige Tätig-

keit nicht mehr ausüben kann, auf eine andere Tätigkeit zu 

verweisen. Die Tätigkeit muss die versicherte Person konkret 

ausüben oder ausgeübt haben und ihrer Ausbildung und Er-

fahrung sowie der bisherigen Lebensstellung entsprechen. Es 

werden dann keine Versicherungsleistungen erbracht.

 ) premiumBUZ Abschnitt A
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II. Allgemeine Bedingungen
 für die Fonds-Rente (Fassung 1/2015)

A. Die Beteiligten am Versicherungsvertrag

1 Versicherungsnehmer und Versicherer

 Vertragspartner in diesem Versicherungsvertrag sind Sie als 

Versicherungsnehmer und wir als Versicherer. Als Versiche-

rungsnehmer haben Sie alle Rechte und Pflichten aus dem 

Versicherungsvertrag. Als Versicherer tragen wir während der 

gesamten Vertragslaufzeit den Versicherungsschutz nach die-

sen Versicherungsbedingungen.

2 Versicherte Person

2.1 Als versicherte Person wird die Person bezeichnet, auf die 

sich der Versicherungsschutz bezieht. Dies können Sie oder 

eine andere Person sein.

3 Bezugsberechtigter

 Als Bezugsberechtigter wird eine Person bezeichnet, die die 

Versicherungsleistungen erhalten soll. Als Versicherungsneh-

mer haben grundsätzlich Sie Anspruch auf die Versicherungs-

leistungen. Sie können auch andere Personen als Bezugsbe-

rechtigte für die Versicherungsleistungen bestimmen.

B. Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1 Allgemeines

1.1 Grundprinzip

 Mit der Fonds-Rente bieten wir Ihnen Versicherungsschutz in 

Form einer lebenslangen Rentenzahlung ab dem vereinbar-

ten Rentenbeginn (aufgeschobene Rentenversicherung). Zu-

sätzlich können Sie in den Versicherungsvertrag Zusatzver-

sicherungen zur Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- 

und Hinterbliebenenvorsorge einschließen.

 Die Fonds-Rente besteht aus zwei aufeinander folgenden 

Phasen – der Ansparphase und der Rentenphase.

1.2 Anspar- und Abrufphase

 Die Ansparphase ist die Zeit vom Beginn des Versicherungs-

vertrags bis zum letzten Tag vor dem Beginn des ersten Mo-

nats, für den die Rente gezahlt wird (Beginn der Rentenphase, 

kurz: Rentenbeginn).

 Als Teil der Ansparphase kann zusätzlich eine Abrufphase ver-

einbart werden, in der Renten- oder Kapitalleistungen vorzei-

tig abgerufen werden können. 

1.3 Rentenphase 

 Die Rentenphase ist die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Ende 

der Rentenzahlung. In der Rentenphase ist das im Versiche-

rungsvertrag vorhandene Kapital vollständig in unserem sons-

tigen Vermögen angelegt. Die Übertragung des Fondsgutha-

bens in das sonstige Vermögen erfolgt zum Rentenbeginn.

1.4 Fondsguthaben und sonstiges Vermögen

 In der Ansparphase werden Ihre Beiträge in den von Ihnen 

bestimmten Investmentfonds (Fondsguthaben) angelegt. Sie 

können bei Vertragsabschluss aus einem Sortiment von In-

vestmentfonds auswählen und die Aufteilung des zur Invest-

mentfondsanlage bestimmten Beitragsteiles prozentual auf 

die ausgewählten Investmentfonds festlegen.

 Mit diesem Fondsguthaben sind Sie unmittelbar an der Wer-

tentwicklung eines Sondervermögens beteiligt. Das Sonder-

vermögen wird getrennt von unserer allgemeinen Kapitalan-

lage für nicht fondsgebundene Versicherungen (sonstiges Ver-

mögen) angelegt. Der Wert des Fondsguthabens ergibt sich 

aus der Summe der gutgeschriebenen Investmentfonds-An-

teile.

 In der Rentenphase erfolgt die Kapitalanlage im sonstigen 

Vermögen.

1.5 Gebildetes Kapital; Stichtage

 Das gebildete Kapital ist der Geldwert des Fondsguthabens.

 Die Umrechnung von Investmentfonds-Anteilen in ihren Geld-

wert oder umgekehrt erfolgt mit dem Anteilspreis zum jewei-

ligen Stichtag (siehe Abschnitt J Nummer 5).

1.6 Chance und Risiko bei der Anlage in Investmentfonds

 Die Wertentwicklung der von Ihnen gewählten Investmentfonds 

ist vom Kapitalmarkt abhängig und nicht vorhersehbar. Sie ha-

ben die Chance, bei Kurssteigerungen der Investmentfonds-

Anteile einen Wertzuwachs zu erzielen. Bei Kursrückgang tra-

gen Sie aber auch das Risiko einer Wertminderung bis hin zum 

vollständigen Verlust des Fondsguthabens. Bei Investment-

fonds, die nicht in Euro geführt werden oder die in Wertpapiere 

außerhalb der Euro-Zone investieren, beeinflussen Schwan-

kungen der Währungskurse den Wert der Anlage zusätzlich. 

Da die Rente vom erreichten Fondsguthaben abhängig ist, 

kann ihre Höhe vor Rentenbeginn nicht garantiert werden. 

 Auch besteht das Risiko, dass eine Fondsgesellschaft die 

Rücknahme der Investmentfonds-Anteile aussetzt oder end-

gültig einstellt. Dies kann dazu führen, dass sich die verein-

barte Vertragsdurchführung (Verrentung, Auszahlung oder 

Umschichtung) für die betroffenen Investmentfonds-Anteile 

verzögert (siehe Abschnitt J Nummer 5.3) oder Wertminde-

rungen bis hin zum vollständigen Verlust des Fondsguthabens 

eintreten. 

2 Versicherungsleistungen

2.1 Lebenslange Rentenzahlung

 Ab dem Rentenbeginn zahlen wir die aus dem gebildeten Ka-

pital und der Schlusszuweisung (siehe Abschnitt C Num-

mer 2.2) zum Rentenbeginn (Verrentungskapital) ermittelte 

Rente lebenslang jeweils zum Ende des Monats, sofern die 

versicherte Person den jeweiligen Zahlungstermin erlebt. 

 

2.2 Höhe der Rente und garantierter Rentenfaktor

 Die Höhe der Rente ist abhängig vom Verrentungskapital nach 

Nummer 2.1 sowie dem Rentenfaktor. Der Rentenfaktor gibt 

die Rentenhöhe pro 10.000 Euro Kapital an. 

1)

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII
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 Der Rentenfaktor basiert auf einer Unisex-Rententafel, die 

aus den von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) emp-

fohlenen Annahmen zur Lebenserwartung nach der Sterbe-

tafel DAV 2004 R abgeleitet ist, und einem Rechnungszins 

von 1,25 Prozent p.a.

 Der Rentenfaktor wird im Versicherungsschein genannt. Er ist 

garantiert.

 Bei vereinbarter Abrufphase werden zusätzlich garantierte 

Rentenfaktoren für Rentenbeginne in der Abrufphase ange-

geben. Bei Abruf oder Teilabruf der Rente wird der für den je-

weiligen vorgezogenen Rentenbeginn zutreffende niedrigere 

Rentenfaktor verwendet.

 Sollte sich bei der Berechnung zum Rentenbeginn eine jähr-

liche Rente von weniger als 120 Euro ergeben, zahlen wir an-

stelle der Rente das Verrentungskapital aus. Damit endet der 

Versicherungsvertrag.

2.3 Kapitalabfindung

 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des Rentenbeginns eine Kapitalabfindung in Höhe 

des Verrentungskapitals erhalten, wenn die versicherte Per-

son den Tag des Rentenbeginns erlebt und uns der schriftli-

che Auftrag zur Auszahlung der Kapitalabfindung spätestens 

vier Wochen vor dem Zeitpunkt des Rentenbeginns zugegan-

gen ist. Mit der vollständigen Kapitalabfindung endet der Ver-

sicherungsvertrag (zur Kombination von Rentenzahlung und 

Kapitalabfindung siehe Nummer 2.5). Über diese Wahlmög-

lichkeit werden wir Sie vor Rentenbeginn informieren.

2.4 Übertragung auf ein Wertpapierdepot  

bei Kapitalabfindung

 Die Kapitalabfindung erbringen wir als Geldleistung. Auf 

Wunsch übertragen wir stattdessen die Investmentfonds-An-

teile auf ein persönliches inländisches Wertpapierdepot, so-

fern uns spätestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin 

ein entsprechender schriftlicher Auftrag vorliegt und dies bei 

den einzelnen Investmentfonds möglich ist. Fondsguthaben 

bis zur Höhe von 10.000 Euro und Bruchteile von Investment-

fonds-Anteilen erbringen wir in jedem Fall als Geldleistung. 

 Stellt sich bei der Übertragung heraus, dass die Übertragung 

der Anteile eines oder mehrerer Investmentfonds auf das per-

sönliche inländische Wertpapierdepot nicht möglich ist, erbrin-

gen wir den Gegenwert dieser Anteile als Geldleistung. 

 Für die Übertragung der Investmentfonds-Anteile werden 

Übertragungskosten in Höhe von einem Prozent des Fonds-

guthabens, höchstens jedoch von 100 Euro je Investment-

fonds, vor der Übertragung dem Fondsguthaben entnommen. 

Dies gilt auch, wenn die Übertragung der Anteile eines oder 

mehrerer Investmentfonds auf das persönliche inländische 

Wertpapierdepot nicht möglich war.

 Die Übertragung kann durch Umstände, die außerhalb unse-

res Einflussbereichs, z. B. bei den Fondsgesellschaften, liegen, 

einen über den Fälligkeitstermin hinausgehenden, längeren 

Zeitraum erfordern. Das Kursrisiko in diesem Zeitraum, in dem 

nicht über die Investmentfonds-Anteile verfügt werden kann, 

trägt derjenige, der uns den Auftrag zur Übertragung erteilt hat.

2.5 Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und  

Kapitalabfindung

 Im Rahmen der Bestimmungen der Nummern 2.1 und 2.2 

kann auch eine Teilrentenzahlung in Anspruch genommen 

werden. Der für die Rente nicht verwendete Teil des Verren-

tungskapitals wird nach Nummern 2.3 und 2.4 ausgezahlt bzw. 

übertragen. 

2.6 Abruf 

 Ist eine Abrufphase vereinbart, ist der Versicherungsnehmer 

berechtigt, den Rentenbeginn oder den Termin der Kapitalab-

findung auf einen Monatsersten in der Abrufphase (Abrufter-

min) vorzuverlegen. Die schriftliche Erklärung hierzu muss 

uns spätestens vier Wochen vor dem Abruftermin zugegan-

gen sein.

 Mit dem Beginn der Rentenphase endet die Ansparphase und 

bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen die Beitrags-

zahlung. Bei Kapitalabfindung endet der Versicherungsver-

trag zum Abruftermin, sofern nicht zuvor eine Teilrente abge-

rufen wurde. 

 Für den Abruf vor Vollendung des 60. Lebensjahres der versi-

cherten Person erheben wir einen Abzug in Höhe von 60 Euro. 

Er erfolgt zum pauschalen Ausgleich von Verwaltungskosten, 

die uns durch den Abruf entstehen. Auf Ihr Verlangen hin müs-

sen zunächst wir das Entstehen und die Höhe dieser Kosten 

nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall keine 

Verwaltungskosten entstanden sind, dann entfällt der Abzug; 

können Sie nachweisen, dass geringere Verwaltungskosten 

entstanden sind, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem 

Nachweis herabgesetzt. Der Abzug bei Abruf ist für Sie wirt-

schaftlich nachteilig. Nach Vollendung des 60. Lebensjahres 

der versicherten Person entfällt der Abzug.

 Eine Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und Ka-

pitalabfindung ist möglich; Nummer 2.5 gilt entsprechend.

2.7 Teilabruf 

 Ist eine Abrufphase vereinbart, ist der Versicherungsnehmer 

auch berechtigt, für einen Teil des gebildeten Kapitals den Ren-

tenbeginn bzw. Auszahlungstermin auf einen Monatsersten in 

der Abrufphase vorzuverlegen (Teilabruftermin). Der Teilabruf 

ist nur einmal im Kalenderjahr und nur dann möglich, wenn der 

Entnahmebetrag mindestens 1.000 Euro beträgt und das ge-

bildete Kapital für den noch nicht abgerufenen Teil des Versi-

cherunsgvertrags mindestens 3.000 Euro beträgt. Eine jährli-

che Teilrente muss mindestens 120 Euro betragen. Eine Ka-

pitalleistung erbringen wir ausschließlich als Geldleistung.

 Die schriftliche Erklärung zum Teilabruf muss uns spätestens 

vier Wochen vor dem Teilabruftermin zugegangen sein.

 Der dem gebildeten Kapital entnommene Betrag wird auf die 

in Ihrem Versicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds 

aufgeteilt. Die Aufteilung richtet sich nach Abschnitt J Num-

mer 3.4.

 In Abhängigkeit von dem aus dem Fondsguthaben entnom-

menen Betrag vermindert sich grundsätzlich der Todesfall-

schutz. Der verminderte Todesfallschutz wird in einem Nach-

trag zum Versicherungsschein dokumentiert. 

1)

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII

1)
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 Für die Teilrente beginnt mit deren Rentenbeginn die Renten-

phase. Die für die Rente geltenden Bestimmungen zum Ren-

tenbeginn, zu den vereinbarten Leistungen in der Rentenphase 

und zum Ende der Rentenzahlung gelten für die Teilrente ge-

sondert und entsprechend. Bei Teilabruf erfolgt keine geson-

derte Schlusszuweisung (siehe Abschnitt C Nummer 2.2). 

 Der noch nicht abgerufene Teil des Versicherungsvertrags ver-

bleibt in der Ansparphase. Der Teilabruf wirkt sich auf die Höhe 

des zu zahlenden Beitrags nicht aus.

 Für den Teilabruf vor Vollendung des 60. Lebensjahres der ver-

sicherten Person erheben wir einen Abzug in Höhe von 60 Euro. 

Der Abzug ist im Entnahmebetrag enthalten. Er erfolgt zum 

pauschalen Ausgleich von Verwaltungskosten, die uns durch 

den Teilabruf entstehen. Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst 

wir das Entstehen und die Höhe dieser Kosten nachweisen. 

Können Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall keine Verwaltungs-

kosten entstanden sind, dann entfällt der Abzug; können Sie 

nachweisen, dass geringere Verwaltungskosten entstanden 

sind, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem Nachweis her-

abgesetzt. Der Abzug bei Teilabruf ist für Sie wirtschaftlich nach-

teilig. Nach Vollendung des 60. Lebensjahres der versicherten 

Person entfällt der Abzug.

 Eine Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und Ka-

pitalabfindung ist möglich; Nummer 2.5 gilt entsprechend.

2.8 Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, erbringen wir 

die Todesfall-Leistung je nach Vereinbarung entweder bei Ein-

tritt des Todesfalles oder zum Ende der Ansparphase als fes-

ten Auszahlungszeitpunkt. 

2.9 Die Todesfall-Leistung teilt sich auf in das gebildete Kapital 

und einen zusätzlichen Geldbetrag. Dieser zusätzliche Geld-

betrag wird je nach Vereinbarung entweder

  zusammen mit dem gebildeten Kapital als Todesfall-Leis-

tung ausgezahlt (siehe Nummer 2.10) oder 

  in das Fondsguthaben eingezahlt (siehe Nummer 2.11 – 

Vereinbarung eines festen Auszahlungszeitpunktes der To-

desfall-Leistung) oder 

  zusammen mit dem gebildeten Kapital für eine Lebenspart-

nerrente (siehe Nummer 2.12) verwendet.

2.10 Versicherungsverträge mit Leistung  

bei Eintritt des Todesfalles

 Bei Tod der versicherten Person wird die Todesfall-Leistung 

erbracht. Mit Auszahlung der Todesfall-Leistung endet der Ver-

sicherungsvertrag. Wurde vor Rentenbeginn eine Teilrente 

nach Nummer 2.7 abgerufen, kann der Versicherungsvertrag 

für die Teilrente, abhängig von den hierfür geltenden Verein-

barungen (siehe Nummer 2.13), noch fortdauern.

2.11 Versicherungsverträge mit festem Auszahlungszeitpunkt 

der Todesfall-Leistung 

 Ist eine Todesfall-Leistung mit festem Auszahlungszeitpunkt 

vereinbart, werden bei Tod der versicherten Person die bis 

zum vereinbarten Ende der Ansparphase noch nicht fällig ge-

wordenen Beiträge von uns in einer Summe in das Fondsgut-

haben eingezahlt. Für die Berechnung des zusätzlichen Geld-

betrags ist der zum Zeitpunkt des Todes erreichte Beitrag ohne 

künftige Beitragssteigerungen maßgebend. Der Versiche-

rungsvertrag wird beitragsfrei fortgeführt. Dabei werden etwa-

ige Beitragsrückstände verrechnet. 

 Die Todesfall-Leistung wird erbracht

a) zum vereinbarten Ende der Ansparphase, sofern eine Ab-

rufphase nicht vereinbart ist;

b) zum Beginn der Abrufphase, sofern eine Abrufphase ver-

einbart ist und der Tod der versicherten Person vor deren 

Beginn eintritt, es sei denn, es wird eine Vereinbarung nach 

d) getroffen;

 

c) bei Tod der versicherten Person, sofern eine Abrufphase 

vereinbart ist und der Tod der versicherten Person wäh-

rend der Abrufphase eintritt, es sei denn, es wird eine Ver-

einbarung nach d) getroffen;

 

d) bei entsprechender Vereinbarung zum Ende der Abruf-

phase; die Regelungen zu Abruf und Teilabruf in Nummern 

2.6 und 2.7 gelten entsprechend.

 Die Todesfall-Leistung entspricht dem gebildeten Kapital. Mit 

Auszahlung der Todesfall-Leistung endet der Versicherungs-

vertrag. Wurde vor Rentenbeginn eine Teilrente nach Num-

mer 2.7 abgerufen, kann der Versicherungsvertrag für die Teil-

rente, abhängig von den hierfür geltenden Vereinbarungen 

(siehe Nummer 2.13), noch fortdauern.

2.12 Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

wird bei Tod der versicherten Person die vereinbarte Todes-

fall-Leistung für die Lebenspartnerrente nach den Bedingun-

gen für die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung zur 

Fonds-Rente verwendet.

2.13 Tod der versicherten Person nach Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit ih-

rem Tod die Rentenzahlung, es sei denn, es ist eine Leistung 

aus der Rentengarantie, aus der Kapitalrückgewähr oder aus 

der Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung zu erbringen.

 Rentengarantie

 Ist die Rentengarantie vereinbart und stirbt die versicherte 

Person während der vereinbarten Rentengarantiezeit, zahlen 

wir die Rente bis zum Ende der Rentengarantiezeit. Die Ren-

tengarantiezeit beginnt mit dem Rentenbeginn. 

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn und ist die 

Rentengarantiezeit bereits abgelaufen, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird.

 Kapitalrückgewähr 

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenbeginn, erbringen wir als Todesfall-Leis-

tung das Verrentungskapital abzüglich der bereits gezahlten 

Renten. Rentenzahlungen aufgrund der Überschussbeteili-

gung nach Rentenbeginn werden dabei nicht abgezogen. 

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII

1)

1)

1)

1)

1)

1)
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 Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe der Kapital-

rückgewähr. Falls bei Tod der versicherten Person die Summe 

der bis dahin gezahlten Renten den Betrag des Verrentung-

skapitals erreicht oder überstiegen hat, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird. 

 Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

wird bei Tod der versicherten Person die Lebenspartnerrente 

nach den Bedingungen für die Lebenspartnerrenten-Zusatz-

versicherung zur Fonds-Rente gezahlt. Mit der letzten Ren-

tenzahlung der Lebenspartnerrente endet der Versicherungs-

vertrag.

3 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen, Terroran-

schlägen oder vorsätzlicher Selbsttötung 

3.1 Die Todesfall-Leistung ist vor Rentenbeginn auf den für den 

Todestag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung nach 

Abschnitt G Nummer 5 beschränkt, wenn der Todesfall verur-

sacht wurde 

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse (siehe 

aber Nummer 3.3); 

b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, sofern 

die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilge-

nommen hat;

c) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz 

von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen, die 

vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen 

oder chemischen Stoffen sowie durch die Freisetzung von 

Strahlen infolge Kernenergie, die den Einsatz einer Kata-

strophenschutzbehörde oder einer vergleichbaren Einrich-

tung notwendig macht.

 Dies gilt nicht, wenn es sich um ein Ereignis handelt, durch 

das nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar oder vor-

aussichtlich mittelbar innerhalb von fünf Jahren sterben 

oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen erleiden;

d) durch vorsätzliche Selbsttötung der versicherten Person 

vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrags (siehe aber Nummer 3.4). Bei jeder Erhö-

hung (z. B. auch Sonderzahlung, Nachversicherung) und 

Wiederinkraftsetzung beginnt diese Frist für den Erhö-

hungsteil bzw. den wiederinkraftgesetzten Teil des Versi-

cherungsschutzes neu zu laufen. Für dynamische Erhö-

hungen beginnt die Frist nicht neu zu laufen.

 Ist eine Todesfall-Leistung mit festem Auszahlungszeitpunkt 

vereinbart, erfolgt keine Einzahlung in das gebildete Kapital.

3.2 Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

gilt im Falle der Nummer 3.1:

 Bei Tod vor Rentenbeginn wird die Höhe der Lebenspartner-

rente aus dem gebildeten Kapital berechnet. Bei Tod nach 

Rentenbeginn gilt Nummer 3.1 mit der Maßgabe, dass sich 

die Lebenspartnerrente auf den Betrag beschränkt, der sich 

aus der für den Todestag berechneten Deckungsrückstellung 

dieser Zusatzversicherung errechnet. 

 

3.3 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung nach den 

Nummern 2.8 bis 2.13, wenn der Tod unmittelbar oder mittel-

bar durch Kriegsereignisse verursacht wurde, denen die ver-

sicherte Person während eines Aufenthalts außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland ausgesetzt war und an denen sie 

nicht aktiv beteiligt war.

3.4 Wir erbringen die volle Todesfall-Leistung nach den Nummern 

2.8 bis 2.13, wenn der Tod verursacht wurde durch Selbsttö-

tung der versicherten Person vor Ablauf von drei Jahren nach 

Abschluss des Versicherungsvertrags bzw. seit dem Zeitpunkt 

der Erhöhung oder Wiederinkraftsetzung und die Tat nach-

weislich in einem die freie Willensbestimmung ausschließen-

den Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit began-

gen worden ist.

C. Überschussbeteiligung 

1 Grundsätze der Überschussermittlung und Überschuss-

beteiligung

1.1 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an den Überschüs-

sen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). 

Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handels-

gesetzbuches ermittelt und im Rahmen unseres Jahresab-

schlusses festgestellt. 

1.2 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer als Kollektiv an den 

Überschüssen. Dabei beachten wir die Verordnung über die 

Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Min-

destzuführungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.

 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-

gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. 

 Kapitalerträge

 Bei fondsgebundenen Versicherungsverträgen können Er-

träge aus Kapitalanlagen unseres sonstigen Vermögens ent-

stehen, wenn das im Versicherungsvertrag vorhandene Ka-

pital vollständig oder teilweise in unserem sonstigen Vermö-

gen angelegt ist. In diesem Fall erhalten die Versicherungs-

nehmer von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen un-

seres sonstigen Vermögens, die für künftige Versicherungs-

leistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuführungsverord-

nung), insgesamt mindestens den in der jeweils geltenden 

Fassung der Mindestzuführungsverordnung genannten Pro-

zentsatz. In der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungs-

verordnung sind 90 Prozent vorgeschrieben. Von diesem Be-

trag werden zunächst die Mittel abgezogen, die zur Finanzie-

rung der garantierten Versicherungsleistungen benötigt wer-

den. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Über-

schussbeteiligung der Versicherungsnehmer.

 Risikoergebnis

 Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich das versi-

cherte Risiko günstiger entwickelt, als bei der Tarifkalkulation 

angenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die tat-
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sächliche Lebensdauer der Versicherten kürzer ist, als die bei 

der Tarifkalkulation zugrunde gelegte. In diesem Fall müssen 

wir weniger Renten als ursprünglich angenommen zahlen und 

können daher die Versicherungsnehmer an dem entstehen-

den Risikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüssen wer-

den die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung 

der Mindestzuführungsverordnung zu mindestens 90 Prozent 

beteiligt.

 Übriges Ergebnis

 Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispiels-

weise entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der 

Tarifkalkulation angenommen. Bei der Ermittlung des übrigen 

Ergebnisses werden etwaige uns zufließende Rückvergütun-

gen der Fondsgesellschaften zugunsten der Versicherungs-

nehmer berücksichtigt. Am übrigen Ergebnis werden die Ver-

sicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindest-

zuführungsverordnung zu mindestens 50 Prozent beteiligt.

 In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der Versiche-

rungsnehmer nach der Mindestzuführungsverordnung, gege-

benenfalls mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde, gekürzt 

werden.

1.3 Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse 

führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-

weit sie nicht in Form der so genannten Direktgutschrift be-

reits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungen 

gutgeschrieben werden. Diese Rückstellung dient dazu, Er-

gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grund-

sätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-

nehmer verwendet werden. Wir sind berechtigt, im Interesse 

der Versicherten mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Aus-

nahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, so-

weit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile ent-

fällt, heranzuziehen, um

a) einen drohenden Notstand abzuwenden,

b) unvorhersehbare Verluste aus überschussberechtigten 

Versicherungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine 

Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind,

 oder

c) die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech-

nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 

nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse an-

gepasst werden müssen.

 Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 

Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstel-

lung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände ver-

ursachungsorientiert.

1.4 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 

zu den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige bei 

uns bestehende Versicherungsverträge zu Bestandsgruppen 

zusammengefasst. Die Verteilung der Überschüsse für die 

Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-

entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste-

hung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe nicht zur 

Entstehung von Überschüssen beigetragen, werden ihr keine 

Überschüsse zugeteilt.

1.5 In Abhängigkeit von dieser Zuordnung und beispielsweise dem 

gewählten Tarif, dem Tarifwerk und der Zahlweise des Bei-

trags werden die Überschuss-Sätze für die einzelnen Versi-

cherungsverträge jährlich von uns festgesetzt. Wir veröffent-

lichen die Überschuss-Sätze in unserem Geschäftsbericht, 

den Sie bei uns anfordern können. 

1.6 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Ka-

pitalanlagen unseres sonstigen Vermögens über dem Wert 

liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen 

werden. Die Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Ver-

sicherungsverträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den 

Versicherungsverträgen nach einem verursachungsorientier-

ten Verfahren anteilig rechnerisch zu. Ein Teil der Bewertungs-

reserven fließt dem einzelnen Versicherungsnehmer bzw. Be-

zugsberechtigten nach § 153 Absätze 3 und 4 Versicherungs-

vertragsgesetz (VVG) jährlich in der Rentenphase unmittel-

bar zu. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung 

bleiben unberührt.

1.7 Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 

Versicherungsvertrags an den Überschüssen und den Bewer-

tungsreserven ergeben sich aus Nummer 1 noch nicht.

2 Überschussbeteiligung während der Ansparphase

2.1 Laufende Überschussbeteiligung

 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 

festgesetzt wird, werden die Überschussanteile dem einzel-

nen Versicherungsvertrag monatlich zugewiesen und dem 

Fondsguthaben unter Berücksichtigung von Verwaltungskos-

ten zugeführt. 

 Die Überschussanteile werden bemessen

a) bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen in Prozent 

des Beitrags; bei vereinbarten Vierteljahres-, Halbjahres- 

und Jahresbeiträgen erfolgt die Zuweisung monatlich an-

teilig;

b) in Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn;

c) in Prozent des monatlichen Risikobeitrags ohne Berück-

sichtigung von Risikozuschlägen;

d) bei Sonderzahlungen in Prozent der Sonderzahlung bei 

ihrer Fälligkeit;

e) in Prozent des monatlichen Risikobeitrags einer gegebe-

nenfalls eingeschlossenen Berufs- oder Erwerbsunfähig-

keits-Zusatzversicherung.

2.2 Schlusszuweisung bei Rentenbeginn bzw.  

Kapitalabfindung

 Bei Rentenbeginn bzw. Fälligkeit der Kapitalabfindung zum 

vereinbarten oder zu einem hinausgeschobenen Termin er-

folgt eine Schlusszuweisung. Die Schlusszuweisung wird mit 
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dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Prozentsatz am kumulier-

ten monatlichen Fondsguthaben bemessen. Das kumulierte 

Fondsguthaben ist dabei die Summe der Fondsguthaben des 

Versicherungsvertrags zu jedem Monatsbeginn. Das Fonds-

guthaben zum Monatsbeginn ergibt sich aus der Anzahl der 

Investmentfonds-Anteile am Ende des Vormonats multipliziert 

mit ihrem jeweiligen Anteilspreis am ersten Geschäftstag des 

Monats. 

 Auch bei Abruf erfolgt eine Schlusszuweisung, wenn zum Ab-

ruftermin mindestens zwölf Versicherungsjahre vergangen sind 

und die versicherte Person das 60. Lebensjahr vollendet hat. 

 Wurde anstelle der vereinbarten Rentenzahlung die Auszah-

lung der Kapitalabfindung gewählt, wird die Schlusszuweisung 

mit der Kapitalabfindung ausgezahlt. Andernfalls wird die 

Schlusszuweisung zur Erhöhung des Verrentungskapitals un-

ter Berücksichtigung von Verwaltungskosten verwendet.

3 Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn

3.1 Wahl des Überschuss-Systems

 Die Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn erfolgt in der 

Form einer zusätzlichen Gewinnrente. Bei Abschluss des Ver-

sicherungsvertrags, spätestens bei Rentenbeginn, kann zwi-

schen den folgenden Überschuss-Systemen gewählt werden: 

  Überschuss-System Steigende Gewinnrente oder 

  Überschuss-System Flexible Gewinnrente.

 Über diese Wahlmöglichkeit werden wir Sie vor Rentenbeginn 

erneut informieren. Das Überschuss-System Steigende Ge-

winnrente gilt als vereinbart, wenn bis zum Rentenbeginn 

keine anders lautende schriftliche Verfügung getroffen wurde. 

Ein Wechsel des Überschuss-Systems nach Rentenbeginn 

ist nicht möglich. 

 Die Überschusszuweisung nach Rentenbeginn erfolgt jeweils 

zum 01. Januar eines Jahres. Sie beeinflusst die Höhe der je-

weiligen Gewinnrente und wird zum ersten Rentenfälligkeit-

stermin des jeweiligen Jahres wirksam.

3.2 Überschuss-System Steigende Gewinnrente

 Die jährlichen Überschussanteile werden unter Berücksichti-

gung von Verwaltungskosten jeweils als Einmalbeitrag für eine 

zusätzliche Rente (Steigende Gewinnrente) verwendet. Die 

Überschusszuweisung wird in Prozent des Deckungskapitals 

– einschließlich des Deckungskapitals der erreichten Steigen-

den Gewinnrente – bemessen. Wurde die Rente nur während 

eines Teiles des Vorjahres gezahlt, wird die Erhöhung ent-

sprechend anteilig bemessen. 

 Die Verrentung aus den Überschussanteilen und aus der Be-

teiligung an den Bewertungsreserven (siehe Nummer 3.4) er-

folgt mit den Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor nach 

Abschnitt B Nummer 2.2.

3.3 Überschuss-System Flexible Gewinnrente

 Die jährlichen Überschussanteile werden unter Berücksichti-

gung von Verwaltungskosten für eine bereits ab Rentenbe-

ginn erhöhte Rente (Flexible Gewinnrente) verwendet. Die zu-

künftigen, noch nicht zugeteilten Überschussanteile werden 

dabei unter der Annahme, dass die Überschuss-Sätze unver-

ändert bleiben, nach anerkannten Regeln der Versicherungs-

mathematik so aufgeteilt, dass sich eine über die Rentenzah-

lungszeit gleichbleibende Flexible Gewinnrente ergibt. Diese 

bleibt solange unverändert, wie sich die maßgebenden Über-

schuss-Sätze nicht ändern. Sie verringert sich bei einer Ab-

senkung der Überschussbeteiligung; sie erhöht sich bei einer 

Erhöhung der Überschussbeteiligung. 

 Die Ermittlung der Flexiblen Gewinnrente erfolgt auf Basis der 

Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor nach Abschnitt 

B Nummer 2.2.

3.4 Beteiligung an den Bewertungsreserven

 Rentenversicherungen in der Rentenphase werden über eine 

erhöhte laufende Überschussbeteiligung an den Bewertungs-

reserven (siehe Nummer 1.6) beteiligt.

 Die Bewertungsreserven werden jährlich zum zweiten Bör-

sentag im Oktober ermittelt und nach einem verursachungs-

orientierten Verfahren den anspruchsberechtigten Versiche-

rungsverträgen zugeordnet. Sie sind jeweils für das auf die 

Ermittlung folgende Geschäftsjahr maßgebend. 

 Entsprechend dem jeweils vereinbarten Überschuss-System 

werden die auf die Rentenversicherungen in der Rentenphase 

entfallenden Bewertungsreserven, soweit sie den auszuzah-

lenden Renten zuzuordnen sind, zur Hälfte zur Erhöhung der 

laufenden Renten verwendet.

4 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-

len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 

nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-

faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 

die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten. 

D. Nachweis- und Mitwirkungspflichten; Nachprüfung

1 Mitteilungen bei Tod der versicherten Person

 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich an-

gezeigt werden. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 

amtliche Sterbeurkunde vorzulegen. Darüber hinaus sind wir 

berechtigt, ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-

desursache und über Beginn und Verlauf der Krankheit, die 

zum Tod geführt hat, zu verlangen. Die mit diesen Nachwei-

sen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versiche-

rungsleistung beansprucht.

2 Nachweise bei Rentenbeginn und während der  

Rentenphase 

 Wir können bei Rentenbeginn ein amtliches Zeugnis darüber 

verlangen, dass die versicherte Person lebt. Derartige Zeug-

nisse können wir auch während der Rentenphase verlangen. 

Die Kosten dafür werden von uns getragen.
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3 Weitere Nachweise

 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 

weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 

selbst anstellen. Die mit diesen Nachweisen verbundenen 

Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung bean-

sprucht.

E. Angaben, die vor Vertragsbeginn erforderlich sind, und 

Folgen bei falschen Angaben

1 Vorvertragliche Anzeigepflicht

1.1 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-

rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestell-

ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet ha-

ben (vorvertragliche Anzeigepflicht). 

1.2 Sollen nicht Sie, sondern ein Dritter versicherte Person wer-

den, ist auch dieser – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße 

und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

1.3 Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-

schutzes erheblich sind und nach denen wir in Textform ge-

fragt haben, von Ihnen oder der versicherten Person nicht 

oder nicht richtig angegeben worden sind, liegt eine Verlet-

zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vor. Deren Rechts-

folgen hängen davon ab, ob die vorvertragliche Anzeigepflicht 

vorsätzlich, grob fahrlässig, einfach fahrlässig oder schuldlos 

verletzt wurde. 

2 Vorsätzliche Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Bei einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeigepflicht können 

wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

 Wir dürfen von einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeige-

pflicht ausgehen, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 

die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt worden ist.

3 Grob fahrlässige Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Bei einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht kön-

nen wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

 Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nachge-

wiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-

deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 

werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-

wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-

standteil werden (Vertragsanpassung).

 Wir dürfen von einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzei-

gepflicht ausgehen, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 

die Anzeigepflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist.

4 Einfach fahrlässige Verletzung  

der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Bei einer einfach fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht 

können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat kündigen. 

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nach-

gewiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-

deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 

werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-

wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-

standteil werden (Vertragsanpassung).

 Wir dürfen von einer einfach fahrlässigen Verletzung der Anzei-

gepflicht ausgehen, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 

die Anzeigepflicht nicht einfach fahrlässig verletzt worden ist. 

5 Schuldlose Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

 Wir verzichten auf die uns aus § 19 Versicherungsvertrags-

gesetz (VVG) zustehenden Rechte zur Anpassung und Kün-

digung des Versicherungsvertrags, sofern die Anzeigepflicht-

verletzung schuldlos erfolgt ist.

6 Weitere Voraussetzungen für die Ausübung unseres Rech-

tes auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung

6.1 Unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpas-

sung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-

lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

hingewiesen haben. Wir können uns auf unser Recht nicht 

berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 

die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.2 Wir müssen unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Ver-

tragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 

machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 

der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-

machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung 

unseres Rechtes müssen wir die Umstände angeben, auf die 

wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dür-

fen wir weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung 

angeben.

6.3 Unser Recht können wir nur innerhalb von fünf Jahren seit 

Vertragsabschluss ausüben; dies gilt nicht für Versicherungs-

fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Wurde die 

Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

7 Rechtsfolgen eines erklärten Rücktritts

7.1 Wenn wir nach Nummer 2 oder 3 den Rücktritt erklären, be-

steht kein Versicherungsschutz. 

 Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles 

erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, wenn uns 

nachgewiesen wird, dass die nicht oder nicht richtig angege-

benen Umstände weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich waren. 
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7.2 Wenn der Versicherungsvertrag durch Rücktritt aufgehoben 

wird, zahlen wir den Auszahlungsbetrag nach Abschnitt G 

Nummer 5 und der Versicherungsvertrag endet. Ein Anspruch 

auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

8 Rechtsfolgen einer durch uns erklärten Kündigung

 Wenn wir nach Nummer 4 den Versicherungsvertrag kündi-

gen, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Abschnitt G 

Nummer 3 in einen vorzeitig beitragsfreien Versicherungsver-

trag um, sofern die beitragsfreie Mindestleistung erreicht wird. 

Andernfalls wird der Auszahlungsbetrag nach Abschnitt G 

Nummer 5 – sofern vorhanden – ausgezahlt und der Versi-

cherungsvertrag endet. 

9 Ihre Rechte bei einer durch uns  

erklärten Vertragsanpassung

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 

als zehn Prozent, oder schließen wir den Versicherungsschutz 

für den nicht angezeigten Umstand im Rahmen der Vertrags-

anpassung aus, können Sie den Versicherungsvertrag inner-

halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos 

kündigen. In unserer Mitteilung werden wir Sie auf das Kün-

digungsrecht hinweisen.

10 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

10.1 Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls 

durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und 

gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genom-

men worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicher-

ten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung er-

klären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 

Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten.

10.2 Wenn wir nach Nummer 10.1 die Anfechtung erklären, besteht 

kein Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, wenn die nicht 

oder nicht richtig angegebenen Umstände nachweislich keinen 

Einfluss auf den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalles oder den Umfang unserer Leistung gehabt haben.

10.3 Wenn der Versicherungsvertrag durch Anfechtung aufgeho-

ben wird, zahlen wir den Rückkaufswert nach Abschnitt G 

Nummer 6 und der Versicherungsvertrag endet. Ein Anspruch 

auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

10.4 Unser Recht auf Anfechtung des Versicherungsvertrags kön-

nen wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsabschluss 

ausüben. 

11 Leistungserweiterung / Wiederinkraftsetzung 

 Die Nummern 1 bis 10 gelten bei einer unsere Leistungspflicht 

erweiternden Änderung des Versicherungsvertrags oder ei-

ner Wiederinkraftsetzung entsprechend. Die Fristen der Num-

mern 6.3 und 10.4 beginnen mit der Änderung oder Wieder-

inkraftsetzung bezüglich des geänderten oder wiederinkraft-

gesetzten Teiles des Versicherungsschutzes neu zu laufen.

12 Erklärungsempfänger

 Die Ausübung unserer Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, 

zur Vertragsanpassung sowie zur Anfechtung erfolgt durch 

eine schriftliche Erklärung. 

 Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten ge-

nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter 

als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist 

auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden, oder kann sein 

Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des 

Versicherungsscheines zur Entgegennahme der Erklärung als 

bevollmächtigt ansehen.

 Sind die Rechte und Ansprüche aus dem Versicherungsver-

trag abgetreten, verpfändet oder gepfändet, können wir un-

sere Erklärung auch gegenüber einem daraus Berechtigten 

abgeben.

F. Beitragszahlung und Folgen der Nichtzahlung

1 Beitragszahlung

1.1 Zahlweise

 Die Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag können Sie je 

nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) 

oder durch laufende Beitragszahlungen entrichten. Die lau-

fenden Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag können Sie 

durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbei-

träge entrichten. Die Versicherungsperiode umfasst bei Jah-

reszahlung ein Jahr, bei unterjähriger Beitragszahlung ent-

sprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr 

bzw. ein halbes Jahr. Bei Versicherungsverträgen gegen Ein-

malbeitrag beträgt die Versicherungsperiode ein Jahr.

1.2 Einlösungs- und Folgebeitrag

 Der Einlösungsbeitrag, d. h. der Einmalbeitrag oder der erste 

laufende Beitrag wird sofort nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-

schein angegebenen Beginn des Versicherungsvertrags. Alle 

weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zu Beginn 

der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

1.3 Sonderzahlungen in der Ansparphase**)

 Sie können bis zu zweimal je Kalenderjahr zusätzliche Bei-

träge in Form von Sonderzahlungen entrichten, sofern die fol-

genden Voraussetzungen erfüllt sind:

  Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 

laufender Beitragszahlung oder einen Versicherungsver-

trag gegen Einmalbeitrag. 

  Die einzelne Sonderzahlung muss mindestens 250 Euro 

betragen.

  Die Sonderzahlungen betragen jährlich insgesamt höchs-

tens 20.000 Euro.

**) Bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit 

Hauptwohnsitz – bei juristischen Personen mit Geschäftssitz – 

in Österreich sind Sonderzahlungen nicht möglich.



Kapitel II: Allgemeine Bedingungen

22

 Ihr Recht auf Sonderzahlung ist vom Ergebnis einer erneuten 

Gesundheitsprüfung der versicherten Person abhängig, wenn 

der Versicherungsschutz eine Rückgewähr der gezahlten Bei-

träge oder den um ein Prozent erhöhten Geldwert des Fonds-

guthabens übersteigt.

 Eine Sonderzahlung ist zu jedem auf den Zahlungseingang 

bei uns folgenden Monatsersten möglich. Wenn Sie eine Son-

derzahlung leisten möchten, können Sie diese unter Angabe 

der Versicherungsnummer überweisen oder in Textform bei 

uns anmelden. Bei Überweisung muss die Sonderzahlung bis 

zum 20. eines Monats bei uns eingegangen sein (Zahlungs-

eingang), um zum darauf folgenden Monatsersten wirksam 

zu werden. Eine Sonderzahlung, die Sie bis zum 20. eines 

Monats anmelden, wird zum darauf folgenden Monatsersten 

fällig. Ist eine Gesundheitsprüfung erforderlich, wird die Son-

derzahlung frühestens zum nächsten Monatsersten nach Ab-

schluss der Gesundheitsprüfung wirksam bzw. fällig. Der Son-

derzahlung wird der gleiche Tarif des bestehenden Versiche-

rungsvertrags – mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, 

den Rechnungsgrundlagen und den zugehörigen Allgemei-

nen oder Besonderen Bedingungen – zugrunde gelegt. 

1.4 Übermittlung der Beiträge

 Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 

Ihre Kosten. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-

nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der 

Beitrag bei uns eingeht.

1.5 Lastschriftverfahren

 Solange Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, werden wir 

Ihre Zahlungen so behandeln, als wären sie zum jeweiligen 

Fälligkeitszeitpunkt erfolgt, es sei denn, die Lastschrift wird 

aufgrund Ihres Verschuldens nicht eingelöst oder Sie wider-

sprechen einer berechtigten Einziehung. Wird eine Lastschrift 

nicht eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen berechtigt, 

nicht aber verpflichtet. 

2 Die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen

2.1 Die Folgen der Nichtzahlung des Einlösungsbeitrags

 Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 

zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht erfolgt ist – 

vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Ist der Einlösungs-

beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, 

besteht keine Leistungspflicht. Dies gilt nicht, wenn uns nach-

gewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung bzw. die nicht recht-

zeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

2.2 Die Folgen der Nichtzahlung von Folgebeiträgen

 Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus 

dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig ge-

zahlt worden ist, erhalten Sie von uns eine Mahnung in Text-

form. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der in der 

Mahnung gesetzten Frist von mindestens zwei Wochen, ent-

fällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz so, als ob 

Sie eine vorzeitige Beitragsfreistellung des Versicherungsver-

trags verlangt hätten; Abschnitt G Nummer 3 gilt daher ent-

sprechend. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mah-

nung ausdrücklich hinweisen.

3 Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten

3.1 Beitragsstundung

 Sie können schriftlich verlangen, dass unter Beibehaltung des 

vollen Versicherungsschutzes die Beiträge für einen Zeitraum 

von bis zu sechs Monaten zinslos gestundet werden. Voraus-

setzung für eine Beitragsstundung ist, dass der Beitrag für 

das erste Versicherungsjahr vollständig gezahlt wurde und die 

nach Ablauf der Beitragsstundung verbleibende Beitragszah-

lungsdauer noch mindestens ein Jahr beträgt. Die gestunde-

ten Beiträge sind mit Ablauf des Stundungszeitraums nach-

zuzahlen. Auf Antrag können Sie den Beitragsrückstand auch 

zinslos in bis zu 24 Monatsraten ausgleichen.

3.2 Wiederinkraftsetzung nach vorzeitiger  

Beitragsfreistellung

 Erfolgte für Ihren Versicherungsvertrag eine vorzeitige Bei-

tragsfreistellung nach Abschnitt G Nummer 3, können Sie in-

nerhalb von drei Jahren die Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung (Wiederinkraftsetzung) beantragen. 

 Bei einer befristeten vorzeitigen Beitragsfreistellung nach Ab-

schnitt G Nummer 4 erfolgt die Wiederinkraftsetzung mit Ab-

lauf der Frist, ohne dass Sie dies beantragen müssen.

 Voraussetzung ist jeweils, dass zum Zeitpunkt der Wiederin-

kraftsetzung der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. 

 Innerhalb von zwölf Monaten ab dem Termin, zu dem die vor-

zeitige Beitragsfreistellung wirksam wurde, erfolgt die Wieder-

inkraftsetzung ohne erneute Gesundheitsprüfung. Geht der 

Versicherungsschutz über eine Rückgewähr der gezahlten Bei-

träge bzw. den um ein Prozent erhöhten Geldwert des Fonds-

guthabens hinaus oder ist eine Berufs- oder Erwerbsunfähig-

keits-Zusatzversicherung vereinbart, ist nach Ablauf dieser 

Frist eine Wiederinkraftsetzung vom Ergebnis einer erneuten 

Gesundheitsprüfung der versicherten Person abhängig.

 Mit der Wiederinkraftsetzung können Sie schriftlich verlangen, 

die während der beitragsfreien Zeit nicht gezahlten Beiträge 

in einem einmaligen Betrag als Sonderzahlung oder durch Er-

höhung des laufenden Beitrags nachzuentrichten. Die Vor-

aussetzungen nach Abschnitt F Nummer 1.3 und Abschnitt H 

Nummer 5 müssen nicht erfüllt sein.

 Die Wiederinkraftsetzung erfolgt mit unveränderten Rech-

nungsgrundlagen.

3.3 Herabsetzung des Beitrags

 Sie können schriftlich verlangen, dass die Höhe des zu zah-

lenden Beitrags herabgesetzt wird. Ihre Mitteilung muss uns 

bis zum 20. des Monats vor dem gewünschten Termin der He-

rabsetzung vorliegen. Voraussetzung ist, dass der verblei-

bende Beitrag mindestens 24 Euro pro Monat beträgt. Durch 

die Herabsetzung des Beitrags verringern sich die versicher-

ten Leistungen.

3.4 Für Beitragsstundung, Wiederinkraftsetzung und Herabset-

zung des Beitrags erheben wir keinen Abzug zum Ausgleich 

von Verwaltungskosten.
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1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII

G. Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung  

des Versicherungsvertrags 

1 Kündigung 

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag während der Anspar-

phase jederzeit kündigen. Die Kündigung muss schriftlich er-

folgen und wird mit Eingang bei uns bzw. zu einem von Ih-

nen gewählten späteren Termin vor Rentenbeginn wirksam 

(Umrechnungs-Stichtag bei Kündigung siehe Abschnitt J 

Nummer 5). 

 Eine Kündigung hat keine Auswirkung auf bereits abgerufene 

Teilrenten nach Abschnitt B Nummer 2.7. Für die Rentenga-

rantie und die Kapitalrückgewähr besteht kein separates Kün-

digungsrecht.

 

 Nach Kündigung erhalten Sie – soweit bereits entstanden – 

den Auszahlungsbetrag nach Nummer 5. 

2 Teilkündigung

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag während der Anspar-

phase auch teilweise kündigen. Die Teilkündigung ist nur ein-

mal im Kalenderjahr und nur dann möglich, wenn die Entnahme 

aus dem Fondsguthaben mindestens 1.000 Euro beträgt und 

mindestens 3.000 Euro gebildetes Kapital im Versicherungs-

vertrag verbleiben. Für eine Teilkündigung müssen seit dem 

Versicherungsbeginn fünf Jahre, bei Versicherungsverträgen 

gegen Einmalbeitrag zwei Jahre, vergangen sein. Eine Kapi-

talleistung erbringen wir ausschließlich als Geldleistung.

 Die schriftliche Erklärung der Teilkündigung muss uns spätes-

tens vier Wochen vor dem gewünschten Termin (Monatsers-

ten) zugegangen sein. 

 Der dem Fondsguthaben entnommene Betrag wird auf die in 

Ihrem Versicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds 

aufgeteilt. Die Aufteilung richtet sich nach Abschnitt J Num-

mer 3.4.

 Nach der Teilkündigung erhalten Sie den Entnahmebetrag, 

vermindert um einen Abzug nach Nummer 7.

 Die Teilkündigung wirkt sich auf die Höhe des zu zahlenden 

Beitrags nicht aus. 

 In Abhängigkeit von dem für die Teilkündigung entnommenen 

Betrag vermindert sich grundsätzlich der Todesfallschutz. Der 

verminderte Todesfallschutz wird in einem Nachtrag zum Ver-

sicherungsschein dokumentiert.

3 Vorzeitige Beitragsfreistellung

 Sie können zum Termin einer künftigen Beitragsfälligkeit 

schriftlich verlangen, vorzeitig von Ihrer Beitragszahlungs-

pflicht befreit zu werden. Erreicht das gebildete Kapital, ge-

gebenenfalls vermindert um rückständige Beiträge, den Min-

destbetrag von 1.000 Euro nicht, wird der Auszahlungsbetrag 

nach Nummer 5 ausgezahlt.

 Ab dem Zeitpunkt der vorzeitigen Beitragsfreistellung besteht 

die versicherte Todesfall-Leistung aus dem um ein Prozent 

erhöhten gebildeten Kapital. Ein gegebenenfalls vereinbarter 

fester Auszahlungszeitpunkt für die Todesfall-Leistung und die 

Einzahlung von Beiträgen in das gebildete Kapital bei Tod der 

versicherten Person entfallen. Wir erbringen die Todesfall-

Leistung bei Tod der versicherten Person. Es gilt Abschnitt B 

Nummer 2.10. Eine gegebenenfalls eingeschlossene Berufs- 

oder Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung entfällt. 

 Bei der vorzeitigen Beitragsfreistellung verrechnen wir Bei-

tragsrückstände oder sonstige ausstehende Beträge.

 Für die vorzeitige Beitragsfreistellung erheben wir einen Ab-

zug nach Nummer 7 vom Fondsguthaben. 

 Bei vorzeitig beitragsfrei gestellten Versicherungsverträgen 

mit geringem Fondsguthaben kann die Entnahme von Risi-

kobeiträgen und Kosten dazu führen, dass das Fondsgutha-

ben aufgebraucht wird. In einem solchen Fall erlischt der Ver-

sicherungsvertrag (siehe Abschnitt J Nummer 3.5).

 

4 Befristete vorzeitige Beitragsfreistellung 

 Die in Nummer 3 beschriebene vorzeitige Beitragsfreistellung 

können Sie auch auf einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten 

befristen, sofern zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung das 

gebildete Kapital Ihres Versicherungsvertrags, gegebenen-

falls vermindert um rückständige Beiträge, mindestens 160 

Euro beträgt. Für die Wiederinkraftsetzung gelten die Rege-

lungen nach Abschnitt F Nummer 3.2 entsprechend.

5 Auszahlungsbetrag 

 Der Auszahlungsbetrag ist der Rückkaufswert nach Nummer 

6, vermindert um den Abzug nach Nummer 7. 

6 Rückkaufswert

 Der Rückkaufswert ist das gebildete Kapital zum Termin, zu 

dem die Kündigung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung 

wirksam wird. 

7 Abzug bei Kündigung oder  

vorzeitiger Beitragsfreistellung

 Der Abzug beträgt 60 Euro. Er erfolgt zum pauschalen Aus-

gleich von Verwaltungskosten, die uns durch die Kündigung 

oder die vorzeitige Beitragsfreistellung entstehen. Auf Ihr Ver-

langen hin müssen zunächst wir das Entstehen und die Höhe 

dieser Kosten nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in 

Ihrem Fall keine Verwaltungskosten entstanden sind, dann 

entfällt der Abzug; können Sie nachweisen, dass geringere 

Verwaltungskosten entstanden sind, dann wird der Abzug ent-

sprechend Ihrem Nachweis herabgesetzt.

 Der Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung 

ist für Sie wirtschaftlich nachteilig.

1)

1)

1)
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8 Beitragsrückzahlung

 Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht.

H. Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer /  

Empfänger der Versicherungsleistungen

1 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung

1.1 Widerrufliches Bezugsrecht

 Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, 

falls Sie uns keine andere Person benannt haben, die die An-

sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll (Be-

zugsberechtigter). Bis zum Tod der versicherten Person kann 

das Bezugsrecht jederzeit widerrufen werden.

1.2 Unwiderrufliches Bezugsrecht

 Sie können auch ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-

berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 

erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zu-

stimmung des von Ihnen benannten Bezugsberechtigten auf-

gehoben werden. 

1.3 Abtretung und Verpfändung

 Sie können Ihre Ansprüche und Rechte aus dem Versiche-

rungsvertrag abtreten oder verpfänden. Eine Abtretung oder 

Verpfändung kann nur mit der Zustimmung des Abtretungs- 

bzw. Pfandgläubigers rückgängig gemacht werden. 

1.4 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und  

Verpfändungen

 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Be-

zugsrechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Be-

zugsrechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 

wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich ange-

zeigt worden sind. Das gleiche gilt für Abtretungen und Ver-

pfändungen, soweit derartige Verfügungen überhaupt recht-

lich möglich sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall 

Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 

bereits vorher Verfügungen im Sinne der Nummern 1.2 oder 

1.3 vorgenommen haben.

2 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung

2.1 Bei Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung ha-

ben Sie bei bestimmten Ereignissen das Recht, eine Erhö-

hung der vereinbarten Versicherungsleistungen ohne erneute 

Gesundheitsprüfung zu verlangen (Nachversicherung).

 Die Nachversicherung können Sie unter Berücksichtigung der 

Nummern 2.2 bis 2.5 innerhalb von zwölf Monaten verlangen 

nach

  Heirat oder Begründung einer Lebenspartnerschaft im 

Sinne des LPartG der versicherten Person, 

  Geburt eines Kindes der versicherten Person,

  Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versi-

cherte Person,

  Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person,

  Scheidung oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft im 

Sinne des LPartG der versicherten Person,

  Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Beitragsbemessungs-

grenze der gesetzlichen Rentenversicherung führt,

  Steigerung des monatlichen Bruttoeinkommens der versi-

cherten Person aus nichtselbständiger Tätigkeit um mehr 

als zehn Prozent gegenüber dem monatlichen Durch-

schnittsbruttoeinkommen der letzten zwölf Monate,

  Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Pflichtversicherungs-

grenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung führt; er-

forderlich ist der Nachweis einer bestehenden privaten 

Krankheitskosten-Vollversicherung für die versicherte Per-

son bei der Continentale Krankenversicherung a.G., bei 

der es sich nicht um den Basistarif handelt,

  erstmaliger Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit bei ver-

sicherten Schülern, Studenten und Auszubildenden,

  erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit der 

versicherten Person, sofern die versicherte Person aus 

dieser Tätigkeit ihr hauptsächliches Einkommen bezieht,

  Aufnahme einer freiberuflichen oder selbständigen Tätig-

keit mit Kammerzugehörigkeit der versicherten Person,

  Wegfall der Versicherungspflicht der versicherten Person 

in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern,

  Erwerb einer selbst bewohnten Immobilie durch die versi-

cherte Person.

2.2 Die Nachversicherung erfolgt in dem bestehenden Versiche-

rungsvertrag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – 

mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungs-

grundlagen und den zugehörigen Allgemeinen oder Beson-

deren Bedingungen – und alle sonstigen für den Grundver-

trag geltenden Vereinbarungen zugrunde gelegt.

 

 Innerhalb der in Nummer 2.1 genannten Frist sind uns geeig-

nete Nachweise dafür vorzulegen, dass die jeweiligen Vor-

aussetzungen für die Nachversicherung eingetreten sind. Der 

Versicherungsschutz aus der Nachversicherung beginnt zur 

nächsten Beitragsfälligkeit, wenn uns Ihre Erklärung zur Nach-

versicherung und diese Nachweise bis zum 20. des Monats 

vor der nächsten Beitragsfälligkeit vorliegen und Sie den er-

höhten Beitrag gezahlt haben.

2.3 Der jährliche Beitrag der Nachversicherung muss mindestens 

180 Euro und darf höchstens 100 Prozent der für das erste 

Versicherungsjahr des Grundvertrags gezahlten Beiträge, 

nicht jedoch mehr als 6.000 Euro betragen. Die Todesfall-Leis-

tung der Nachversicherung darf höchstens 100 Prozent der 

bei Abschluss des Grundvertrags vereinbarten Todesfall-Leis-

tung, jedoch nicht mehr als 25.000 Euro betragen. 

 

2.4 Wenn wir bei dem Grundvertrag eine vorvertragliche Anzei-

gepflichtverletzung feststellen, erlischt Ihr Recht auf Nachver-

sicherung und es gelten die Regelungen in Abschnitt E ent-

sprechend für bereits bestehende Nachversicherungen.

1)

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII
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2.5 Ihr Recht auf Nachversicherung erlischt, 

  wenn die versicherte Person älter als 50 Jahre ist oder 

  wenn die verbleibende Ansparphase weniger als zwölf 

Jahre beträgt oder

  wenn die verbleibende Beitragszahlungsdauer weniger als 

fünf Jahre beträgt oder

  sobald erstmals Leistungen aus einer gegebenenfalls ein-

geschlossenen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-Zusatz-

versicherung beantragt werden oder der Versicherungs-

fall dieser Zusatzversicherung eingetreten ist.

3 Hinausgeschobener Rentenbeginn

3.1 Der Rentenbeginn kann einmalig auf einen späteren Monats-

ersten hinausgeschoben werden und zwar spätestens auf den 

Ersten des Monats, in dem die versicherte Person ihr 85. Le-

bensjahr, bei Einschluss der Lebenspartnerrenten-Zusatzver-

sicherung ihr 75. Lebensjahr, vollendet (hinausgeschobener 

Rentenbeginn). Auf diese Möglichkeit werden wir Sie vor Ren-

tenbeginn hinweisen.

 Die schriftliche Erklärung hierzu kann frühestens ein Jahr vor 

dem bisher vereinbarten Rentenbeginn abgegeben werden. 

Sie muss uns spätestens vier Wochen vor diesem Termin zu-

gegangen sein. 

 Auch bei Hinausschieben des Rentenbeginns haben Sie das 

Recht auf Abruf oder Teilabruf nach Abschnitt B Nummern 2.6 

und 2.7.

3.2 Nach dem Hinausschieben des Rentenbeginns wird der Ver-

sicherungsvertrag beitragsfrei fortgeführt und die versicherte 

Todesfall-Leistung besteht aus dem um ein Prozent erhöhten 

gebildeten Kapital. Eine gegebenenfalls eingeschlossene Be-

rufs- oder Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung entfällt. 

3.3 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des hinausgeschobenen Rentenbeginns eine Kapi-

talabfindung nach Abschnitt B Nummer 2.3 oder eine Kombi-

nation von lebenslanger Rentenzahlung und Kapitalabfindung 

nach Abschnitt B Nummer 2.5 erhalten.

3.4 Die lebenslangen Rentenleistungen sind bei hinausgescho-

benem Rentenbeginn kürzer zu zahlen. Daher muss auch der 

garantierte Rentenfaktor aufgrund des höheren Alters bei hi-

nausgeschobenem Rentenbeginn – mit unveränderten Rech-

nungsgrundlagen – neu ermittelt werden. In der Regel führt 

dies zu einer Erhöhung der Rente. 

3.5 Eine vereinbarte Rentengarantiezeit wird verkürzt, sofern und 

soweit die Rentengarantiezeit infolge des Hinausschiebens 

des Rentenbeginns über die Vollendung des 87. Lebensjah-

res der versicherten Person hinausgeht.

4 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn

4.1 Ist eine Rentengarantie oder die Kapitalrückgewähr vereinbart, 

können Sie während der Rentengarantiezeit oder so lange eine 

Todesfall-Leistung aus der Kapitalrückgewähr erfolgen kann, 

bis zu zweimal eine Kapitalauszahlung verlangen. 

 Ist eine Rentengarantie vereinbart, kann maximal ein Kapital 

in Höhe des abgezinsten Wertes der noch fälligen Renten 

(ohne Gewinnrenten) in der Rentengarantiezeit entnommen 

werden.

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart, darf das entnommene 

Kapital die zum Zeitpunkt der Auszahlung versicherte Todes-

fall-Leistung der Kapitalrückgewähr nicht überschreiten.

 

4.2 Nach der Kapitalentnahme müssen im Versicherungsvertrag 

mindestens 3.000 Euro Deckungskapital ohne Deckungska-

pital der Gewinnrente verbleiben und das entnommene Kapi-

tal muss mindestens 1.000 Euro betragen. Die Kapitalauszah-

lung ist nur zu Beginn eines Rentenzahlungsabschnitts mög-

lich. Der schriftliche Auftrag zur Auszahlung muss uns spätes-

tens vier Wochen vor dem gewünschten Termin (Monatsers-

ten) zugegangen sein. 

4.3 Durch die Kapitalauszahlung verringert sich die Höhe der le-

benslangen Rente. Abhängig von der Höhe des entnomme-

nen Kapitals werden die garantierte Rente und die Gewinn-

rente (mit Ausnahme der steigenden Gewinnrente) nach an-

erkannten Regeln der Versicherungsmathematik herabgesetzt. 

Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

verringert sich die Lebenspartnerrente im gleichen Verhältnis 

wie die garantierte Rente aus der Hauptversicherung. 

 Ist eine Rentengarantie vereinbart, ändert sich die Rentenga-

rantiezeit durch die Kapitalauszahlung nicht. Ist die Kapital-

rückgewähr vereinbart, verringert sich die Todesfall-Leistung 

der Kapitalrückgewähr um das entnommene Kapital oder ent-

fällt ganz.

4.4 Als Kapitalauszahlung erhalten Sie das entnommene Kapital, 

vermindert um einen Abzug in Höhe von 3,5 Prozent des ent-

nommenen Kapitals. 

 Der Abzug erfolgt zum pauschalen Ausgleich der Verände-

rung der Risikolage des verbleibenden Versicherungsbe-

stands, der verminderten Kapitalerträge aufgrund vorzeitiger 

Fälligkeit und von Verwaltungskosten, die uns durch die Ka-

pitalauszahlung entstehen. Auf Ihr Verlangen hin müssen zu-

nächst wir nachweisen, dass der Abzug dem Grunde und der 

Höhe nach zutrifft. Können Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall 

der Abzug dem Grunde nach nicht zutrifft, dann entfällt der 

Abzug; können Sie nachweisen, dass der Abzug niedriger zu 

beziffern ist, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem Nach-

weis herabgesetzt. 

 Der Abzug bei Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn ist für 

Sie wirtschaftlich nachteilig.

5 Erhöhungen bei Versicherungsverträgen mit laufender 

Beitragszahlung

5.1 Sie haben das Recht, bis zu fünf Mal eine Erhöhung der ver-

einbarten Beiträge zu verlangen, sofern die folgenden Vor-

aussetzungen erfüllt sind:

  Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 

laufender Beitragszahlung. 

1)

1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII
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  Die Erhöhung erfolgt spätestens zwölf Jahre vor dem ver-

einbarten Rentenbeginn. 

  Die verbleibende Beitragszahlungsdauer beträgt noch min-

destens fünf Jahre. 

  Die einzelne Erhöhung muss mindestens einen jährlichen 

Beitrag von 180 Euro ergeben.

  Der jährliche Beitrag aller Erhöhungen darf höchstens 

200 Prozent der für das erste Versicherungsjahr gezahl-

ten Beiträge und höchstens 36.000 Euro betragen; unab-

hängig davon ist eine Erhöhung des jährlichen Beitrags 

auf bis zu 1.200 Euro möglich.

  Es sind keine Leistungen aus einer gegebenenfalls einge-

schlossenen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-Zusatzver-

sicherung beantragt worden und der Versicherungsfall die-

ser Zusatzversicherung ist noch nicht eingetreten.

 Die Erhöhung erfolgt in dem bestehenden Versicherungsver-

trag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – mit den für 

ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungsgrundlagen 

und den zugehörigen Allgemeinen oder Besonderen Bedin-

gungen – und alle sonstigen geltenden Vereinbarungen zu-

grunde gelegt.

5.2 Ihr Recht auf Erhöhung ist vom Ergebnis einer erneuten Ge-

sundheitsprüfung der versicherten Person und einer Prüfung 

der bedarfsgerechten Höhe der Todesfall-Leistung nach der 

Erhöhung (Finanzielle Angemessenheitsprüfung – siehe Ka-

pitel Spezielle Klauseln der Allgemeinen Vertragsinformatio-

nen) abhängig, wenn der Versicherungsschutz eine Rückge-

währ der gezahlten Beiträge oder den um ein Prozent erhöh-

ten Geldwert des Fondsguthabens übersteigt oder wenn Zu-

satzversicherungen vereinbart sind.

5.3 Der Versicherungsschutz aus der Erhöhung beginnt zur nächs-

ten Beitragsfälligkeit, wenn uns Ihre Erklärung zur Erhöhung 

bis zum 20. des Monats vor der nächsten Beitragsfälligkeit 

vorliegt und Sie den erhöhten Beitrag gezahlt haben. Ist eine 

Gesundheitsprüfung erforderlich, erfolgt die Erhöhung jedoch 

erst zur nächsten Beitragsfälligkeit nach Abschluss der Ge-

sundheitsprüfung.

I. Allgemeine Vertragsbestimmungen 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Versicherungsver-

trag aufgrund der Willenserklärungen der beiden Vertragspart-

ner abgeschlossen worden ist und Sie den Einlösungsbeitrag 

gezahlt haben. Vor dem im Versicherungsschein angegebe-

nen Versicherungsbeginn besteht jedoch kein Versicherungs-

schutz.

2 Informationen während der Vertragslaufzeit

 Wir teilen Ihnen einmal jährlich den Wert des Fondsguthabens 

Ihres Versicherungsvertrags, aufgeschlüsselt nach Anzahl und 

Geldwert der Investmentfonds-Anteile mit. Auf Wunsch kön-

nen Sie den aktuellen Stand Ihres Versicherungsvertrags je-

derzeit von uns erfahren.

3 Regelungen zur Leistungsauszahlung

3.1 Auszahlung in Euro

 Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir grund-

sätzlich als Geldleistung in Euro. Bei der Kapitalabfindung ist 

nach Abschnitt B Nummer 2.4 auch die Übertragung von In-

vestmentfonds-Anteilen auf ein Wertpapierdepot möglich.

3.2 Überweisung der Leistungen 

 Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig-

ten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) trägt der 

Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

3.3 Verrechnung von ausstehenden Beträgen

 Bei Fälligkeit von Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

verrechnen wir Beitragsrückstände oder sonstige ausstehende 

Beträge.

4 Meldung von Adress- und Namensänderungen

4.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-

lich mitteilen. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, 

da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-

schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift sen-

den können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage 

nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegan-

gen. Dies gilt auch, wenn Sie den Versicherungsvertrag für 

Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche 

Niederlassung verlegt haben.

4.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Nummer 4.1 entsprechend.

5  Weitere Mitteilungspflichten 

5.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung 

und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Versi-

cherungsvertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür 

notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Ab-

schluss des Versicherungsvertrags, bei Änderung nach Ab-

schluss des Versicherungsvertrags oder auf Nachfrage un-

verzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung 

stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der 

Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem Versicherungs-

vertrag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maß-

geblich ist.

5.2 Notwendige Informationen im Sinne von Nummer 5.1 sind ins-

besondere alle Umstände, die für die Beurteilung

  Ihrer persönlichen Steuerpflicht,

  der Steuerpflicht dritter Personen, die Rechte an Ihrem 

Versicherungsvertrag haben und

  der Steuerpflicht des Leistungsempfängers

 maßgebend sein können. 

 Dazu zählen die deutsche oder ausländische Steuerpflicht, 

die Steueridentifikationsnummer, der Geburtsort und der 

Wohnsitz. 
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 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Un-

terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, 

müssen Sie trotz einer gegebenenfalls nicht bestehenden 

Steuerpflicht davon ausgehen, dass wir Ihre Versicherungs-

vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steu-

erbehörden melden.

6 Verrechnung der Kosten Ihres Versicherungsvertrags

6.1 Mit Ihrem Versicherungsvertrag sind Kosten verbunden. Diese 

sind bereits bei der Kalkulation Ihrer Beiträge berücksichtigt. 

Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (insbe-

sondere Aufwendungen für Versicherungsvertriebsprovisio-

nen, Beratung, Gesundheitsauskünfte, Werbeaufwendungen 

oder die Ausstellung des Versicherungsscheins) sowie übrige 

Kosten. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere Ver-

waltungskosten.

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-

tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-

nehmen.

6.2 Für die Berücksichtigung der Abschluss- und Vertriebskosten 

Ihres Versicherungsvertrags in unserem Jahresabschluss ist 

das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstel-

lungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die ersten Bei-

träge zur Tilgung von Abschluss- und Vertriebskosten heran-

gezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-

cherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der je-

weiligen Versicherungsperiode und für die Bildung der bilan-

ziellen Deckungsrückstellung*) bestimmt sind. Der auf diese 

Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungs-

verordnung auf 2,5 Prozent der Summe der für die gesamte 

Laufzeit des Versicherungsvertrags vereinbarten Beiträge 

(Beitragssumme) beschränkt. Das beschriebene Verfahren 

hat keine unmittelbare Auswirkung auf die Leistung aus dem 

Versicherungsvertrag.

6.3 Damit auch in den ersten Jahren bereits Beitragsteile für die 

Bildung eines Rückkaufswertes und bei einer vorzeitigen Bei-

tragsfreistellung zur Verfügung stehen, werden bei Versiche-

rungsverträgen mit laufender Beitragszahlung Abschluss- und 

Vertriebskosten in Höhe von bis zu 2,5 Prozent der Beitrags-

summe gleichmäßig auf die ersten 60 beitragspflichtigen Mo-

nate verteilt und monatlich dem Fondsguthaben entnommen. 

Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 60 Mo-

nate, verteilen wir die Kosten gleichmäßig auf die kürzere Bei-

tragszahlungsdauer. Bereits verrechnete Abschluss- und Ver-

triebskosten werden nicht erstattet.

 Zeiträume, in denen der Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-

stellt ist, werden bei der Ermittlung des 60-Monats-Zeitrau-

mes nicht berücksichtigt. 

6.4 Bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag und bei Son-

derzahlungen werden Abschluss- und Vertriebskosten sofort 

verrechnet.

6.5 Bei Erhöhungen, z. B. dynamischen Erhöhungen oder Nach-

versicherungen wird jeder Erhöhungsteil hinsichtlich der Ab-

schluss- und Vertriebskosten entsprechend Nummer 6.2 und 

6.3 wie ein eigenständiger Versicherungsvertrag behandelt.

6.6  Die übrigen Kosten werden über die gesamte Vertragslaufzeit 

verteilt.

6.7 Das beschriebene Verfahren zur Verrechnung der Abschluss- 

und Vertriebskosten hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der 

Anfangszeit Ihres Versicherungsvertrags nur geringe Beträge 

zur Bildung einer beitragsfreien Versicherungsleistung oder 

für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Dies ist für Sie wirt-

schaftlich nachteilig.

7 Verjährung der Ansprüche auf Versicherungsleistungen

 Ansprüche auf Versicherungsleistungen verjähren in drei Jah-

ren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 

Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von 

den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt 

hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 

Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-

kenntnis verjähren alle Ansprüche in zehn Jahren, nachdem 

sie entstanden sind.

 Ist der Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns an-

gemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-

hemmt, zu dem unsere Leistungsentscheidung dem An-

spruchsberechtigten in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-

schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Leistungs-

entscheidung bleibt damit bei der Berechnung der Frist unbe-

rücksichtigt. 

 Ist derjenige, der den Anspruch auf eine Versicherungsleis-

tung geltend macht, mit unserer Leistungsentscheidung nicht 

einverstanden, kann er den Anspruch innerhalb der Verjäh-

rungsfrist gerichtlich geltend machen. Wird die Frist versäumt, 

können wir uns auf die Einrede der Verjährung berufen.

8 Vereinbartes Vertragsrecht und Gerichtsstand

8.1 Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundes-

republik Deutschland Anwendung.

8.2 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen 

uns

 

  bei dem für unseren Sitz oder 

   bei dem für Ihren Wohnsitz – in Ermangelung eines sol-

chen bei dem für Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung 

 örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.

8.3 Ansprüche gegen Sie können ausschließlich an dem für Ihren 

Wohnsitz – in Ermangelung eines solchen an dem für Ihren 

gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. 

8.4 Verlegen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags Ih-

ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein ande-

res Land oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-

*) siehe Seite 31
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ort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das 

für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht zuständig.

J. Regelungen zur Fondsanlage

1 Fondsauswahl und Änderung der Fondsaufteilung

1.1 Fondsauswahl

 Sie können bei Vertragsabschluss aus einem Sortiment von 

lnvestmentfonds auswählen und die Aufteilung des zur Invest-

mentfonds-Anlage bestimmten Beitragsteiles prozentual auf 

die ausgewählten Investmentfonds festlegen. 

 Diese Festlegung können Sie durch schriftliche Mitteilung an 

uns ändern.

 In einem Versicherungsvertrag können gleichzeitig Anteile von 

bis zu zehn Investmentfonds enthalten sein.

1.2 Änderung der Fondsaufteilung  

für künftige Beitragszahlungen

 Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen können Sie die 

Fondsaufteilung bis zu sechsmal für künftige Beitragszahlun-

gen ändern. Ihr Auftrag für die Änderung muss uns spätes-

tens fünf Geschäftstage vor der jeweiligen Beitragsfälligkeit 

schriftlich vorliegen. 

 Die jeweilige Änderung wird gebührenfrei durchgeführt.

1.3 Umschichten des vorhandenen Fondsguthabens

 Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen können Sie das 

vorhandene Fondsguthaben durch Ihren schriftlichen Auftrag 

ganz oder teilweise bis zu sechsmal in andere Investment-

fonds umschichten.

 Die jeweilige Änderung wird gebührenfrei durchgeführt. 

 Das Recht zur Umschichtung des Fondsguthabens endet, so-

bald der Stichtag der Umschichtung den Stichtag für den Ren-

tenbeginn, den Abruf bzw. Teilabruf, die Kapitalabfindung oder 

die Kündigung bzw. Teilkündigung des Versicherungsvertrags 

erreicht oder überschreitet. Bei Teilabruf und Teilkündigung 

betrifft dies nur das Fondsguthaben, das für den Teilabruf oder 

die Teilkündigung benötigt wird.

1.4 Verfügbare Investmentfonds

 Die Auswahl der von uns angebotenen Investmentfonds kann 

sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie die Fondsaufteilung 

ändern oder das Fondsguthaben umschichten wollen, kön-

nen Sie bei uns erfragen, welche Investmentfonds zu diesem 

Zeitpunkt dafür zur Verfügung stehen. 

2 Ablaufmanagement 

 Gegen Ende der Ansparphase ist es grundsätzlich sinnvoll, 

das erreichte Fondsguthaben in stärker sicherheitsorientierte 

Investmentfonds anzulegen, weil diese geringeren Schwan-

kungen unterliegen. Das vermindert zwar die Chancen, zu-

sätzliche hohe Kurssteigerungen zu erzielen, verringert aber 

das Verlustrisiko bei einem Kursrückgang. Mit dem Ablaufma-

nagement bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur planmäßigen 

monatlichen Umschichtung von Investmentfonds-Anteilen. 

Eine Bewertung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt ist 

mit dem Ablaufmanagement nicht verbunden.

 Die Umschichtungen im Rahmen des Ablaufmanagements er-

folgen jeweils zu Monatsbeginn. Ihr schriftlicher Auftrag für 

das Ablaufmanagement muss uns spätestens vier Wochen 

vor dem gewünschten Beginn zugegangen sein. In Ihrem Auf-

trag müssen Sie Folgendes festlegen:

  den Monatsbeginn, zu dem die erste Umschichtung erfol-

gen soll,

  den Monat, in dem die letzte Umschichtung durchgeführt 

werden soll, 

  die Investmentfonds, aus welchen Sie umschichten wol-

len (Entnahmefonds),

  die Investmentfonds, in welche Sie umschichten wollen 

(Zielfonds),

  die Investmentfonds, in welche künftige Beitragsteile flie-

ßen sollen.

 Während der Dauer des Ablaufmanagements wird die Anzahl 

der aus einem gewählten Entnahmefonds umzuschichtenden 

Anteile monatlich bestimmt. Sie ergibt sich, indem die vorhan-

denen Anteile des Entnahmefonds durch die Anzahl der ver-

bleibenden Monate bis zum gewünschten Ende der Umschich-

tungen geteilt werden. 

 Sie können den Beginn und Umfang des Ablaufmanagements 

individuell festlegen. Dabei kann die erste Umschichtung frü-

hestens nach fünf Versicherungsjahren erfolgen. Gegen Ende 

der Ansparphase werden wir Sie an die Möglichkeit eines Ab-

laufmanagements erinnern.

 Auch während des Ablaufmanagements darf die Anzahl von 

insgesamt zehn Investmentfonds – einschließlich der Ziel-

fonds – im Versicherungsvertrag nicht überschritten werden. 

Während der planmäßigen Umschichtungen können Sie je-

derzeit mit einer Frist von vier Wochen Ihre Festlegungen än-

dern, das Ablaufmanagement vorzeitig beenden oder unter-

brechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

 Eine Anrechnung auf die Anzahl möglicher Umschichtungen 

des vorhandenen Fondsguthabens nach Nummer 1.3 erfolgt 

nicht. Das Ablaufmanagement wird gebührenfrei durchgeführt.

3 Zuführungen zum Fondsguthaben und Entnahmen aus 

dem Fondsguthaben 

3.1 Das Fondsguthaben

 Das Fondsguthaben besteht aus den für Ihren Versicherungs-

vertrag angelegten Investmentfonds-Anteilen. Den Geldwert 

des Fondsguthabens ermitteln wir dadurch, dass die Anteile 

jedes Investmentfonds mit seinem Anteilspreis multipliziert 

werden. Der Anteilspreis ist der Rücknahmepreis der Fonds-

gesellschaft. Im Rücknahmepreis gegebenenfalls enthaltene 

Rücknahmegebühren werden wir nur dann berücksichtigen, 

wenn sie uns von der Fondsgesellschaft belastet werden. 

 In Fremdwährungen notierende Investmentfonds werden mit 

dem am Stichtag geltenden Referenzkurs der Europäischen 

Zentralbank in einen Euro-Wert umgerechnet.
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3.2 Ausschüttungen der Investmentfonds und  

Steuergutschriften

 Ausschüttungen, die nicht dem Investmentfonds direkt zuflie-

ßen, und anfallende Steuergutschriften werden wieder in dem 

betroffenen Investmentfonds angelegt und erhöhen damit die 

Anzahl der Investmentfonds-Anteile. 

 Zum ersten Geschäftstag eines Monats schreiben wir den be-

troffenen Verträgen jeweils die uns bis zum 20. des Vormo-

nats je Investmentfonds-Anteil gemeldeten und gutgeschrie-

benen Ausschüttungen und Steuergutschriften gut.

3.3 Zuführung von Beträgen 

 Beiträge werden Ihrem Versicherungsvertrag zum jeweiligen 

Fälligkeitstermin gutgeschrieben. 

 Bei Zuführung von Beträgen zum Fondsguthaben (z. B. Bei-

tragsteile, Überschüsse) teilen wir diese Beträge entsprechend 

dem von Ihnen für die Anlage in Investmentfonds gewählten 

Verhältnis auf die verschiedenen Investmentfonds auf. Die 

Umrechnung in Investmentfonds-Anteile wird zum Stichtag 

mit dem Rücknahmepreis der einzelnen Investmentfonds 

(ohne Berücksichtigung von Rücknahmegebühren der Fonds-

gesellschaft) durchgeführt.

3.4 Aufteilung von Fondsentnahmen

 Werden Beträge aus Ihrem Fondsguthaben entnommen (z. B. 

Verwaltungskosten, Abschluss- und Vertriebskosten, Gebüh-

ren), werden diese auf alle in Ihrem Versicherungsvertrag vor-

handenen Investmentfonds aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt 

im Verhältnis der Geldwerte der Fondsguthaben der einzel-

nen Investmentfonds. Investmentfonds, für die die Anteils-

preisermittlung länger als sechs Wochen ausgesetzt wird, wer-

den bei der Aufteilung nicht berücksichtigt.

3.5 Erlöschen des Versicherungsvertrags bei ungünstiger 

Kursentwicklung

 Eine ungünstige Kursentwicklung der Investmentfonds kann 

dazu führen, dass durch die Entnahme von Risikobeiträgen 

und Kosten das Fondsguthaben aufgebraucht wird. In einem 

solchen Fall erlischt der Versicherungsvertrag. Hierüber wer-

den wir Sie rechtzeitig vorher informieren und Ihnen Möglich-

keiten zur Erhaltung des Versicherungsvertrags – z. B. durch 

die Zahlung weiterer Beiträge – aufzeigen.

4 Ersetzung von Investmentfonds

4.1 Änderungen durch die Fondsgesellschaft

 Durch die Anlage in Investmentfonds hängt Ihr Versicherungs-

vertrag auch von für den jeweiligen Investmentfonds maßgeb-

lichen Regelungen ab, die wir nicht beeinflussen können. Än-

derungen dieser Regelungen können dazu führen, dass die 

vereinbarte Vertragsdurchführung beeinträchtigt oder unmög-

lich wird.

 Beispiele sind

  die Schließung, Auflösung oder Verschmelzung eines In-

vestmentfonds,

  die Einstellung oder Beschränkung der Ausgabe oder 

Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen,

  die Änderung der Fristen für die Ausgabe oder Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen, die zu einer Abrechnung 

mit einem späteren Kurstermin führt,

  die Einführung oder Erhöhung von Gebühren, die uns bei 

der Ausgabe oder Rücknahme von Investmentfonds-An-

teilen belastet werden,

  die Einstellung des öffentlichen Vertriebs des Investment-

fonds in Deutschland,

  Änderungen, die sich aus Gesetzen oder aufsichtsrechtli-

chen Anforderungen ergeben.

 In derartigen Fällen haben wir das Recht, den jeweiligen In-

vestmentfonds vollständig oder teilweise durch einen ande-

ren Investmentfonds zu ersetzen. 

 Bei der vollständigen Ersetzung steht der bisherige Invest-

mentfonds nicht mehr zur Verfügung; vorhandene Investment-

fonds-Anteile werden umgeschichtet. Eine teilweise Ersetzung 

kann zum Beispiel die Anlage künftiger Beitragsteile betreffen 

oder einen von Ihnen erteilten Auftrag zur Umschichtung in 

den bisherigen Investmentfonds.

 In derartigen Fällen werden wir Sie – sofern Sie den betroffe-

nen Investmentfonds ausgewählt haben – in der Regel inner-

halb einer Frist von sechs Wochen vor der beabsichtigten Er-

setzung des Investmentfonds informieren, es sei denn, wir 

selbst erlangen nicht rechtzeitig von der Maßnahme Kennt-

nis; im letzteren Fall werden wir die Benachrichtigung unver-

züglich nachholen. In besonderen, von uns nicht zu beeinflus-

senden Fällen (z. B. bei fristloser Einstellung der Anteilsrück-

nahme durch die Fondsgesellschaft) können wir Sie erst nach 

der Ersetzung des bisherigen Investmentfonds informieren.

 Sie können uns schriftlich einen anderen der dann verfügba-

ren Investmentfonds benennen, der an die Stelle des zu er-

setzenden Investmentfonds treten soll. Benennen Sie uns kei-

nen Investmentfonds oder geht uns Ihre Mitteilung über den 

von Ihnen gewünschten anderen Investmentfonds nicht mehr 

rechtzeitig vor dem Termin der Ersetzung des Investmentfonds 

zu, werden wir den in unserer Mitteilung genannten, dem An-

lageprofil des bisherigen Investmentfonds möglichst entspre-

chenden, Investmentfonds verwenden. Würde der Versiche-

rungsvertrag aufgrund einer teilweisen Ersetzung mehr als 

zehn Investmentfonds enthalten, erfolgt die Ersetzung statt-

dessen durch die im Versicherungsvertrag vorhandenen wei-

teren Investmentfonds. Bei Versicherungsverträgen mit lau-

fender Beitragszahlung wird, falls für die Anlage der Beiträge 

mindestens ein Investmentfonds verbleibt, der auf den zu er-

setzenden Investmentfonds entfallende Anteil auf die für die 

Anlage der Beiträge verbleibenden Investmentfonds – soweit 

möglich – gleichmäßig verteilt; in allen anderen Fällen erfolgt 

die Ersetzung entsprechend durch Verteilung auf alle im Ver-

sicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds. 

 Die Änderung führen wir jeweils zu dem in unserer Mitteilung 

genannten Stichtag durch. 

 Innerhalb von vier Wochen nach Ersetzung des Investment-

fonds haben Sie außerdem das Recht auf eine zusätzliche 

Änderung der Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlungen 

nach Nummer 1.2 sowie eine zusätzliche Umschichtung des 

Fondsguthabens nach Nummer 1.3. Wenn wir Sie von einer 
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Ersetzung erst im Nachhinein informieren, gilt stattdessen eine 

Frist von vier Wochen ab dem Zugang unseres Informations-

schreibens. 

 Über die durchgeführte Änderung sowie über sonstige Verän-

derungen bei den Investmentfonds, wie beispielsweise Ände-

rungen des Fondsnamens oder der Anlagegrundsätze, wer-

den wir Sie mit der jährlichen Mitteilung nach Abschnitt I Num-

mer 2 informieren. 

4.2 Ersetzung von Investmentfonds bei geringem  

Fondsvolumen

 Wir können einen Investmentfonds, dessen Gesamtwert – 

über alle bei uns bestehenden Versicherungsverträge betrach-

tet – länger als sechs Monate weniger als 100.000 Euro be-

trägt, durch einen anderen ersetzen. 

 In diesem Fall werden wir Sie – sofern Sie den betroffenen In-

vestmentfonds ausgewählt haben – informieren. Sie können 

uns innerhalb von sechs Wochen schriftlich einen anderen 

der dann verfügbaren Investmentfonds benennen, der an 

Stelle des zu ersetzenden Investmentfonds treten soll. Be-

nennen Sie uns innerhalb der gesetzten Frist keinen Invest-

mentfonds, werden wir den in unserer Mitteilung genannten 

Investmentfonds verwenden.

 Die Änderung führen wir jeweils zu dem in unserer Mitteilung 

genannten Stichtag durch. 

 Über die durchgeführte Änderung werden wir Sie mit der jähr-

lichen Mitteilung nach Abschnitt I Nummer 2 informieren.

4.3 Ersetzungen von Investmentfonds nach Nummern 4.1 und 

4.2 werden nicht auf die Anzahl möglicher Änderungen der 

Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlungen nach Num-

mer 1.2 und auf die Anzahl möglicher Umschichtungen des 

Fondsguthabens nach Nummer 1.3 angerechnet.

5 Berechnung von Fondsguthaben und Versicherungsleis-

tungen; Stichtagsregeln

5.1 Geschäftstag, Stichtage

 Geschäftstage im Sinne dieser Bedingungen sind die Arbeits-

tage von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen 

Feiertage an unserem Sitz sowie des 24. und des 31. De-

zembers. 

 Die Berechnung des gebildeten Kapitals und insbesondere 

die Umrechnung von Investmentfonds-Anteilen in den Euro-

Wert oder umgekehrt sowie – bei nicht auf Euro lautenden In-

vestmentfonds – die Umrechnung in Fremdwährungen und 

umgekehrt wird zu vom Geschäftstag abhängigen Stichtagen 

vorgenommen. Für die Stichtage gelten die folgenden Fest-

legungen:

a) Für die Umrechnung der Beiträge nach Nummer 3.3 ist 

der Stichtag der erste Geschäftstag der jeweiligen Versi-

cherungsperiode. Für Sonderzahlungen nach Abschnitt F 

Nummer 1.3 ist der Stichtag der erste Geschäftstag im Fäl-

ligkeitsmonat der Sonderzahlung.

b) Für die Entnahme von Kosten nach Abschnitt I Nummer 

6, die Verrechnung von Beitragsrückständen oder sonsti-

gen ausstehenden Beträgen nach Abschnitt G Nummern 

3 und 4, die Zuführung von Überschussanteilen nach Ab-

schnitt C Nummer 2.1 sowie Umschichtungen im Rahmen 

des Ablaufmanagements nach Nummer 2 ist der Stichtag 

jeweils der erste Geschäftstag im Monat. 

c) Stichtag für die Berechnung des Geldwertes des Fonds-

guthabens für eine Kapitalabfindung bzw. für die Bildung 

einer Rente nach Abschnitt B Nummern 2.1 bis 2.5 ist der 

fünfte Geschäftstag vor dem Ende der Ansparphase. Bei 

Abruf nach Abschnitt B Nummer 2.6 oder Teilabruf nach 

Abschnitt B Nummer 2.7 wird statt des Endes der Anspar-

phase der Tag, der dem Abruf- bzw. Teilabruftermin voran-

geht, zugrunde gelegt.

d) Bei Kündigung nach Abschnitt G Nummer 1 gilt: Stichtag 

ist der fünfte Geschäftstag, der auf den Zugang Ihrer schrift-

lichen Kündigung bei uns folgt bzw. ein in Ihrer Kündigung 

genannter späterer Termin. Ist der genannte Termin kein 

Geschäftstag, wird der erste auf den genannten Termin 

folgende Geschäftstag als Stichtag verwendet. Bei Rück-

tritt oder Anfechtung nach Abschnitt E ist der Stichtag statt-

dessen der fünfte Geschäftstag, der auf das Datum unse-

rer Rücktritts- bzw. Anfechtungserklärung folgt. Bei Kündi-

gung nach Abschnitt E Nummer 4 mit Auszahlung des Aus-

zahlungsbetrags nach Abschnitt G Nummer 5 ist der Stich-

tag der Termin, an dem unsere Kündigung wirksam wird. 

e) Stichtag für die Berechnung des Entnahmebetrags bei Teil-

kündigung nach Abschnitt G Nummer 2 ist der fünfte Ge-

schäftstag vor dem Tag, der dem Termin der Teilkündigung 

vorangeht. 

f) Bei Umschichtung Ihres vorhandenen Fondsguthabens 

nach Nummer 1.3 gilt: Stichtag ist der fünfte Geschäfts-

tag, der auf den Zugang Ihres schriftlichen Auftrags bei 

uns folgt bzw. ein in Ihrem Auftrag genannter späterer Ter-

min. Ist der genannte Termin kein Geschäftstag, wird der 

erste auf den genannten Termin folgende Geschäftstag als 

Stichtag verwendet. 

 

g) Bei Tod der versicherten Person wird der zusätzliche Geld-

betrag (siehe Abschnitt B Nummer 2.9) unter Zugrundele-

gung des Geldwertes des Fondsguthabens am Todestag 

berechnet.

h) In den Fällen des Abschnitts B Nummern 2.11 ist der Stich-

tag für die Umrechnung des zusätzlichen Geldbetrags in 

Investmentfonds-Anteile der fünfte Geschäftstag nach Zu-

gang der Sterbeurkunde bei uns.

i) Bei Auszahlung der Todesfall-Leistung wird der Geldwert 

des Fondsguthabens grundsätzlich mit dem fünften Ge-

schäftstag nach Zugang der Sterbeurkunde bei uns als 

Stichtag berechnet. Entsprechendes gilt bei Verwendung 

der Todesfall-Leistung für eine Lebenspartnerrente nach 

Abschnitt B Nummer 2.12 sowie in den Fällen des Ab-

schnitts B Nummer 3.1.
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*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir nach § 341 e Absatz 1 

und § 341 f Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) für je-

den Versicherungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt die 

Versicherungsleistungen erbringen zu können. Bei der Be-

rechnung wird § 25 Absatz 2 der Verordnung über die Rech-

nungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in 

Verbindung mit § 169 Absatz 3 des Versicherungsvertragsge-

setzes (VVG) sowie die Deckungsrückstellungsverordnung 

(DeckRV) berücksichtigt.

 Abweichend davon ist der Stichtag in den Fällen des 

  Abschnitts B Nummern 2.11a) der fünfte Geschäftstag vor 

dem Ende der Ansparphase 

  Abschnitts B Nummern 2.11b) der fünfte Geschäftstag vor 

dem Tag, der dem Beginn der Abrufphase vorangeht 

  Abschnitts B Nummern 2.11d) der fünfte Geschäftstag vor 

dem Ende der Abrufphase.

j) Ist in der Sterbeurkunde statt eines exakten Todestages 

ein Zeitraum genannt, gilt der erste Tag des genannten 

Zeitraumes als Todestag.

k) Stichtag für die Berechnung der Geldleistung bei nicht 

durchführbarer Übertragung der Anteile eines oder meh-

rerer Investmentfonds nach Abschnitt B Nummer 2.4 ist 

der fünfte Geschäftstag, der auf den Zugang der Mittei-

lung hierüber bei uns folgt.

5.2 Verschiebung der Anteilspreisermittlung

 Wird an einem Stichtag nach Nummer 5.1 kein Anteilspreis 

ermittelt oder findet an diesem Stichtag keine Ausgabe oder 

Rücknahme von Investmentfonds Anteilen durch die Fonds-

gesellschaft statt, verwenden wir stattdessen den ersten Tag 

mit Anteilspreisermittlung bzw. der Ausgabe oder Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen, der auf den in Nummer 5.1 

festgelegten Stichtag folgt.

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen länger als 

sechs Wochen ausgesetzt, gilt Nummer 5.3. Ist die Ausgabe 

von Investmentfonds-Anteilen länger als sechs Wochen aus-

gesetzt, gilt Nummer 4.1.

5.3 Aussetzung oder endgültige Einstellung der Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen durch die Fondsgesell-

schaft

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die 

Fondsgesellschaft bis zu sechs Wochen ausgesetzt, erfolgt 

die Verrentung, die Auszahlung (insbesondere auch bei Kün-

digung) oder die Umschichtung der betroffenen Investment-

fonds-Anteile, sobald diese durch die Fondsgesellschaft wie-

der zurückgenommen werden.

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die 

Fondsgesellschaft länger als sechs Wochen ausgesetzt oder 

endgültig eingestellt, bieten wir an, die entsprechenden In-

vestmentfonds-Anteile an Stelle der sonst vorgesehenen Geld-

leistung auf ein Wertpapierdepot Ihrer Wahl zu übertragen. 

Nehmen Sie dieses Angebot nicht an, werden wir den Wert 

der entsprechenden Investmentfonds-Anteile anhand des ak-

tuellen Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann auf-

grund der verminderten Veräußerbarkeit der Investmentfonds-

Anteile auch erheblich geringer sein als der zuletzt von der 

Fondsgesellschaft gestellte Rücknahmepreis oder auch Null 

betragen. 

6 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtli-

che Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Nach Vertragsabschluss eingeführte oder erhöhte Steuern, 

öffentlich-rechtliche Gebühren und öffentlich-rechtliche Abga-

ben, mit denen wir im Zusammenhang mit dem Erwerb, der 

Verwaltung oder der Veräußerung von Investmentfonds-An-

teilen, die in Ihrem Versicherungsvertrag vorhanden sind, be-

lastet werden oder die uns von dritter Seite in Rechnung ge-

stellt werden, sind grundsätzlich von Ihnen als Versicherungs-

nehmer zu tragen. Wenn sie nicht bereits im Anteilspreis ent-

halten sind, wird der hierfür erforderliche Betrag aus Ihrem 

Fondsguthaben entnommen; die Aufteilung richtet sich nach 

Nummer 3.4. 
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III. Besondere Bedingungen für die Dynamik 
 zur Fondsgebundenen Versicherung 
 (Fassung 1/2015)

1 Der Maßstab für die planmäßige Erhöhung der Beiträge 

1.1 Der vereinbarte laufende Beitrag für diesen Versicherungs-

vertrag erhöht sich jährlich nach der getroffenen Vereinba-

rung, die im Versicherungsschein dokumentiert ist.

1.2 Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche-

rungsleistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Er-

höhung der Versicherungsleistungen richtet sich nach dem 

Erhöhungsbeitrag und der restlichen Beitragszahlungsdauer. 

Die Erhöhung erfolgt in dem bestehenden Versicherungsver-

trag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – mit den für 

ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungsgrundlagen 

und den zugehörigen Allgemeinen oder Besonderen Bedin-

gungen – und alle sonstigen geltenden Vereinbarungen zu-

grunde gelegt. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht 

im gleichen Verhältnis wie die Beiträge.

2 Der Zeitpunkt der Erhöhung von Beiträgen und 

 Versicherungsleistungen

2.1 Die Erhöhung des Beitrags und der Versicherungsleistungen 

erfolgt jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns bzw. 

zu dem im Versicherungsschein abweichend hiervon doku-

mentierten Termin.

2.2 Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mittei-

lung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der je-

weiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

2.3 Erhöhungen finden bis fünf Jahre vor Ablauf der Beitragszah-

lungsdauer statt. Die letzte Erhöhung erfolgt spätestens, wenn 

die versicherte Person das Alter von 66 Jahren erreicht hat. 

Bei vorzeitig beitragsfrei gestellten Versicherungsverträgen 

findet keine weitere Erhöhung statt. 

3 Sonstige Bestimmungen für die Erhöhung

3.1 Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen Ver-

einbarungen, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen für 

die Fonds-Rente sowie die Bezugsrechtsverfügung, erstre-

cken sich auch auf die Erhöhung. 

3.2 Das in den Allgemeinen Bedingungen beschriebene Verfah-

ren zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten gilt 

auch für die Erhöhung, wobei jeder Erhöhungsteil hinsichtlich 

der Abschluss- und Vertriebskosten wie ein eigenständiger 

Versicherungsvertrag behandelt wird.

3.3 Die Fristen der Allgemeinen Bedingungen bezüglich der Ver-

letzung der Anzeigepflicht (siehe Abschnitt „Angaben, die vor 

Vertragsbeginn erforderlich sind, und Folgen bei falschen An-

gaben“) beginnen durch die Erhöhung jedoch nicht neu zu 

laufen.

4 Aussetzen von Erhöhungen

4.1 Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende 

des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin schriftlich wi-

dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb 

von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen.

4.2 Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhö-

hungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, erlischt Ihr Recht 

auf weitere Erhöhungen.

4.3 Ist in Ihren Versicherungsvertrag eine Berufs- oder Erwerbs-

unfähigkeits-Zusatzversicherung mit eingeschlossen, erfol-

gen keine Erhöhungen, sobald erstmals Leistungen wegen 

Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit beantragt werden oder der 

Versicherungsfall dieser Zusatzversicherung eingetreten ist.
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IV. Bedingungen für die Lebenspartnerrenten-
 Zusatzversicherung 
 (Fassung 1/2015)

A. Die Beteiligten an der Zusatzversicherung

1 Versicherte Personen

1.1 Versicherte Person im Sinne dieser Bedingungen ist die Per-

son, auf deren Leben die Hauptversicherung abgeschlossen 

ist. 

1.2 Mitversicherte Person ist die im Versicherungsschein genannte 

Person, für die nach dem Tod der versicherten Person die Le-

benspartnerrente gezahlt werden soll. 

B. Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1 Grundprinzip

 Die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung ergänzt die als 

Hauptversicherung abgeschlossene Fonds-Rente um eine le-

benslange Hinterbliebenenrente (Lebenspartnerrente). 

2 Versicherungsleistungen

2.1 Lebenspartnerrente

 Der Anspruch auf Lebenspartnerrente entsteht, wenn die ver-

sicherte Person stirbt und die mitversicherte Person zu die-

sem Zeitpunkt noch lebt. Die Lebenspartnerrente wird ent-

sprechend der für die Rente aus der Hauptversicherung ver-

einbarten Rentenzahlungsweise gezahlt, sofern die mitversi-

cherte Person den jeweiligen Zahlungstermin erlebt. Die erste 

Zahlung der Lebenspartnerrente erfolgt zu dem Termin, der 

auf den Tod der versicherten Person folgt.

2.2 Höhe der Lebenspartnerrente bei Tod vor Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn der Hauptver-

sicherung, wird die Todesfall-Leistung der Hauptversicherung 

für eine Lebenspartnerrente verwendet. Etwaige Beitragsrück-

stände werden verrechnet.

 Die Lebenspartnerrente wird nach anerkannten Regeln der 

Versicherungsmathematik berechnet. Ihre Höhe ist abhängig 

vom jeweiligen Alter und Geburtsjahrgang der mitversicher-

ten Person und den bei Abschluss des Versicherungsvertrags 

von uns verwendeten Rechnungsgrundlagen für sofort begin-

nende, nicht Fondsgebundene Rentenversicherungen. 

 Der für die Lebenspartnerrente zur Verfügung stehende Be-

trag wird in unserem sonstigen Vermögen angelegt.

2.3 Höhe der Lebenspartnerrente bei Tod nach Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, zahlen wir 

die in Prozent der Rente aus der Hauptversicherung verein-

barte Lebenspartnerrente. 

2.4 Kapitalauszahlung

 Erfolgt eine Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn (siehe Ab-

schnitt H Nummer 4 der Allgemeinen Bedingungen für die Fonds-

Rente), verringert sich die Lebenspartnerrente im gleichen Ver-

hältnis wie die garantierte Rente aus der Hauptversicherung.

C. Überschussbeteiligung

 Ab Eintritt des Versicherungsfalles der Lebenspartnerrenten-

Zusatzversicherung gilt für sie das für die Rentenphase der 

Hauptversicherung vereinbarte Überschuss-System. 

 Ab Rentenbeginn der Hauptversicherung ist die Lebenspart-

nerrenten-Zusatzversicherung, solange ihr Versicherungsfall 

nicht eingetreten ist, wie die Hauptversicherung am Über-

schuss beteiligt. 

 Bei den Überschuss-Systemen Steigende und Flexible Ge-

winnrente (ab Rentenbeginn) werden die Rente aus der Haupt-

versicherung und die Lebenspartnerrente im gleichen Verhält-

nis erhöht.

D. Beendigung der Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Tod der mitversicherten Person

 Der Tod der mitversicherten Person muss uns unverzüglich 

angezeigt werden. 

 Stirbt die mitversicherte Person vor der versicherten Person, 

erlischt die Zusatzversicherung. Eine Leistungspflicht aus der 

Zusatzversicherung entsteht in diesem Fall nicht.

 Stirbt die mitversicherte Person nach der versicherten Person, 

erlischt mit ihrem Tod der Anspruch auf Lebenspartnerrente.

E. Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung 

 der Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

1 Kündigung der Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Sie können die Zusatzversicherung während der Ansparphase 

jederzeit zum Ende einer Versicherungsperiode für sich allein 

kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Mit der Kün-

digung erlischt die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung.

2 Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung der Haupt-

versicherung

 Wird die Hauptversicherung aufgrund Kündigung oder vorzei-

tiger Beitragsfreistellung in einen beitragsfreien Versicherungs-

vertrag umgewandelt, wandelt sich auch die Zusatzversiche-

rung in eine beitragsfreie Zusatzversicherung um.

F. Allgemeine Vertragsbestimmungen

1 Verhältnis zur Hauptversicherung

 

 Die Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversicherung eine 

Einheit; sie kann ohne diese nicht fortgesetzt werden. Wenn 

der Versicherungsschutz aus der Hauptversicherung durch 

Kündigung oder Auszahlung der Kapitalabfindung endet, en-

det auch die Zusatzversicherung.

2 Gültigkeit anderer Bedingungen

 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 

finden die Allgemeinen Bedingungen für die Fonds-Rente sinn-

gemäß Anwendung.
1) zu den Änderungen bei Direktversicherungen s. Kapitel VII

1)

1)
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V. Bedingungen für die Berufsunfähigkeits- 
Zusatzversicherung zur Fondsgebundenen  
Versicherung premiumBUZ
(Fassung 1/2015)

A. Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1 Vorliegen von Berufsunfähigkeit

1.1 Mit dieser Zusatzversicherung bieten wir weltweiten Versiche-

rungsschutz für den Fall der Berufsunfähigkeit. Berufsunfä-

higkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die ver-

sicherte Person sechs Monate ununterbrochen infolge Krank-

heit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nach-

zuweisen sind, außerstande gewesen ist, in ihrem zuletzt aus-

geübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchti-

gung ausgestaltet war, tätig zu sein.

1.2 Berufsunfähigkeit liegt auch vor, wenn die sechs Monate im 

Sinne der Nummer 1.1 noch nicht erreicht sind, aber voraus-

sichtlich erreicht werden.

1.3 Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn die versicherte Person 

in diesem Zeitraum einen anderen Beruf konkret ausgeübt hat 

oder ausübt, der hinsichtlich 

  Ausbildung und Erfahrung, sowie

  der sozialen Wertschätzung und

  des Einkommens 

 mit der durch den bisherigen Beruf geprägten bisherigen Le-

bensstellung vergleichbar ist.

 Nicht vergleichbar ist in jedem Fall ein konkret ausgeübter Be-

ruf, wenn sich das jährliche Bruttoeinkommen um mehr als 20 

Prozent gegenüber dem vor Eintritt der Berufsunfähigkeit er-

zielten jährlichen Bruttoeinkommen vermindert hat oder die-

ser konkret ausgeübte Beruf deutlich geringere Kenntnisse 

und Fähigkeiten erfordert.

 Auf einen vergleichbaren Beruf, den die versicherte Person 

konkret ausübt oder ausgeübt hat, werden wir unter Berück-

sichtigung der Umstände des Einzelfalls und der höchstrich-

terlichen Rechtsprechung gegebenenfalls verweisen (kon-

krete Verweisung).

 Auf einen anderen Beruf, den die versicherte Person ausüben 

kann, aber nicht konkret ausübt oder ausgeübt hat, werden 

wir nicht verweisen (Verzicht auf abstrakte Verweisung).

1.4 Berufsunfähigkeit liegt ebenfalls nicht vor, wenn die versicherte 

Person Selbständiger oder Freiberufler ist und nach zumut-

barer Umorganisation ihres Betriebs / ihrer Praxis weiterhin 

als Selbständiger bzw. Freiberufler tätig ist oder sein könnte.

 Zumutbar ist eine Umorganisation, wenn sie betrieblich und 

wirtschaftlich sinnvoll ist und die versicherte Person unter Be-

rücksichtigung ihrer Gesundheitsverhältnisse, Ausbildung und 

Erfahrung und der bisherigen Lebensstellung weiterhin leitend 

tätig ist oder sein könnte. Hierbei berücksichtigen wir die Um-

stände des Einzelfalls und die höchstrichterliche Rechtspre-

chung. 

 Eine Umorganisation ist nicht zumutbar, wenn sich dadurch 

das Einkommen aus beruflicher Tätigkeit um mehr als 20 Pro-

zent gegenüber dem vor Eintritt der Berufsunfähigkeit erziel-

ten durchschnittlichen jährlichen Einkommen der letzten drei 

Jahre vermindert.

 Bei weisungsgebundenen Arbeitnehmern wird nicht geprüft, 

ob eine Umorganisation möglich ist.

1.5 Ist die versicherte Person aus dem Berufsleben vorüberge-

hend oder endgültig ausgeschieden und werden Leistungen 

beantragt, so gilt die vorher konkret ausgeübte berufliche Tä-

tigkeit und die damit verbundene Lebensstellung als ausge-

übter Beruf. 

1.6 Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt auch vor 

bei Pflegebedürftigkeit. Pflegebedürftigkeit ist gegeben, wenn 

die versicherte Person sechs Monate ununterbrochen infolge 

Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls so hilflos ge-

wesen ist, dass sie für Verrichtungen des täglichen Lebens in 

erheblichem Umfang täglich der Hilfe einer anderen Person 

bedurfte. Der Umfang der Hilfestellung wird nach einer Punk-

tetabelle ermittelt. 

 Die versicherte Person benötigt Hilfe beim 

  Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch 

bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Rollstuhls 

– die Unterstützung einer anderen Person für die Fortbe-

wegung benötigt.

  Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit 

Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das 

Bett gelangen kann.

  An- und Auskleiden 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die versicherte Person trotz 

krankengerechter Kleidung nur mit Hilfe einer anderen Per-

son an- oder ausziehen kann.

  Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch 

bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trink-

gefäße – nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder 

trinken kann.

  Waschen, Kämmen oder Rasieren 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von ei-

ner anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert 

werden muss, weil sie selbst die dafür erforderlichen Kör-

perbewegungen nicht mehr ausführen kann.

  Verrichten der Notdurft 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Un-

terstützung einer anderen Person benötigt, weil sie

 –  sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,

 – ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüs-

sel verrichten kann oder weil 

 – der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 

werden kann.

1.7 Pflegebedürftigkeit liegt auch vor, wenn die sechs Monate im 

Sinne der Nummer 1.6 noch nicht erreicht sind, aber voraus-

sichtlich erreicht werden.
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1.8 Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt auch vor 

bei mindestens mittelschwerer Demenz. Mittelschwere De-

menz ist gegeben, wenn die versicherte Person sechs Mo-

nate ununterbrochen nicht mehr ohne fremde Hilfe zurecht-

kommt. Dies setzt den Verlust geistiger Fähigkeiten voraus, 

der sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Ori-

entierungsvermögen wie folgt auswirkt:

 Die versicherte Person

  kann sich während einer Befragung kaum an relevante As-

pekte ihres Lebens erinnern, z. B. an die Adresse, die lang-

jährige Telefonnummer, die Namen naher Familienange-

höriger wie die der Enkel oder den Namen der Schule, die 

sie zuletzt besucht hat,

  ist häufig desorientiert hinsichtlich Zeit (Datum, Wochen-

tag, Jahreszeit etc.) oder Ort, 

  kann Schwierigkeiten haben, beginnend bei 40 in Vierer-

schritten oder beginnend bei 20 in Zweierschritten rück-

wärts zu zählen,

  erinnert sich nur noch an einzelne Fakten, die sie selbst 

oder andere betreffen, 

  braucht keine Hilfe beim Toilettengang oder Essen, kann 

aber Schwierigkeiten bei der Auswahl situationsgerechter 

Kleidung haben (z. B. wählt sie oft Hausschuhe für den 

Waldspaziergang).

 Oben stehender Definition der mittelschweren Demenz nebst 

Fallbeispielen liegt die Reisberg-Skala zugrunde (Global De-

terioration Scale – GDS, Einteilung der Demenz in sieben 

Grade, Stand 08/2014). Nach Reisberg verläuft die Entwick-

lung einer Demenz so, dass die bis in das Erwachsenenalter 

erlernten Fähigkeiten nacheinander verloren werden.

1.9 Mittelschwere Demenz liegt auch vor, wenn die sechs Monate 

im Sinne der Nummer 1.8 noch nicht erreicht sind, aber vor-

aussichtlich erreicht werden.

1.10 Bei Berufsunfähigkeit im Sinne der Nummern 1.1 und 1.2 leis-

ten wir ab einem Grad der Berufsunfähigkeit von 50 Prozent. 

Bei Pflegebedürftigkeit im Sinne der Nummern 1.6 und 1.7 leis-

ten wir ab zwei Punkten. Bei mittelschwerer Demenz im Sinne 

der Nummern 1.8 und 1.9 leisten wir ab einem Schweregrad 

fünf nach Reisberg (GDS 5). Bei einem geringeren Grad der 

Berufsunfähigkeit, der Pflegebedürftigkeit bzw. der Demenz 

besteht kein Anspruch auf die Versicherungsleistungen.

1.11 Der Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit ist der Tag, 

an dem die maßgeblichen sechs Monate begonnen haben.

2 Versicherungsleistungen

2.1 Leistungsumfang

 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 

der Zusatzversicherung nach Maßgabe dieser Bedingungen 

berufsunfähig, erbringen wir folgende Versicherungsleistungen:

 Beitragsbefreiung

 Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Haupt-

versicherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherun-

gen. Während dieser Zeit werden für die Berufsunfähigkeits-

Zusatzversicherung keine Risikobeiträge aus dem Fondsgut-

haben entnommen.

2.2 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung entsteht – unabhängig 

vom Zeitpunkt der Geltendmachung – mit Ablauf des Monats, 

in dem die Berufsunfähigkeit nach Nummer 1 eingetreten ist. 

2.3 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung erlischt, wenn Berufsun-

fähigkeit nach Nummer 1 nicht mehr vorliegt, wenn die versi-

cherte Person stirbt oder bei Ablauf der Leistungsdauer der 

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.

2.4 Bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistungspflicht 

müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten. Bei 

Anerkennung der Leistungspflicht werden wir die über den 

Monat des Eintritts der Berufsunfähigkeit hinaus gezahlten 

Beiträge, verzinst mit jährlich 1,25 Prozent (Rechnungszins), 

zurückzahlen. 

2.5 Wir sind auf Ihren Antrag hin bereit, die bis zur endgültigen 

Entscheidung über die Leistungspflicht fälligen Beiträge zins-

los zu stunden. Bei Ablehnung der Leistungspflicht sind diese 

Beiträge nachzuzahlen. Auf Antrag können Sie diesen Bei-

tragsrückstand auch in 24 Monatsraten ausgleichen.

2.6 Dynamik des Versicherungsvertrags  

bei Berufsunfähigkeit

 Ist während der Befreiung von der Beitragszahlungspflicht we-

gen Berufsunfähigkeit die dynamische Erhöhung des Versi-

cherungsvertrags vereinbart, gelten folgende Bestimmungen:

  Der Beitrag für den Versicherungsvertrag wird jährlich um 

den hierfür vereinbarten Prozentsatz erhöht. 

  Die Erhöhung des Beitrags erfolgt erstmals zu dem Jah-

restag des Versicherungsbeginns, der auf den Beginn un-

serer Leistungspflicht folgt. Beträgt dieser Zeitraum weni-

ger als ein Jahr, so wird die erste Erhöhung anteilig be-

rechnet. Die letzte Erhöhung erfolgt ein Jahr vor dem Ende 

der Leistungsdauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-

cherung, spätestens ein Jahr vor dem Ende der Beitrags-

zahlungsdauer der Hauptversicherung.

3 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen,  

Terroranschlägen und bestimmten außergewöhnlichen 

Ereignissen

3.1 Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die Be-

rufsunfähigkeit verursacht wurde

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse (siehe 

aber Nummer 3.2);

b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, sofern 

die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilge-

nommen hat;

c) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Ver-

such eines Verbrechens oder Vergehens durch die versi-

cherte Person; Vergehen im Straßenverkehr, bei denen 

bei der versicherten Person eine Blutalkoholkonzentration 

von unter 1,1 Promille festgestellt wurde, sowie fahrläs-

1) bei Wartezeitvereinbarung s. Kapitel VIII

1)
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sige und grob fahrlässige Verstöße sind von diesem Aus-

schluss nicht betroffen; 

d) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräf-

teverfall, absichtliche Selbstverletzung oder versuchte 

Selbsttötung; wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass 

diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung 

ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geis-

testätigkeit begangen worden sind, werden wir leisten;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Ver-

sicherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der 

versicherten Person herbeigeführt haben;

f) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz 

von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen, die 

vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen 

oder chemischen Stoffen sowie durch die Freisetzung von 

Strahlen infolge Kernenergie, die den Einsatz einer Kata-

strophenschutzbehörde oder einer vergleichbaren Einrich-

tung notwendig macht.

 Dies gilt nicht, wenn es sich um ein Ereignis handelt, durch 

das nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar oder vor-

aussichtlich mittelbar innerhalb von fünf Jahren sterben 

oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen erleiden. 

3.2 Wir erbringen jedoch die volle Berufsunfähigkeitsleistung, 

wenn die Berufsunfähigkeit unmittelbar oder mittelbar durch 

Kriegsereignisse verursacht wurde, denen die versicherte Per-

son während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepub-

lik Deutschland ausgesetzt war und an denen sie nicht aktiv 

beteiligt war.

B. Überschussbeteiligung

1 Laufende Überschussbeteiligung 

 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 

festgesetzt wird, erhält der einzelne Versicherungsvertrag in 

der Zeit, in der keine Beitragsbefreiung wegen Berufsunfähig-

keit erfolgt, laufende Überschussanteile in Form eines Risiko-

überschussanteils. Der Risikoüberschussanteil wird in Pro-

zent des monatlichen Risikobeitrags bemessen. Die Höhe des 

jeweiligen Prozentsatzes wird in Abhängigkeit von beispiels-

weise dem Tarif, dem Tarifwerk, dem Beruf und dem Rauch-

verhalten der versicherten Person festgelegt.

 Maßgebend ist jeweils der bei Fälligkeit des Beitrags festge-

legte Überschuss-Satz. Die auf Ihren Vertrag entfallenden 

Überschussanteile werden unter Berücksichtigung von Ver-

waltungskosten mit den fälligen Risikobeiträgen verrechnet.

2 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-

len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 

nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-

faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 

die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten.

C. Nachweis- und Mitwirkungspflichten; Nachprüfung

1 Nachweis- und Mitwirkungspflichten, wenn  

Berufsunfähigkeitsleistungen verlangt werden

1.1 Nachweise für den Eintritt von Berufsunfähigkeit

 Werden Leistungen aus dieser Zusatzversicherung verlangt, 

informieren wir Sie umgehend über die von uns zur Leistungs-

prüfung benötigten Unterlagen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufs-

unfähigkeit;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person 

gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht 

haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussicht-

liche Dauer des Leidens sowie die Auswirkungen auf die 

Berufsausübung oder Art und Umfang der Pflegebedürf-

tigkeit oder der Demenz;

c) Unterlagen über die berufliche Entwicklung der versicher-

ten Person und die berufliche Tätigkeit zum Zeitpunkt des 

Eintritts der Berufsunfähigkeit; hierzu zählen auch Nach-

weise über die wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-

nisse und ihre Veränderungen vor und nach Eintritt der Be-

rufsunfähigkeit (z. B. Einkommensteuerbescheide, be-

triebswirtschaftliche Unterlagen);

d) bei Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine Bescheinigung der 

Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, 

über Art und Umfang der Pflege.

 Entstehende Kosten hat der Anspruchsteller zu tragen.

1.2 Weitere Nachweise, Entbindung von der Schweigepflicht

 Wir können außerdem weitere medizinische und berufskund-

liche Auskünfte, Aufklärungen, Vor-Ort-Prüfungen und zu-

sätzliche Untersuchungen sowie weitere notwendige Nach-

weise – auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre 

Veränderungen – verlangen, wobei wir hierzu entsprechende 

Gutachter, Ärzte und sachverständige Dienstleister einset-

zen können. Die Kosten werden von uns getragen. Wir kön-

nen verlangen, dass die erforderlichen ärztlichen Untersu-

chungen in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt 

werden. In diesem Fall übernehmen wir die vorher mit uns 

abgestimmten Reise- und Aufenthaltskosten.

 In diesem Zusammenhang kann es auch erforderlich sein, im 

Einzelfall Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstal-

ten, bei denen die versicherte Person in Behandlung war oder 

sein wird, Personenversicherer, Berufsgenossenschaften, frü-

here und derzeitige gesetzliche Krankenkassen und Arbeit-

geber der versicherten Person sowie Behörden zu befragen. 

Dazu ist in der Regel eine Schweigepflichtentbindungserklä-

rung der versicherten Person erforderlich. Hat die versicherte 

Person die Schweigepflichtentbindungserklärung im Versiche-

rungsantrag erteilt, wird sie vor Einholung einer solchen Aus-

kunft von uns unterrichtet werden; die versicherte Person kann 

der Einholung einer solchen Auskunft widersprechen. Im Üb-

rigen kann die versicherte Person jederzeit verlangen, dass 

die Auskunftserhebung nur bei Einzeleinwilligung erfolgt.
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1.3 Folgen bei Verletzung der Mitwirkungspflicht

 Solange eine Mitwirkungspflicht von Ihnen, der versicherten 

Person oder dem Anspruchsteller vorsätzlich nicht erfüllt wird, 

sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt ins-

besondere dann, wenn Sie einer Auskunftserhebung, die für 

die Leistungsprüfung erforderlich ist, widersprechen oder eine 

Einzeleinwilligung nicht erteilen. Bei grob fahrlässiger Verlet-

zung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-

den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nach-

weisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 

verletzt haben. Die Ansprüche aus der Versicherung bleiben 

jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss 

auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ist. Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab 

Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedin-

gungen zur Leistung verpflichtet. Die vollständige oder teil-

weise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch geson-

derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-

sen haben.

2 Erklärung über unsere Leistungspflicht

 Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beige-

zogenen Unterlagen erklären wir innerhalb einer Woche, ob 

wir eine Leistungspflicht anerkennen. Solange Unterlagen noch 

ausstehen, informieren wir Sie spätestens alle vier Wochen 

über den aktuellen Bearbeitungsstand. Grundsätzlich spre-

chen wir keine befristeten Anerkenntnisse aus. Nur in begrün-

deten Einzelfällen können wir einmalig ein zeitlich begrenztes 

Anerkenntnis von bis zu zwölf Monaten unter einstweiliger Zu-

rückstellung der Prüfung aussprechen, ob eine von der versi-

cherten Person ausgeübte andere Tätigkeit den in Abschnitt A 

Nummern 1.3 und 1.4 festgelegten Anforderungen für eine 

konkrete Verweisung entspricht. Bis zum Ablauf der Frist ist 

das zeitlich begrenzte Anerkenntnis für uns bindend.

3 Nachprüfung der Berufsunfähigkeit; Leistungseinstellung 

3.1 Nachprüfung 

 Nach Anerkennung unserer Leistungspflicht sind wir berech-

tigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit und den Grad der 

Berufsunfähigkeit, das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit oder 

den Schweregrad der Demenz nachzuprüfen. Dabei können 

wir auch prüfen, ob die versicherte Person nach dem Eintritt 

ihrer Berufsunfähigkeit neue berufliche Kenntnisse und Fä-

higkeiten (z. B. durch Umschulung) erworben hat. Berufsun-

fähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt nicht mehr vor, 

wenn die versicherte Person einen anderen Beruf konkret aus-

übt, der hinsichtlich

 

  Ausbildung und Erfahrung, sowie

  der sozialen Wertschätzung und

  des Einkommens 

 mit der durch den vor Eintritt der Berufsunfähigkeit ausgeüb-

ten Beruf geprägten Lebensstellung vergleichbar ist.

 Hierbei berücksichtigen wir die Umstände des Einzelfalls und 

die höchstrichterliche Rechtsprechung. Nicht vergleichbar ist 

in jedem Fall ein konkret ausgeübter Beruf, wenn sich das 

jährliche Bruttoeinkommen um mehr als 20 Prozent gegen-

über dem vor Eintritt der Berufsunfähigkeit erzielten jährlichen 

Bruttoeinkommen vermindert hat oder dieser Beruf deutlich 

geringere Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert.

 Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist es unerheblich, ob die 

Berufsunfähigkeit in dem früheren Beruf fortdauert.

3.2 Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sach-

dienliche Auskünfte und einmal jährlich umfassende Untersu-

chungen der versicherten Person durch von uns zu beauftra-

gende Ärzte verlangen. Die Bestimmungen der Nummern 1.2 

und 1.3 gelten entsprechend.

3.3 Eine Minderung der Berufsunfähigkeit, der Pflegebedürftigkeit 

oder der Demenz sowie die Wiederaufnahme bzw. Änderung 

der beruflichen Tätigkeit ist uns unverzüglich mitzuteilen.

3.4 Leistungseinstellung bei Wegfall oder  

Minderung der Berufsunfähigkeit

 Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad 

auf weniger als 50 Prozent vermindert, teilen wir Ihnen die Ein-

stellung unserer Leistungen unter Hinweis auf Ihre Rechte in 

Textform mit. In unserer Mitteilung werden wir Ihnen die Gründe 

für unsere Entscheidung erläutern. Die Leistungseinstellung 

wird mit dem Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer 

Mitteilung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch 

die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden. 

3.5 Leistungseinstellung bei Wegfall oder  

Minderung der Pflegebedürftigkeit

 Ist die Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit weggefal-

len und hat sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit unter zwei 

Pflegepunkte gemindert, gilt Nummer 3.4 entsprechend. 

3.6 Leistungseinstellung bei Wegfall oder  

Minderung der Demenz 

 Ist die Berufsunfähigkeit infolge Demenz weggefallen oder hat 

sich der Umfang der Demenz unter Schweregrad fünf nach 

Reisberg (GDS 5) gemindert, gilt Nummer 3.4 entsprechend. 

3.7 Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt  

der Berufsunfähigkeit

 Die Bestimmungen der Nummer 1.3 über die Folgen bei ei-

ner Verletzung der Mitwirkungspflichten gelten entsprechend. 

Der Drei-Monats-Zeitraum nach Nummer 3.4 für die Weiter-

zahlung der Leistungen nach Wegfall der Voraussetzungen 

bleibt davon unberührt.

3.8 Erhöhter Beitrag nach dem Wegfall der Beitragsbefreiung  

bei vereinbarter Dynamik des Versicherungsvertrags bei 

Berufsunfähigkeit 

 Ist während der Befreiung von der Beitragszahlungspflicht die 

jährliche dynamische Erhöhung des Versicherungsvertrags 

vereinbart, ist bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung der 

durch die dynamischen Erhöhungen während der Berufsun-

fähigkeit erreichte höhere Beitrag des Versicherungsvertrags 

zu zahlen. Dadurch werden auch entsprechend höhere Risi-

kobeiträge für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung aus 

dem Fondsguthaben entnommen.
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4 Verzicht auf die Arztanordnungsklausel

 Grundsätzlich ist die Befolgung von ärztlichen Anordnungen 

nicht Voraussetzung für die Anerkennung von Berufsunfähig-

keits-Leistungen. Insbesondere ist die versicherte Person nicht 

verpflichtet, operative Behandlungsmaßnahmen, die der unter-

suchende oder behandelnde Arzt anrät, durchführen zu lassen. 

 Die versicherte Person ist jedoch verpflichtet, geeignete Hilfs-

mittel (z. B. Seh- und Hörhilfen, Stützstrümpfe) zu verwenden 

und zumutbare Heilbehandlungen vornehmen zu lassen, die 

eine wesentliche Besserung der gesundheitlichen Beeinträch-

tigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehandlungen, die 

gefahrlos und nicht mit besonderen Schmerzen verbunden 

sind.

D. Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung 

der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

1 Kündigung 

1.1 Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können Sie jeder-

zeit zum Ende einer Versicherungsperiode für sich allein oder 

zusammen mit der Hauptversicherung kündigen. Die Kündi-

gung muss schriftlich erfolgen. 

1.2 Bei Kündigung erlischt die Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-

rung, ohne dass ein Auszahlungsbetrag fällig wird.

2 Vorzeitige Beitragsfreistellung 

 Sie können schriftlich auch verlangen, vorzeitig von Ihrer Bei-

tragszahlungspflicht befreit zu werden. Die vorzeitige Beitrags-

freistellung ist nur zusammen mit der Hauptversicherung mög-

lich. Mit der Beitragsfreistellung entfällt die Berufsunfähigkeits-

Zusatzversicherung.

E. Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer 

1 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung

1.1 Bei einer Erhöhung der Hauptversicherung ohne Gesundheits-

prüfung aufgrund einer Nachversicherung wird entsprechend 

die Beitragsbefreiung erhöht. 

1.2 Für die Nachversicherung der Berufsunfähigkeits-Zusatzver-

sicherung gelten die Bestimmungen zur Nachversicherungs-

garantie der Hauptversicherung (siehe Abschnitt H Nummer 

2 der Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversicherung). 

F. Allgemeine Vertragsbestimmungen

1 Verhältnis zur Hauptversicherung

1.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversicherung, zu 

der sie abgeschlossen worden ist, eine Einheit; sie kann – 

ausgenommen im Fall der Nummer 1.3 – ohne die Hauptver-

sicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der Ver-

sicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet und spä-

testens bei Ablauf der Beitragszahlung der Hauptversicherung 

oder wenn Sie die Zusatzversicherung für sich allein kündi-

gen, erlischt der Versicherungsschutz aus der Zusatzversi-

cherung.

1.2 Ist unsere Leistungspflicht aus der Berufsunfähigkeits-Zusatz-

versicherung anerkannt, berechnen wir die Leistung aus der 

Hauptversicherung so, als ob Sie den Beitrag dafür selbst ge-

zahlt hätten.

1.3 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf einer Berufs-

unfähigkeit beruhen, die bereits vor Kündigung oder vorzeiti-

ger Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetreten 

ist, werden durch Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistel-

lung der Hauptversicherung nicht berührt.

2 Gültigkeit anderer Bedingungen

 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 

finden die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversiche-

rung sinngemäß Anwendung.
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VI. Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeits- 
Zusatzversicherung zur Fondsgebundenen  
Versicherung premiumEUZ
(Fassung 1/2015)

A. Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1 Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit

1.1 Mit dieser Zusatzversicherung bieten wir weltweiten Versiche-

rungsschutz für den Fall der Erwerbsunfähigkeit. Erwerbsun-

fähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die ver-

sicherte Person sechs Monate ununterbrochen infolge Krank-

heit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nach-

zuweisen sind, außerstande gewesen ist, eine Erwerbstätig-

keit auszuüben.

1.2 Erwerbsunfähigkeit liegt auch vor, wenn die sechs Monate im 

Sinne der Nummer 1.1 noch nicht erreicht sind, aber voraus-

sichtlich erreicht werden.

1.3 Erwerbsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt auch 

vor bei Pflegebedürftigkeit. Pflegebedürftigkeit ist gegeben, 

wenn die versicherte Person sechs Monate ununterbrochen 

infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls so hilf-

los gewesen ist, dass sie für Verrichtungen des täglichen Le-

bens in erheblichem Umfang täglich der Hilfe einer anderen 

Person bedurfte. Der Umfang der Hilfestellung wird nach ei-

ner Punktetabelle ermittelt.

 Die versicherte Person benötigt Hilfe beim 

  Fortbewegen im Zimmer 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch 

bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Roll-

stuhls – die Unterstützung einer anderen Person für die 

Fortbewegung benötigt.

  Aufstehen und Zubettgehen 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit 

Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das 

Bett gelangen kann.

  An- und Auskleiden 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die versicherte Person trotz 

krankengerechter Kleidung nur mit Hilfe einer anderen Per-

son an- oder ausziehen kann.

  Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch 

bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trink-

gefäße – nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen oder 

trinken kann.

  Waschen, Kämmen oder Rasieren 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von ei-

ner anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert 

werden muss, weil sie selbst die dafür erforderlichen Kör-

perbewegungen nicht mehr ausführen kann.

  Verrichten der Notdurft 1 Punkt

 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Un-

terstützung einer anderen Person benötigt, weil sie

 –  sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,

 – ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüs-

sel verrichten kann oder weil 

 – der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 

werden kann.

1.4 Pflegebedürftigkeit liegt auch vor, wenn die sechs Monate im 

Sinne der Nummer 1.3 noch nicht erreicht sind, aber voraus-

sichtlich erreicht werden.

1.5 Erwerbsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt auch 

vor bei mindestens mittelschwerer Demenz. Mittelschwere 

Demenz ist gegeben, wenn die versicherte Person sechs Mo-

nate ununterbrochen nicht mehr ohne fremde Hilfe zurecht-

kommt. Dies setzt den Verlust geistiger Fähigkeiten voraus, 

der sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Ori-

entierungsvermögen wie folgt auswirkt:

 Die versicherte Person

  kann sich während einer Befragung kaum an relevante As-

pekte ihres Lebens erinnern, z. B. an die Adresse, die lang-

jährige Telefonnummer, die Namen naher Familienange-

höriger wie die der Enkel oder den Namen der Schule, die 

sie zuletzt besucht hat,

  ist häufig desorientiert hinsichtlich Zeit (Datum, Wochen-

tag, Jahreszeit etc.) oder Ort, 

  kann Schwierigkeiten haben, beginnend bei 40 in Vierer-

schritten oder beginnend bei 20 in Zweierschritten rück-

wärts zu zählen,

  erinnert sich nur noch an einzelne Fakten, die sie selbst 

oder andere betreffen, 

  braucht keine Hilfe beim Toilettengang oder Essen, kann 

aber Schwierigkeiten bei der Auswahl situationsgerechter 

Kleidung haben (z. B. wählt sie oft Hausschuhe für den 

Waldspaziergang).

 Oben stehender Definition der mittelschweren Demenz nebst 

Fallbeispielen liegt die Reisberg-Skala zugrunde (Global De-

terioration Scale – GDS, Einteilung der Demenz in sieben 

Grade, Stand 08/2014). Nach Reisberg verläuft die Entwick-

lung einer Demenz so, dass die bis in das Erwachsenenalter 

erlernten Fähigkeiten nacheinander verloren werden.

1.6 Mittelschwere Demenz liegt auch vor, wenn die sechs Monate 

im Sinne der Nummer 1.5 noch nicht erreicht sind, aber vor-

aussichtlich erreicht werden.

1.7 Bei Erwerbsunfähigkeit im Sinne der Nummern 1.1 und 1.2 

leisten wir, wenn die versicherte Person nicht mehr als drei 

Stunden täglich einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann.

 Als Erwerbstätigkeit gelten alle Tätigkeiten, die auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt üblich sind, und alle selbständigen Tä-

tigkeiten. Bei der Entscheidung über das Vorliegen von Er-

werbsunfähigkeit kommt es ausschließlich auf die gesundheit-

lichen Verhältnisse der versicherten Person an. Nicht berück-

sichtigt werden der zuletzt ausgeübte Beruf, die erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die bisherige Lebensstellung, 

insbesondere das bislang erzielte berufliche Einkommen, und 

die jeweilige Arbeitsmarktlage.
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 Bei Pflegebedürftigkeit im Sinne der Nummer 1.3 und 1.4 leis-

ten wir ab zwei Punkten. Bei mittelschwerer Demenz im Sinne 

der Nummern 1.5 und 1.6 leisten wir ab einem Schweregrad 

fünf nach Reisberg (GDS 5).

1.8 Der Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ist der Tag, 

an dem die maßgeblichen sechs Monate begonnen haben.

2 Versicherungsleistungen

2.1 Leistungsumfang

 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 

der Zusatzversicherung nach Maßgabe dieser Bedingungen 

erwerbsunfähig, erbringen wir folgende Versicherungsleis-

tungen:

 Beitragsbefreiung

 Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für die Haupt-

versicherung und die eingeschlossenen Zusatzversicherun-

gen. Während dieser Zeit werden für die Erwerbsunfähigkeits-

Zusatzversicherung keine Risikobeiträge aus dem Fondsgut-

haben entnommen.

2.2 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung entsteht – unabhängig 

vom Zeitpunkt der Geltendmachung – mit Ablauf des Monats, 

in dem die Erwerbsunfähigkeit nach Nummer 1 eingetreten 

ist. 

2.3 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung erlischt, wenn Erwerbs-

unfähigkeit nach Nummer 1 nicht mehr vorliegt, wenn die ver-

sicherte Person stirbt oder bei Ablauf der Leistungsdauer der 

Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung.

2.4 Bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistungspflicht 

müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten. Bei 

Anerkennung der Leistungspflicht werden wir die über den 

Monat des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit hinaus gezahlten 

Beiträge, verzinst mit jährlich 1,25 Prozent (Rechnungszins), 

zurückzahlen.

2.5 Wir sind auf Ihren Antrag hin bereit, die bis zur endgültigen 

Entscheidung über die Leistungspflicht fälligen Beiträge zins-

los zu stunden. Bei Ablehnung der Leistungspflicht sind diese 

Beiträge nachzuzahlen. Auf Antrag können Sie diesen Bei-

tragsrückstand auch in 24 Monatsraten ausgleichen.

2.6 Dynamik des Versicherungsvertrags  

bei Erwerbsunfähigkeit

 Ist während der Befreiung von der Beitragszahlungspflicht we-

gen Erwerbsunfähigkeit die dynamische Erhöhung des Versi-

cherungsvertrags vereinbart, gelten folgende Bestimmungen:

  Der Beitrag für den Versicherungsvertrag wird jährlich um 

den hierfür vereinbarten Prozentsatz erhöht. 

  Die Erhöhung des Beitrags erfolgt erstmals zu dem Jah-

restag des Versicherungsbeginns, der auf den Beginn un-

serer Leistungspflicht folgt. Beträgt dieser Zeitraum weni-

ger als ein Jahr, so wird die erste Erhöhung anteilig be-

rechnet. Die letzte Erhöhung erfolgt ein Jahr vor dem Ende 

der Leistungsdauer der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversi-

cherung, spätestens ein Jahr vor dem Ende der Beitrags-

zahlungsdauer der Hauptversicherung.

3 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen,  

Terroranschlägen und bestimmten außergewöhnlichen 

Ereignissen

3.1 Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die Er-

werbsunfähigkeit verursacht wurde

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse (siehe 

aber Nummer 3.2);

b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, sofern 

die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilge-

nommen hat;

c) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren Ver-

such eines Verbrechens oder Vergehens durch die versi-

cherte Person; Vergehen im Straßenverkehr, bei denen 

bei der versicherten Person eine Blutalkoholkonzentration 

von unter 1,1 Promille festgestellt wurde, sowie fahrläs-

sige und grob fahrlässige Verstöße sind von diesem Aus-

schluss nicht betroffen; 

d) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräf-

teverfall, absichtliche Selbstverletzung oder versuchte 

Selbsttötung; wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass 

diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung 

ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geis-

testätigkeit begangen worden sind, werden wir leisten;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Ver-

sicherungsnehmer vorsätzlich die Erwerbsunfähigkeit der 

versicherten Person herbeigeführt haben;

f) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz 

von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen, die 

vorsätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen 

oder chemischen Stoffen sowie durch die Freisetzung von 

Strahlen infolge Kernenergie, die den Einsatz einer Kata-

strophenschutzbehörde oder einer vergleichbaren Einrich-

tung notwendig macht.

 Dies gilt nicht, wenn es sich um ein Ereignis handelt, durch 

das nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar oder vor-

aussichtlich mittelbar innerhalb von fünf Jahren sterben 

oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen erleiden.

3.2 Wir erbringen jedoch die volle Erwerbsunfähigkeitsleistung, 

wenn die Erwerbsunfähigkeit unmittelbar oder mittelbar durch 

Kriegsereignisse verursacht wurde, denen die versicherte Per-

son während eines Aufenthalts außerhalb der Bundesrepub-

lik Deutschland ausgesetzt war und an denen sie nicht aktiv 

beteiligt war.

B. Überschussbeteiligung

1 Laufende Überschussbeteiligung

 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 

festgesetzt wird, erhält der einzelne Versicherungsvertrag in 

der Zeit, in der keine Beitragsbefreiung wegen Erwerbsunfä-

1)

1) bei Wartezeitvereinbarung s. Kapitel IX



Kapitel VI: premiumEUZ

41

higkeit erfolgt, laufende Überschussanteile in Form eines Ri-

sikoüberschussanteils. Der Risikoüberschussanteil wird in 

Prozent des monatlichen Risikobeitrags bemessen. Die Höhe 

des jeweiligen Prozentsatzes wird in Abhängigkeit von bei-

spielsweise dem Tarif, dem Tarifwerk, dem Beruf und dem 

Rauchverhalten der versicherten Person festgelegt.

 Maßgebend ist jeweils der bei Fälligkeit des Beitrags festge-

legte Überschuss-Satz. Die auf Ihren Vertrag entfallenden 

Überschussanteile werden unter Berücksichtigung von Ver-

waltungskosten mit den fälligen Risikobeiträgen verrechnet.

2 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-

len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 

nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-

faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 

die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten.

C. Nachweis- und Mitwirkungspflichten; Nachprüfung

1 Nachweis- und Mitwirkungspflichten, wenn Erwerbsunfä-

higkeitsleistungen verlangt werden

1.1 Nachweise für den Eintritt von Erwerbsunfähigkeit

 Werden Leistungen aus dieser Zusatzversicherung verlangt, 

informieren wir Sie umgehend über die von uns zur Leistungs-

prüfung benötigten Unterlagen:

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Erwerbs-

unfähigkeit;

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person 

gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht 

haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussicht-

liche Dauer des Leidens sowie die Auswirkungen auf die 

Berufsausübung oder Art und Umfang der Pflegebedürf-

tigkeit oder der Demenz;

c) Unterlagen über die berufliche Entwicklung der versicher-

ten Person und die berufliche Tätigkeit zum Zeitpunkt des 

Eintritts der Erwerbsunfähigkeit; hierzu zählen auch Nach-

weise über die wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-

nisse und ihre Veränderungen vor und nach Eintritt der Er-

werbsunfähigkeit (z. B. Einkommensteuerbescheide, be-

triebswirtschaftliche Unterlagen);

d) bei Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine Bescheinigung der 

Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, 

über Art und Umfang der Pflege.

 Entstehende Kosten hat der Anspruchsteller zu tragen.

1.2 Weitere Nachweise, Entbindung von der Schweigepflicht

 Wir können außerdem weitere medizinische und berufskund-

liche Auskünfte, Aufklärungen, Vor-Ort-Prüfungen und zusätz-

liche Untersuchungen sowie weitere notwendige Nachweise 

– auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Verän-

derungen – verlangen, wobei wir hierzu entsprechende Gut-

achter, Ärzte und sachverständige Dienstleister einsetzen kön-

nen. Die Kosten werden von uns getragen. Wir können ver-

langen, dass die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen in 

der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. In die-

sem Fall übernehmen wir die vorher mit uns abgestimmten 

Reise- und Aufenthaltskosten.

 In diesem Zusammenhang kann es auch erforderlich sein, im 

Einzelfall Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstal-

ten, bei denen die versicherte Person in Behandlung war oder 

sein wird, Personenversicherer, Berufsgenossenschaften, frü-

here und derzeitige gesetzliche Krankenkassen und Arbeit-

geber der versicherten Person sowie Behörden zu befragen. 

Dazu ist in der Regel eine Schweigepflichtentbindungserklä-

rung der versicherten Person erforderlich. Hat die versicherte 

Person die Schweigepflichtentbindungserklärung im Versiche-

rungsantrag erteilt, wird sie vor Einholung einer solchen Aus-

kunft von uns unterrichtet werden; die versicherte Person kann 

der Einholung einer solchen Auskunft widersprechen. Im Üb-

rigen kann die versicherte Person jederzeit verlangen, dass 

die Auskunftserhebung nur bei Einzeleinwilligung erfolgt.

1.3 Folgen bei Verletzung der Mitwirkungspflicht

 Solange eine Mitwirkungspflicht von Ihnen, der versicherten 

Person oder dem Anspruchsteller vorsätzlich nicht erfüllt wird, 

sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt ins-

besondere dann, wenn Sie einer Auskunftserhebung, die für 

die Leistungsprüfung erforderlich ist, widersprechen oder eine 

Einzeleinwilligung nicht erteilen. Bei grob fahrlässiger Verlet-

zung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-

den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nach-

weisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 

verletzt haben. Die Ansprüche aus der Versicherung bleiben 

jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss 

auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ist. Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab 

Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedin-

gungen zur Leistung verpflichtet. Die vollständige oder teil-

weise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch geson-

derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-

sen haben.

2 Erklärung über unsere Leistungspflicht

 Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns bei-

gezogenen Unterlagen erklären wir innerhalb einer Woche, 

ob wir eine Leistungspflicht anerkennen. Solange Unterlagen 

noch ausstehen, informieren wir Sie spätestens alle vier Wo-

chen über den aktuellen Bearbeitungsstand. Grundsätzlich 

sprechen wir keine befristeten Anerkenntnisse aus.

3 Nachprüfung der Erwerbsunfähigkeit; Leistungseinstel-

lung 

3.1 Nachprüfung 

 Nach Anerkennung unserer Leistungspflicht sind wir berech-

tigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfähigkeit, das Ausmaß 

der Pflegebedürftigkeit oder den Schweregrad der Demenz 

nachzuprüfen. Dabei können wir erneut prüfen, ob die versi-

cherte Person eine Erwerbstätigkeit im Sinne von Abschnitt A 

Nummer 1 ausübt oder ausüben kann.
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3.2 Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sach-

dienliche Auskünfte und einmal jährlich umfassende Untersu-

chungen der versicherten Person durch von uns zu beauftra-

gende Ärzte verlangen. Die Bestimmungen der Nummern 1.2 

und 1.3 gelten entsprechend.

3.3 Eine Minderung der Erwerbsunfähigkeit, der Pflegebedürftig-

keit oder der Demenz sowie die Aufnahme bzw. Änderung der 

Erwerbstätigkeit ist uns unverzüglich mitzuteilen.

3.4 Leistungseinstellung bei Wegfall oder  

Minderung der Erwerbsunfähigkeit

 Ist die versicherte Person in der Lage, wieder mehr als drei 

Stunden täglich einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, teilen 

wir Ihnen die Einstellung unserer Leistungen unter Hinweis 

auf Ihre Rechte in Textform mit. In unserer Mitteilung werden 

wir Ihnen die Gründe für unsere Entscheidung erläutern. Die 

Leistungseinstellung wird mit dem Ablauf des dritten Monats 

nach Zugang unserer Mitteilung bei Ihnen wirksam. Zu die-

sem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder aufge-

nommen werden. 

3.5 Leistungseinstellung bei Wegfall oder  

Minderung der Pflegebedürftigkeit

 Ist die Erwerbsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit wegge-

fallen und hat sich der Umfang der Pflegebedürftigkeit unter 

zwei Pflegepunkte gemindert, gilt Nummer 3.4 entsprechend. 

3.6 Leistungseinstellung bei Wegfall oder  

Minderung der Demenz 

 Ist die Erwerbsunfähigkeit infolge Demenz weggefallen oder 

hat sich der Umfang der Demenz unter Schweregrad fünf nach 

Reisberg (GDS 5) gemindert, gilt Nummer 3.4 entsprechend. 

3.7 Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt  

der Erwerbsunfähigkeit

 Die Bestimmungen der Nummer 1.3 über die Folgen bei ei-

ner Verletzung der Mitwirkungspflichten gelten entsprechend. 

Der Drei-Monats-Zeitraum nach Nummer 3.4 für die Weiter-

zahlung der Leistungen nach Wegfall der Voraussetzungen 

bleibt davon unberührt.

3.8 Erhöhter Beitrag nach dem Wegfall der Beitragsbefreiung

 bei vereinbarter Dynamik des Versicherungsvertrags bei 

Erwerbsunfähigkeit

 Ist während der Befreiung von der Beitragszahlungspflicht die 

jährliche dynamische Erhöhung des Versicherungsvertrags 

vereinbart, ist bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung der 

durch die dynamischen Erhöhungen während der Erwerbs-

unfähigkeit erreichte höhere Beitrag des Versicherungsver-

trags zu zahlen. Dadurch werden auch entsprechend höhere 

Risikobeiträge für die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversiche-

rung aus dem Fondsguthaben entnommen.

4 Verzicht auf die Arztanordnungsklausel

 Grundsätzlich ist die Befolgung von ärztlichen Anordnungen 

nicht Voraussetzung für die Anerkennung von Erwerbsunfä-

higkeits-Leistungen. Insbesondere ist die versicherte Person 

nicht verpflichtet, operative Behandlungsmaßnahmen, die der 

untersuchende oder behandelnde Arzt anrät, durchführen zu 

lassen. 

 Die versicherte Person ist jedoch verpflichtet, geeignete Hilfs-

mittel (z. B. Seh- und Hörhilfen, Stützstrümpfe) zu verwenden 

und zumutbare Heilbehandlungen vornehmen zu lassen, die 

eine wesentliche Besserung der gesundheitlichen Beeinträch-

tigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehandlungen, die 

gefahrlos und nicht mit besonderen Schmerzen verbunden sind.

D. Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung  

der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung

1 Kündigung 

1.1 Die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung können Sie je-

derzeit zum Ende einer Versicherungsperiode für sich allein 

oder zusammen mit der Hauptversicherung kündigen. Die 

Kündigung muss schriftlich erfolgen.

1.2 Bei Kündigung erlischt die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversi-

cherung, ohne dass ein Auszahlungsbetrag fällig wird.

2 Vorzeitige Beitragsfreistellung 

 Sie können schriftlich auch verlangen, vorzeitig von Ihrer Bei-

tragszahlungspflicht befreit zu werden. Die vorzeitige Beitrags-

freistellung ist nur zusammen mit der Hauptversicherung mög-

lich. Mit der Beitragsfreistellung entfällt die Erwerbsunfähig-

keits-Zusatzversicherung.

E. Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer 

1 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung

1.1 Bei einer Erhöhung der Hauptversicherung ohne Gesundheits-

prüfung aufgrund einer Nachversicherung wird entsprechend 

die Beitragsbefreiung erhöht. 

1.2 Für die Nachversicherung der Erwerbsunfähigkeits-Zusatz-

versicherung gelten die Bestimmungen zur Nachversiche-

rungsgarantie der Hauptversicherung (siehe Abschnitt H Num-

mer 2 der Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversiche-

rung). 

F. Allgemeine Vertragsbestimmungen

1 Verhältnis zur Hauptversicherung

1.1 Die Zusatzversicherung bildet mit der Hauptversicherung, zu 

der sie abgeschlossen worden ist, eine Einheit; sie kann – 

ausgenommen im Fall der Nummer 1.3 – ohne die Hauptver-

sicherung nicht fortgesetzt werden. Spätestens wenn der Ver-

sicherungsschutz aus der Hauptversicherung endet und spä-

testens bei Ablauf der Beitragszahlung der Hauptversicherung 

oder wenn Sie die Zusatzversicherung für sich allein kündi-

gen, erlischt der Versicherungsschutz aus der Zusatzversi-

cherung.

1.2 Ist unsere Leistungspflicht aus der Erwerbsunfähigkeits-Zu-

satzversicherung anerkannt, berechnen wir die Leistung aus 

der Hauptversicherung so, als ob Sie den Beitrag dafür selbst 

gezahlt hätten.
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1.3 Ansprüche aus der Zusatzversicherung, die auf einer Erwerbs-

unfähigkeit beruhen, die bereits vor Kündigung oder vorzeiti-

ger Beitragsfreistellung der Hauptversicherung eingetreten 

ist, werden durch Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistel-

lung der Hauptversicherung nicht berührt.

2 Gültigkeit anderer Bedingungen

 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 

finden die Allgemeinen Bedingungen für die Hauptversiche-

rung sinngemäß Anwendung.
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VII. Besondere Vereinbarung für 
 Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG
 (Fassung 1/2015)

A. Gültigkeit

 Diese besonderen Bedingungen gelten nur, soweit die Bei-

träge im Rahmen einer Direktversicherung steuerfrei nach § 3 

Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) erbracht werden.

B. Änderungen in Abschnitt B der Allgemeinen Bedingungen 

für die Fonds-Rente

 Die folgenden Nummern des Abschnitts B werden ersetzt bzw. 

neu aufgenommen. Sie erhalten folgenden Wortlaut:

1.2 Anspar- und Abrufphase

 Die Ansparphase ist die Zeit vom Beginn des Versicherungs-

vertrags bis zum letzten Tag vor dem Beginn des ersten Mo-

nats, für den die Rente gezahlt wird (Beginn der Rentenphase, 

kurz: Rentenbeginn). Der Rentenbeginn darf nicht vor Errei-

chen des 62. Lebensjahres der versicherten Person liegen.

 Als Teil der Ansparphase kann zusätzlich eine Abrufphase ver-

einbart werden, in der Renten- oder Kapitalleistungen vorzei-

tig, frühestens jedoch mit Erreichen des 62. Lebensjahres der 

versicherten Person, abgerufen werden können.

2.5 Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und 

 Kapitalabfindung

 Im Rahmen der Bestimmungen der Nummern 2.1 und 2.2 kann 

auch eine Teilrentenzahlung in Anspruch genommen werden. 

Für die Bildung der Teilrente müssen mindestens 70 Prozent 

des Verrentungskapitals verwendet werden. Der verbleibende 

Teil des Verrentungskapitals wird nach Nummern 2.3 und 2.4 

ausgezahlt bzw. übertragen. 

2.7 Teilabruf

 Ein Teilabruf ist nicht möglich.

2.8 Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, erbringen wir 

die Todesfall-Leistung bei Eintritt des Todesfalles. 

2.9 Die Todesfall-Leistung teilt sich auf in das gebildete Kapital 

und einen zusätzlichen Geldbetrag. Dieser zusätzliche Geld-

betrag wird zusammen mit dem gebildeten Kapital für eine 

Hinterbliebenen- bzw. Lebenspartnerrente verwendet.

2.10 Versicherungsverträge mit Leistung 

 bei Eintritt des Todesfalles

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, wird die To-

desfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.14 der Beson-

deren Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 

EStG verwendet, wenn die dort genannten Voraussetzungen 

vorliegen.

2.11 Entfällt.

2.12 Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

wird bei Tod der versicherten Person die vereinbarte Todes-

fall-Leistung für die Lebenspartnerrente nach den Bedingun-

gen für die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung zur 

Fonds-Rente verwendet.

2.13 Tod der versicherten Person nach Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit ih-

rem Tod die Rentenzahlung, es sei denn, es ist eine Leistung 

aus der Rentengarantie, aus der Kapitalrückgewähr oder aus 

der Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung zu erbringen.

 Rentengarantie

 Ist die Rentengarantie vereinbart und stirbt die versicherte 

Person während der vereinbarten Rentengarantiezeit, zahlen 

wir die Rente bis zum Ende der Rentengarantiezeit an Hinter-

bliebene nach Abschnitt B Nummer 2.14 der Besonderen Ver-

einbarung für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG, 

wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen, andern-

falls verfallen die Renten zugunsten der Versichertengemein-

schaft und der Versicherungsvertrag erlischt. Die Rentenga-

rantiezeit beginnt mit dem Rentenbeginn.

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn und ist die 

Rentengarantiezeit bereits abgelaufen, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird.

 Kapitalrückgewähr 

 Ist die Kapitalrückgewähr vereinbart und stirbt die versicherte 

Person nach Rentenbeginn, wird das Verrentungskapital ab-

züglich der bereits gezahlten Renten als Todesfall-Leistung 

nach Abschnitt B Nummer 2.14 der Besonderen Vereinbarung 

für Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG verwendet, 

wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen. Ren-

tenzahlungen aufgrund der Überschussbeteiligung nach Ren-

tenbeginn werden dabei nicht abgezogen. 

 Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe der Kapital-

rückgewähr. Falls bei Tod der versicherten Person die Summe 

der bis dahin gezahlten Renten den Betrag des Verrentung-

skapitals erreicht oder überstiegen hat, erlischt der Versiche-

rungsvertrag, ohne dass eine Leistung fällig wird. 

 Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Ist eine Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung vereinbart, 

wird bei Tod der versicherten Person die Lebenspartnerrente 

nach den Bedingungen für die Lebenspartnerrenten-Zusatz-

versicherung zur Fonds-Rente gezahlt. Mit der letzten Ren-

tenzahlung der Lebenspartnerrente endet der Versicherungs-

vertrag.

2.14 Verwendung der Todesfall-Leistung 

 Berechtigte Hinterbliebene

 Eine Todesfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.10 oder 

2.13 der Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen 

nach § 3 Nr. 63 EStG wird ausschließlich und nur in dieser 

Rangfolge erbracht an

a) den Ehegatten, mit dem die versicherte Person zum Zeit-

punkt ihres Todes verheiratet ist oder den Partner, mit dem 

die versicherte Person zum Zeitpunkt ihres Todes in einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspart-

nerschaftsgesetz (LPartG) lebt,
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b) den in der Versorgungszusage namentlich benannten Le-

bensgefährten der versicherten Person, mit dem zum Zeit-

punkt des Todes der versicherten Person eine gemein-

same Haushaltsführung besteht,

c) nach dem Einkommensteuergesetz zu berücksichtigende 

Kinder der versicherten Person (§ 32 Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 EStG), sofern die dort ge-

nannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Todes erfüllt 

sind.

 Ein im Rang vorhergehender Hinterbliebener schließt die nach-

folgenden Hinterbliebenen – außer im Falle von Leistungen 

aus der Rentengarantie – auf Dauer aus.

 Die Änderung der Rangfolge unter den Hinterbliebenen ist 

uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie uns vom 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Todes der versicherten 

Person schriftlich angezeigt worden ist.

 Hinterbliebenenrente 

 Ist ein Hinterbliebener nach a) oder b) vorhanden, wird die 

Todesfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.10 bzw. aus 

der Kapitalrückgewähr nach Abschnitt B Nummer 2.13 der 

Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG für eine lebenslange Hinterbliebenenrente ver-

wendet.

 Sind Kinder der versicherten Person nach c), jedoch kein Hin-

terbliebener nach a) oder b) vorhanden, wird eine gegebe-

nenfalls vorhandene Todesfall-Leistung gleichmäßig auf diese 

aufgeteilt und für Waisenrenten verwendet. Die einzelne Wai-

senrente erlischt, sobald das Kind erstmals nicht mehr kinder-

geldberechtigt ist, spätestens mit Vollendung des 25. Lebens-

jahres des Kindes. Dies gilt für die Leistung aus der Renten-

garantie entsprechend.

 Die Todesfall-Leistung wird in unserem sonstigen Vermögen 

angelegt. Die Höhe der Hinterbliebenenrente wird mit den zum 

Zeitpunkt der Verrentung von uns verwendeten Rechnungs-

grundlagen nach anerkannten Regeln der Versicherungsma-

thematik berechnet.

 Der Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht erstmals für 

den Monat, der auf den Tod der versicherten Person folgt. Mit 

dem Tod eines Berechtigten endet für diesen Berechtigten der 

Versicherungsvertrag und unsere Leistungspflicht.

 Kapitalabfindung

 Der Berechtigte kann – jedoch nur vor der ersten Fälligkeit 

seiner Hinterbliebenenrente – anstelle der Rentenzahlung aus 

der Todesfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.10 bzw. 

aus der Kapitalrückgewähr nach Abschnitt B Nummer 2.13 

der Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG eine Kapitalabfindung wählen. Mit der Kapi-

talabfindung endet der Versicherungsvertrag für diesen Be-

rechtigten.

 Sterbegeld

 Sind Hinterbliebene nach a) bis c) nicht vorhanden, wird die To-

desfall-Leistung nach Abschnitt B Nummer 2.10 bzw. aus der 

Kapitalrückgewähr nach Abschnitt B Nummer 2.13 der Beson-

deren Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG – höchstens jedoch 8.000 EUR – als Sterbegeld 

an die Erben der versicherten Person ausgezahlt. Ist die To-

desfall-Leistung höher als 8.000 EUR, verfällt der über das Ster-

begeld hinausgehende Betrag zugunsten der Versichertenge-

meinschaft. Mit der Zahlung endet der Versicherungsvertrag.

 Änderung des berechtigten Lebensgefährten

 Soll ein Lebensgefährte, mit dem eine gemeinsame Haus-

haltsführung besteht, neu benannt oder eine erfolgte Benen-

nung geändert werden, muss dies mit dem Arbeitgeber in der 

Versorgungszusage vereinbart und uns in schriftlicher Form 

mitgeteilt werden.

C. Änderungen in Abschnitt G der Allgemeinen Bedingungen 

für die Fonds-Rente

 Die in Abschnitt G Nummer 3 für die vorzeitige Beitragsfreistel-

lung bzw. in Abschnitt G Nummer 4 für die befristete vorzeitige 

Beitragsfreistellung genannten Mindestbeträge entfallen.

 Die folgende Nummer des Abschnitts G wird ersetzt. Sie er-

hält folgenden Wortlaut:

2 Teilkündigung

 Eine Teilkündigung ist nicht möglich.

D. Änderungen in Abschnitt H der Allgemeinen Bedingungen 

für die Fonds-Rente

 Die folgenden Nummern des Abschnitts H werden ersetzt bzw. 

neu aufgenommen. Sie erhalten folgenden Wortlaut:

1 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung

1.1 Widerrufliches Bezugsrecht

 Bezugsberechtigt im Erlebensfall ist die versicherte Person. 

Für den Todesfall kann ein Bezugsrecht nicht festgelegt wer-

den, es gelten die Regelungen in Abschnitt B Nummer 2.14 

der Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG.

1.2 Unwiderrufliches Bezugsrecht

 Der Versicherungsnehmer kann ausdrücklich bestimmen, dass 

die versicherte Person sofort und unwiderruflich die Ansprü-

che aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir 

die schriftliche Erklärung des Versicherungsnehmers erhalten 

haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung 

der versicherten Person aufgehoben werden.

1.3 Abtretung und Verpfändung

 Die Rechte aus dem Versicherungsvertrag können nicht ab-

getreten oder verpfändet werden.

1.4 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und 

 Verpfändungen

 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Be-

zugsrechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Be-

zugsrechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 

wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich ange-

zeigt worden sind. 
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4 Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn

 Eine Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn ist nicht möglich

E. Änderungen in Abschnitt A der Bedingungen 

 für die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Die folgende Nummer des Abschnitts A wird ersetzt. Sie er-

hält folgenden Wortlaut:

1.2 Mitversicherte Person ist die im Versicherungsschein genannte 

Person, für die nach dem Tod der versicherten Person die Le-

benspartnerrente gezahlt werden soll. Als mitversicherte Per-

son kann nur eine der in Abschnitt B Nummer 2.14 a) und b) 

der Besonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach 

§ 3 Nr. 63 EStG genannten berechtigten Hinterbliebenen ver-

sichert werden.

F. Änderungen in Abschnitt D der Bedingungen 

 für die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung

 Die folgenden Nummern des Abschnitts D werden ersetzt bzw. 

neu aufgenommen. Sie erhalten folgenden Wortlaut:

1 Tod der mitversicherten Person

 Der Tod der mitversicherten Person muss uns unverzüglich 

angezeigt werden. 

 Stirbt die mitversicherte Person vor der versicherten Person, 

erlischt die Zusatzversicherung. Eine Leistungspflicht aus der 

Zusatzversicherung entsteht in diesem Fall nicht.

 Stirbt die mitversicherte Person nach der versicherten Person, 

erlischt mit ihrem Tod der Anspruch auf Lebenspartnerrente.

2 Ausscheiden aus dem Kreis der berechtigten 

 Hinterbliebenen

 Das Ausscheiden aus dem Kreis der in Abschnitt B Num-

mer 2.14 a) und b) der Besonderen Vereinbarung für Direktver-

sicherungen nach § 3 Nr. 63 EStG genannten berechtigten Hin-

terbliebenen muss uns unverzüglich angezeigt werden.

 Gehört die mitversicherte Person nicht mehr zu den berech-

tigten Hinterbliebenen, erlischt zu diesem Zeitpunkt die Zu-

satzversicherung. Eine Leistungspflicht aus der Zusatzversi-

cherung entsteht in diesem Fall nicht.

 Ist die Zusatzversicherung erloschen, kann bis zum Renten-

beginn unter Berücksichtigung der Abschnitte B und E der Be-

sonderen Vereinbarung für Direktversicherungen nach § 3 

Nr. 63 EStG der erneute Abschluss einer Lebenspartnerren-

ten-Zusatzversicherung beantragt werden. Hierzu ist gegebe-

nenfalls eine erneute Prüfung der Gesundheitsverhältnisse 

der versicherten Person erforderlich.
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VIII. Ergänzende Bedingungen 
 für Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen 
 zu Fondsgebundenen Versicherungen mit 
 Wartezeit und Verzicht auf Gesundheitsprüfung
 (Fassung 1/2015)

 Diese Ergänzenden Bedingungen gelten bei Vereinbarung ei-

ner Wartezeit zu den

  Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-

rung zur Fondsgebundenen Versicherung premiumBUZ.

 Abschnitt A Nummer 2 der Bedingungen für die Berufsunfä-

higkeits-Zusatzversicherung zur Fondsgebundenen Versiche-

rung premiumBUZ wird vollständig durch folgenden Wortlaut 

ersetzt:

2 Versicherungsleistungen

2.1 Leistungsumfang

 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 

der Zusatzversicherung nach Maßgabe der Bedingungen für 

die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung berufsunfähig, er-

bringen wir folgende Versicherungsleistungen:

 Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls innerhalb der 

Wartezeit

 Wird die versicherte Person innerhalb der ersten drei Versi-

cherungsjahre (Wartezeit) berufsunfähig, endet die Berufsun-

fähigkeits-Zusatzversicherung, ohne dass eine Leistung fäl-

lig wird. 

 Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung endet mit Ablauf 

des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit nach Abschnitt A 

Nummer 1 eingetreten ist. Der Beitrag für die Hauptversiche-

rung und sonstige eingeschlossene Zusatzversicherungen ist 

weiterhin zu entrichten.

 Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Ablauf 

der Wartezeit – Beitragsbefreiung

 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 

der Zusatzversicherung, aber nach Ablauf der ersten drei Ver-

sicherungsjahre berufsunfähig, erbringen wir die volle Befrei-

ung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversiche-

rung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen. 

 Über die beschriebenen garantierten Leistungen hinaus be-

teiligen wir Sie an den Überschüssen.

2.2 Der Anspruch auf Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls 

innerhalb der Wartezeit oder auf Beitragsbefreiung entsteht 

mit Ablauf des Monats, in dem die Berufsunfähigkeit nach Ab-

schnitt A Nummer 1 eingetreten ist. 

2.3 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung erlischt, wenn Berufsun-

fähigkeit nach Abschnitt A Nummer 1 nicht mehr vorliegt, wenn 

die versicherte Person stirbt oder bei Ablauf der Leistungs-

dauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung.

2.4 Bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistungspflicht 

müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten. Bei 

Anerkennung der Leistungspflicht werden wir die über den 

Monat des Eintritts der Berufsunfähigkeit hinaus gezahlten 

Beiträge, verzinst mit jährlich 1,25 Prozent (Rechnungszins), 

zurückzahlen.

2.5 Wir sind auf Ihren Antrag hin bereit, die bis zur endgültigen 

Entscheidung über die Leistungspflicht fälligen Beiträge zins-

los zu stunden. Bei Ablehnung der Leistungspflicht sind diese 

Beiträge nachzuzahlen. Auf Antrag können Sie diesen Bei-

tragsrückstand auch in 24 Monatsraten ausgleichen.
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IX. Ergänzende Bedingungen 
 für Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherungen 

zu Fondsgebundenen Versicherungen mit 
 Wartezeit und Verzicht auf Gesundheitsprüfung
 (Fassung 1/2015)

 Diese Ergänzenden Bedingungen gelten bei Vereinbarung ei-

ner Wartezeit zu den

  Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversiche-

rung zur Fondsgebundenen Versicherung premiumEUZ

 Abschnitt A Nummer 2 der Bedingungen für die Erwerbsunfä-

higkeits-Zusatzversicherung zur Fondsgebundenen Versiche-

rung premiumEUZ wird vollständig durch folgenden Wortlaut 

ersetzt:

2 Versicherungsleistungen

2.1 Leistungsumfang

 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 

der Zusatzversicherung nach Maßgabe der Bedingungen für 

die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung erwerbsunfähig, 

erbringen wir folgende Versicherungsleistungen:

 Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls innerhalb der 

Wartezeit

 Wird die versicherte Person innerhalb der ersten drei Versi-

cherungsjahre (Wartezeit) erwerbsunfähig, endet die Erwerbs-

unfähigkeits-Zusatzversicherung, ohne dass eine Versiche-

rungsleistung fällig wird.

 Die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung endet mit Ablauf 

des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit nach Abschnitt A 

Nummer 1 eingetreten ist. Der Beitrag für die Hauptversiche-

rung und sonstige eingeschlossene Zusatzversicherungen ist 

weiterhin zu entrichten.

 Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Ablauf 

der Wartezeit – Beitragsbefreiung

 Wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 

der Zusatzversicherung, aber nach Ablauf der ersten drei Ver-

sicherungsjahre erwerbsunfähig, erbringen wir die volle Be-

freiung von der Beitragszahlungspflicht für die Hauptversiche-

rung und die eingeschlossenen Zusatzversicherungen. 

 Über die beschriebenen garantierten Leistungen hinaus be-

teiligen wir Sie an den Überschüssen.

2.2 Der Anspruch auf Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls 

innerhalb der Wartezeit oder auf Beitragsbefreiung entsteht 

mit Ablauf des Monats, in dem die Erwerbsunfähigkeit nach 

Abschnitt A Nummer 1 eingetreten ist. 

2.3 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung erlischt, wenn Erwerbs-

unfähigkeit nach Abschnitt A Nummer 1 nicht mehr vorliegt, 

wenn die versicherte Person stirbt oder bei Ablauf der Leis-

tungsdauer der Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung.

2.4 Bis zur endgültigen Entscheidung über die Leistungspflicht 

müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrichten. Bei 

Anerkennung der Leistungspflicht werden wir die über den 

Monat des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit hinaus gezahlten 

Beiträge, verzinst mit jährlich 1,25 Prozent (Rechnungszins), 

zurückzahlen.

2.5 Wir sind auf Ihren Antrag hin bereit, die bis zur endgültigen 

Entscheidung über die Leistungspflicht fälligen Beiträge zins-

los zu stunden. Bei Ablehnung der Leistungspflicht sind diese 

Beiträge nachzuzahlen. Auf Antrag können Sie diesen Bei-

tragsrückstand auch in 24 Monatsraten ausgleichen.
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X. Spezielle Klauseln

1 Umtausch von Erwerbsunfähigkeits- in Berufsunfähig-

keitsschutz bei Schülern und Studenten 

 Versicherte Schüler und Studenten haben die Möglichkeit, den 

bestehenden Erwerbsunfähigkeitsschutz ohne erneute Gesund-

heitsprüfung in Berufsunfähigkeitsschutz umzutauschen:

  bei erstmaliger Aufnahme einer Berufsausbildung oder

  bei erstmaliger Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit; 

 Versicherte Schüler haben diese Möglichkeit auch

  bei erstmaliger Aufnahme eines Studiums.

 Voraussetzung für einen Umtausch ist, dass der Versiche-

rungsnehmer der Continentale Lebensversicherung AG die 

erstmalige Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit / Berufsaus-

bildung / eines Studiums innerhalb eines Jahres nach dem je-

weiligen Ereignis schriftlich mitteilt. Dabei muss uns auch die 

genaue Berufsbezeichnung und der Berufsstatus der versi-

cherten Person mitgeteilt werden. 

 Der Umtausch erfolgt im bestehenden Versicherungsvertrag 

mit den bei Vertragsabschluss bzw. Einschluss für den Be-

rufsunfähigkeitsschutz gültigen Tarifbestimmungen, den Rech-

nungsgrundlagen und den zugehörigen Allgemeinen oder Be-

sonderen Bedingungen – und allen sonstigen geltenden Ver-

einbarungen. 

 Der Beitrag wird auf Basis der zum Umtauschzeitpunkt aus-

geübten Tätigkeit bzw. Studienrichtung mit den bei Vertrags-

abschluss gültigen Tarifbestimmungen neu bestimmt. Durch 

den Umtausch ergibt sich ein höherer Beitrag. Er wird nach 

anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik neu be-

rechnet.

 Ist die Versicherungsdauer des ursprünglichen Versicherungs-

vertrags für die neue berufliche Tätigkeit / Studienrichtung nicht 

versicherbar, wird stattdessen die danach höchstmögliche 

Versicherungsdauer versichert. Entsprechendes gilt für die 

Leistungsdauer.

 Ist die ursprünglich versicherte Jahresrente für die neue be-

rufliche Tätigkeit/Studienrichtung nicht versicherbar, wird statt-

dessen die dann höchstmögliche Jahresrente versichert.

 Der Umtausch in den Berufsunfähigkeitsschutz wird zum 

nächsten Monatsersten wirksam, nachdem uns die Erklärung 

des Versicherungsnehmers zugegangen ist. Ist die Berufsun-

fähigkeit im Sinne der Bedingungen bereits vor dem Umtausch 

eingetreten, so besteht keine Leistungspflicht.

 Ist die neue berufliche Tätigkeit / Studienrichtung für den Fall 

der Berufsunfähigkeit nicht versicherbar, wird der bisherige 

Versicherungsschutz bei Erwerbsunfähigkeit unverändert wei-

tergeführt.

 Nach Ablauf des Jahres ist eine Umstellung nur noch mit er-

neuter Gesundheitsprüfung möglich

2 Ergänzende Erläuterung zum Vorliegen  

von Berufsunfähigkeit bei Studenten

 Bei Studenten liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die versicherte 

Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräftever-

falls, die ärztlich nachzuweisen sind, sechs Monate ununter-

brochen außerstande gewesen ist oder voraussichtlich sechs 

Monate außerstande sein wird, ihr zuletzt betriebenes Stu-

dium so, wie es ohne gesundheitliche Beeinträchtigung aus-

gestaltet war, fortzusetzen. 

 Studium ist die Ausbildung an einer Hochschule (Universität; 

Uni) oder Fachhochschule (FH). Dazu gehört auch ein Stu-

dium an einer ausländischen Universität, wenn der angestrebte 

Abschluss in Deutschland als akademischer Abschluss aner-

kannt wird. 

3 Ergänzende Erläuterung zum Vorliegen  

von Berufsunfähigkeit bei Auszubildenden

 Bei Auszubildenden liegt Berufsunfähigkeit vor, wenn die ver-

sicherte Person infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräf-

teverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, sechs Monate un-

unterbrochen außerstande gewesen ist oder voraussichtlich 

sechs Monate außerstande sein wird, ihre zuletzt betriebene 

Berufsausbildung so, wie sie ohne gesundheitliche Beein-

trächtigung ausgestaltet war, fortzusetzen. Berufsausbildung 

ist ein berufliches Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufs-

bildungsgesetzes. 

4 Ergänzende Erläuterung zum Vorliegen von  

Berufsunfähigkeit bei Hausfrauen und Hausmännern

 Bei Hausfrauen und Hausmännern liegt Berufsunfähigkeit vor, 

wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperverlet-

zung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, sechs 

Monate ununterbrochen außerstande gewesen ist oder vor-

aussichtlich sechs Monate außerstande sein wird, ihre im hei-

mischen Haushalt konkret wahrgenommenen Aufgaben und 

ausgeübten Tätigkeiten so, wie sie ohne gesundheitliche Be-

einträchtigung ausgestaltet waren, weiterhin wahrzunehmen 

und auszuüben.

5 Infektionsklausel

 Vollständige Berufsunfähigkeit liegt bei der premiumBUZ auch 

dann vor, wenn der versicherten Person zur Verhinderung der 

Weiterverbreitung einer Infektion die Ausübung ihrer berufli-

chen Tätigkeit wegen Krankheit, Krankheitsverdachts, Anste-

ckungsverdachts oder Ausscheidens durch Verfügung der zu-

ständigen Behörde vollständig untersagt wird (z. B. nach § 31 

des deutschen Infektionsschutzgesetzes). Die Untersagung 

muss sich auf einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 

erstrecken.



Kapitel X: Spezielle Klauseln

50

 Berufsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn die versicherte Person 

in diesem Zeitraum eine andere berufliche Tätigkeit konkret 

ausgeübt hat oder ausübt, die hinsichtlich

  ihrer Ausbildung und Erfahrung,

  der sozialen Wertschätzung und

  des Einkommens

 mit der Lebensstellung vergleichbar ist, die durch die berufli-

che Tätigkeit geprägt war, die auszuüben der versicherten 

Person behördlich untersagt wird. 

6 Finanzielle Angemessenheitsprüfung

 Bei Erhöhungen von Versicherungsverträgen mit laufender 

Beitragszahlung erfolgt – auch im Rahmen der Nachversiche-

rungsgarantie – eine finanzielle Angemessenheitsprüfung.

 Todesfall-Leistung 

 Die finanzielle Angemessenheitsprüfung erfolgt bei einer To-

desfall-Leistung von mehr als 500.000 Euro oder einer Todes-

fall-Leistung von mehr als 250.000 Euro mit Beitragsbefrei-

ung bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit. 

 Auf Anfrage sind uns geeignete Nachweise dafür vorzulegen, 

dass zusätzlicher Versicherungsbedarf in der beantragten 

Höhe besteht und finanziert werden kann. 

 Bei der Prüfung der finanziellen Angemessenheit werden beste-

hende oder beantragte Absicherungen, auch bei anderen Ge-

sellschaften oder Versorgungsträgern, berücksichtigt.
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XI. Überschussbeteiligung und Kosten

A. Überschussbeteiligung (Stand 1/2015)

 Der Tarif FR3, die Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung, 

die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung premiumBUZ und 

die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung premiumEUZ 

gehören zum Tarifwerk 2015.

 Einzelheiten zur Beteiligung an den Überschüssen und an den 

Bewertungsreserven sind im Abschnitt Überschussbeteiligung 

der Bedingungen geregelt. Hierzu gelten zurzeit die folgen-

den Überschuss-Sätze:

1 Ansparphase

 Laufende Überschussbeteiligung

 Die Überschussanteile werden monatlich zugewiesen. 

 Zurzeit sind die folgenden Überschuss-Sätze festgelegt:

a) 0,0 Prozent jeden laufenden Beitrags, gleichmäßig auf die 

Monate der jeweiligen Versicherungsperiode verteilt;

b) 0,03 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn bei 

Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung,

 0,03 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn bei 

Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag,

 0,03 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn bei 

sonstigen beitragsfreien Versicherungsverträgen;

c) ab dem 2. Versicherungsjahr 12,0 Prozent des monatlichen 

Risiko beitrags für den Todesfall ohne Risikozuschläge;

d) 0,0 Prozent der Sonderzahlung bei ihrer Fälligkeit;

e) bei einer gegebenenfalls eingeschlossenen Berufs- oder 

Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung 40,0 Prozent des 

monatlichen Risikobeitrags inklusive Risikozuschläge.

 Schlusszuweisung

 

Ansparphase
in ‰ des kumulierten 

monatlichen Fondsguthabens

ab 40 Jahren 0,40 ‰

ab 35 Jahren 0,35 ‰

ab 30 Jahren 0,30 ‰

ab 25 Jahren 0,25 ‰

ab 20 Jahren 0,20 ‰

0 - 19 Jahre 0,15 ‰

2 Rentenphase

 Zurzeit sind die folgenden Überschuss-Sätze festgelegt:

 Jährliche Überschussanteile bei der Steigenden Gewinnrente: 

2,00 *) Prozent des überschussberechtigten Deckungskapitals.

 Jährliche Überschussanteile bei der Flexiblen Gewinnrente: 

Berechnung auf der Basis einer jährlichen laufenden Verzinsung 

(inklusive	garantiertem	Rechnungszins)	von	3,25 *) Prozent.

B. Kosten 

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-

tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-

nehmen.

 Die Kosten werden grundsätzlich monatlich dem Fondsgut-

haben entnommen. Sie sind wie folgt festgelegt:

1 Abschluss- und Vertriebskosten

1.1 bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen 

 mit laufender Beitragszahlung

 2,5 Prozent der Beitragssumme gleichmäßig auf die ersten 

60 beitragspflichtigen Monate, aber nicht länger als bis zum 

Rentenbeginn, verteilt.

 Einmalig 4,0 Prozent der Sonderzahlung.

 

1.2 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag 

 einmalig 4,0 Prozent des Einmalbeitrags bzw. 

 einmalig 4,0 Prozent der Sonderzahlung. 

1.3 Beitragserhöhungen 

 Die Abschlusskosten werden für jede Erhöhung getrennt be-

rechnet. Dabei gilt der jeweilige Erhöhungstermin als Vertrags-

beginntermin. Herabsetzungen des Beitrags werden von der 

letzten Erhöhung rückwärtsgehend durchgeführt. Die zuletzt 

durchgeführte Erhöhung wird also zuerst herabgesetzt.

2 Weitere Kosten

2.1 bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 4,4 Prozent jeden laufenden Beitrags, gleichmäßig auf die 

Monate der jeweiligen Versicherungsperiode verteilt;

  jährlich 0,28 Prozent der Summe der ausstehenden Beiträge – 

entsprechend der Zahlweise;

 einmalig 5,5 Prozent der Sonderzahlung.

  

2.2 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 0,02 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn;

 einmalig 1,4 Prozent des Einmalbeitrags;

 einmalig 5,5 Prozent der Sonderzahlung.

2.3 bei beitragsfreien Versicherungsverträgen

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 0,05 Prozent des Fondsguthabens zum Monatsbeginn.

2.4 bei Versicherungen in der Rentenphase

 Jährlich 1,5 Prozent der Jahres rente. Die Kosten sind im ga-

rantierten Rentenfaktor bereits berücksichtigt.

2.5 bei Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn

 3,5 Prozent des entnommenen Kapitals.

*) zuzüglich der Beteiligung an den Bewertungsreserven
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2.6 bei Kündigung, vorzeitiger Beitragsfreistellung oder  

Abruf 

 60 Euro bei Kündigung, jeder Teilkündigung oder jeder vor-

zeitigen Beitragsfreistellung;

 60 Euro bei Abruf oder jedem Teilabruf vor Vollendung des 

60. Lebensjahres.

2.7 bei Übertragung der Kapitalabfindung 

 auf ein Wertpapierdepot 

 einmalig 1,0 Prozent des Fondsguthabens, höchs tens 

100 Euro je Invest mentfonds.

3 Risikokosten

 Todesfall-Risiko

 Der Risikobeitrag für den Todesfall wird nach Regeln der Ver-

sicherungsmathematik monatlich berechnet und dem Fonds-

guthaben entnommen. Basis ist die Todesfallsumme (die un-

ter Risiko stehende Summe). Der monatliche Beitrag liegt zwi-

schen 0,01 Euro und 23,90 Euro für jeweils 1.000 Euro To-

desfallsumme. Er hängt vom erreichten Alter und dem Ge-

schlecht der versicherten Person ab.

 Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-Risiko

 Der Risikobeitrag für die Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsun-

fähigkeits-Zusatzversicherung wird nach Regeln der Versiche-

rungsmathematik monatlich berechnet und dem Fondsgutha-

ben entnommen. Er hängt ab vom erreichten Alter, der Be-

rufsgruppen-Einstufung der versicherten Person, der Versi-

cherungsdauer sowie von der Leistungsdauer über die ggf. 

die Beitragsbefreiung erbracht wird. 

 Der monatliche Risikobeitrag für die Berufsunfähigkeits-Zusatz-

versicherung liegt zwischen 0,76 Euro und 57,68 Euro für je-

weils 100 Euro versicherte Leistung.

 Der monatliche Risikobeitrag für die Erwerbsunfähigkeits-Zusatz-

versicherung liegt zwischen 0,50 Euro und 28,01 Euro für je-

weils 100 Euro versicherte Leistung.

 Bei einer vereinbarten Leistungsdynamik ergeben sich höhere 

Beiträge.
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richteten Beiträge (zur Anwendung des halben Unterschieds-

betrags siehe Nummer 1.5). Bei einer Teilleistung werden für 

die Berechnung des Unterschiedsbetrags von der Teilleistung 

die anteilig auf sie entrichteten Beiträge abgezogen. 

 Dies gilt auch bei einer Kapitalauszahlung nach Rentenbeginn. 

Bei der Ermittlung des Unterschiedsbetrags wird dabei ein Kor-

rekturbetrag für die Ertragsanteilbesteuerung der auf den Aus-

zahlungsbetrag entfallenden Teilrenten eingerechnet.

 Rentenzahlungen nach einer Kapitalauszahlung werden wei-

ter mit dem bei Rentenbeginn festgelegten Ertragsanteil (siehe 

Nummer 1.2) besteuert.

 Für einen Erwerber eines Versicherungsvertrags treten an die 

Stelle der Summe der vor dem Erwerb entrichteten Beiträge die 

Anschaffungskosten (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 3 EStG). 

 Bei einem Verkauf eines Versicherungsvertrags muss auch 

ein eventuell über die Leistung aus dem Versicherungsver-

trag hinausgehender Betrag versteuert werden (§ 20 Absatz 2 

Nummer 6 Satz 1 EStG).

1.4 Höhe der Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer, 

 Abzugsverfahren

 Die Kapitalertragsteuer beträgt 25 Prozent des Ertrags. Wir sind 

verpflichtet, die fällige Kapitalertragsteuer einzubehalten und 

abzuführen. Sofern ein gültiger Freistellungsauftrag vorliegt, 

wird dieser berücksichtigt. Zusätzlich müssen wir auch den So-

lidaritätszuschlag einbehalten und abführen.

 Sofern Kirchensteuerpflicht besteht, behalten wir zusätzlich 

auch die Kirchensteuer ein (Direktabzug), sofern kein Sperr-

vermerk vorliegt. Den Sperrvermerk kann der Steuerpflichtige 

beim Bundeszentralamt für Steuern eintragen lassen. Falls 

ein Sperrvermerk eingetragen ist, haben wir keine Kenntnis 

über die Religionszugehörigkeit des Steuerpflichtigen. In die-

sem Fall ist er verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, 

damit die Kirchensteuer von der Finanzbehörde ermittelt und 

erhoben werden kann. 

 Bei einem Direktabzug wird bereits die steuerliche Abzugsfä-

higkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe berücksichtigt 

und ein entsprechend ermäßigter Satz für die Kapitalertrag-

steuer angesetzt. (z. B. bei Kirchensteuersatz 8 Prozent: Ka-

pitalertragsteuer 24,51 Prozent zzgl. Kirchensteuer). 

 Bei einem Verkauf des Versicherungsvertrags oder der Aus-

zahlung einer Todesfall-Leistung aus einem Versicherungs-

vertrag, den der Steuerpflichtige von einer anderen Person 

entgeltlich erworben hat, wird die Kapitalertragsteuer nicht 

von uns einbehalten, sondern es erfolgt eine Meldung an das 

Finanzamt. Der Versicherungsnehmer muss die Veräußerung 

in seiner Steuererklärung angeben, damit die Steuererhebung 

ermöglicht wird. 

1.5 Abgeltungsteuer und Vorauszahlung auf 

 die Einkommen steuer

 Die von uns einbehaltene Kapitalertragsteuer inklusive Kir-

chensteuer und Solidaritätszuschlag hat abgeltenden Charak-

ter (Abgeltungsteuer), es sei denn, die Auszahlung der Versi-

cherungsleistung wird fällig 

 

XII. Steuerregelungen (Stand 1/2015)

 Die folgenden Informationen geben einen grundsätzlichen 

Überblick zur steuerlichen Behandlung von neu abgeschlos-

senen Lebensversicherungen nach deutschem Steuerrecht. 

Auskunft zu speziellen Steuerfragen können Ihnen Steuerbe-

rater und Finanzbehörden geben.

A. Die Private Fonds-Rente

1 Einkommensteuer

 Fondsgebundene Rentenversicherungen werden steuerlich 

den Kapitalanlageprodukten, deren Beiträge steuerlich nicht 

gefördert werden, zugeordnet. Die Leistungen sind jedoch un-

ter bestimmten Voraussetzungen steuerlich begünstigt.

1.1  Beiträge

 Beiträge zu einer Fonds-Rente können weder als Altersvorsor-

geaufwendungen noch als sonstige Vorsorgeaufwendungen 

steuerlich geltend gemacht werden. 

1.2 Rentenleistungen

 Leibrenten aus einer Fonds-Rente, deren Beiträge aus voll ver-

steuertem Einkommen geleistet wurden, unterliegen nur mit 

dem Ertragsanteil der Einkommensteuer. Konkrete Werte ent-

hält die Tabelle in § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a) Dop-

pelbuchstabe bb) Einkommensteuergesetz (EStG). 

 Nachfolgend ein Auszug aus der Ertragsanteil-Tabelle bei ver-

schiedenen Rentenbeginnaltern:

Bei Beginn der Rente 
vollendetes Lebensalter

Ertragsanteil 
in % der Rente

60 bis 61 22 %

62 21 %

63 20 %

64 19 %

65 bis 66 18 %

67 17 %

68 16 %

69 bis 70 15 %

 Die Ertragsanteile gelten auch für Teilrenten und Lebenspart-

nerrenten. Maßgebend ist in diesem Fall das vollendete Le-

bensalter bei Beginn der Teilrente bzw. das vollendete Le-

bensalter des versicherten Lebenspartners bei Fälligwerden 

der Lebenspartnerrente.

1.3 Kapitalzahlungen im Erlebensfall; 

 Verkauf der Versicherung 

 Erträge aus Fonds-Renten, die bei einmaligen Kapitalzahlun-

gen im Erlebensfall – z. B. bei Kapitalabfindung oder Kündi-

gung – in Form einer Geldleistung oder durch Übertragung 

von Investmentfonds-Anteilen erbracht werden, sind nach § 20 

Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 EStG als Einkünfte aus Kapitalver-

mögen zu versteuern. 

 Ertrag ist dabei der Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung 

aus dem Versicherungsvertrag und der Summe der auf sie ent-
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  nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflich-

tigen und

  nach Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss.

 In diesem Fall gilt als Ertrag nur die Hälfte des Unterschiedsbe-

trags nach Nummer 1.3 (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG). 

Auch in diesem Fall müssen wir zunächst die auf den vollen Un-

terschiedsbetrag berechnete Kapitalertragsteuer inklusive Kir-

chensteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten und abführen. 

Der Ausgleich erfolgt über die Einkommensteuer erklärung. 

 Erfolgt der Steuerabzug in der Form der Abgeltungsteuer, ist 

damit die Steuerschuld auf den Kapitalertrag abgegolten (zur 

Kirchensteuer siehe jedoch Nummer 1.4). Bei geringem zu 

versteuernden Einkommen kann es zweckmäßig sein, den 

Ertrag dennoch in der Steuererklärung anzugeben. Das Fi-

nanzamt ist verpflichtet, zu prüfen, welche Besteuerungsart 

(Abgeltungsteuer oder individuelle Steuer) für den Steuer-

pflichtigen die günstigere ist. 

1.6 Option auf Erhöhungen bei Versicherungsverträgen mit 

laufender Beitragszahlung in der Ansparphase

 Eine Erhöhung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-Jahres-

Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil ab dem Zeit-

punkt der Erhöhung neu zu laufen beginnt. Ob diese Folge ein-

tritt, hängt von der Beitragserhöhung im Verhältnis zur Beitrags-

höhe bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind uns keine genauen 

Vorschriften der Finanzverwaltung bekannt. Derzeit kann da-

von ausgegangen werden, dass die Zwölf-Jahres-Frist nicht 

neu zu laufen beginnt, wenn die jährliche Beitragserhöhung 

250 Euro nicht übersteigt oder wenn die Beitragserhöhung nicht 

mehr als 20 Prozent pro zurückgelegtem Beitragszahlungsjahr 

beträgt. Hierbei müssen auch alle anderen Beitragserhöhun-

gen – z. B. Erhöhungen aus einer Dynamik oder Erhöhungen 

aus einer Nachversicherungsgarantie – angerechnet werden. 

Sonderzahlungen müssen mit dem rechnerischen Beitrag be-

rücksichtigt werden, der sich aus der gleichmäßigen Verteilung 

der Sonderzahlung auf die restlichen Beitragsfälligkeiten ergibt. 

Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.7 Option auf Sonderzahlungen bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung in der Ansparphase

 Eine Sonderzahlung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-

Jahres-Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil aus 

der Sonderzahlung ab dem Zeitpunkt der Erhöhung neu zu 

laufen beginnt. Ob diese Folge eintritt, hängt von der Höhe 

der Sonderzahlung im Verhältnis zur vereinbarten anfängli-

chen Beitragssumme bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind 

uns keine genauen Vorschriften der Finanzverwaltung be-

kannt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die 

Zwölf-Jahres-Frist nicht neu zu laufen beginnt, wenn die Son-

derzahlung nicht mehr als das dreifache der anfänglichen Bei-

tragssumme beträgt. Hierbei müssen auch alle Beitragserhö-

hungen – z. B. Erhöhungen aus einer Dynamik, Erhöhungen 

aus einer Nachversicherungsgarantie – jeweils mit ihrer ver-

einbarten Beitragssumme sowie auch bereits früher geleis-

tete Sonderzahlungen angerechnet werden. Für eine verbind-

liche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater 

oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.8  Option auf Sonderzahlungen bei Versicherungsverträgen 

gegen Einmalbeitrag in der Ansparphase

 Eine Sonderzahlung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-

Jahres-Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil aus 

der Sonderzahlung ab dem Zeitpunkt der Erhöhung neu zu 

laufen beginnt. Ob diese Folge eintritt, hängt von der Höhe 

der Sonderzahlung im Verhältnis zum vereinbarten Einmal-

beitrag bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind uns keine ge-

nauen Vorschriften der Finanzverwaltung bekannt. Derzeit 

kann davon ausgegangen werden, dass die Zwölf-Jahres-Frist 

nicht neu zu laufen beginnt, wenn die Summe aller Sonder-

zahlungen den anfänglichen Einmalbeitrag nicht übersteigt. 

Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.9 Kapitalleistung im Todesfall

 Einmalige Kapitalauszahlungen, die von Todes wegen an den 

Berechtigten geleistet werden, sind einkommensteuerfrei.

1.10 Kapitalleistung im Todesfall bei Versicherungsverträgen 

mit festem Auszahlungszeitpunkt

 Bei einem Versicherungsvertrag mit festem Auszahlungszeit-

punkt erfolgt bei Tod der versicherten Person die Einzahlung 

der noch nicht fällig gewordenen Beiträge in das Deckungs-

kapital. Der Versicherungsvertrag wird ohne weitere Beitrags-

zahlung fortgeführt. Die Todesfall-Leistung wird erst zu dem 

vereinbarten Auszahlungszeitpunkt fällig und ist einkommen-

steuerfrei. 

1.11 Rentengarantie

 Nach dem Ableben aufgrund einer Rentengarantie weiterge-

zahlte Renten unterliegen weiterhin mit dem Ertragsanteil der 

Einkommensteuer (siehe § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a) 

Doppelbuchstabe bb) EStG).

1.12 Lebenspartnerrenten-Zusatzversicherung LP

 Rentenleistungen aus der Lebenspartnerrenten-Zusatzversi-

cherung sind mit dem Ertragsanteil nach § 22 Nummer 1 Satz 3 

Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) EStG zu versteuern (siehe 

Abschnitt A, Nummer 1.2). Das vollendete Lebensjahr bezieht 

sich in diesem Fall auf das Alter des Hinterbliebenen.

1.13 Rentenbezugsmitteilung

 Bei laufenden Rentenleistungen sind wir verpflichtet, diese 

jährlich an die Deutsche Rentenversicherung Bund als Zent-

rale Stelle zu melden (Rentenbezugsmitteilung nach § 22 a 

Absatz 1 EStG).

1.14 Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer

 Falls aus diesem Vertrag einkommensteuerpflichtige Leistun-

gen erfolgen, für die wir keine Kapitalertragsteuer einbehal-

ten haben, muss der Steuerpflichtige eine Einkommensteu-

ererklärung abgeben. Die zu entrichtende Steuer inklusive So-

lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer wird dann 

vom Finanzamt individuell ermittelt. 

2 Vermögensteuer

 Eine Vermögensteuer wird nicht erhoben.
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3 Erbschaftsteuer

 Ansprüche oder Leistungen aus Rentenversicherungen und 

eventuellen Zusatzversicherungen unterliegen der Erbschaft-

steuer, wenn sie von einem Dritten als Bezugsrecht (z. B. auf-

grund einer Schenkung) oder, wenn kein bezugsberechtigter 

Dritter vorhanden ist, beim Tod des Versicherungsnehmers 

von den Erben als Teil des Nachlasses von Todes wegen er-

worben werden. Erhält der Versicherungsnehmer die Leis-

tung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

4 Versicherungsteuer

 Der Beitrag zu dieser Versicherung ist nach § 4 Nr. 5 Versiche-

rungsteuergesetz von der Versicherungsteuerpflicht befreit. 

5 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtli-

che Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Beachten Sie bitte außerdem, dass nach Vertragsabschluss 

eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtliche Gebüh-

ren und öffentlich-rechtliche Abgaben, mit denen der Versi-

cherer im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung 

oder der Veräußerung von Investmentfondsanteilen, die in Ih-

rem Versicherungsvertrag vorhanden sind, belastet wird oder 

die ihm von dritter Seite in Rechnung gestellt werden, grund-

sätzlich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind.

B. Rentenversicherung als Direktversicherung

1 Einkommensteuer

1.1 Beiträge

 Beiträge zur Direktversicherung sind beim Arbeitgeber als Be-

triebsausgaben abzugsfähig. Beiträge, die ein inländischer Ar-

beitgeber zu einer Direktversicherung entrichtet, unterliegen 

grundsätzlich der Lohnsteuer. Im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG 

sind sie stattdessen steuerfrei, wenn

  die Direktversicherung im Rahmen des ersten Dienstver-

hältnisses abgeschlossen wurde,

  die Leistung in Form von lebenslangen Rentenzahlungen 

vereinbart wird, wobei zu Beginn der Rentenphase eine 

Teilkapitalzahlung von bis zu 30 Prozent des zu diesem 

Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals zulässig ist, 

und

  der Rentenbeginn für das altersbedingte Ausscheiden aus 

dem Berufsleben, in der Regel frühestens ab Erreichen 

des 62. Lebensjahrs, vereinbart wird – dies gilt auch für 

den Beginn der Abrufphase,

  pro Jahr maximal bis zu 4,0 Prozent der im jeweiligen Ka-

lenderjahr gültigen Beitragsbemessungsgrenze in der 

gesetz lichen Rentenversicherung (West) – in 2015 bis zu 

2.904 Euro – aufgewendet werden; bei Arbeitgeberwech-

sel kann diese Grenze erneut ausgeschöpft werden, 

  zuzüglich eines Festbetrags in Höhe von 1.800 Euro, sofern 

für den Arbeitnehmer keine weitere Direktversicherung mit 

Pauschalbesteuerung nach § 40 b EStG besteht.

 Für Beiträge oberhalb der Höchstgrenzen kann die Steuerfrei-

heit nach § 3 Nr. 63 EStG nicht in Anspruch genommen wer-

den, diese sind grundsätzlich individuell zu versteuern. 

 Erklärt der Arbeitnehmer früher als ein Jahr vor dem altersbe-

dingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (Rentenphase), 

dass er das Kapitalwahlrecht ausüben will, kann er die För-

derung nach § 3 Nr. 63 EStG für die Zukunft nicht mehr nut-

zen. Diese künftigen Beiträge unterliegen grundsätzlich der 

individuellen Besteuerung.

1.2 Leistungen an den Arbeitgeber

 Leistungen aus Direktversicherungen sind als Betriebseinnah-

men zu erfassen, soweit sie dem Arbeitgeber zustehen.

1.3 Leistungen an den Arbeitnehmer

 Leistungen aus Direktversicherungen an den Arbeitnehmer 

oder berechtigte Hinterbliebene unterliegen der Einkommen-

steuer. Renten sowie Kapitalzahlungen sind nach § 22 EStG 

in vollem Umfang zu versteuern. Sämtliche Leistungen wer-

den an die Deutsche Rentenversicherung Bund als Zentrale 

Stelle gemeldet (Rentenbezugsmitteilung nach § 22 a Ab-

satz 1 EStG).

 Die Abgeltungsteuer findet auf Leistungen aus Direktversiche-

rungen keine Anwendung.

1.4 Hinterbliebenenversorgung

 Ist eine Hinterbliebenenversorgung vereinbart, ist die Steuer-

freiheit der Beiträge im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG nur mög-

lich, wenn die Hinterbliebenenversorgung ausschließlich Leis-

tungen an

  den Ehepartner oder den Lebenspartner im Sinne des Le-

benspartnerschaftsgesetzes (LPartG) des Arbeitnehmers,

  die Lebensgefährtin oder den Lebensgefährten im Sinne 

der betrieblichen Altersversorgung,

  die im Sinne des § 32 Abs. 3 und 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG 

zu berücksichtigenden Kinder des Arbeitnehmers

 vorsieht.

 Ist kein steuerlich anerkannter Hinterbliebener vorhanden, 

wird ggf. an die Erben ein Sterbegeld in Höhe der Todesfall-

Leistung gezahlt, maximal jedoch 8.000 Euro.

1.5 Arbeitgeberwechsel und Direktversicherung 

 Wird bei Arbeitgeberwechsel der Wert der unverfallbaren An-

wartschaft (Übertragungswert) nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 

BetrAVG auf den neuen Arbeitgeber übertragen, ist der Über-

tragungswert (§ 4 Abs. 5 Gesetz zur Verbesserung der betrieb-

lichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz - BetrAVG)) 

nach § 3 Nr. 55 Satz 1 EStG steuerfrei, wenn die Versorgung 

auch beim neuen Arbeitgeber in den Durchführungswegen Di-

rektversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds erfolgt.

1.6 Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer

 Falls aus diesem Vertrag einkommensteuerpflichtige Leistun-

gen erfolgen, wird die zu entrichtende Steuer inklusive Solida-

ritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer für Leistun-

gen an den Arbeitgeber bzw. an den Arbeitnehmer vom Finanz-

amt im Rahmen der individuellen Veranlagung ermittelt. 
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2 Vermögensteuer

 Eine Vermögensteuer wird nicht erhoben.

3 Erbschaftsteuer

 Leistungen an Witwen und Waisen sowie Lebenspartner im 

Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) des Ar-

beitnehmers als Bezugsberechtigte einer Direktversicherung 

sind nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit sie angemessen 

sind. Wird ein Sterbegeld an die Erben des Arbeitnehmers ge-

zahlt, so unterliegt diese Leistung der Erbschaftsteuer.

 Leistungen aus Direktversicherungen, die an Witwen und Wai-

sen sowie Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-

gesetzes von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rern einer Kapitalgesellschaft gezahlt werden, unterliegen un-

abhängig vom Rechtsgrund des Erwerbs stets der Erbschaft-

steuer.

 Ob sich aus den Hinterbliebenenleistungen eine Erbschaft-

steuerschuld tatsächlich ergibt, ist von den individuellen Ver-

hältnissen abhängig.

4 Versicherungsteuer

 Der Beitrag zu dieser Versicherung ist nach § 4 Nr. 5 Versiche-

rungsteuergesetz von der Versicherungsteuerpflicht befreit. 

5 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtli-

che Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Beachten Sie bitte außerdem, dass nach Vertragsabschluss 

eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtliche Gebüh-

ren und öffentlich-rechtliche Abgaben, mit denen der Versi-

cherer im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung 

oder der Veräußerung von Investmentfondsanteilen, die in Ih-

rem Versicherungsvertrag vorhanden sind, belastet wird oder 

die ihm von dritter Seite in Rechnung gestellt werden, grund-

sätzlich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind.

C. Steuer bei Änderung der Fondsanlage

 Sie haben während der Ansparphase das Recht, die Auftei-

lung der zur Anlage bestimmten Beitragsteile auf die ausge-

wählten Investmentfonds sowohl für die bestehenden Invest-

mentfonds-Anteile Ihres Vertrags als auch für die Ihrer künf-

tigen Beitragszahlungen zu ändern (siehe Allgemeine Bedin-

gungen Abschnitt J Nummer 1).

 Eine Fonds-Rente ist als Altersvorsorgevertrag langfristig an-

gelegt. Die Ihnen gebotene Möglichkeit, die Fondsanlage zu 

wechseln, soll es Ihnen ermöglichen, im Laufe der langen Ver-

tragsdauer eventuelle Fehlentwicklungen einzelner Fonds zu 

korrigieren und in bessere Fonds zu wechseln oder auch in 

den letzten Jahren vor dem Rentenbeginn durch Umschich-

tung in weniger volatile Anlagen Erträge zu sichern.

 Beachten Sie bitte, dass kurzfristige, häufige Wechsel zu Zwe-

cken der Spekulation dem Charakter einer Fondsgebunde-

nen Versicherung widersprechen. Bei Kapitalanlagen ohne 

Versicherungsmerkmale muss bei entsprechenden Vorgän-

gen Spekulationssteuer gezahlt werden. Im Rahmen einer 

Fondsgebundenen Versicherung könnte die Steuerbehörde 

deshalb häufigere Fondswechsel als Missbrauch von Gestal-

tungsmöglichkeiten ansehen und eine eventuelle Steuer-

begünstigung verneinen.
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XIII. Dienstleisterliste (Stand 5/2015) 

Dienstleister und Auftragnehmer der Continentale Lebensversicherung AG 

Liste der Dienstleister der Continentale Lebensversicherung AG, die im Sinne der Artikel 21 und 22 der „Verhaltensregeln für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct), personenbezogene Daten sowie Gesundheits-

daten im Auftrag erheben und verarbeiten und/oder im Wege der Funktionsübertragung übermittelt bekommen können. Die Liste beinhaltet 

auch die Dienstleister zur „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung“.

Die folgende Liste nennt mögliche Dienstleister und Auftragnehmer der Continentale Lebensversicherung AG. Das bedeutet, dass für 
jede Datenverarbeitung, Datenerhebung und Datenübermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher Dienstleister/Auftrag-
nehmer beauftragt wird. Keinesfalls erfolgt eine automatische Datenübermittlung an jeden, der in der Liste genannt ist.

Die Liste wird laufend aktualisiert und ist im Internet unter www.continentale.de/dienstleisterliste einsehbar.

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Einzelne Stellen

Übertragene Aufgaben, Funktionen
Gesundheits-
daten

Continentale Krankenversicherung a. G. Rechenzentrum, Rechnungswesen, Statistik, Inkasso, Exkasso, Forde-
rungseinzug, Recht, Kommunikation, Revision, Betriebsorganisation, 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung, Empfang / Telefonservice; 
Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Druck- und 
Versanddienstleistung

Ja, teilweise

EUROPA Versicherung AG Interner Service (Empfang / Telefonservice; Postservice inkl. Scannen 
und Zuordnung von Eingangspost)

Ja, teilweise

EUROPA Lebensversicherung AG Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung Ja, teilweise

IMD Gesellschaft für Informatik und 
Datenverarbeitung

Rechenzentrum für den übernommenen Bestand der mamax Lebensver-
sicherung AG

Ja, teilweise

Mannheimer Krankenversicherung AG Vertrags- und Leistungsbearbeitung für den übernommenen Bestand der 
mamax Lebensversicherung AG; 
Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost

Ja, teilweise

Mannheimer Versicherung AG Inkasso, Exkasso, Interner Service und Vertrieb für den übernommenen 
Bestand der mamax Lebensversicherung AG

Ja, teilweise

Assekuranz, Service- und 
Sachverständigengesellschaft mbH

Leistungsprüfung Ja

Continentale Assekuranz Service; 
Österreich, 1010 Wien

Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung 
(nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit
Hauptwohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Ja, teilweise

Deltavista GmbH 
Freisinger Landstraße 74, 80939 München

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Informa Insurance Risk und Fraud  
Prevention GmbH

Datenaustausch über das Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur 
Risiko- und Leistungsfalleinschätzung

Nein

Infoscore Consumer Data GmbH 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Medicals Direct Deutschland GmbH Datenerhebung über Gesundheitszustand für die Risikoprüfung,  
Unterstützung vor Ort beim Leistungsantrag

Ja

Tele2 Telecommunication GmbH;
Österreich, 1220 Wien

Datenaustausch ExtraNet mit Verband der Versicherungsunternehmen 
Österreichs (nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern 
mit Hauptwohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Nein

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Kategorien

Übertragene Aufgaben, Funktionen
Gesundheits-
daten

Adressermittler Adressprüfung Nein

Auskunfteien Bonitätsprüfung Nein

Gutachter und Sachverständige 
(z. B. Ärzte)

Erstellung von Gutachten; Beratungsdienstleistungen Ja

IT-Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten; Aktenentsorgung Ja, teilweise

IT-Druckdienstleister Druck- und Versanddienstleistungen Nein

Marktforschungsunternehmen Marktforschung Nein

Rückversicherer Risikoprüfung; Leistungsprüfung Ja

Vermittler Postservice s. o.; Bestandsverwaltung; Leistungs- und Schaden-
bearbeitung

Ja, teilweise
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Gesetzlicher Sicherungsfonds

Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensversicherung be-

steht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, 

Wilhelmstraße 43 G, D-10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet 

ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den 

Sicherungsfonds übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die An-

sprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, der 

Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag 

begünstigter Personen. Die Continentale Lebensversicherung AG 

gehört dem Sicherungsfonds an.
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Identität und Anschrift des Versicherers

Die Versicherung wird bei der Continentale Lebensversiche-

rung AG mit Sitz in München, Bundesrepublik Deutschland, ab-

geschlossen. Das Unternehmen ist unter der Nummer B 182 765 

beim Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

Die Hausanschrift und ladungsfähige Anschrift lautet: 

Continentale Lebensversicherung AG

Baierbrunner Straße 31-33  D-81379 München

Postfach  D-81357 München 

Vorstand:

Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),

Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),

Dr. Dr. Michael Fauser, Alf N. Schlegel 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Rolf Bauer

 

www.continentale.de

Hauptgeschäftstätigkeit

Das Unternehmen betreibt unmittelbar und mittelbar alle Arten der 

Lebensversicherung.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Wenn Sie einmal einen Grund zur Beschwerde haben sollten, 

wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartner. Mit dem Ver-

sicherungsschein erhalten Sie ein gesondertes Blatt, auf dem alle 

Ansprechpartner für Sie aufgeführt sind. 

Selbstverständlich können Sie sich auch an den Vorstand wenden. 

Ombudsmann

Die Continentale Lebensversicherung AG ist Mitglied im Verein Ver-

sicherungsombudsmann e. V. Sie können damit das kostenlose, au-

ßergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Leipziger Straße 121

D-10117 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de

Aufsichtsbehörde

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

– Bereich Versicherungen –

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

www.bafin.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch 

die Inanspruchnahme einer oder mehrerer der dargestellten Be-

schwerdemöglichkeiten nicht berührt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

mit dem Abschluss der Continentale easy Rente®Invest treffen Sie eine positive Entscheidung für eine sinnvolle und ertragreiche Alters-

vorsorge. Durch die flexible Gestaltungsfreiheit können Sie Ihre Vorsorge ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Sichern Sie sich da-

mit die Garantie für eine lebenslange Rentenzahlung. 

In diesen Allgemeinen Vertragsinformationen haben wir alles Wichtige für Sie zusammengefasst: die Versicherungsbedingungen, Infor-

mationen zu Überschussbeteiligung und Kosten sowie allgemeine Hinweise zu den Steuerregelungen. Diese Informationen sowie die 

Kommunikation während der Laufzeit des Versicherungsvertrags erfolgen in deutscher Sprache.

Ihre 

Continentale Lebensversicherung AG

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-

fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 

bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs-

frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Continentale Lebensversicherung AG

per Post: Baierbrunner Straße 31-33  D-81379 München

 Postfach  D-81357 München

per Fax: 089 / 51 53 - 347

per E-Mail: kundenservice-lv@continentale.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-

rufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist be-

ginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Den Rück-

kaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung 

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 

nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und ge-

zogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihre

Continentale Lebensversicherung AG
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I. Grundbegriffe und Erläuterungen

 Continentale easyRente®Invest hat die Tarifbezeichnung FRE3. 

 Mit den nachfolgenden Grundbegriffen und Erläuterungen zu 

den vorliegenden Allgemeinen Vertragsinformationen stellen 

wir Ihnen wichtige Themen in einer kurzen Form vor. Für den 

Versicherungsvertrag maßgebend ist jeweils die in den Ver-

sicherungsbedingungen enthaltene ausführliche Beschrei-

bung; die Fundstelle ist jeweils am Ende der Erläuterung ge-

nannt. Einzuhaltende Fristen, z. B. für Erklärungen und Mit-

teilungen an uns, können Sie ebenfalls den Versicherungsbe-

dingungen entnehmen.

 Ablaufmanagement

 Mit dem Ablaufmanagement bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

das erreichte Fondsguthaben gegen Ende der Ansparphase 

in stärker sicherheitsorientierte Investmentfonds anzulegen. 

Das vermindert zwar die Chancen, zusätzlich hohe Kursstei-

gerungen zu erzielen, verringert aber auch das Verlustrisiko 

bei einem Kursrückgang. Durch systematisches und gezieltes 

Umschichten (Shiften) in Fonds mit geringeren Kursschwan-

kungen sollen die erreichten Kursgewinne gesichert werden. 

Sie werden von uns automatisch angeschrieben und können 

frei entscheiden, ob und wie Sie das Ablaufmanagement nut-

zen wollen. Shiftvorgänge im Rahmen des Ablaufmanage-

ments werden nicht auf die Anzahl der Shifts pro Jahr ange-

rechnet. Dieser Service ist für Sie kostenfrei. 

 ) AVB Abschnitt J

 Abruf / Teilabruf (Option)

 In der Abrufphase können Sie den Beginn der lebenslangen 

Rentenzahlung flexibel festlegen. Sie beginnt fünf Jahre, bei 

Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag zwei Jahre, 

nach dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Der Abruf kann 

vollständig oder für Teile des Versicherungsvertrags erfolgen 

(siehe auch Stichwort Teilrente).

 ) AVB Abschnitt B

 Ansparphase

 Ist die Zeit vom Beginn des Versicherungsvertrags bis zum 

Rentenbeginn.

 In der Ansparphase werden Ihre Beiträge abzüglich Kosten in 

den von Ihnen bestimmten Investmentfonds (Fondsguthaben, 

siehe Stichwort) angelegt. Mit diesem Fondsguthaben sind Sie 

unmittelbar an der Wertentwicklung eines Sondervermögens 

beteiligt. Das Sondervermögen wird getrennt von unserer all-

gemeinen Kapitalanlage für nicht fondsgebundene Versiche-

rungen (sonstiges Vermögen, siehe Stichwort) angelegt. 

 ) AVB Abschnitt B

 Beitragsdynamik (Option)

 Ist die Beitragsdynamik vereinbart, erfolgt eine regelmäßige 

Erhöhung des Beitrags und somit der Versicherungsleis-

tungen. 

 Beiträge und Leistungen erhöhen sich nicht in gleichem Maße.

 ) AVB Abschnitt K

 Beitragsfreistellung, vorzeitige

 Haben Sie eine vorzeitige Befreiung von der Beitragszahlungs-

pflicht verlangt, wird der Versicherungsvertrag mit herabge-

setzter Leistung beitragsfrei fortgeführt. Wird das Mindest-Ren-

tenguthaben nicht erreicht, erhalten Sie – sofern vorhanden – 

den Auszahlungsbetrag und der Versicherungsvertrag endet.

 Die vorzeitige Beitragsfreistellung können Sie auch auf einen 

Zeitraum von bis zu 36 Monaten befristen (siehe auch Stich-

wort Zahlungsschwierigkeiten). Die Wiederinkraftsetzung 

(Wiederaufnahme der Beitragszahlung) erfolgt bei Vorliegen 

der Voraussetzungen mit Ablauf der Frist, ohne dass Sie dies 

beantragen müssen.

 ) AVB Abschnitte F und G 

 Beitragszahlungsdauer; Beitragszahlung

 Die Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, für den Beiträge 

zu zahlen sind. 

 ) AVB Abschnitt F

 Bewertungsreserven

 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapi-

talanlagen unseres sonstigen Vermögens über dem Wert liegt, 

mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen werden. 

Da in der Rentenphase die Kapitalanlage nicht mehr in Invest-

mentfonds sondern in unserem sonstigen Vermögen erfolgt, 

werden Sie in dieser Zeit an den Bewertungsreserven beteiligt.

 ) AVB Abschnitt C

 Bezugsberechtigter

 Zum Bezugsberechtigten siehe

 ) AVB Abschnitte A und H

 Deckungskapital

 Das Deckungskapital ist die mit den Rechnungsgrundlagen 

der Beitragskalkulation berechnete Deckungsrückstellung.

 Deckungsrückstellung

 Eine Deckungsrückstellung bilden wir, um zu jedem Zeitpunkt 

die Versicherungsleistungen erbringen zu können. 

 ) AVB Abschnitt I

 Entnahme

 Eine Entnahme aus dem Rentenguthaben ist zu jedem Mo-

natsersten möglich. 

 ) AVB Abschnitt G und H

 

 Erhöhungen 

 Sie können bei Versicherungsverträgen mit laufender Bei-

tragszahlung bis zu fünfmal die Beiträge und damit die Versi-

cherungsleistungen erhöhen. 

 ) AVB Abschnitt H

 Fondsauswahl

 Sie können bei Vertragsabschluss und in der Ansparphase 

aus zurzeit über 80 Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds 

renommierter Kapitalverwaltungsgesellschaften auswählen. 

In einem Versicherungsvertrag können Sie gleichzeitig Anteile 

von bis zu zehn Investmentfonds vereinbaren.

 ) AVB Abschnitt J
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 Fondsguthaben

 Das Fondsguthaben ist der erreichte Wert der Beitragsteile, 

die in die von Ihnen festgelegten Investmentfonds angelegt 

wurden. Der Wert des Fondsguthabens zu einem Stichtag er-

gibt sich aus den gutgeschriebenen Investmentfonds-Antei-

len und ihrem jeweiligen Anteilswert.

 ) AVB Abschnitt B

 Kapitalabfindung (Option)

 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des Rentenbeginns eine Kapitalabfindung erhalten, 

wenn die versicherte Person den Tag des Rentenbeginns er-

lebt.

 Sie können die Leistung auch aufteilen und eine Kombination 

von lebenslanger Rentenzahlung und Kapitalabfindung mit 

uns vereinbaren. 

 Mit der vollständigen Kapitalabfindung endet der Versiche-

rungsvertrag.

 ) AVB Abschnitt B

 Nachversicherung

 Anpassung / Erhöhung der Versicherungsleistungen an be-

rufliche und private Entwicklungen abhängig von bestimmten 

Ereignissen. 

 ) AVB Abschnitt H

 Rechnungsgrundlagen

 Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kalkula-

tion Ihres Versicherungsvertrags. Diese sind in der Regel die 

Annahmen zur Entwicklung der versicherten Risiken, der Zin-

sen und der Kosten.

 Rechnungszins

 Der Rechnungszins ist die garantierte Verzinsung des De-

ckungskapitals (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenbeginn, hinausgeschobener

 Der Rentenbeginn kann einmalig hinausgeschoben werden, 

spätestens auf den Ersten des Monats, in dem die versicherte 

Person ihr 85. Lebensjahr, vollendet. 

 ) AVB Abschnitt H

 Rentenfaktor

 Der Rentenfaktor gibt die Rentenhöhe pro 10.000 Euro Kapi-

tal an. Der bei Vertragsabschluss genannte Rentenfaktor ist 

garantiert. Dies gilt auch für Rentenfaktoren in der Abrufphase. 

Die Höhe der Rente können wir vor dem Rentenbeginn nicht 

garantieren, da sie vom Rentenguthaben (siehe Stichwort) 

abhängig ist.

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenguthaben

 Das Rentenguthaben ist in der Ansparphase der Geldwert des 

Fondsguthabens.

 In der Rentenphase ist das Rentenguthaben das im Versiche-

rungsvertrag vorhandene Kapital bei Rentenbeginn abzüglich 

der bereits gezahlten Renten. Rentenzahlungen aufgrund der 

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn werden dabei nicht 

abgezogen. 

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenphase

 Ist die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Ende der Rentenzah-

lung. In der Rentenphase erfolgt die Kapitalanlage im son-

stigen Vermögen (siehe Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 Rentenzahlung, lebenslang

 Ab dem Rentenbeginn zahlen wir die aus dem Rentengutha-

ben ermittelte Rente jeweils zum Monatsende, solange die 

versicherte Person lebt. Die Höhe der Rente ist abhängig vom 

Rentenguthaben sowie dem Rentenfaktor. Es kann auch eine 

Teilrentenzahlung in Anspruch genommen werden (siehe 

Stichwort).

 ) AVB Abschnitt B

 

 Shiften

 Umschichten des vorhandenen Fondsguthabens in andere 

Investmentfonds. Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen 

bis zu sechsmal möglich.

 ) AVB Abschnitt J

 Sonderzahlung

 Sie können bis zu zwölf Sonderzahlungen (zusätzliche Bei-

träge) je Kalenderjahr entrichten und damit die Versicherungs-

leistungen erhöhen.

 ) AVB Abschnitt F

 Sonstiges Vermögen

 Das sonstige Vermögen ist der klassische Kapitalanlagetopf 

eines Versicherers, in dem die Sparbeiträge der verschie-

denen Versicherungsverträge angelegt werden. Die Anlage-

strategie wird dabei vom Versicherer bestimmt. Im Gegensatz 

dazu erfolgt die Kapitalanlage bei Fondsgebundenen Versi-

cherungen in der Ansparphase nicht im sonstigen Vermögen, 

sondern in die vom Versicherungsnehmer individuell festge-

legten Investmentfonds. In der Rentenphase sind auch Fonds-

gebundene Versicherungen im sonstigen Vermögen angelegt.

 ) AVB Abschnitt B

 Switchen

 Änderung der Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlungen. 

Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen bis zu sechsmal 

möglich.

 ) AVB Abschnitt J

 

 Teilrente (Option)

 In der Abrufphase kann eine lebenslange Teilrente in Anspruch 

genommen werden; der noch nicht abgerufene Teil des Ver-

sicherungsvertrags bleibt in der Ansparphase. 

 ) AVB Abschnitt B

 Textform

 Ist Textform vorgesehen, muss die Erklärung z. B. per Brief, 

Fax oder E-Mail abgegeben werden.
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 Todesfall-Leistungen in der Ansparphase

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, erbringen wir 

als Todesfall-Leistung das zum Zeitpunkt des Todes vorhan-

dene Rentenguthaben (siehe Stichwort) und der Versiche-

rungsvertrag  erlischt.

 ) AVB Abschnitt B

 Todesfall-Leistungen in der Rentenphase

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit 

ihrem Tod die Rentenzahlung und wir erbringen als Todesfall-

Leistung das zum Todeszeitpunkt vorhandene Rentengutha-

ben (siehe Stichwort).Mit jeder Rentenzahlung verringert sich 

die Höhe der Todesfall-Leistung.

 )  AVB Abschnitt B

 Überschussbeteiligung

 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-

gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. An diesen Über-

schüssen beteiligen wir die Versicherungsnehmer.

 ) AVB Abschnitt C

 Umtausch

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag einmalig in der An-

sparphase in eine gleichartige zum Zeitpunkt des Umtauschs 

verkaufsoffene klassische Rentenversicherung umtauschen.

 ) AVB Abschnitt H

 Versicherte Person

 Zur versicherten Person siehe

 ) AVB Abschnitt A

 Versicherungsnehmer

 Zum Versicherungsnehmer siehe

 ) AVB Abschnitt A

 

 Versicherungsperiode

 Zur Versicherungsperiode siehe

 ) AVB Abschnitt F

 Vorvertragliche Angaben 

 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-

rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss gestellten Fragen, 

insbesondere die Frage nach dem Geburtsdatum der versi-

cherten Person, wahrheitsgemäß und vollständig beantwor-

tet haben. Der im Versicherungsschein genannte garantierte 

Rentenfaktor gilt nur dann, wenn das Geburtsdatum der ver-

sicherten Person richtig angegeben wurde.

 ) AVB Abschnitt E

 Weltweiter Versicherungsschutz

 Der Versicherungsschutz besteht weltweit, unabhängig da-

von, ob die versicherte Person sich nach Abschluss der Ver-

sicherung vorübergehend oder dauerhaft im Ausland aufhält.

 Zahlungsschwierigkeiten

 Bei vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten können Sie 

unter Beibehaltung des Versicherungsschutzes die Beiträge 

stunden lassen (Nachzahlung der Beiträge) oder die Beitrags-

zahlung unterbrechen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit nach 

einer vorzeitigen Beitragsfreistellung die Wiederinkraftsetzung 

zu beantragen. Weiterhin können Sie die Herabsetzung des 

zu zahlenden Beitrags verlangen; durch diese verringern sich 

auch die versicherten Leistungen.

 ) AVB Abschnitt F
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II. Allgemeine Bedingungen für die Fonds-Rente 
 Continentale easy Rente®Invest

 (Fassung 1/2015)

A. Die Beteiligten am Versicherungsvertrag

1 Versicherungsnehmer und Versicherer

 Vertragspartner in diesem Versicherungsvertrag sind Sie als 

Versicherungsnehmer und wir als Versicherer. Als Versiche-

rungsnehmer haben Sie alle Rechte und Pflichten aus dem 

Versicherungsvertrag. Als Versicherer tragen wir während der 

gesamten Vertragslaufzeit den Versicherungsschutz nach die-

sen Versicherungsbedingungen.

2 Versicherte Person

 Als versicherte Person wird die Person bezeichnet, auf die 

sich der Versicherungsschutz bezieht. Dies können Sie oder 

eine andere Person sein.

3 Bezugsberechtigter

 Als Bezugsberechtigter wird eine Person bezeichnet, die die 

Versicherungsleistungen erhalten soll. Als Versicherungsneh-

mer haben grundsätzlich Sie Anspruch auf die Versicherungs-

leistungen. Sie können auch andere Personen als Bezugsbe-

rechtigte für die Versicherungsleistungen bestimmen.

B. Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1 Allgemeines

1.1 Grundprinzip

 Mit der Fonds-Rente bieten wir Ihnen Versicherungsschutz in 

Form einer lebenslangen Rentenzahlung ab dem vereinbar-

ten Rentenbeginn (aufgeschobene Rentenversicherung). 

 Die Fonds-Rente besteht aus zwei aufeinander folgenden 

Phasen – der Ansparphase und der Rentenphase.

1.2 Anspar- und Abrufphase

 Die Ansparphase ist die Zeit vom Beginn des Versicherungs-

vertrags bis zum letzten Tag vor dem Beginn des ersten Mo-

nats, für den die Rente gezahlt wird (Beginn der Rentenphase, 

kurz: Rentenbeginn).

 Die Abrufphase ist Teil der Ansparphase und beginnt fünf 

Jahre – bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag zwei 

Jahre – nach Versicherungsbeginn. In der Abrufphase kön-

nen Rentenleistungen vorzeitig abgerufen werden.

1.3 Rentenphase 

 Die Rentenphase ist die Zeit vom Rentenbeginn bis zum Ende 

der Rentenzahlung. In der Rentenphase ist das im Versiche-

rungsvertrag vorhandene Rentenguthaben (siehe Num-

mer 1.5) vollständig in unserem sonstigen Vermögen ange-

legt. Die Übertragung des Fondsguthabens in das sonstige 

Vermögen erfolgt zum Rentenbeginn.

1.4 Fondsguthaben und sonstiges Vermögen

 In der Ansparphase werden Ihre Beiträge in den von Ihnen 

bestimmten Investmentfonds (Fondsguthaben) angelegt. Sie 

können bei Vertragsabschluss aus einem Sortiment von In-

vestmentfonds auswählen und die Aufteilung des zur Invest-

mentfondsanlage bestimmten Beitragsteiles prozentual auf 

die ausgewählten Investmentfonds festlegen.

 Mit diesem Fondsguthaben sind Sie unmittelbar an der Wert-

entwicklung eines Sondervermögens beteiligt. Das Sonderver-

mögen wird getrennt von unserer allgemeinen Kapitalanlage 

für nicht fondsgebundene Versicherungen (sonstiges Vermö-

gen) angelegt. Der Wert des Fondsguthabens ergibt sich aus 

der Summe der gutgeschriebenen Investmentfonds-Anteile.

 In der Rentenphase erfolgt die Kapitalanlage im sonstigen 

Vermögen.

1.5 Rentenguthaben; Stichtage

 Das Rentenguthaben ist in der Ansparphase der Geldwert des 

Fondsguthabens. Die Umrechnung von Investmentfonds-An-

teilen in ihren Geldwert oder umgekehrt erfolgt mit dem Anteils-

preis zum jeweiligen Stichtag (siehe Abschnitt J Nummer 5).

 In der Rentenphase ist das Rentenguthaben das im Versiche-

rungsvertrag vorhandene Kapital bei Rentenbeginn abzüglich 

der bereits gezahlten Renten. Rentenzahlungen aufgrund der 

Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn werden dabei nicht 

abgezogen. 

1.6 Chance und Risiko bei der Anlage in Investmentfonds

 Die Wertentwicklung der von Ihnen gewählten Investmentfonds 

ist vom Kapitalmarkt abhängig und nicht vorhersehbar. Sie ha-

ben die Chance, bei Kurssteigerungen der Investmentfonds-

Anteile einen Wertzuwachs zu erzielen. Bei Kursrückgang tra-

gen Sie aber auch das Risiko einer Wertminderung bis hin zum 

vollständigen Verlust des Fondsguthabens. Bei Investment-

fonds, die nicht in Euro geführt werden oder die in Wertpapiere 

außerhalb der Euro-Zone investieren, beeinflussen Schwan-

kungen der Währungskurse den Wert der Anlage zusätzlich. 

Da die Rente vom erreichten Fondsguthaben abhängig ist, 

kann ihre Höhe vor Rentenbeginn nicht garantiert werden. 

 Auch besteht das Risiko, dass eine Fondsgesellschaft die Rück-

nahme der Investmentfonds-Anteile aussetzt oder endgültig 

einstellt. Dies kann dazu führen, dass sich die vereinbarte Ver-

tragsdurchführung (Verrentung, Auszahlung oder Umschich-

tung) für die betroffenen Investmentfonds-Anteile verzögert (si-

ehe Abschnitt J Nummer 5.3) oder Wertminderungen bis hin 

zum vollständigen Verlust des Fondsguthabens eintreten. 

2 Versicherungsleistungen

2.1 Lebenslange Rentenzahlung

 Ab dem Rentenbeginn zahlen wir die aus dem Rentengutha-

ben ermittelte Rente lebenslang jeweils zum Monatsende 

(nachschüssig), sofern die versicherte Person den jeweiligen 

Zahlungstermin erlebt. 
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2.2 Höhe der Rente und garantierter Rentenfaktor

 Die Höhe der Rente ist abhängig vom Rentenguthaben sowie 

dem Rentenfaktor. Der Rentenfaktor gibt die Rentenhöhe pro 

10.000 Euro Rentenguthaben an. 

 Der Rentenfaktor basiert auf einer Unisex-Rententafel, die 

aus den von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) emp-

fohlenen Annahmen zur Lebenserwartung nach der Sterbe-

tafel DAV 2004 R abgeleitet ist, und einem Rechnungszins 

von 1,25 Prozent p.a.

 Der Rentenfaktor wird im Versicherungsschein genannt. Er ist 

garantiert.

 Für Rentenbeginne in der Abrufphase werden zusätzlich ga-

rantierte Rentenfaktoren angegeben. Bei Abruf oder Teilabruf 

der Rente wird der für den jeweiligen vorgezogenen Renten-

beginn zutreffende niedrigere Rentenfaktor verwendet.

 Renten, die nicht den monatlichen Mindestbetrag von 10 Euro 

erreichen, werden grundsätzlich zum Rentenbeginn als Kapi-

talabfindung ausgezahlt. Mit der Kapitalabfindung endet der 

Versicherungsvertrag. 

2.3 Kapitalabfindung

 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

vereinbarten Rentenbeginn eine Kapitalabfindung in Höhe des 

Rentenguthabens zum Ende der Ansparphase erhalten, wenn 

die versicherte Person den Tag des Rentenbeginns erlebt und 

uns der schriftliche Auftrag zur Auszahlung der Kapitalabfin-

dung spätestens vier Wochen vor dem vereinbarten Renten-

beginn zugegangen ist. Mit der Kapitalabfindung endet der 

Versicherungsvertrag. Über diese Wahlmöglichkeit werden 

wir Sie vor Rentenbeginn informieren. 

2.4 Übertragung auf ein Wertpapierdepot bei Kapitalabfindung

 Die Kapitalabfindung erbringen wir als Geldleistung. Auf 

Wunsch übertragen wir stattdessen die Investmentfonds-An-

teile auf ein persönliches inländisches Wertpapierdepot, so-

fern uns spätestens vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin 

ein entsprechender schriftlicher Auftrag vorliegt und dies bei 

den einzelnen Investmentfonds möglich ist. Fondsguthaben 

bis zur Höhe von 10.000 Euro und Bruchteile von Investment-

fonds-Anteilen erbringen wir in jedem Fall als Geldleistung. 

 Stellt sich bei der Übertragung heraus, dass die Übertragung 

der Anteile eines oder mehrerer Investmentfonds auf das per-

sönliche inländische Wertpapierdepot nicht möglich ist, erbrin-

gen wir den Gegenwert dieser Anteile als Geldleistung. 

 Für die Übertragung der Investmentfonds-Anteile werden 

Übertragungskosten in Höhe von einem Prozent des Fonds-

guthabens, höchstens jedoch von 100 Euro je Investment-

fonds, vor der Übertragung dem Fondsguthaben entnommen. 

Dies gilt auch, wenn die Übertragung der Anteile eines oder 

mehrerer Investmentfonds auf das persönliche inländische 

Wertpapierdepot nicht möglich war.

 Die Übertragung kann durch Umstände, die außerhalb un-

seres Einflussbereichs, z. B. bei den Fondsgesellschaften, lie-

gen, einen über den Fälligkeitstermin hinausgehenden, län-

geren Zeitraum erfordern. Das Kursrisiko in diesem Zeitraum, 

in dem nicht über die Investmentfonds-Anteile verfügt werden 

kann, trägt derjenige, der uns den Auftrag zur Übertragung er-

teilt hat.

2.5 Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und 

 Kapitalabfindung

 Im Rahmen der Bestimmungen der Nummern 2.1 und 2.2 

kann auch eine Teilrentenzahlung in Anspruch genommen 

werden, wenn die monatliche Teilrente mindestens 10 Euro 

beträgt. Der für die Rente nicht verwendete Teil des Renten-

guthabens wird nach Nummern 2.3 und 2.4 ausgezahlt bzw. 

übertragen. 

2.6 Abruf 

 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Rentenbeginn 

auf jeden Monatsersten in der Abrufphase vorzuverlegen (Ab-

ruftermin). Die schriftliche Erklärung hierzu muss uns späte-

stens vier Wochen vor dem Abruftermin zugegangen sein.

 Mit dem Beginn der Rentenphase endet die Ansparphase und 

bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen die Beitrags-

zahlung. 

 Eine Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und ein-

maliger Kapitalleistung ist durch eine Entnahme vor Renten-

beginn nach Abschnitt G Nummer 2 und anschließendem Ab-

ruf möglich. 

 Bei Abruf nehmen wir von dem zur Verfügung stehenden Ren-

tenguthaben einen Abzug in Höhe von 60 Euro vor. Der Ab-

zug erfolgt zum pauschalen Ausgleich von Verwaltungsko-

sten, die uns durch den Abruf entstehen. Auf Ihr Verlangen 

hin müssen zunächst wir das Entstehen und die Höhe dieser 

Kosten nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in Ihrem 

Fall keine Verwaltungskosten entstanden sind, dann entfällt 

der Abzug; können Sie nachweisen, dass geringere Verwal-

tungskosten entstanden sind, dann wird der Abzug entspre-

chend Ihrem Nachweis herabgesetzt. Der Abzug bei Abruf ist 

für Sie wirtschaftlich nachteilig. 

2.7 Teilabruf 

 In der Abrufphase ist der Versicherungsnehmer auch berech-

tigt, für einen Teil des Rentenguthabens den Rentenbeginn 

auf einen Monatsersten in der Abrufphase vorzuverlegen 

(Teilabruftermin). Der Teilabruf ist monatlich möglich, wenn 

die mit dem Teilabruf jeweils abgerufene monatliche Teilrente 

mindestens 10 Euro und die Summe der vereinbarten zukünf-

tigen Beiträge zuzüglich des vorhandenen Rentenguthabens 

(des noch nicht abgerufenen Teiles des Versicherungsver-

trags)nach dem Teilabruf mindestens 4.000 Euro betragen.

 Die schriftliche Erklärung zum Teilabruf muss uns spätestens 

vier Wochen vor dem Teilabruftermin zugegangen sein.

 Der dem Rentenguthaben entnommene Betrag wird auf die 

in Ihrem Versicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds 

aufgeteilt. Die Aufteilung richtet sich nach Abschnitt J Num-

mer 3.4.

 Für die Teilrente beginnt mit deren Rentenbeginn die Renten-

phase. Die für die Rente geltenden Bestimmungen zum Ren-

tenbeginn, zu den vereinbarten Leistungen in der Rentenphase 
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und zum Ende der Rentenzahlung gelten für die Teilrente ge-

sondert und entsprechend. Bei Teilabruf erfolgt keine geson-

derte Schlusszuweisung (siehe Abschnitt C Nummer 2.2).

 Der noch nicht abgerufene Teil des Versicherungsvertrags ver-

bleibt in der Ansparphase. Der Teilabruf wirkt sich auf die Höhe 

des zu zahlenden Beitrags nicht aus.

 Für den Teilabruf erheben wir einen Abzug in Höhe von 

60 Euro. Der Abzug ist im Entnahmebetrag enthalten. Er er-

folgt zum pauschalen Ausgleich von Verwaltungskosten, die 

uns durch den Teilabruf entstehen. Auf Ihr Verlangen hin müs-

sen zunächst wir das Entstehen und die Höhe dieser Kosten 

nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall keine 

Verwaltungskosten entstanden sind, dann entfällt der Abzug; 

können Sie nachweisen, dass geringere Verwaltungskosten 

entstanden sind, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem 

Nachweis herabgesetzt. Der Abzug bei Teilabruf ist für Sie 

wirtschaftlich nachteilig.

2.8 Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person vor Rentenbeginn, erbringen wir 

als Todesfall-Leistung das zum Zeitpunkt des Todes vorhan-

dene Rentenguthaben und der Versicherungsvertrag erlischt. 

2.9 Tod der versicherten Person nach Rentenbeginn

 Stirbt die versicherte Person nach Rentenbeginn, endet mit ih-

rem Tod die Rentenzahlung und wir erbringen als Todesfall-Lei-

stung das zum Todeszeitpunkt vorhandene Rentenguthaben.

 Mit jeder Rentenzahlung verringert sich die Höhe des Ren-

tenguthabens um die gezahlte Rente. Rentenzahlungen auf-

grund der Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn werden 

dabei nicht abgezogen. Falls bei Tod der versicherten Person 

die Summe der bis dahin gezahlten Renten den Betrag des 

bei Rentenbeginn vorhandenen Rentenguthabens erreicht 

oder überstiegen hat, erlischt der Versicherungsvertrag, ohne 

dass eine Leistung fällig wird. 

C. Überschussbeteiligung 

1 Grundsätze der Überschussermittlung und Überschuss-

beteiligung

1.1 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an den Überschüs-

sen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung). 

Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handels-

gesetzbuches ermittelt und im Rahmen unseres Jahresab-

schlusses festgestellt. 

1.2 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer als Kollektiv an den 

Überschüssen. Dabei beachten wir die Verordnung über die 

Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Min-

destzuführungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.

 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-

gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. 

 Kapitalerträge

 Bei fondsgebundenen Versicherungsverträgen können Er-

träge aus Kapitalanlagen unseres sonstigen Vermögens ent-

stehen, wenn das im Versicherungsvertrag vorhandene Ka-

pital vollständig oder teilweise in unserem sonstigen Vermö-

gen angelegt ist. In diesem Fall erhalten die Versicherungs-

nehmer von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen un-

seres sonstigen Vermögens, die für künftige Versicherungs-

leistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuführungsverord-

nung), insgesamt mindestens den in der jeweils geltenden 

Fassung der Mindestzuführungsverordnung genannten Pro-

zentsatz. In der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungs-

verordnung sind 90 Prozent vorgeschrieben. Von diesem Be-

trag werden zunächst die Mittel abgezogen, die zur Finanzie-

rung der garantierten Versicherungsleistungen benötigt wer-

den. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Über-

schussbeteiligung der Versicherungsnehmer.

 Risikoergebnis

 Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich das versi-

cherte Risiko günstiger entwickelt, als bei der Tarifkalkulation 

angenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die tatsäch-

liche Lebensdauer der Versicherten kürzer ist, als die bei der 

Tarifkalkulation zugrunde gelegte. In diesem Fall müssen wir 

weniger Renten als ursprünglich angenommen zahlen und kön-

nen daher die Versicherungsnehmer an dem entstehenden Ri-

sikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüssen werden die 

Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Min-

destzuführungsverordnung zu mindestens 90 Prozent beteiligt.

 Übriges Ergebnis

 Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispiels-

weise entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der 

Tarifkalkulation angenommen. Bei der Ermittlung des übrigen 

Ergebnisses werden etwaige uns zufließende Rückvergü-

tungen der Fondsgesellschaften zugunsten der Versicherungs-

nehmer berücksichtigt. Am übrigen Ergebnis werden die Ver-

sicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindest-

zuführungsverordnung zu mindestens 50 Prozent beteiligt.

 In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der Versi-

cherungsnehmer nach der Mindestzuführungsverordnung, 

gegebenenfalls mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde, ge-

kürzt werden.

1.3 Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse 

führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-

weit sie nicht in Form der so genannten Direktgutschrift be-

reits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungen 

gutgeschrieben werden. Diese Rückstellung dient dazu, Er-

gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grund-

sätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-

nehmer verwendet werden. Wir sind berechtigt, im Interesse 

der Versicherten mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Aus-

nahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, so-

weit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile ent-

fällt, heranzuziehen, um

a) einen drohenden Notstand abzuwehren,

b) unvorhersehbare Verluste aus überschussberechtigten 

Versicherungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine 

Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder

c) die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech-

nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 
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nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse an-

gepasst werden müssen.

 Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 

Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstel-

lung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände ver-

ursachungsorientiert.

1.4 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 

zu den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige bei 

uns bestehende Versicherungsverträge zu Bestandsgruppen 

zusammengefasst. Die Verteilung der Überschüsse für die 

Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-

entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste-

hung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe nicht zur 

Entstehung von Überschüssen beigetragen, werden ihr keine 

Überschüsse zugeteilt.

1.5 In Abhängigkeit von dieser Zuordnung und beispielsweise dem 

gewählten Tarif, dem Tarifwerk und der Zahlweise des Bei-

trags werden die Überschuss-Sätze für die einzelnen Versi-

cherungsverträge jährlich von uns festgesetzt. Wir veröffent-

lichen die Überschuss-Sätze in unserem Geschäftsbericht, 

den Sie bei uns anfordern können. 

1.6 Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Ka-

pitalanlagen unseres sonstigen Vermögens über dem Wert 

liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz ausgewiesen 

werden. Die Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung der Ver-

sicherungsverträge zu berücksichtigen sind, ordnen wir den 

Versicherungsverträgen nach einem verursachungsorien-

tierten Verfahren anteilig rechnerisch zu. Ein Teil der Bewer-

tungsreserven fließt dem einzelnen Versicherungsnehmer 

bzw. Bezugsberechtigten nach § 153 Absätze 3 und 4 Versi-

cherungsvertragsgesetz (VVG) jährlich in der Rentenphase 

unmittelbar zu. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapital-

ausstattung bleiben unberührt.

1.7 Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 

Versicherungsvertrags an den Überschüssen und den Bewer-

tungsreserven ergeben sich aus Nummer 1 noch nicht.

2 Überschussbeteiligung während der Ansparphase

2.1 Laufende Überschussbeteiligung

 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 

festgesetzt wird, werden die Überschussanteile dem einzel-

nen Versicherungsvertrag jeweils zum Monatsersten zuge-

wiesen und dem Fondsguthaben unter Berücksichtigung von 

Verwaltungskosten zugeführt.

 Die Überschussanteile werden in Prozent des Rentengutha-

bens zum Monatsbeginn bemessen.

2.2 Schlusszuweisung bei Rentenbeginn bzw. 

 Kapitalabfindung

 Bei Rentenbeginn bzw. Fälligkeit der Kapitalabfindung zum 

vereinbarten oder zu einem hinausgeschobenen Termin er-

folgt eine Schlusszuweisung. Die Schlusszuweisung wird mit 

dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Prozentsatz am kumulierten 

monatlichen Rentenguthaben bemessen. Das kumulierte Ren-

tenguthaben ist dabei die Summe der Rentenguthaben des 

Versicherungsvertrags zu jedem Monatsbeginn. Das Renten-

guthaben zum Monatsbeginn ergibt sich aus der Anzahl der 

Investmentfonds-Anteile am Ende des Vormonats multipliziert 

mit ihrem jeweiligen Anteilspreis am ersten Geschäftstag des 

Monats. 

 Die Schlusszuweisung erhöht das Rentenguthaben zum Ende 

der Ansparphase.

 Eine Schlusszuweisung erfolgt auch bei Abruf nach Vollen-

dung des 60. Lebensjahres der versicherten Person, sofern 

mindestens zwölf Versicherungsjahre vergangen sind.

3 Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn

3.1 Wahl des Überschuss-Systems

 Die Überschussbeteiligung nach Rentenbeginn erfolgt in der 

Form einer zusätzlichen Gewinnrente. Bei Abschluss des Ver-

sicherungsvertrags, spätestens bei Rentenbeginn, kann zwi-

schen den folgenden Überschuss-Systemen gewählt werden: 

  Überschuss-System Steigende Gewinnrente oder 

  Überschuss-System Flexible Gewinnrente.

 Über diese Wahlmöglichkeit werden wir Sie vor Rentenbeginn 

erneut informieren. Das Überschuss-System Steigende Ge-

winnrente gilt als vereinbart, wenn bis zum Rentenbeginn 

keine anders lautende schriftliche Verfügung getroffen wurde. 

Ein Wechsel des Überschuss-Systems nach Rentenbeginn 

ist nicht möglich. 

 Die Überschusszuweisung nach Rentenbeginn erfolgt jeweils 

zum 01. Januar eines Jahres. Sie beeinflusst die Höhe der je-

weiligen Gewinnrente und wird zum ersten Rentenfälligkeits-

termin des jeweiligen Jahres wirksam.

3.2 Überschuss-System Steigende Gewinnrente

 Die jährlichen Überschussanteile werden unter Berücksichti-

gung von Verwaltungskosten jeweils als Einmalbeitrag für eine 

zusätzliche Rente (Steigende Gewinnrente) verwendet. Die 

Überschusszuweisung wird in Prozent des Deckungskapi-

tals – einschließlich des Deckungskapitals der erreichten Stei-

genden Gewinnrente – bemessen. Wurde die Rente nur wäh-

rend eines Teiles des Vorjahres gezahlt, wird die Erhöhung 

entsprechend anteilig bemessen. 

 Die Verrentung aus den Überschussanteilen und aus der Be-

teiligung an den Bewertungsreserven (siehe Nummer 3.4) er-

folgt mit den Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor nach 

Abschnitt B Nummer 2.2.

3.3 Überschuss-System Flexible Gewinnrente

 Die jährlichen Überschussanteile werden unter Berücksichti-

gung von Verwaltungskosten für eine bereits ab Rentenbe-

ginn erhöhte Rente (Flexible Gewinnrente) verwendet. Die zu-

künftigen, noch nicht zugeteilten Überschussanteile werden 

dabei unter der Annahme, dass die Überschuss-Sätze unver-

ändert bleiben, nach anerkannten Regeln der Versicherungs-

mathematik so aufgeteilt, dass sich eine über die Rentenzah-

lungszeit gleichbleibende Flexible Gewinnrente ergibt. Diese 

bleibt solange unverändert, wie sich die maßgebenden Über-

schuss-Sätze nicht ändern. Sie verringert sich bei einer Ab-
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senkung der Überschussbeteiligung; sie erhöht sich bei einer 

Erhöhung der Überschussbeteiligung. 

 Die Ermittlung der Flexiblen Gewinnrente erfolgt auf Basis der 

Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor nach Abschnitt B 

Nummer 2.2.

3.4 Beteiligung an den Bewertungsreserven

 Rentenversicherungen in der Rentenphase werden über eine 

erhöhte laufende Überschussbeteiligung an den Bewertungs-

reserven (siehe Nummer 1.6) beteiligt.

 Die Bewertungsreserven werden jährlich zum zweiten Bör-

sentag im Oktober ermittelt und nach einem verursachungs-

orientierten Verfahren den anspruchsberechtigten Versiche-

rungsverträgen zugeordnet. Sie sind jeweils für das auf die 

Ermittlung folgende Geschäftsjahr maßgebend. 

 Entsprechend dem jeweils vereinbarten Überschuss-System 

werden die auf die Rentenversicherungen in der Rentenphase 

entfallenden Bewertungsreserven, soweit sie den auszuzah-

lenden Renten zuzuordnen sind, zur Hälfte zur Erhöhung der 

laufenden Renten verwendet.

4 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-

len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 

nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-

faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 

die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten. 

D. Nachweis- und Mitwirkungspflichten; Nachprüfung

1 Mitteilungen bei Tod der versicherten Person

 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich an-

gezeigt werden. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 

amtliche Sterbeurkunde vorzulegen.

2 Nachweise bei Rentenbeginn und 

 während der Rentenphase 

 Wir können bei Rentenbeginn ein amtliches Zeugnis darüber 

verlangen, dass die versicherte Person lebt. Derartige Zeug-

nisse können wir auch während der Rentenphase verlangen. 

Die Kosten dafür werden von uns getragen.

3 Weitere Nachweise

 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 

weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 

selbst anstellen. Die mit diesen Nachweisen verbundenen Ko-

sten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung bean-

sprucht.

E. Angaben vor Vertragsbeginn 

 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, 

dass Sie alle vor Vertragsabschluss gestellten Fragen, insbe-

sondere die Frage nach dem Geburtsdatum der versicherten 

Person, wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet haben. 

 

 Sollen nicht Sie, sondern ein Dritter versicherte Person wer-

den, ist auch dieser – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße 

und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

 Der im Versicherungsschein genannte garantierte Rentenfak-

tor gilt nur dann, wenn das Geburtsdatum der versicherten 

Person richtig angegeben wurde.

F. Beitragszahlung und Folgen der Nichtzahlung

1 Beitragszahlung

1.1 Zahlweise

 Die Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag können Sie je nach 

Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder 

durch laufende monatliche Beitragszahlungen entrichten.

 Die Versicherungsperiode umfasst bei laufender Beitragszah-

lung einen Monat, bei Versicherungsverträgen gegen Einmal-

beitrag beträgt die Versicherungsperiode ein Jahr.

1.2 Einlösungs- und Folgebeitrag

 Der Einlösungsbeitrag, d. h. der Einmalbeitrag oder der erste 

laufende Beitrag wird sofort nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-

schein angegebenen Beginn des Versicherungsvertrags. Alle 

weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden jeweils zum Mo-

natsersten fällig.

1.3 Sonderzahlungen in der Ansparphase**)

 Sie können bis zu zwölfmal je Kalenderjahr zusätzliche Bei-

träge in Form von Sonderzahlungen entrichten, sofern die fol-

genden Voraussetzungen erfüllt sind:

  Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 

laufender Beitragszahlung oder einen Versicherungsver-

trag gegen Einmalbeitrag. 

  Die einzelne Sonderzahlung muss mindestens 250 Euro 

betragen.

  Die Sonderzahlungen betragen jährlich insgesamt höch-

stens 20.000 Euro.

 Eine Sonderzahlung ist zu jedem auf den Zahlungseingang 

bei uns folgenden Monatsersten möglich. Wenn Sie eine Son-

derzahlung leisten möchten, können Sie diese unter Angabe 

der Versicherungsnummer überweisen oder in Textform bei 

uns anmelden. Bei Überweisung muss die Sonderzahlung bis 

zum 20. eines Monats bei uns eingegangen sein (Zahlungs-

eingang), um zum darauf folgenden Monatsersten wirksam zu 

werden. Eine Sonderzahlung, die Sie bis zum 20. eines Mo-

nats anmelden, wird zum darauf folgenden Monatsersten fäl-

lig. Der Sonderzahlung wird der gleiche Tarif des bestehenden 

Versicherungsvertrags – mit den für ihn gültigen Tarifbestim-

mungen, den Rechnungsgrundlagen und den zugehörigen All-

gemeinen oder Besonderen Bedingungen – zugrunde gelegt.

**) Bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit 

Hauptwohnsitz – bei juristischen Personen mit Geschäftssitz – 

in Österreich sind Sonderzahlungen nicht möglich.
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 Sofern Beitragsrückstände zum Versicherungsvertrag beste-

hen, werden eingehende Sonderzahlungen zunächst mit die-

sen Rückständen verrechnet.

1.4 Sonderzahlungen in der Rentenphase**)

 Sie können bis zu zwölfmal je Kalenderjahr zusätzliche Bei-

träge in Form von Sonderzahlungen entrichten, sofern die fol-

genden Voraussetzungen erfüllt sind:

  Der Versicherungsvertrag befindet sich vollständig in der 

Rentenphase.

  Die einzelne Sonderzahlung muss mindestens 250 Euro 

betragen.

  Die Sonderzahlungen betragen – auch bei mehreren Teil-

renten – jährlich insgesamt höchstens 20.000 Euro.

 Eine Sonderzahlung ist zu jedem auf den Zahlungseingang 

bei uns folgenden Monatsersten möglich. Wenn Sie eine Son-

derzahlung leisten möchten, können Sie diese unter Angabe 

der Versicherungsnummer überweisen oder in Textform bei 

uns anmelden. Sie wird grundsätzlich in einem gesonderten 

Versicherungsvertrag mit sofortigem Rentenbeginn dokumen-

tiert. Dem gesonderten Versicherungsvertrag wird ein zum 

Abschluss des bestehenden Versicherungsvertrags in der 

Rentenphase gleichartiger Tarif zugrunde gelegt und das 

Recht auf Sonderzahlung ist ausgeschlossen.

1.5 Übermittlung der Beiträge

 Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 

Ihre Kosten. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-

nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der 

Beitrag bei uns eingeht.

1.6 Lastschriftverfahren

 Solange Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, werden wir 

Ihre Zahlungen so behandeln, als wären sie zum jeweiligen 

Fälligkeitszeitpunkt erfolgt, es sei denn, die Lastschrift wird 

aufgrund Ihres Verschuldens nicht eingelöst oder Sie wider-

sprechen einer berechtigten Einziehung. Wird eine Lastschrift 

nicht eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen berechtigt, 

nicht aber verpflichtet. 

2 Die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen

2.1 Die Folgen der Nichtzahlung des Einlösungsbeitrags

 Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 

zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht erfolgt ist – 

vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Ist der Einlösungs-

beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, 

besteht keine Leistungspflicht. Dies gilt nicht, wenn uns nach-

gewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung bzw. die nicht recht-

zeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

2.2 Die Folgen der Nichtzahlung von Folgebeiträgen

 Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus 

dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig ge-

zahlt worden ist, erhalten Sie von uns eine Mahnung in Text-

form. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der in der 

Mahnung gesetzten Frist von mindestens zwei Wochen, ent-

fällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz so, als ob 

Sie eine vorzeitige Beitragsfreistellung des Versicherungsver-

trags verlangt hätten; Abschnitt G Nummer 3 gilt daher ent-

sprechend. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mah-

nung ausdrücklich hinweisen.

3 Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten

3.1 Beitragsstundung

 Sie können schriftlich verlangen, dass unter Beibehaltung des 

vollen Versicherungsschutzes die Beiträge für einen Zeitraum 

von bis zu sechs Monaten zinslos gestundet werden. Voraus-

setzung für eine Beitragsstundung ist, dass der Beitrag für 

das erste Versicherungsjahr vollständig gezahlt wurde und die 

nach Ablauf der Beitragsstundung verbleibende Beitragszah-

lungsdauer noch mindestens ein Jahr beträgt. Die gestunde-

ten Beiträge sind mit Ablauf des Stundungszeitraums nach-

zuzahlen. Auf Antrag können Sie den Beitragsrückstand auch 

zinslos in bis zu 24 Monatsraten ausgleichen.

3.2 Unterbrechung

 Sie können schriftlich verlangen, dass die Beitragszahlung für 

bis zu sechs Monate unterbrochen wird. Voraussetzung für 

eine Unterbrechung ist, dass der Beitrag für das vor der Un-

terbrechung liegende Versicherungsjahr vollständig gezahlt 

wurde. Nach Ablauf der Unterbrechungsfrist lebt die Beitrags-

zahlungspflicht wieder auf. 

3.3 Wiederinkraftsetzung nach vorzeitiger Beitragsfreistellung

 Erfolgte für Ihren Versicherungsvertrag eine vorzeitige Bei-

tragsfreistellung nach Abschnitt G Nummer 3, können Sie in-

nerhalb von drei Jahren die Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung (Wiederinkraftsetzung) beantragen. 

 Bei einer befristeten vorzeitigen Beitragsfreistellung nach Ab-

schnitt G Nummer 4 erfolgt die Wiederinkraftsetzung mit Ab-

lauf der Frist, ohne dass Sie dies beantragen müssen.

 Voraussetzung ist jeweils, dass zum Zeitpunkt der Wiederin-

kraftsetzung der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist 

und die verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindestens 

ein Jahr beträgt.

 Mit der Wiederinkraftsetzung können Sie schriftlich verlangen, 

die während der beitragsfreien Zeit nicht gezahlten Beiträge 

in einem einmaligen Betrag als Sonderzahlung oder durch Er-

höhung des laufenden Beitrags nachzuentrichten. Die Voraus-

setzungen nach Abschnitt F Nummer 1.3 und Abschnitt H 

Nummer 5 müssen nicht erfüllt sein.

 Die Wiederinkraftsetzung erfolgt mit unveränderten Rech-

nungsgrundlagen.

3.4 Herabsetzung des Beitrags

 Sie können schriftlich verlangen, dass die Höhe des zu zah-

lenden Beitrags herabgesetzt wird. Ihre Mitteilung muss uns 

bis zum 20. des Monats vor dem gewünschten Termin der He-

rabsetzung vorliegen. Voraussetzung ist, dass der verblei-

bende Beitrag mindestens 10 Euro pro Monat beträgt und die 

Summe der nach der Herabsetzung des Beitrags vereinbar-

**) Bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit 

Hauptwohnsitz – bei juristischen Personen mit Geschäftssitz – 

in Österreich sind Sonderzahlungen nicht möglich.
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ten zukünftigen Beiträge zuzüglich des vorhandenen Renten-

guthabens 4.000 Euro nicht unterschreitet. 

3.5 Für Beitragsstundung, Unterbrechung, Wiederinkraftsetzung 

und Herabsetzung des Beitrags erheben wir keinen Abzug 

zum Ausgleich von Verwaltungskosten.

G. Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung 

 des Versicherungsvertrags 

1 Kündigung 

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag während der Anspar-

phase jederzeit kündigen. Die Kündigung muss schriftlich er-

folgen und wird mit Eingang bei uns bzw. zu einem von Ih-

nen gewählten späteren Termin vor Rentenbeginn wirksam 

(Umrechnungs-Stichtag bei Kündigung siehe Abschnitt J 

Nummer 5). 

 Eine Kündigung hat keine Auswirkung auf bereits abgerufene 

Teilrenten nach Abschnitt B Nummer 2.7.

 Nach Kündigung erhalten Sie – soweit bereits entstanden – 

den Auszahlungsbetrag nach Nummer 5. 

2 Entnahme vor Rentenbeginn (Teilkündigung)

 Sie können Ihren Versicherungsvertrag während der Anspar-

phase auch teilweise kündigen (Entnahme vor Rentenbeginn). 

Die Entnahme aus dem Rentenguthaben vor Rentenbeginn 

ist zu jedem Monatsersten möglich, wenn der Entnahmebe-

trag mindestens 250 Euro und die Summe der vereinbarten 

zukünftigen Beiträge zuzüglich des vorhandenen Rentengut-

habens nach der Entnahme mindestens 4.000 Euro betragen. 

Eine Entnahme erbringen wir ausschließlich als Geldleistung.

 Die schriftliche Erklärung zur Entnahme muss uns spätestens 

bis zum 20. eines Monats vor dem gewünschten Termin (Mo-

natsersten) zugegangen sein. 

 Der dem Rentenguthaben entnommene Betrag wird auf die 

in Ihrem Versicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds 

aufgeteilt. Die Aufteilung richtet sich nach Abschnitt J Num-

mer 3.4.

 Nach der Entnahme erhalten Sie den Entnahmebetrag, ver-

mindert um den Abzug nach Nummer 7.

 Die Entnahme vor Rentenbeginn wirkt sich auf die Höhe des 

zu zahlenden Beitrags nicht aus. 

 In Abhängigkeit von dem entnommenen Betrag vermindert 

sich das Rentenguthaben.

3 Vorzeitige Beitragsfreistellung

 Sie können zum Termin einer künftigen Beitragsfälligkeit 

schriftlich verlangen, vorzeitig von Ihrer Beitragszahlungs-

pflicht befreit zu werden.

 Für die vorzeitige Beitragsfreistellung erheben wir einen Ab-

zug nach Nummer 7 vom Rentenguthaben. 

 Bei der vorzeitigen Beitragsfreistellung verrechnen wir Bei-

tragsrückstände oder sonstige ausstehende Beträge.

 Haben Sie die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht be-

antragt und beträgt das Rentenguthaben abzüglich rückstän-

diger Beiträge und vermindert um den Abzug nach Nummer 7 

weniger als 1.000 Euro, erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 

nach Nummer 5 und der Versicherungsvertrag endet.

 Bei vorzeitig beitragsfrei gestellten Versicherungsverträgen 

mit geringem Rentenguthaben kann die Entnahme von Ko-

sten dazu führen, dass das Rentenguthaben aufgebraucht 

wird. In einem solchen Fall erlischt der Versicherungsvertrag 

(siehe Abschnitt J Nummer 3.5).

4 Befristete vorzeitige Beitragsfreistellung 

 Die in Nummer 3 beschriebene vorzeitige Beitragsfreistellung 

können Sie auch auf einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten 

befristen. Für die Wiederinkraftsetzung gelten die Regelungen 

nach Abschnitt F Nummer 3.3 entsprechend.

5 Auszahlungsbetrag 

 Der Auszahlungsbetrag ist der Rückkaufswert nach Nummer 6, 

vermindert um den Abzug nach Nummer 7. 

6 Rückkaufswert

 Der Rückkaufswert ist das Rentenguthaben zum Termin, zu 

dem die Kündigung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung 

wirksam wird. 

7 Abzug bei Kündigung oder 

 vorzeitiger Beitragsfreistellung

 Der Abzug beträgt 60 Euro. Er erfolgt zum pauschalen Aus-

gleich von Verwaltungskosten, die uns durch die Kündigung 

oder die vorzeitige Beitragsfreistellung entstehen. Auf Ihr Ver-

langen hin müssen zunächst wir das Entstehen und die Höhe 

dieser Kosten nachweisen. Können Sie nachweisen, dass in 

Ihrem Fall keine Verwaltungskosten entstanden sind, dann 

entfällt der Abzug; können Sie nachweisen, dass geringere 

Verwaltungskosten entstanden sind, dann wird der Abzug ent-

sprechend Ihrem Nachweis herabgesetzt.

 Der Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung 

ist für Sie wirtschaftlich nachteilig.

8 Beitragsrückzahlung

 Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht.

H. Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer / 

 Empfänger der Versicherungsleistungen

1 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung

1.1 Widerrufliches Bezugsrecht

 Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, 

falls Sie uns keine andere Person benannt haben, die die An-
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sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll (Be-

zugsberechtigter). Bis zum Tod der versicherten Person kann 

das Bezugsrecht jederzeit widerrufen werden.

1.2 Unwiderrufliches Bezugsrecht

 Sie können auch ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-

berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 

erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zu-

stimmung des von Ihnen benannten Bezugsberechtigten auf-

gehoben werden. 

1.3 Abtretung und Verpfändung

 Sie können Ihre Ansprüche und Rechte aus dem Versiche-

rungsvertrag abtreten oder verpfänden. Eine Abtretung oder 

Verpfändung kann nur mit der Zustimmung des Abtretungs- 

bzw. Pfandgläubigers rückgängig gemacht werden. 

1.4 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und 

 Verpfändungen

 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Bezugs-

rechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Bezugs-

rechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn 

sie uns vom bisherigen Berechtigten schriftlich angezeigt wor-

den sind. Das gleiche gilt für Abtretungen und Verpfändungen, 

soweit derartige Verfügungen überhaupt rechtlich möglich sind. 

Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie; es können aber 

auch andere Personen sein, sofern Sie bereits vorher Verfü-

gungen im Sinne der Nummern 1.2 oder 1.3 vorgenommen 

haben.

2 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung

2.1 Bei Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung ha-

ben Sie bei bestimmten Ereignissen das Recht, eine Erhö-

hung der vereinbarten Versicherungsleistungen zu verlangen 

(Nachversicherung).

 Die Nachversicherung können Sie unter Berücksichtigung der 

Nummern 2.2 bis 2.4 innerhalb von zwölf Monaten verlangen 

nach

  Heirat oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft im 

Sinne des LPartG der versicherten Person, 

  Geburt eines Kindes der versicherten Person,

  Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versicherte 

Person,

  Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person,

  Scheidung oder der Aufhebung der Lebenspartnerschaft 

im Sinne des LPartG der versicherten Person,

  Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Beitragsbemessungs-

grenze der gesetzlichen Rentenversicherung führt,

  Steigerung des monatlichen Bruttoeinkommens der versi-

cherten Person aus nichtselbständiger Tätigkeit um mehr 

als zehn Prozent gegenüber dem monatlichen Durch-

schnittsbruttoeinkommen der letzten zwölf Monate,

  Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Pflichtversicherungs-

grenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung führt; er-

forderlich ist der Nachweis einer bestehenden privaten 

Krankheitskosten-Vollversicherung für die versicherte Per-

son bei der Continentale Krankenversicherung a.G., bei 

der es sich nicht um den Basistarif handelt,

  erstmaliger Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit bei ver-

sicherten Schülern, Studenten und Auszubildenden,

  erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit der 

versicherten Person, sofern die versicherte Person aus 

dieser Tätigkeit ihr hauptsächliches Einkommen bezieht,

  Aufnahme einer freiberuflichen oder selbständigen Tätig-

keit mit Kammerzugehörigkeit der versicherten Person,

  Wegfall der Versicherungspflicht der versicherten Person 

in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern,

  Erwerb einer selbst bewohnten Immobilie durch die versi-

cherte Person.

2.2 Die Nachversicherung erfolgt in dem bestehenden Versiche-

rungsvertrag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – 

mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungs-

grundlagen und den zugehörigen Allgemeinen oder Beson-

deren Bedingungen – und alle sonstigen für den Grundver-

trag geltenden Vereinbarungen zugrunde gelegt.

 Innerhalb der in Nummer 2.1 genannten Frist sind uns geeig-

nete Nachweise dafür vorzulegen, dass die jeweiligen Voraus-

setzungen für die Nachversicherung eingetreten sind. Der Ver-

sicherungsschutz aus der Nachversicherung beginnt zur näch-

sten Beitragsfälligkeit, wenn uns Ihre Erklärung zur Nachver-

sicherung und diese Nachweise bis zum 20. des Monats vor 

der nächsten Beitragsfälligkeit vorliegen und Sie den erhöh-

ten Beitrag gezahlt haben.

2.3 Der monatliche Beitrag der Nachversicherung muss minde-

stens zehn Euro und darf höchstens 100 Prozent des durch-

schnittlich gezahlten Monatsbeitrags des ersten Versiche-

rungsjahres, nicht jedoch mehr als 500 Euro betragen.

 

2.4 Ihr Recht auf Nachversicherung erlischt, 

  wenn die versicherte Person älter als 50 Jahre ist oder 

  wenn die verbleibende Ansparphase weniger als zwölf 

Jahre beträgt oder

  die verbleibende Beitragszahlungsdauer weniger als fünf 

Jahre beträgt.

3 Hinausgeschobener Rentenbeginn

3.1 Der Rentenbeginn kann einmalig hinausgeschoben werden 

spätestens auf den Ersten des Monats, in dem die versicherte 

Person ihr 85. Lebensjahr vollendet (hinausgeschobener Ren-

tenbeginn). Auf diese Möglichkeit werden wir Sie vor Renten-

beginn hinweisen.

 Die schriftliche Erklärung hierzu kann frühestens sechs Mo-

nate vor dem bisher vereinbarten Rentenbeginn abgegeben 

werden. Sie muss uns spätestens vier Wochen vor diesem 

Termin zugegangen sein.

 Auch bei Hinausschieben des Rentenbeginns haben Sie das 

Recht auf Abruf oder Teilabruf nach Abschnitt B Nummern 2.6 

und 2.7.
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3.2 Nach dem Hinausschieben des Rentenbeginns wird der Ver-

sicherungsvertrag nach Ihrer Wahl entweder beitragsfrei oder 

beitragspflichtig fortgeführt.

3.3 Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie zum 

Zeitpunkt des hinausgeschobenen Rentenbeginns eine Kapi-

talabfindung nach Abschnitt B Nummer 2.3 erhalten. 

 Eine Kombination von lebenslanger Rentenzahlung und Ka-

pitalabfindung ist möglich; Abschnitt B Nummer 2.5 gilt ent-

sprechend.

3.4 Die lebenslangen Rentenleistungen sind bei hinausgescho-

benem Rentenbeginn kürzer zu zahlen. Daher muss auch der 

garantierte Rentenfaktor aufgrund des höheren Alters bei hi-

nausgeschobenem Rentenbeginn – mit unveränderten Rech-

nungsgrundlagen – neu ermittelt werden. In der Regel führt 

dies zu einer Erhöhung der Rente. 

4 Entnahme nach Rentenbeginn

4.1 Sie können nach Rentenbeginn zu jedem Monatsersten eine 

Entnahme aus dem Rentenguthaben verlangen. Im Versiche-

rungsvertrag müssen mindestens 3.000 Euro Deckungskapi-

tal ohne Deckungskapital der Gewinnrente verbleiben und der 

entnommene Betrag muss mindestens 250 Euro betragen. 

Der schriftliche Auftrag zur Auszahlung muss uns spätestens 

bis zum 20. eines Monats vor dem gewünschten Termin (Mo-

natsersten) zugegangen sein.

4.2 Durch die Entnahme aus dem Rentenguthaben verringert sich 

die Höhe der lebenslangen Rente. Abhängig von der Höhe 

des entnommenen Betrags werden die garantierte Rente und 

die Gewinnrente (mit Ausnahme der Steigenden Gewinnrente)

nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik he-

rabgesetzt. Das Rentenguthaben verringert sich um den ent-

nommenen Betrag. 

4.3 Als Kapitalauszahlung erhalten Sie den entnommenen Be-

trag, vermindert um einen Abzug in Höhe von 60 Euro, ab 

einem entnommenen Kapital von über 2.000 Euro in Höhe 

von 3,5 Prozent des Entnahmebetrags.

 Der Abzug erfolgt zum pauschalen Ausgleich der Veränderung 

der Risikolage des verbleibenden Versicherungsbestands, der 

verminderten Kapitalerträge aufgrund vorzeitiger Fälligkeit und 

von Verwaltungskosten, die uns durch die Entnahme entste-

hen. Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst wir nachweisen, 

dass der Abzug dem Grunde und der Höhe nach zutrifft. Kön-

nen Sie nachweisen, dass in Ihrem Fall der Abzug dem Grunde 

nach nicht zutrifft, dann entfällt der Abzug; können Sie nach-

weisen, dass der Abzug niedriger zu beziffern ist, dann wird 

der Abzug entsprechend Ihrem Nachweis herabgesetzt. 

 Der Abzug bei Entnahme nach Rentenbeginn ist für Sie wirt-

schaftlich nachteilig.

5 Erhöhungen bei Versicherungsverträgen mit laufender 

Beitragszahlung

5.1 Sie haben das Recht, bis zu fünf Mal eine Erhöhung der ver-

einbarten Beiträge zu verlangen, sofern die folgenden Voraus-

setzungen erfüllt sind:

  Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 

laufender Beitragszahlung. 

  Die Erhöhung erfolgt spätestens zwölf Jahre vor dem ver-

einbarten Rentenbeginn. 

  Die verbleibende Beitragszahlungsdauer beträgt noch min-

destens fünf Jahre. 

  Die einzelne Erhöhung muss mindestens zehn Euro pro 

Monat betragen.

  Der monatliche Beitrag aller Erhöhungen darf höchstens 

200 Prozent des durchschnittlich gezahlten Monatsbei-

trags des ersten Versicherungsjahrs und höchstens 3.000 

Euro betragen; unabhängig davon ist eine Erhöhung des 

monatlichen Beitrags auf bis zu 100 Euro möglich.

 Die Erhöhung erfolgt in dem bestehenden Versicherungsver-

trag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – mit den für 

ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungsgrundlagen 

und den zugehörigen Allgemeinen oder Besonderen Bedin-

gungen – und alle sonstigen geltenden Vereinbarungen zu-

grunde gelegt.

5.2 Der Versicherungsschutz aus der Erhöhung beginnt zum näch-

sten Monatsersten, wenn uns Ihre Erklärung zur Erhöhung 

bis zum 20. des Monats vor dem gewünschten Termin vorliegt 

und Sie den erhöhten Beitrag gezahlt haben.

6 Umtausch in eine klassische Rentenversicherung

 Sie haben das Recht, Ihren Versicherungsvertrag einmalig in 

der Ansparphase in eine gleichartige zum Zeitpunkt des Um-

tauschs verkaufsoffene klassische Rentenversicherung um-

zutauschen. Es gilt für den Versicherungsvertrag die zum Um-

tauschtermin gültige Tranchenvereinbarung für Einmalbeiträge.

 Der Umtausch in eine klassische Rentenversicherung ist zu 

jedem Monatsersten möglich. Ihre schriftliche Erklärung zum 

Umtausch muss uns spätestens bis zum 20. des Monats vor 

dem gewünschten Umtauschtermin zugegangen sein. 

 

I. Allgemeine Vertragsbestimmungen 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Versicherungsver-

trag aufgrund der Willenserklärungen der beiden Vertragspart-

ner abgeschlossen worden ist und Sie den Einlösungsbeitrag 

gezahlt haben. Vor dem im Versicherungsschein angegebenen 

Versicherungsbeginn besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

2 Informationen während der Vertragslaufzeit

 Wir teilen Ihnen vor Rentenbeginn einmal jährlich den Wert 

des Rentenguthabens, aufgeschlüsselt nach Anzahl und Geld-

wert der Investmentfonds-Anteile mit. Auf Wunsch können Sie 
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den aktuellen Stand Ihres Versicherungsvertrags jederzeit von 

uns erfahren.

 Wir teilen Ihnen nach Rentenbeginn einmal jährlich den Stand 

des Rentenguthabens und der garantierten Rente sowie der 

Gewinnrente mit.

3 Regelungen zur Leistungsauszahlung

3.1 Auszahlung in Euro

 Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir grund-

sätzlich als Geldleistung in Euro. Bei der Kapitalabfindung ist 

nach Abschnitt B Nummer 2.4 auch die Übertragung von In-

vestmentfonds-Anteilen auf ein Wertpapierdepot möglich.

3.2 Überweisung der Leistungen 

 Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberech-

tigten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-

halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) trägt der 

Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

3.3 Verrechnung von ausstehenden Beträgen

 Bei Fälligkeit von Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

verrechnen wir Beitragsrückstände oder sonstige ausstehende 

Beträge.

4 Meldung von Adress- und Namensänderungen

4.1 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-

lich mitteilen. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, 

da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-

schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift sen-

den können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage 

nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegan-

gen. Dies gilt auch, wenn Sie den Versicherungsvertrag für 

Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche 

Niederlassung verlegt haben.

4.2 Bei Änderung Ihres Namens gilt Nummer 4.1 entsprechend.

5 Weitere Mitteilungspflichten

5.1 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung 

und Meldung von Informationen und Daten zu Ihrem Versiche-

rungsvertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür not-

wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Abschluss 

des Versicherungsvertrags, bei Änderung nach Abschluss des 

Versicherungsvertrags oder auf Nachfrage unverzüglich – d. h. 

ohne schuldhaftes Zögern – zur Verfügung stellen. Sie sind 

auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Per-

sonen, die Rechte an Ihrem Versicherungsvertrag haben, für 

Datenerhebungen und Meldungen maßgeblich ist.

5.2 Notwendige Informationen im Sinne von Nummer 5.1 sind ins-

besondere alle Umstände, die für die Beurteilung

  Ihrer persönlichen Steuerpflicht,

  der Steuerpflicht dritter Personen, die Rechte an Ihrem 

Versicherungsvertrag haben und

  der Steuerpflicht des Leistungsempfängers

 maßgebend sein können. 

 Dazu zählen die deutsche oder ausländische Steuerpflicht, die 

Steueridentifikationsnummer, der Geburtsort und der Wohnsitz. 

 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Un-

terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, 

müssen Sie trotz einer gegebenenfalls nicht bestehenden 

Steuerpflicht davon ausgehen, dass wir Ihre Versicherungs-

vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steu-

erbehörden melden.

6 Verrechnung der Kosten Ihres Versicherungsvertrags

6.1 Mit Ihrem Versicherungsvertrag sind Kosten verbunden. Diese 

sind bereits bei der Kalkulation Ihrer Beiträge berücksichtigt. 

Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (insbe-

sondere Aufwendungen für Versicherungsvertriebsprovisi-

onen, Beratung, Gesundheitsauskünfte, Werbeaufwendungen 

oder die Ausstellung des Versicherungsscheins) sowie übrige 

Kosten. Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere Ver-

waltungskosten.

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-

tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-

nehmen.

6.2 Für die Berücksichtigung der Abschluss- und Vertriebskosten 

Ihres Versicherungsvertrags in unserem Jahresabschluss ist 

das Verrechnungsverfahren nach § 4 der Deckungsrückstel-

lungsverordnung maßgebend. Hierbei werden die ersten Bei-

träge zur Tilgung von Abschluss- und Vertriebskosten heran-

gezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Versi-

cherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebs in der je-

weiligen Versicherungsperiode und für die Bildung der 

bilanziellen Deckungsrückstellung*) bestimmt sind. Der auf 

diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrück-

stellungsverordnung auf 2,5 Prozent der Summe der für die 

gesamte Laufzeit des Versicherungsvertrags vereinbarten Bei-

träge (Beitragssumme) beschränkt. Das beschriebene Ver-

fahren hat keine unmittelbare Auswirkung auf die Leistung aus 

dem Versicherungsvertrag.

6.3 Damit auch in den ersten Jahren bereits Beitragsteile für die 

Bildung eines Rückkaufswertes und bei einer vorzeitigen Bei-

tragsfreistellung zur Verfügung stehen, werden bei Versiche-

rungsverträgen mit laufender Beitragszahlung Abschluss- und 

Vertriebskosten in Höhe von bis zu 2,5 Prozent der Beitrags-

summe gleichmäßig auf die ersten 60 beitragspflichtigen Mo-

nate verteilt und monatlich dem Rentenguthaben entnommen. 

Ist die vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 60 Mo-

nate, verteilen wir die Kosten gleichmäßig auf die kürzere Bei-

tragszahlungsdauer. Bereits verrechnete Abschluss- und Ver-

triebskosten werden nicht erstattet.

 Zeiträume, in denen der Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-

stellt ist, werden bei der Ermittlung des 60-Monats-Zeitraumes 

nicht berücksichtigt. 

6.4 Bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag und bei Son-

derzahlungen werden Abschluss- und Vertriebskosten sofort 

verrechnet.

*) siehe Seite 23
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6.5 Bei Erhöhungen, z. B. dynamischen Erhöhungen oder Nachver-

sicherungen wird jeder Erhöhungsteil hinsichtlich der Abschluss- 

und Vertriebskosten entsprechend Nummer 6.2 und 6.3 wie ein 

eigenständiger Versicherungsvertrag behandelt.

6.6 Die übrigen Kosten werden über die gesamte Vertragslaufzeit 

verteilt.

6.7 Das beschriebene Verfahren zur Verrechnung der Abschluss- 

und Vertriebskosten hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der 

Anfangszeit Ihres Versicherungsvertrags nur geringe Beträge 

zur Bildung einer beitragsfreien Versicherungsleistung oder 

für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Dies ist für Sie wirt-

schaftlich nachteilig.

7 Verjährung der Ansprüche auf Versicherungsleistungen

 Ansprüche auf Versicherungsleistungen verjähren in drei Jah-

ren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 

Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von 

den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt 

hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 

Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-

kenntnis verjähren alle Ansprüche in zehn Jahren, nachdem 

sie entstanden sind.

 Ist der Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns ange-

meldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-

hemmt, zu dem unsere Leistungsentscheidung dem Anspruchs-

berechtigten in Textform zugeht. Der Zeitraum zwischen der 

Anmeldung und dem Zugang unserer Leistungsentscheidung 

bleibt damit bei der Berechnung der Frist unberücksichtigt. 

 Ist derjenige, der den Anspruch auf eine Versicherungslei-

stung geltend macht, mit unserer Leistungsentscheidung nicht 

einverstanden, kann er den Anspruch innerhalb der Verjäh-

rungsfrist gerichtlich geltend machen. Wird die Frist versäumt, 

können wir uns auf die Einrede der Verjährung berufen.

8 Vereinbartes Vertragsrecht und Gerichtsstand

8.1 Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundes-

republik Deutschland Anwendung.

8.2 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen 

uns

  bei dem für unseren Sitz oder 

  bei dem für Ihren Wohnsitz – in Ermangelung eines sol-

chen bei dem für Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung 

 örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.

8.3 Ansprüche gegen Sie können ausschließlich an dem für Ihren 

Wohnsitz – in Ermangelung eines solchen an dem für Ihren 

gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. 

8.4 Verlegen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags Ih-

ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein anderes 

Land oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort 

zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das für 

unseren Sitz örtlich zuständige Gericht zuständig.

J. Regelungen zur Fondsanlage

1 Fondsauswahl und Änderung der Fondsaufteilung

1.1 Fondsauswahl

 Sie können bei Vertragsabschluss aus einem Sortiment von 

lnvestmentfonds auswählen und die Aufteilung des zur Invest-

mentfonds-Anlage bestimmten Beitragsteiles prozentual auf 

die ausgewählten Investmentfonds festlegen. 

 Diese Festlegung können Sie durch schriftliche Mitteilung an 

uns ändern.

 In einem Versicherungsvertrag können gleichzeitig Anteile von 

bis zu zehn Investmentfonds enthalten sein.

1.2 Änderung der Fondsaufteilung für künftige 

 Beitragszahlungen

 Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen können Sie die 

Fondsaufteilung bis zu sechsmal für künftige Beitragszah-

lungen ändern. Ihr Auftrag für die Änderung muss uns späte-

stens fünf Geschäftstage vor der jeweiligen Beitragsfälligkeit 

schriftlich vorliegen. 

 Die jeweilige Änderung wird gebührenfrei durchgeführt.

1.3 Umschichten des vorhandenen Fondsguthabens

 Innerhalb eines Zeitraumes von 365 Tagen können Sie das 

vorhandene Fondsguthaben durch Ihren schriftlichen Auftrag 

ganz oder teilweise bis zu sechsmal in andere Investment-

fonds umschichten.

 Die jeweilige Änderung wird gebührenfrei durchgeführt. 

 Das Recht zur Umschichtung des Fondsguthabens endet, so-

bald der Stichtag der Umschichtung den Stichtag für den Ren-

tenbeginn, den Abruf bzw. Teilabruf, die Kapitalabfindung oder 

die Kündigung bzw. Teilkündigung des Versicherungsvertrags 

erreicht oder überschreitet. Bei Teilabruf und Teilkündigung 

betrifft dies nur das Fondsguthaben, das für den Teilabruf oder 

die Teilkündigung benötigt wird.

1.4 Verfügbare Investmentfonds

 Die Auswahl der von uns angebotenen Investmentfonds kann 

sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie die Fondsaufteilung 

ändern oder das Fondsguthaben umschichten wollen, kön-

nen Sie bei uns erfragen, welche Investmentfonds zu diesem 

Zeitpunkt dafür zur Verfügung stehen. 

2 Ablaufmanagement 

 Gegen Ende der Ansparphase ist es grundsätzlich sinnvoll, 

das erreichte Fondsguthaben in stärker sicherheitsorientierte 

Investmentfonds anzulegen, weil diese geringeren Schwan-

kungen unterliegen. Das vermindert zwar die Chancen, zu-

sätzliche hohe Kurssteigerungen zu erzielen, verringert aber 

das Verlustrisiko bei einem Kursrückgang. Mit dem Ablaufma-

nagement bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur planmäßigen 

monatlichen Umschichtung von Investmentfonds-Anteilen. 
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Eine Bewertung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt ist 

mit dem Ablaufmanagement nicht verbunden.

 Die Umschichtungen im Rahmen des Ablaufmanagements er-

folgen jeweils zu Monatsbeginn. Ihr schriftlicher Auftrag für 

das Ablaufmanagement muss uns spätestens vier Wochen 

vor dem gewünschten Beginn zugegangen sein. In Ihrem Auf-

trag müssen Sie Folgendes festlegen:

  den Monatsbeginn, zu dem die erste Umschichtung erfol-

gen soll,

  den Monat, in dem die letzte Umschichtung durchgeführt 

werden soll, 

  die Investmentfonds, aus welchen Sie umschichten wol-

len (Entnahmefonds),

  die Investmentfonds, in welche Sie umschichten wollen 

(Zielfonds),

  die Investmentfonds, in welche künftige Beitragsteile flie-

ßen sollen.

 Während der Dauer des Ablaufmanagements wird die Anzahl 

der aus einem gewählten Entnahmefonds umzuschichtenden 

Anteile monatlich bestimmt. Sie ergibt sich, indem die vorhan-

denen Anteile des Entnahmefonds durch die Anzahl der ver-

bleibenden Monate bis zum gewünschten Ende der Umschich-

tungen geteilt werden. 

 Sie können den Beginn und Umfang des Ablaufmanagements 

individuell festlegen. Dabei kann die erste Umschichtung frü-

hestens nach fünf Versicherungsjahren erfolgen. Gegen Ende 

der Ansparphase werden wir Sie an die Möglichkeit eines Ab-

laufmanagements erinnern.

 Auch während des Ablaufmanagements darf die Anzahl von 

insgesamt zehn Investmentfonds – einschließlich der Ziel-

fonds – im Versicherungsvertrag nicht überschritten werden. 

Während der planmäßigen Umschichtungen können Sie je-

derzeit mit einer Frist von vier Wochen Ihre Festlegungen än-

dern, das Ablaufmanagement vorzeitig beenden oder unter-

brechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

 Eine Anrechnung auf die Anzahl möglicher Umschichtungen 

des vorhandenen Fondsguthabens nach Nummer 1.3 erfolgt 

nicht. Das Ablaufmanagement wird gebührenfrei durchgeführt.

3 Zuführungen zum Fondsguthaben und Entnahmen aus 

dem Fondsguthaben 

3.1 Das Fondsguthaben

 Das Fondsguthaben besteht aus den für Ihren Versicherungs-

vertrag angelegten Investmentfonds-Anteilen. Den Geldwert 

des Fondsguthabens ermitteln wir dadurch, dass die Anteile 

jedes Investmentfonds mit seinem Anteilspreis multipliziert 

werden. Der Anteilspreis ist der Rücknahmepreis der Fonds-

gesellschaft. Im Rücknahmepreis gegebenenfalls enthaltene 

Rücknahmegebühren werden wir nur dann berücksichtigen, 

wenn sie uns von der Fondsgesellschaft belastet werden. 

 In Fremdwährungen notierende Investmentfonds werden mit 

dem am Stichtag geltenden Referenzkurs der Europäischen 

Zentralbank in einen Euro-Wert umgerechnet.

3.2 Ausschüttungen der Investmentfonds und 

 Steuergutschriften

 Ausschüttungen, die nicht dem Investmentfonds direkt zuflie-

ßen, und anfallende Steuergutschriften werden wieder in dem 

betroffenen Investmentfonds angelegt und erhöhen damit die 

Anzahl der Investmentfonds-Anteile. 

 Zum ersten Geschäftstag eines Monats schreiben wir den be-

troffenen Verträgen jeweils die uns bis zum 20. des Vormo-

nats je Investmentfonds-Anteil gemeldeten und gutgeschrie-

benen Ausschüttungen und Steuergutschriften gut.

3.3 Zuführung von Beträgen 

 Beiträge werden Ihrem Versicherungsvertrag zum jeweiligen 

Fälligkeitstermin gutgeschrieben. 

 Bei Zuführung von Beträgen zum Fondsguthaben (z. B. Bei-

tragsteile, Überschüsse) teilen wir diese Beträge entsprechend 

dem von Ihnen für die Anlage in Investmentfonds gewählten 

Verhältnis auf die verschiedenen Investmentfonds auf. Die 

Umrechnung in Investmentfonds-Anteile wird zum Stichtag 

mit dem Rücknahmepreis der einzelnen Investmentfonds 

(ohne Berücksichtigung von Rücknahmegebühren der Fonds-

gesellschaft) durchgeführt.

3.4 Aufteilung von Fondsentnahmen

 Werden Beträge aus Ihrem Fondsguthaben entnommen (z. B. 

Verwaltungskosten, Abschluss- und Vertriebskosten, Gebüh-

ren), werden diese auf alle in Ihrem Versicherungsvertrag vor-

handenen Investmentfonds aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt 

im Verhältnis der Geldwerte der Fondsguthaben der einzel-

nen Investmentfonds. Investmentfonds, für die die Anteils-

preisermittlung länger als sechs Wochen ausgesetzt wird, wer-

den bei der Aufteilung nicht berücksichtigt.

3.5 Erlöschen des Versicherungsvertrags bei ungünstiger 

Kursentwicklung

 Eine ungünstige Kursentwicklung der Investmentfonds kann 

dazu führen, dass durch die Entnahme von Risikobeiträgen 

und Kosten das Fondsguthaben aufgebraucht wird. In einem 

solchen Fall erlischt der Versicherungsvertrag. Hierüber wer-

den wir Sie rechtzeitig vorher informieren und Ihnen Möglich-

keiten zur Erhaltung des Versicherungsvertrags – z. B. durch 

die Zahlung weiterer Beiträge – aufzeigen.

4 Ersetzung von Investmentfonds

4.1 Änderungen durch die Fondsgesellschaft

 Durch die Anlage in Investmentfonds hängt Ihr Versicherungs-

vertrag auch von für den jeweiligen Investmentfonds maßgeb-

lichen Regelungen ab, die wir nicht beeinflussen können. Än-

derungen dieser Regelungen können dazu führen, dass die 

vereinbarte Vertragsdurchführung beeinträchtigt oder unmög-

lich wird.

 Beispiele sind

  die Schließung, Auflösung oder Verschmelzung eines In-

vestmentfonds,

  die Einstellung oder Beschränkung der Ausgabe oder 

Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen,
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  die Änderung der Fristen für die Ausgabe oder Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen, die zu einer Abrechnung 

mit einem späteren Kurstermin führt,

  die Einführung oder Erhöhung von Gebühren, die uns bei 

der Ausgabe oder Rücknahme von Investmentfonds-An-

teilen belastet werden,

  die Einstellung des öffentlichen Vertriebs des Investment-

fonds in Deutschland,

  Änderungen, die sich aus Gesetzen oder aufsichtsrecht-

lichen Anforderungen ergeben.

 In derartigen Fällen haben wir das Recht, den jeweiligen In-

vestmentfonds vollständig oder teilweise durch einen ande-

ren Investmentfonds zu ersetzen. 

 Bei der vollständigen Ersetzung steht der bisherige Invest-

mentfonds nicht mehr zur Verfügung; vorhandene Investment-

fonds-Anteile werden umgeschichtet. Eine teilweise Ersetzung 

kann zum Beispiel die Anlage künftiger Beitragsteile betreffen 

oder einen von Ihnen erteilten Auftrag zur Umschichtung in 

den bisherigen Investmentfonds.

 In derartigen Fällen werden wir Sie – sofern Sie den betrof-

fenen Investmentfonds ausgewählt haben – in der Regel in-

nerhalb einer Frist von sechs Wochen vor der beabsichtigten 

Ersetzung des Investmentfonds informieren, es sei denn, wir 

selbst erlangen nicht rechtzeitig von der Maßnahme Kennt-

nis; im letzteren Fall werden wir die Benachrichtigung unver-

züglich nachholen. In besonderen, von uns nicht zu beeinflus-

senden Fällen (z. B. bei fristloser Einstellung der Anteilsrück-

nahme durch die Fondsgesellschaft) können wir Sie erst nach 

der Ersetzung des bisherigen Investmentfonds informieren.

 Sie können uns schriftlich einen anderen der dann verfüg-

baren Investmentfonds benennen, der an die Stelle des zu er-

setzenden Investmentfonds treten soll. Benennen Sie uns kei-

nen Investmentfonds oder geht uns Ihre Mitteilung über den 

von Ihnen gewünschten anderen Investmentfonds nicht mehr 

rechtzeitig vor dem Termin der Ersetzung des Investmentfonds 

zu, werden wir den in unserer Mitteilung genannten, dem An-

lageprofil des bisherigen Investmentfonds möglichst entspre-

chenden, Investmentfonds verwenden. Würde der Versiche-

rungsvertrag aufgrund einer teilweisen Ersetzung mehr als 

zehn Investmentfonds enthalten, erfolgt die Ersetzung statt-

dessen durch die im Versicherungsvertrag vorhandenen wei-

teren Investmentfonds. Bei Versicherungsverträgen mit lau-

fender Beitragszahlung wird, falls für die Anlage der Beiträge 

mindestens ein Investmentfonds verbleibt, der auf den zu er-

setzenden Investmentfonds entfallende Anteil auf die für die 

Anlage der Beiträge verbleibenden Investmentfonds – soweit 

möglich – gleichmäßig verteilt; in allen anderen Fällen erfolgt 

die Ersetzung entsprechend durch Verteilung auf alle im Ver-

sicherungsvertrag vorhandenen Investmentfonds. 

 Die Änderung führen wir jeweils zu dem in unserer Mitteilung 

genannten Stichtag durch. 

 Innerhalb von vier Wochen nach Ersetzung des Investment-

fonds haben Sie außerdem das Recht auf eine zusätzliche 

Änderung der Fondsaufteilung für künftige Beitragszahlungen 

nach Nummer 1.2 sowie eine zusätzliche Umschichtung des 

Fondsguthabens nach Nummer 1.3. Wenn wir Sie von einer 

Ersetzung erst im Nachhinein informieren, gilt stattdessen eine 

Frist von vier Wochen ab dem Zugang unseres Informations-

schreibens. 

 Über die durchgeführte Änderung sowie über sonstige Verän-

derungen bei den Investmentfonds, wie beispielsweise Ände-

rungen des Fondsnamens oder der Anlagegrundsätze, wer-

den wir Sie mit der jährlichen Mitteilung nach Abschnitt I Num-

mer 2 informieren. 

4.2 Ersetzung von Investmentfonds bei geringem 

 Fondsvolumen

 Wir können einen Investmentfonds, dessen Gesamtwert – 

über alle bei uns bestehenden Versicherungsverträge betrach-

tet – länger als sechs Monate weniger als 100.000 Euro be-

trägt, durch einen anderen ersetzen. 

 In diesem Fall werden wir Sie – sofern Sie den betroffenen In-

vestmentfonds ausgewählt haben – informieren. Sie können 

uns innerhalb von sechs Wochen schriftlich einen anderen 

der dann verfügbaren Investmentfonds benennen, der an 

Stelle des zu ersetzenden Investmentfonds treten soll. Be-

nennen Sie uns innerhalb der gesetzten Frist keinen Invest-

mentfonds, werden wir den in unserer Mitteilung genannten 

Investmentfonds verwenden.

 Die Änderung führen wir jeweils zu dem in unserer Mitteilung 

genannten Stichtag durch. 

 Über die durchgeführte Änderung werden wir Sie mit der jähr-

lichen Mitteilung nach Abschnitt I Nummer 2 informieren.

4.3 Ersetzungen von Investmentfonds nach Nummern 4.1 und 4.2 

werden nicht auf die Anzahl möglicher Änderungen der Fonds-

aufteilung für künftige Beitragszahlungen nach Nummer 1.2 

und auf die Anzahl möglicher Umschichtungen des Fondsgut-

habens nach Nummer 1.3 angerechnet.

5 Berechnung von Fondsguthaben und Versicherungs-

leistungen; Stichtagsregeln

5.1 Geschäftstag, Stichtage

 Geschäftstage im Sinne dieser Bedingungen sind die Ar-

beitstage von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetz-

lichen Feiertage an unserem Sitz sowie des 24. und des 

31. Dezembers. 

 Die Berechnung des Rentenguthabens und insbesondere die 

Umrechnung von Investmentfonds-Anteilen in den Euro-Wert 

oder umgekehrt sowie – bei nicht auf Euro lautenden Invest-

mentfonds – die Umrechnung in Fremdwährungen und um-

gekehrt wird zu vom Geschäftstag abhängigen Stichtagen vor-

genommen. Für die Stichtage gelten die folgenden Festle-

gungen:

a) Für die Umrechnung der Beiträge nach Nummer 3.3 ist 

der Stichtag der erste Geschäftstag der jeweiligen Versi-

cherungsperiode. Für Sonderzahlungen nach Abschnitt F 

Nummer 1.3 ist der Stichtag der erste Geschäftstag im Fäl-

ligkeitsmonat der Sonderzahlung.
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b) Für die Entnahme von Kosten nach Abschnitt I Nummer 6, 

die Verrechnung von Beitragsrückständen oder sonstigen 

ausstehenden Beträgen nach Abschnitt G Nummern 3 

und 4, die Zuführung von Überschussanteilen nach Ab-

schnitt C Nummer 2.1 sowie Umschichtungen im Rahmen 

des Ablaufmanagements nach Nummer 2 ist der Stichtag 

jeweils der erste Geschäftstag im Monat. 

c) Stichtag für die Berechnung des Rentenguthabens für eine 

Kapitalabfindung bzw. für die Bildung einer Rente nach Ab-

schnitt B Nummern 2.1 bis 2.5 ist der fünfte Geschäftstag 

vor dem Ende der Ansparphase. Bei Abruf nach Abschnitt B 

Nummer 2.6 oder Teilabruf nach Abschnitt B Nummer 2.7 

wird statt des Endes der Ansparphase der Tag, der dem 

Abruf- bzw. Teilabruftermin vorangeht, zugrunde gelegt.

d) Bei Kündigung nach Abschnitt G Nummer 1 gilt: Stichtag 

ist der fünfte Geschäftstag, der auf den Zugang Ihrer schrift-

lichen Kündigung bei uns folgt bzw. ein in Ihrer Kündigung 

genannter späterer Termin. Ist der genannte Termin kein 

Geschäftstag, wird der erste auf den genannten Termin 

folgende Geschäftstag als Stichtag verwendet.

e) Stichtag für die Berechnung des Entnahmebetrags bei Teil-

kündigung nach Abschnitt G Nummer 2 ist der fünfte Ge-

schäftstag vor dem Tag, der dem Termin der Teilkündigung 

vorangeht. 

f) Bei Umschichtung Ihres vorhandenen Fondsguthabens 

nach Nummer 1.3 gilt: Stichtag ist der fünfte Geschäfts-

tag, der auf den Zugang Ihres schriftlichen Auftrags bei 

uns folgt bzw. ein in Ihrem Auftrag genannter späterer Ter-

min. Ist der genannte Termin kein Geschäftstag, wird der 

erste auf den genannten Termin folgende Geschäftstag als 

Stichtag verwendet. 

g) Bei Auszahlung der Todesfall-Leistung vor Rentenbeginn 

wird das Rentenguthaben grundsätzlich mit dem fünften 

Geschäftstag nach Zugang der Sterbeurkunde bei uns als 

Stichtag berechnet. 

h) Ist in der Sterbeurkunde statt eines exakten Todestages 

ein Zeitraum genannt, gilt der erste Tag des genannten 

Zeitraumes als Todestag.

i) Stichtag für die Berechnung der Geldleistung bei nicht 

durchführbarer Übertragung der Anteile eines oder meh-

rerer Investmentfonds nach Abschnitt B Nummer 2.4 ist 

der fünfte Geschäftstag, der auf den Zugang der Mittei-

lung hierüber bei uns folgt.

j) Bei Umtausch ergibt sich das zu übertragende Rentengut-

haben zum Umtauschtermin aus der Anzahl der Invest-

mentfonds-Anteile am Ende des Vormonats multipliziert 

mit ihrem jeweiligen Anteilspreis am ersten Geschäftstag 

des Monats des Umtauschs. 

5.2 Verschiebung der Anteilspreisermittlung

 Wird an einem Stichtag nach Nummer 5.1 kein Anteilspreis 

ermittelt oder findet an diesem Stichtag keine Ausgabe oder 

Rücknahme von Investmentfonds Anteilen durch die Fonds-

gesellschaft statt, verwenden wir stattdessen den ersten Tag 

mit Anteilspreisermittlung bzw. der Ausgabe oder Rücknahme 

von Investmentfonds-Anteilen, der auf den in Nummer 5.1 

festgelegten Stichtag folgt.

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen länger als 

sechs Wochen ausgesetzt, gilt Nummer 5.3. Ist die Ausgabe 

von Investmentfonds-Anteilen länger als sechs Wochen aus-

gesetzt, gilt Nummer 4.1.

5.3 Aussetzung oder endgültige Einstellung 

 der Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen 

 durch die Fondsgesellschaft

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die 

Fondsgesellschaft bis zu sechs Wochen ausgesetzt, erfolgt 

die Verrentung, die Auszahlung (insbesondere auch bei Kün-

digung), der Umtausch oder die Umschichtung der betroffenen 

Investmentfonds-Anteile, sobald diese durch die Fondsgesell-

schaft wieder zurückgenommen werden.

 Ist die Rücknahme von Investmentfonds-Anteilen durch die 

Fondsgesellschaft länger als sechs Wochen ausgesetzt oder 

endgültig eingestellt, bieten wir an, die entsprechenden Invest-

mentfonds-Anteile an Stelle der sonst vorgesehenen Geldlei-

stung auf ein Wertpapierdepot Ihrer Wahl zu übertragen. Neh-

men Sie dieses Angebot nicht an, werden wir den Wert der ent-

sprechenden Investmentfonds-Anteile anhand des aktuellen 

Preises am Kapitalmarkt ermitteln. Der Preis kann aufgrund der 

verminderten Veräußerbarkeit der Investmentfonds-Anteile 

auch erheblich geringer sein als der zuletzt von der Fondsge-

sellschaft gestellte Rücknahmepreis oder auch Null betragen. 

6 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-recht-

liche Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Nach Vertragsabschluss eingeführte oder erhöhte Steuern, öf-

fentlich-rechtliche Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben, 

mit denen wir im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwal-

tung oder der Veräußerung von Investmentfonds-Anteilen, die 

in Ihrem Versicherungsvertrag vorhanden sind, belastet wer-

den oder die uns von dritter Seite in Rechnung gestellt werden, 

sind grundsätzlich von Ihnen als Versicherungsnehmer zu tra-

gen. Wenn sie nicht bereits im Anteilspreis enthalten sind, wird 

der hierfür erforderliche Betrag aus Ihrem Fondsguthaben ent-

nommen; die Aufteilung richtet sich nach Nummer 3.4. 

K. Dynamik

1 Der Maßstab für die planmäßige Erhöhung der Beiträge 

1.1 Ist die Dynamik vereinbart, erhöht sich der vereinbarte lau-

fende Beitrag für diesen Versicherungsvertrag jährlich nach 

Maßgabe der getroffenen Vereinbarung, die im Versicherungs-

schein dokumentiert ist.

 Basis für die jeweilige Erhöhung ist der jeweils vor der Erhö-

hung geltende Beitrag. 

1.2 Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche-

rungsleistungen. Die Erhöhung der Versicherungsleistungen 

richtet sich nach dem Erhöhungsbeitrag und der restlichen Bei-

tragszahlungsdauer. Die Erhöhung erfolgt in dem bestehen-

den Versicherungsvertrag (Grundvertrag). Ihr werden der glei-

che Tarif – mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den 
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*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir nach § 341 e Absatz 1 

und § 341 f Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) für je-

den Versicherungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt die 

Versicherungsleistungen erbringen zu können. Bei der Be-

rechnung wird § 25 Absatz 2 der Verordnung über die Rech-

nungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in 

Verbindung mit § 169 Absatz 3 des Versicherungsvertragsge-

setzes (VVG) sowie die Deckungsrückstellungsverordnung 

(DeckRV) berücksichtigt.

Rechnungsgrundlagen und diesen Allgemeinen Bedingungen – 

und alle sonstigen geltenden Vereinbarungen zugrunde ge-

legt. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im glei-

chen Verhältnis wie die Beiträge.

2 Der Zeitpunkt der Erhöhung von Beiträgen und 

 Versicherungsleistungen

2.1 Die Erhöhung des Beitrags und der Versicherungsleistungen 

erfolgt jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.

2.2 Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mittei-

lung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der je-

weiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

2.3 Erhöhungen finden bis fünf Jahre vor Ablauf der Beitragszah-

lungsdauer statt. Die letzte Erhöhung erfolgt spätestens, wenn 

die versicherte Person das Alter von 66 Jahren erreicht hat. 

Bei vorzeitig beitragsfrei gestellten Versicherungsverträgen 

findet keine weitere Erhöhung statt. 

3 Sonstige Bestimmungen für die Erhöhung

3.1 Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen Ver-

einbarungen, insbesondere diese Allgemeinen Bedingungen 

sowie die Bezugsrechtsverfügung, erstrecken sich auch auf 

die Erhöhung. 

3.2 Das in diesen Allgemeinen Bedingungen beschriebene Ver-

fahren zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten 

gilt auch für die Erhöhung, wobei jeder Erhöhungsteil hinsicht-

lich der Abschluss- und Vertriebskosten wie ein eigenstän-

diger Versicherungsvertrag behandelt wird.

4 Aussetzen von Erhöhungen

4.1 Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende 

des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin schriftlich wi-

dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht innerhalb 

von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen.

4.2 Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhö-

hungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, erlischt Ihr Recht 

auf weitere Erhöhungen.
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III. Überschussbeteiligung und Kosten

A. Überschussbeteiligung (Stand 1/2015)

 Der Tarif FRE3 gehört zum Tarifwerk 2015.

 Einzelheiten zur Beteiligung an den Überschüssen und an den 

Bewertungsreserven sind im Abschnitt Überschussbeteiligung 

der Bedingungen geregelt. Hierzu gelten zurzeit die folgenden 

Überschuss-Sätze:

1 Ansparphase

 Laufende Überschussbeteiligung

 Die Überschussanteile werden monatlich zugewiesen. 

 Zurzeit sind die folgenden Überschuss-Sätze festgelegt:

 bei Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung

 0,03 Prozent des Rentenguthabens zum Monatsbeginn,

 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag

 0,03 Prozent des Rentenguthabens zum Monatsbeginn,

 

 bei sonstigen beitragsfreien Versicherungsverträgen

 0,03 Prozent des Rentenguthabens zum Monatsbeginn;

 

 Schlusszuweisung

Ansparphase
in ‰ des kumulierten 

monatlichen Rentenguthabens

ab 40 Jahren 0,40 ‰

ab 35 Jahren 0,35 ‰

ab 30 Jahren 0,30 ‰

ab 25 Jahren 0,25 ‰

ab 20 Jahren 0,20 ‰

0 - 19 Jahre 0,15 ‰

2 Rentenphase

 Zurzeit sind die folgenden Überschuss-Sätze festgelegt:

 Zinsüberschuss Steigende Gewinnrente

	 Jährlich	2,00 *) Prozent des überschussberechtigten Deckungs-

kapitals.

 Flexible Gewinnrente

 Berechnung auf der Basis einer jährlichen laufenden Verzin-

sung	(inklusive	Garantiezins)	von	3,25 *) Prozent.

B. Kosten 

 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 

sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-

tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-

nehmen.

 Die Kosten werden grundsätzlich monatlich dem Rentengut-

haben entnommen. Sie sind wie folgt festgelegt:

1 Abschluss- und Vertriebskosten

1.1 bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen 

 mit laufender Beitragszahlung

 2,5 Prozent der Beitragssumme gleichmäßig auf die ersten 

60 beitragspflichtigen Monate, aber nicht länger als bis zum 

Rentenbeginn, verteilt.

 Einmalig 4,0 Prozent der Sonderzahlung.

 

1.2 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag 

 einmalig 4,0 Prozent des Einmalbeitrags bzw. 

 einmalig 4,0 Prozent der Sonderzahlung. 

1.3 Beitragserhöhungen 

 Die Abschlusskosten werden für jede Erhöhung getrennt be-

rechnet. Dabei gilt der jeweilige Erhöhungstermin als Vertrags-

beginntermin. Herabsetzungen des Beitrags werden von der 

letzten Erhöhung rückwärtsgehend durchgeführt. Die zuletzt 

durchgeführte Erhöhung wird also zuerst herabgesetzt.

2 Weitere Kosten

2.1 bei beitragspflichtigen Versicherungsverträgen

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 5,4 Prozent jeden laufenden Beitrags;

 jährlich 0,28 Prozent der Summe der ausstehenden Beiträge – 

entsprechend der Zahlweise;

 einmalig 5,5 Prozent der Sonderzahlung.

 

2.2 bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 0,02 Prozent des Rentenguthabens zum Monatsbeginn;

 einmalig 1,4 Prozent des Einmalbeitrags;

 einmalig 5,5 Prozent der Sonderzahlung.

2.3 bei beitragsfreien Versicherungsverträgen

 1,00 Euro monatliche Stückkosten;

 0,05 Prozent des Rentenguthabens zum Monatsbeginn.

2.4 bei Versicherungen in der Rentenphase

 Jährlich 1,5 Prozent der Jahresrente. Die Kosten sind im ga-

rantierten Rentenfaktor bereits berücksichtigt.

2.5 bei Entnahme nach Rentenbeginn

 Bei Entnahme nach Rentenbeginn erfolgt ein Abzug in Höhe 

von 60 Euro, ab einem entnommenen Kapital von über 

2.000 Euro in Höhe von 3,5 Prozent des Entnahmebetrags.

2.6 bei Kündigung, vorzeitiger Beitragsfreistellung oder Abruf 

 Bei Kündigung, jeder Teilkündigung oder jeder vorzeitigen Bei-

tragsfreistellung des Versicherungsvertrags sowie bei Abruf und 

Teilabruf erfolgt für Verwaltungskosten ein Abzug von 60 Euro.

2.7 bei Übertragung der Kapitalabfindung 

 auf ein Wertpapierdepot 

 einmalig 1,0 Prozent des Fondsguthabens, höchstens 

100 Euro je Investmentfonds.

*) zuzüglich der Beteiligung an den Bewertungsreserven
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IV. Steuerregelungen (Stand 1/2015)

 Die folgenden Informationen geben einen grundsätzlichen 

Überblick zur steuerlichen Behandlung von neu abgeschlos-

senen Lebensversicherungen nach deutschem Steuerrecht. 

Auskunft zu speziellen Steuerfragen können Ihnen Steuerbe-

rater und Finanzbehörden geben.

A. Die Private Fonds-Rente

1 Einkommensteuer

 Fondsgebundene Rentenversicherungen werden steuerlich 

den Kapitalanlageprodukten, deren Beiträge steuerlich nicht 

gefördert werden, zugeordnet. Die Leistungen sind jedoch un-

ter bestimmten Voraussetzungen steuerlich begünstigt.

1.1  Beiträge

 Beiträge zu einer Fonds-Rente können weder als Altersvor-

sorgeaufwendungen noch als sonstige Vorsorgeaufwen-

dungen steuerlich geltend gemacht werden. 

1.2 Rentenleistungen

 Leibrenten aus einer Fonds-Rente, deren Beiträge aus voll 

versteuertem Einkommen geleistet wurden, unterliegen nur 

mit dem Ertragsanteil der Einkommensteuer. Konkrete Werte 

enthält die Tabelle in § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a) 

Doppelbuchstabe bb) Einkommensteuergesetz (EStG). 

 Nachfolgend ein Auszug aus der Ertragsanteil-Tabelle bei ver-

schiedenen Rentenbeginnaltern:

Bei Beginn der Rente 
vollendetes Lebensalter

Ertragsanteil 
in % der Rente

60 bis 61 22 %

62 21 %

63 20 %

64 19 %

65 bis 66 18 %

67 17 %

68 16 %

69 bis 70 15 %

 Die Ertragsanteile gelten auch für Teilrenten. Maßgebend ist 

in diesem Fall das vollendete Lebensalter bei Beginn der Teil-

rente.

1.3 Kapitalzahlungen im Erlebensfall; 

 Verkauf der Versicherung 

 Erträge aus Fonds-Renten, die bei einmaligen Kapitalzah-

lungen im Erlebensfall – z. B. bei Kapitalabfindung oder Kün-

digung – in Form einer Geldleistung oder durch Übertragung 

von Investmentfonds-Anteilen erbracht werden, sind nach § 20 

Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 EStG als Einkünfte aus Kapital-

vermögen zu versteuern. 

 Ertrag ist dabei der Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung 

aus dem Versicherungsvertrag und der Summe der auf sie ent-

richteten Beiträge (zur Anwendung des halben Unterschieds-

betrags siehe Nummer 1.5). Bei einer Teilleistung werden für 

die Berechnung des Unterschiedsbetrags von der Teilleistung 

die anteilig auf sie entrichteten Beiträge abgezogen.

 

 Dies gilt auch bei einer Kapitalauszahlung nach Rentenbe-

ginn. Bei der Ermittlung des Unterschiedsbetrags wird dabei 

ein Korrekturbetrag für die Ertragsanteilbesteuerung der auf 

den Auszahlungsbetrag entfallenden Teilrenten eingerechnet.

 Rentenzahlungen nach einer Kapitalauszahlung werden wei-

ter mit dem bei Rentenbeginn festgelegten Ertragsanteil (siehe 

Nummer 1.2) besteuert.

 Für einen Erwerber eines Versicherungsvertrags treten an die 

Stelle der Summe der vor dem Erwerb entrichteten Beiträge die 

Anschaffungskosten (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 3 EStG). 

 Bei einem Verkauf eines Versicherungsvertrags muss auch 

ein eventuell über die Leistung aus dem Versicherungsver-

trag hinausgehender Betrag versteuert werden (§ 20 Absatz 2 

Nummer 6 Satz 1 EStG).

1.4 Höhe der Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer, 

 Abzugsverfahren

 Die Kapitalertragsteuer beträgt 25 Prozent des Ertrags. Wir 

sind verpflichtet, die fällige Kapitalertragsteuer einzubehalten 

und abzuführen. Sofern ein gültiger Freistellungsauftrag vor-

liegt, wird dieser berücksichtigt. Zusätzlich müssen wir auch 

den Solidaritätszuschlag einbehalten und abführen.

 Sofern Kirchensteuerpflicht besteht, behalten wir zusätzlich 

auch die Kirchensteuer ein (Direktabzug), sofern kein Sperr-

vermerk vorliegt. Den Sperrvermerk kann der Steuerpflichtige 

beim Bundeszentralamt für Steuern eintragen lassen. Falls 

ein Sperrvermerk eingetragen ist, haben wir keine Kenntnis 

über die Religionszugehörigkeit des Steuerpflichtigen. In die-

sem Fall ist er verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben, 

damit die Kirchensteuer von der Finanzbehörde ermittelt und 

erhoben werden kann.

 Bei einem Direktabzug wird bereits die steuerliche Abzugsfä-

higkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe berücksichtigt 

und ein entsprechend ermäßigter Satz für die Kapitalertrag-

steuer angesetzt. (z. B. bei Kirchensteuersatz 8 Prozent: Ka-

pitalertragsteuer 24,51 Prozent zzgl. Kirchensteuer). 

 Bei einem Verkauf des Versicherungsvertrags oder der Aus-

zahlung einer Todesfall-Leistung aus einem Versicherungs-

vertrag, den der Steuerpflichtige von einer anderen Person 

entgeltlich erworben hat, wird die Kapitalertragsteuer nicht 

von uns einbehalten, sondern es erfolgt eine Meldung an das 

Finanzamt. Der Versicherungsnehmer muss die Veräußerung 

in seiner Steuererklärung angeben, damit die Steuererhebung 

ermöglicht wird. 

1.5 Abgeltungsteuer und Vorauszahlung 

 auf die Einkommensteuer

 Die von uns einbehaltene Kapitalertragsteuer inklusive Kir-

chensteuer und Solidaritätszuschlag hat abgeltenden Charak-

ter (Abgeltungsteuer), es sei denn, die Auszahlung der Versi-

cherungsleistung wird fällig 
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  nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflich-

tigen und

  nach Ablauf von 12 Jahren seit Vertragsabschluss.

 In diesem Fall gilt als Ertrag nur die Hälfte des Unterschieds-

betrags nach Nummer 1.3 (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 

EStG). Auch in diesem Fall müssen wir zunächst die auf den 

vollen Unterschiedsbetrag berechnete Kapitalertragsteuer in-

klusive Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten 

und abführen. Der Ausgleich erfolgt über die Einkommensteuer-

erklärung. 

 Erfolgt der Steuerabzug in der Form der Abgeltungsteuer, ist 

damit die Steuerschuld auf den Kapitalertrag abgegolten (zur 

Kirchensteuer siehe jedoch Nummer 1.4). Bei geringem zu 

versteuernden Einkommen kann es zweckmäßig sein, den 

Ertrag dennoch in der Steuererklärung anzugeben. Das Fi-

nanzamt ist verpflichtet, zu prüfen, welche Besteuerungsart 

(Abgeltungsteuer oder individuelle Steuer) für den Steuer-

pflichtigen die günstigere ist. 

1.6 Option auf Erhöhungen bei Versicherungsverträgen 

 mit laufender Beitragszahlung in der Ansparphase

 Eine Erhöhung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-Jahres-

Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil ab dem Zeit-

punkt der Erhöhung neu zu laufen beginnt. Ob diese Folge 

eintritt, hängt von der Beitragserhöhung im Verhältnis zur Bei-

tragshöhe bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind uns keine 

genauen Vorschriften der Finanzverwaltung bekannt. Derzeit 

kann davon ausgegangen werden, dass die Zwölf-Jahres-Frist 

nicht neu zu laufen beginnt, wenn die jährliche Beitragserhö-

hung 250 Euro nicht übersteigt oder wenn die Beitragserhö-

hung nicht mehr als 20 Prozent pro zurückgelegtem Beitrags-

zahlungsjahr beträgt. Hierbei müssen auch alle anderen Bei-

tragserhöhungen – z. B. Erhöhungen aus einer Dynamik oder 

Erhöhungen aus einer Nachversicherungsgarantie – ange-

rechnet werden. Sonderzahlungen müssen mit dem rechne-

rischen Beitrag berücksichtigt werden, der sich aus der gleich-

mäßigen Verteilung der Sonderzahlung auf die restlichen Bei-

tragsfälligkeiten ergibt. Für eine verbindliche Auskunft wen-

den Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder das für Sie zu-

ständige Finanzamt.

1.7 Option auf Sonderzahlungen bei Versicherungsverträgen 

mit laufender Beitragszahlung in der Ansparphase

 Eine Sonderzahlung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-

Jahres-Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil aus 

der Sonderzahlung ab dem Zeitpunkt der Erhöhung neu zu 

laufen beginnt. Ob diese Folge eintritt, hängt von der Höhe 

der Sonderzahlung im Verhältnis zur vereinbarten anfäng-

lichen Beitragssumme bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind 

uns keine genauen Vorschriften der Finanzverwaltung be-

kannt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass die 

Zwölf-Jahres-Frist nicht neu zu laufen beginnt, wenn die Son-

derzahlung nicht mehr als das dreifache der anfänglichen Bei-

tragssumme beträgt. Hierbei müssen auch alle Beitragserhö-

hungen – z. B. Erhöhungen aus einer Dynamik, Erhöhungen 

aus einer Nachversicherungsgarantie – jeweils mit ihrer ver-

einbarten Beitragssumme sowie auch bereits früher geleistete 

Sonderzahlungen angerechnet werden. Für eine verbindliche 

Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder 

das für Sie zuständige Finanzamt.

1.8  Option auf Sonderzahlungen bei Versicherungsverträgen 

gegen Einmalbeitrag in der Ansparphase

 Eine Sonderzahlung kann zur Folge haben, dass die Zwölf-

Jahres-Frist (siehe Nummer 1.5) für den Erhöhungsteil aus 

der Sonderzahlung ab dem Zeitpunkt der Erhöhung neu zu 

laufen beginnt. Ob diese Folge eintritt, hängt von der Höhe 

der Sonderzahlung im Verhältnis zum vereinbarten Einmal-

beitrag bei Vertragsabschluss ab. Aktuell sind uns keine ge-

nauen Vorschriften der Finanzverwaltung bekannt. Derzeit 

kann davon ausgegangen werden, dass die Zwölf-Jahres-Frist 

nicht neu zu laufen beginnt, wenn die Summe aller Sonder-

zahlungen den anfänglichen Einmalbeitrag nicht übersteigt. 

Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder das für Sie zuständige Finanzamt.

1.9 Kapitalleistung im Todesfall

 Die Leistung bei Tod der versicherten Person ist einkommen-

steuerfrei.

1.10 Rentenbezugsmitteilung

 Bei laufenden Rentenleistungen sind wir verpflichtet, diese 

jährlich an die Deutsche Rentenversicherung Bund als Zen-

trale Stelle zu melden (Rentenbezugsmitteilung nach § 22 a 

Absatz 1 EStG).

1.11 Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer

 Falls aus diesem Vertrag einkommensteuerpflichtige Leis-

tungen erfolgen, für die wir keine Kapitalertragsteuer einbe-

halten haben, muss der Steuerpflichtige eine Einkommensteu-

ererklärung abgeben. Die zu entrichtende Steuer inklusive So-

lidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer wird dann 

vom Finanzamt individuell ermittelt. 

2 Vermögensteuer

 Eine Vermögensteuer wird nicht erhoben.

3 Erbschaftsteuer

 Ansprüche oder Leistungen aus Rentenversicherungen un-

terliegen der Erbschaftsteuer, wenn sie von einem Dritten als 

Bezugsrecht (z. B. aufgrund einer Schenkung) oder, wenn kein 

bezugsberechtigter Dritter vorhanden ist, beim Tod des Ver-

sicherungsnehmers von den Erben als Teil des Nachlasses 

von Todes wegen erworben werden. Erhält der Versicherungs-

nehmer die Leistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

4 Neu eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-recht-

liche Gebühren und öffentlich-rechtliche Abgaben

 Beachten Sie bitte außerdem, dass nach Vertragsabschluss 

eingeführte oder erhöhte Steuern, öffentlich-rechtliche Gebüh-

ren und öffentlich-rechtliche Abgaben, mit denen der Versi-

cherer im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung 

oder der Veräußerung von Investmentfondsanteilen, die in Ih-

rem Versicherungsvertrag vorhanden sind, belastet wird oder 

die ihm von dritter Seite in Rechnung gestellt werden, grund-

sätzlich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind.
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Kapitel IV: Steuerregelungen

5 Versicherungsteuer

 

 Der Beitrag zu dieser Versicherung ist nach § 4 Nr. 5 Versiche-

rungsteuergesetz von der Versicherungsteuerpflicht befreit. 

B. Steuer bei Änderung der Fondsanlage

 Sie haben während der Ansparphase das Recht, die Auftei-

lung der zur Anlage bestimmten Beitragsteile auf die ausge-

wählten Investmentfonds sowohl für die bestehenden Invest-

mentfonds-Anteile Ihres Vertrags als auch für die Ihrer künf-

tigen Beitragszahlungen zu ändern (siehe Allgemeine Bedin-

gungen Abschnitt J Nummer 1).

 Eine Fonds-Rente ist als Altersvorsorgevertrag langfristig an-

gelegt. Die Ihnen gebotene Möglichkeit, die Fondsanlage zu 

wechseln, soll es Ihnen ermöglichen, im Laufe der langen Ver-

tragsdauer eventuelle Fehlentwicklungen einzelner Fonds zu 

korrigieren und in bessere Fonds zu wechseln oder auch in 

den letzten Jahren vor dem Rentenbeginn durch Umschich-

tung in weniger volatile Anlagen Erträge zu sichern.

 Beachten Sie bitte, dass kurzfristige, häufige Wechsel zu Zwe-

cken der Spekulation dem Charakter einer Fondsgebundenen 

Versicherung widersprechen. Bei Kapitalanlagen ohne Versi-

cherungsmerkmale muss bei entsprechenden Vorgängen Spe-

kulationssteuer gezahlt werden. Im Rahmen einer Fondsge-

bundenen Versicherung könnte die Steuerbehörde deshalb 

häufigere Fondswechsel als Missbrauch von Gestaltungsmög-

lichkeiten ansehen und eine eventuelle Steuer begünstigung 

verneinen.
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Kapitel V: Dienstleisterliste

V. Dienstleisterliste (Stand 5/2015) 

Dienstleister und Auftragnehmer der Continentale Lebensversicherung AG 

Liste der Dienstleister der Continentale Lebensversicherung AG, die im Sinne der Artikel 21 und 22 der „Verhaltensregeln für den Umgang mit 

personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct), personenbezogene Daten sowie Gesundheits-

daten im Auftrag erheben und verarbeiten und/oder im Wege der Funktionsübertragung übermittelt bekommen können. Die Liste beinhaltet 

auch die Dienstleister zur „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung“.

Die folgende Liste nennt mögliche Dienstleister und Auftragnehmer der Continentale Lebensversicherung AG. Das bedeutet, dass für 
jede Datenverarbeitung, Datenerhebung und Datenübermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher Dienstleister/Auftrag-
nehmer beauftragt wird. Keinesfalls erfolgt eine automatische Datenübermittlung an jeden, der in der Liste genannt ist.

Die Liste wird laufend aktualisiert und ist im Internet unter www.continentale.de/dienstleisterliste einsehbar.

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Einzelne Stellen

Übertragene Aufgaben, Funktionen
Gesundheits-
daten

Continentale Krankenversicherung a. G. Rechenzentrum, Rechnungswesen, Statistik, Inkasso, Exkasso, Forde-
rungseinzug, Recht, Kommunikation, Revision, Betriebsorganisation, 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung, Empfang / Telefonservice; 
Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Druck- und 
Versanddienstleistung

Ja, teilweise

EUROPA Versicherung AG Interner Service (Empfang / Telefonservice; Postservice inkl. Scannen 
und Zuordnung von Eingangspost)

Ja, teilweise

EUROPA Lebensversicherung AG Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung Ja, teilweise

IMD Gesellschaft für Informatik und 
Datenverarbeitung

Rechenzentrum für den übernommenen Bestand der mamax Lebensver-
sicherung AG

Ja, teilweise

Mannheimer Krankenversicherung AG Vertrags- und Leistungsbearbeitung für den übernommenen Bestand der 
mamax Lebensversicherung AG; 
Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost

Ja, teilweise

Mannheimer Versicherung AG Inkasso, Exkasso, Interner Service und Vertrieb für den übernommenen 
Bestand der mamax Lebensversicherung AG

Ja, teilweise

Assekuranz, Service- und 
Sachverständigengesellschaft mbH

Leistungsprüfung Ja

Continentale Assekuranz Service; 
Österreich, 1010 Wien

Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung 
(nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit
Hauptwohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Ja, teilweise

Deltavista GmbH 
Freisinger Landstraße 74, 80939 München

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Informa Insurance Risk und Fraud  
Prevention GmbH

Datenaustausch über das Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur 
Risiko- und Leistungsfalleinschätzung

Nein

Infoscore Consumer Data GmbH 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Medicals Direct Deutschland GmbH Datenerhebung über Gesundheitszustand für die Risikoprüfung,  
Unterstützung vor Ort beim Leistungsantrag

Ja

Tele2 Telecommunication GmbH;
Österreich, 1220 Wien

Datenaustausch ExtraNet mit Verband der Versicherungsunternehmen 
Österreichs (nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern 
mit Hauptwohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Nein

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Kategorien

Übertragene Aufgaben, Funktionen
Gesundheits-
daten

Adressermittler Adressprüfung Nein

Auskunfteien Bonitätsprüfung Nein

Gutachter und Sachverständige 
(z. B. Ärzte)

Erstellung von Gutachten; Beratungsdienstleistungen Ja

IT-Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten; Aktenentsorgung Ja, teilweise

IT-Druckdienstleister Druck- und Versanddienstleistungen Nein

Marktforschungsunternehmen Marktforschung Nein

Rückversicherer Risikoprüfung; Leistungsprüfung Ja

Vermittler Postservice s. o.; Bestandsverwaltung; Leistungs- und Schaden-
bearbeitung

Ja, teilweise
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Gesetzlicher Sicherungsfonds

Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensversicherung be-

steht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, 

Wilhelmstraße 43 G, D-10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet 

ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den 

Sicherungsfonds übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die An-

sprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, der 

Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag 

begünstigter Personen. Die Continentale Lebensversicherung AG 

gehört dem Sicherungsfonds an.
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